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1. Einleitung 

In diesem Handbuch werden die Vergabeverfahren für sämtliche Formen von Verträgen erläutert, die im 

Rahmen der EU-Außenmaßnahmen vergeben und aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 

(EU-Haushalt) und aus dem 10. Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) finanziert werden. Die Finanzie-

rung dieser Verträge unterliegt den Finanzregelungen für den EU-Haushalt und den EEF und den jeweili-

gen Basisrechtsakten, d. h. den Grundverordnungen für die Programme DCI, ENPI, IPA, EIHRD usw. für 

Maßnahmen, die aus dem EU-Haushalt
1
 finanziert werden, und dem Cotonou-Abkommen für aus dem 

EEF finanzierte Maßnahmen.  

Seit der Änderung von Anhang IV des Cotonou-Abkommens im Jahr 2008 werden die aus dem 10. EEF 

finanzierten öffentlichen Aufträge und Zuschüsse nach den EU-Vorschriften vergeben und durchgeführt. 

Außer in den dort vorgesehenen Fällen sind dabei die von der Kommission für die Durchführung von 

Maßnahmen der Zusammenarbeit mit Drittländern festgelegten und veröffentlichten Verfahren und Stan-

dardunterlagen zu beachten, die zum Zeitpunkt der Einleitung des betreffenden Verfahrens gelten. Die für 

den EEF geltenden Regeln für die Förderfähigkeit wurden ebenfalls soweit wie möglich an die für den 

EU-Haushalt geltenden Regeln angepasst und werden seit dem Inkrafttreten des geänderten Cotonou-

Abkommens im November 2010 angewendet. 

Für Verfahren, die aus dem 9. EEF finanziert werden, gilt die Fassung dieses Handbuchs von 2007, es sei 

denn die betreffenden Finanzierungsvereinbarungen wurden an Anhang IV des Cotonou-Abkommens in 

seiner im Dezember 2008 geänderten Fassung angepasst. 

Das Handbuch enthält die einschlägigen Bestimmungen der Rechtsakte über den EU-Haushalt und den 

EEF und soll den Benutzern einen umfassenden Überblick über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

und Zuschüssen („Finanzhilfen“ im Sinne der Haushaltsordnung) liefern und ihnen alle erforderlichen 

Informationen an die Hand geben, die von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis hin zur tatsächlichen 

Zuschlagserteilung bzw. Zuschussgewährung notwendig sind. Die Anhänge betreffen sowohl die Verga-

bephase als auch die Durchführung von Verträgen. Das Handbuch behandelt die Verfahren, die in der 

Praxis bei zentraler (d. h. zentraler und indirekt zentraler
2
) Verwaltung und bei dezentraler Verwaltung 

mit Ex-ante-Genehmigung bzw. Ex-Post-Kontrolle durch die Europäische Kommission zu beachten sind. 

Das Handbuch ist lediglich für die Vertragsvergabephase des Projektzyklus maßgeblich. Im Einklang mit 

der Haushaltsordnung bzw. der EEF-Finanzregelung können sich die verschiedenen Grade der Dezentra-

lisierung auch auf andere Aspekte erstrecken, die jedoch nicht Gegenstand dieses Handbuchs sind. 

Im Rahmen des Haushaltsplans und des EEF gelten relativ ähnliche Vergabeverfahren; allerdings gibt es 

Besonderheiten, auf die im Handbuch ausdrücklich hingewiesen wird. Kapitel 7 enthält eine Aufstellung 

der einschlägigen Rechtsgrundlagen und Kapitel 8 ein Verzeichnis sämtlicher Anhänge des Handbuchs. 

In Anhang A1 (Glossar) sind wesentliche Begriffe dieses Handbuchs definiert. 

                                                 

1
 Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Festle-

gung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstru-

ments; Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 

Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit; Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstru-

ments für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte; Verordnung (Euratom) Nr. 300/2007 

des Rates vom 19. Februar 2007 zur Schaffung eines Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 

Sicherheit; Verordnung (Euratom) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur Schaffung eines Instruments 

für Heranführungshilfe; Verordnung (EG) Nr. 1337/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über eine Krisenreaktionsfazilität zur Bewältigung des drastischen Anstiegs der Nahrungsmit-

telpreise in Entwicklungsländern. 

2
 Die indirekt zentrale Verwaltung bezieht sich auf die Fälle, in denen die Kommission ihre Befugnisse auf be-

stimmte Einrichtungen, wie z. B. Exekutivagenturen der Mitgliedstaaten, überträgt. 
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Für welche Bereiche ist das Handbuch nicht maßgeblich? 

Es findet keine Anwendung auf Verträge, bei denen die Kommission als öffentlicher Auftraggeber für 

eigene Rechnung tätig wird. Diese fallen unter Titel V Kapitel 1 und 2 der Haushaltsordnung. Die Kom-

missionsdienststellen sind gehalten, in diesem Fall die internen Vergabeverfahren und -modelle (Vade-

mekum über öffentliches Auftragswesen in der Europäischen Union) anzuwenden. 

Auch für Maßnahmen, die im Rahmen der humanitären Hilfe oder der Soforthilfe von ECHO durchge-

führt werden, ist dieses Handbuch nicht maßgeblich. 

Es findet ferner keine Anwendung auf öffentliche Auftraggeber, wie Empfängerländer, internationale Or-

ganisationen und nationale Behörden, denen die Kommission gestattet hat, ihre eigenen Vergabeverfahren 

bzw. die von den Gebern untereinander nach den einschlägigen Rechtsvorschriften vereinbarten Verga-

beverfahren anzuwenden. 

Bei Ausführung in Regie werden die Programme von öffentlichen oder halb-öffentlichen Einrichtungen 

oder Dienststellen des Empfängerlandes ausgeführt, wenn dieses Empfängerland in seiner Verwaltung 

über die erforderlichen Fachkräfte verfügt. Bei dem Leistungsprogramm handelt es sich um ein Doku-

ment, in dem die Human- und Sachmittel, das Budget sowie die technischen und administrativen Durch-

führungsmodalitäten erfasst sind, die für die Abwicklung eines Projekts im Wege der Regie sowie gege-

benenfalls im Wege der öffentlichen Auftragsvergabe und der Gewährung spezifischer Zuschüsse für ei-

nen bestimmten Zeitraum erforderlich sind. Die Verfahren für die Ausführung in Regie und die Leis-

tungsprogramme werden in einem eigenen Handbuch behandelt (Verfahrenshandbuch für Leistungspro-

gramme – ein Projektkonzept). 
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2. Grundregeln 

2.1. Überblick 

Für die Vergabe der Aufträge gelten strenge Regeln. Mit ihrer Hilfe soll gewährleistet werden, dass un-

voreingenommen ein geeigneter Auftragnehmer ausgewählt und mit der bei der Verwendung öffentlicher 

Mittel gebotenen Transparenz das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt wird. 

Die von der Europäischen Kommission festgelegten Verfahren für die öffentliche Auftragsvergabe im 

Rahmen der relevanten EU-Außenhilfeprogramme sind in diesem Handbuch in konsolidierter Form wie-

dergegeben. 

Vor Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens müssen der zu vergebende Dienstleistungs-, Liefer- oder 

Bauauftrag in einem Finanzierungsbeschluss und gegebenenfalls in einer nachfolgenden Finanzierungs-

vereinbarung genehmigt sowie die Mittel bereitgestellt worden sein, es sei denn es handelt sich um ein 

Verfahren mit „Suspensivklausel“. 

2.2. Formen der Verwaltung 

Die Vergabeverfahren für die im Rahmen der EU-Außenhilfeprogramme finanzierten Projekte können 

verschiedenen Verwaltungsmethoden unterliegen („Formen der Verwaltung“ oder „Durchführungsme-

thoden“): 

 Direkte zentrale Verwaltung: Öffentlicher Auftraggeber ist hier die Europäische Kommission, die für 

das Empfängerland die Entscheidungen trifft. Ist im Handbuch von diesem Fall die Rede, bedeutet 

dies, dass die vom öffentlichen Auftraggeber durchzuführenden Maßnahmen von der Europäischen 

Kommission vorgenommen werden, die im Namen des Empfängerlandes handelt. 

 Indirekte zentrale Verwaltung: Bei der indirekten zentralen Verwaltung überträgt die Europäische 

Kommission einer nationalen Stelle bestimmte Durchführungsaufgaben, die dadurch zum öffentli-

chen Auftraggeber wird. Dabei handelt es in den meisten Fällen um die Entwicklungsagentur (oder 

eine ähnliche Einrichtung) eines EU-Mitgliedstaates. In den meisten Fällen finden dann die Bestim-

mungen und Verfahren der nationalen Stelle Anwendung und nicht dieses Handbuch (nur wenn die 

nationale Stelle Zuschüsse vergibt, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden, ist das Handbuch 

maßgeblich). 

 Dezentrale Verwaltung: 

-  mit Ex-ante-Kontrolle: Beschlüsse über die Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen werden 

vom Empfängerland als öffentlichem Auftraggeber getroffen und der Europäischen Kommission 

zur Genehmigung vorgelegt. 

-  mit Ex-post-Kontrolle: die in der Finanzierungsvereinbarung vorgesehenen Beschlüsse werden 

(abgesehen von den in diesem Handbuch genannten Ausnahmen von den Standardverfahren) vom 

Empfängerland als öffentlichem Auftraggeber getroffen, ohne vorher der Europäischen Kommissi-

on vorgelegt zu werden. 

Einzelheiten zur Ex-ante- und Ex-Post-Genehmigung werden weiter unten ausgeführt. 

Je nach dem Grad der dezentralen Verwaltung (ganz oder teilweise dezentral verwaltet) besteht für 

das Empfängerland die Möglichkeit, seine eigenen Verfahren anzuwenden. In der Regel werden 

vom Empfängerland die in diesem Handbuch festgelegten EU-Vergabeverfahren und die im Hand-

buch für Leistungsprogramme vorgesehenen Finanzierungs- (d. h. Auszahlungs-)verfahren ange-

wendet. 

 Gemeinsame Verwaltung: Im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung werden von der Europäischen 

Kommission bestimmte Durchführungsaufgaben auf eine internationale Organisation, wie die Verein-

ten Nationen oder die Weltbank, übertragen, die somit als öffentlicher Auftraggeber agiert. In den 

meisten Fällen finden dann die Bestimmungen und Verfahren der internationalen Organisation An-

wendung und nicht dieses Handbuch. 
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 Geteilte Verwaltung: Bei dieser Form der Verwaltung überträgt die Europäische Kommission den 

Mitgliedstaaten Haushaltsvollzugsaufgaben nach Artikel 53b der Haushaltsordnung. Diese Methode 

kommt grundsätzlich bei den gemeinsamen operationellen Programmen für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zur Anwendung, die von einer gemeinsamen Verwaltungsstelle nach der Verord-

nung zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments
3
 durchgeführt 

werden. In diesem Fall ergeben sich die anzuwendenden Vergaberegeln aus den Durchführungsbe-

stimmungen mit ihren Spezialvorschriften für die Durchführung der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit. In ähnlicher Weise sieht auch das Instrument für Heranführungshilfe (IPA)
4
 diese Option 

zu den im IPA-Rechtsrahmen festgelegten Bedingungen vor. Diese Form der Verwaltung kann für 

andere EU-Instrumente nicht angewendet werden. 

Die gewählte Verwaltungsmethode muss im entsprechenden Finanzierungsbeschluss zum Ausdruck 

kommen (z. B. im Maßnahmenbogen des betreffenden Finanzierungsbeschlus-

ses/(Jahres)Aktionsprogramms). Die Durchführungsmethode ist ein wesentlicher Bestandteil des Finan-

zierungsbeschlusses. 

Einige Erläuterungen zur dezentralen Verwaltung: 

Dieses Handbuch wird vorwiegend im Rahmen der i) zentralen und ii) dezentralen Verwaltung Anwen-

dung finden. Allerdings ist zu beachten, dass die Europäische Kommission in bestimmten Fällen den 

Empfängerländern gestatten kann, andere Verfahren anzuwenden, sofern die vorherige Bewertung der 

Verfahren positiv ausfiel. 

Bei dezentral verwalteten Verträgen beschränkt sich die Rolle der Kommission auf die Genehmigung der 

Finanzierung und die Prüfung der korrekten Abwicklung von Verfahren, Aufträgen und Ausgaben. Wer-

den die in diesem Handbuch festgelegten Verfahren (oder jedes andere auf Beschluss der Kommission 

anzuwendende Verfahren) nicht eingehalten, kommen die Ausgaben für die betreffenden Maßnahmen 

nicht für eine EU-Finanzierung in Betracht. 

Bei dezentral verwalteten Verfahren zur Vergabe und Durchführung von Verträgen, die im Rahmen von 

Außenmaßnahmen finanziert werden, überprüfen die Vertreter der Kommission somit lediglich, ob die 

Bedingungen für eine EU-Finanzierung erfüllt sind. 

Die Tätigkeit der Vertreter der Kommission darf keinesfalls darauf abzielen oder bewirken, dass von dem 

Grundsatz, dem zufolge die dezentral verwalteten Verträge als nationale Verträge anzusehen sind, die 

allein vom dezentralen öffentlichen Auftraggeber vorbereitet, ausgearbeitet und vergeben werden, abge-

wichen wird. Die an diesen Aufträgen interessierten Bieter, Bewerber und Antragsteller sind nicht als Be-

günstigte der von den Vertretern der Kommission zu Zwecken der Vergabe und Durchführung der Auf-

träge vorgenommenen Handlungen anzusehen. Sie dürfen nur zum dezentralen öffentlichen Auftraggeber 

in einer Rechtsbeziehung stehen und die Handlungen der Vertreter der Kommission dürfen nicht dazu 

führen, dass eine Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers durch eine von der EU getroffene Ent-

scheidung ersetzt wird. In jedem Fall haftet der öffentlicher Auftraggeber uneingeschränkt für sein Han-

deln und ist bei einer späteren Rechnungsprüfung oder sonstigen Untersuchung rechenschaftspflichtig. 

Im Handbuch sind die jeweiligen Kontrollverfahren festgelegt, die bei den verschiedenen Formen der 

Verwaltung anzuwenden sind. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG 

Einzuhaltende Verfahren bei einem direkt zentral verwalteten Programm: Die Aufträge werden direkt von 

der Europäischen Kommission vergeben, die im Namen des Empfängerlandes handelt. Sie erstellt Short-

lists (nichtoffene Verfahren) und ist für die Ausschreibungen, die Entgegennahme der Angebote, den 

Vorsitz in den Bewertungsausschüssen, die Entscheidung über die Ergebnisse der Ausschreibungsverfah-

ren und die Unterzeichnung der Verträge zuständig. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE 

                                                 

3 Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 vom 24.10.2006. 

4 Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 vom 17.7.2006. 
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Einzuhaltende Verfahren bei einem dezentral verwalteten Programm mit Ex-ante-Kontrolle: Die Aufträge 

werden von dem in der Finanzierungsvereinbarung bestimmten öffentlichen Auftraggeber vergeben, d. h. 

von der Regierung oder einer bevollmächtigten Einrichtung des Empfängerlandes mit Rechtspersönlich-

keit, mit der die Europäische Kommission die Finanzierungsvereinbarung schließt. 

Der öffentliche Auftraggeber erstellt Shortlists (nichtoffene Verfahren). Vor Einleitung des Verfahrens 

muss der öffentliche Auftraggeber der Europäischen Kommission die Ausschreibungsunterlagen zur Ge-

nehmigung vorlegen. Nach Maßgabe dieser Genehmigung ist der öffentliche Auftraggeber für die Aus-

schreibungen, die Entgegennahme der Angebote, den Vorsitz in den Bewertungsausschüssen und die Ent-

scheidung über die Ergebnisse der Ausschreibungsverfahren zuständig. Der öffentliche Auftraggeber 

muss die Ergebnisse der Bewertung der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. In ei-

nem zweiten Schritt, nachdem er den erfolgreichen Bieter benachrichtigt und die Nachweise betreffend 

die Ausschluss- und die Auswahlkriterien erhalten und geprüft hat (fakultativ bei Aufträgen, deren Wert 

unter den internationalen Schwellenwerten liegt, siehe Ziffern 2.3.3 und 2.4.11.1.1), legt er den Vorschlag 

für die Vergabe des betreffenden Auftrags der Europäischen Kommission zur Genehmigung vor. Gemäß 

dem Verfahrenshandbuch für Leistungsprogramme ist in bestimmten Fällen keine Genehmigung durch 

die Europäische Kommission erforderlich. Nach Erhalt der Genehmigung steht es dem öffentlichen Auf-

traggeber frei, den Vertrag zu unterzeichnen und den Auftrag zu vergeben. In der Regel ist die Europäi-

sche Kommission bei der Eröffnung und der Bewertung der Angebote vertreten; sie ist stets einzuladen. 

Der öffentliche Auftraggeber muss die Ausschreibungsbekanntmachungen und die Bekanntmachungen 

der Zuschlagserteilung der Europäischen Kommission zur Veröffentlichung vorlegen.  

Im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) kann schrittweise auf verschiedene Formen der 

Ex-ante-Kontrolle verzichtet werden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE 

Einzuhaltende Verfahren bei einem dezentral verwalteten Programm mit Ex-post-Kontrolle: Die Aufträge 

werden direkt von dem in der Finanzierungsvereinbarung bestimmten öffentlichen Auftraggeber verge-

ben, d. h. von der Regierung oder einer bevollmächtigten Einrichtung des Empfängerlandes mit Rechts-

persönlichkeit, mit der die Europäische Kommission die Finanzierungsvereinbarung schließt. Der öffent-

liche Auftraggeber erstellt Shortlists (nichtoffene Verfahren) und ist für die Ausschreibungen, die Entge-

gennahme der Angebote, den Vorsitz in den Bewertungsausschüssen, die Entscheidung über die Ergeb-

nisse der Ausschreibungsverfahren und die Unterzeichnung der Verträge zuständig, ohne dass eine vorhe-

rige Genehmigung durch die Kommission erforderlich wäre. Der öffentliche Auftraggeber muss die Aus-

schreibungsbekanntmachungen und die Bekanntmachungen der Zuschlagserteilung der Europäischen 

Kommission zur Veröffentlichung vorlegen. 

ANDERE FORMEN DER VERWALTUNG 

Bei anderen Formen der Verwaltung schließt die bevollmächtige Einrichtung (z. B. nationale Stelle, in-

ternationale Organisation) Verträge mit Dritten. In diesen Fällen werden oft die Verfahren der bevoll-

mächtigten Einrichtung angewendet. Die Europäische Kommission führt Ex-post-Kontrollen anhand der 

einschlägigen Unterlagen (z. B. Muster für Übertragungs- oder Beitragsvereinbarungen) durch, ungeach-

tet der bereits von ihr vorgenommenen „Säulenbewertung“ der Einrichtung.  
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2.3. Teilnahmevoraussetzungen und wesentliche Grundsätze 

2.3.1. Staatsangehörigkeits- und Ursprungsregel 

Staatsangehörigkeitsregel 

Der Zugang zur Außenhilfe der EU (einschließlich EEF) ist in den für diese Art von Hilfe maßgeblichen 

Basisrechtsakten geregelt.  

Die Staatsangehörigkeits- und Ursprungsregeln der einzelnen Basisrechtsakte sind in Anhang A2 

des Handbuchs aufgeführt.  

Unbeschadet der spezifischen Regelung der Teilnahmevoraussetzungen für das jeweilige Instrument
5
 

durch den einschlägigen Basisrechtsakt steht die Teilnahme an den Vergabeverfahren für öffentliche Auf-

träge bzw. Zuschüsse in der Regel zu gleichen Bedingungen allen natürlichen Personen offen mit der 

Staatangehörigkeit von sowie juristischen Personen, die niedergelassen sind in 

a) einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

b) einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, 

c) einem offiziellen oder potenziellen Kandidatenland, das als Empfänger im Rahmen des Instruments 

für Heranführungshilfe in Betracht kommt, je nach Basisrechtsakt; 

d) einem Land, das unmittelbarer Empfänger der aufgrund des entsprechenden Basisrechtsakts gewähr-

ten Hilfe ist, 

e) im Falle von Aufträgen und Zuschüssen, die im Rahmen eines thematischen Programms aus dem EU-

Haushalt finanziert werden, einem Entwicklungsland nach der Definition des OECD-Ausschusses für 

Entwicklungshilfe, das im Anhang des Rechtsakts aufgeführt ist; im Falle des EEF, einem der am 

wenigsten entwickelten Länder gemäß der Definition der Vereinten Nationen; 

f) eventuell einem sonstigen Drittland (siehe Ziffer 2.3.2); 

g) einem Land, dem der Zugang zur Außenhilfe auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährt wird. In 

den am wenigsten entwickelten Ländern wird den Mitgliedsländern des OECD/DAC der Zugang zur 

Außenhilfe der Union auf der Grundlage der Gegenseitigkeit automatisch erteilt (siehe Liste der Mit-

gliedsländer in Anhang A2). Bei regionalen Programmen, an denen mindestens eines der am wenigs-

ten entwickelten Länder beteiligt ist, kann ein entsprechender Zugang auf der Grundlage der Gegen-

seitigkeit für das gesamte Programm gewährt werden.  

Auch internationale Organisationen können an diesen Verfahren teilnehmen. Wird Hilfe über internatio-

nale Organisationen bereitgestellt oder im Falle der Kofinanzierung mit Drittländern, können die Staats-

angehörigkeits– und Ursprungsregeln angewendet werden, sofern dadurch keine Länder ausgeschlossen 

werden, die gemäß dem EEF- bzw. EU-Basisrechtsakt teilnahmeberechtigt sind. 

Zu Zwecken der Überprüfung, ob die Staatsangehörigkeitsregel eingehalten wird, wird in den Ausschrei-

bungsunterlagen von den Bietern verlangt, das Land ihrer Staatsangehörigkeit anzugeben und dafür die 

nach dem Recht des betreffenden Landes üblichen Nachweise vorzulegen. Gemäß Artikel 54 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist mit der Niederlassung innerhalb der EU die Staatsan-

gehörigkeit eines EU-Staates verbunden. Dort heißt es: „(…) die nach den Rechtsvorschriften eines Mit-

gliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, [stehen] den natürlichen Personen gleich, die Angehö-

rige der Mitgliedstaaten sind“.  

                                                 

5
 Diese Instrumente können zusätzliche Ad-hoc-Bestimmungen enthalten (so sind z. B. gemäß der IPA-Verordnung 

Nr. 1085/2006 vom 17. Juli 2006 Staatsangehörige und Waren aus Ländern, die unter das Europäische Nachbar-

schafts- und Partnerschaftsinstrument fallen, förderfähig und in Artikel 20 von Anhang IV des Cotonou-

Abkommens wird auf regionale Initiativen Bezug genommen). 
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Hat der öffentliche Auftraggeber (oder der Bewertungsausschuss) den Verdacht, dass der Bewer-

ber/Bieter nicht in einem förderfähigen Land oder Staat niedergelassen und daher aufgrund seiner Natio-

nalität nicht teilnahmeberechtigt ist, fordert er den Bewerber/Bieter auf, den Nachweis zu erbringen, dass 

er die vorstehend genannte Staatsangehörigkeitserfordernis tatsächlich erfüllt. Damit soll vermieden wer-

den, dass Aufträge an Firmen vergeben werden, die aufgrund der Staatsangehörigkeitsregel nicht teil-

nahmeberechtigt sind, aber „Briefkastenfirmen“ in einem teilnahmeberechtigten Land gegründet haben, 

um die Staatsangehörigkeitsregel zu umgehen. Der öffentliche Auftraggeber entscheidet darüber (in der 

Regel anhand der während der Beurteilung vorgelegten Angaben und Nachweise), ob die Bewer-

ber/Bieter teilnahmeberechtigt sind oder nicht. 

Sachverständige: Sofern im Basisrechtsakt bzw. in den Finanzierungsvereinbarungen nichts anderes be-

stimmt ist, ist für die von teilnahmeberechtigten Bietern engagierten Sachverständigen keine bestimmte 

Staatsangehörigkeit erforderlich. 

 

Warenursprung 

Alle im Rahmen eines aus Mitteln eines EU-Instruments finanzierten Vertrags erworbenen Waren und 

Materialien müssen Ursprungserzeugnisse der EU oder eines teilnahmeberechtigten Staates sein (siehe 

oben „Staatsangehörigkeitsregel“ und nachstehend „Ausnahmen von der Staatsangehörigkeits- und der 

Ursprungsregel“). 

Waren, soweit sie im Rahmen des Vertrags erworben wurden, unterliegen der Ursprungsregel. Das Eigen-

tum an den erworbenen Waren wird nach Vertragsende vom Auftragnehmer auf den öffentlichen Auf-

traggeber übertragen (bei öffentlichen Aufträgen) oder auf den lokalen Partner des Empfängers und/oder 

die Endempfänger der Maßnahme (bei Zuschussvereinbarungen). Folglich unterliegen sowohl Waren, die 

im Rahmen eines Lieferauftrags bereitgestellt werden, als auch die Materialien, Baustoffe und Bauteile, 

die im Rahmen eines Bauauftrags für die Bauten verarbeitet werden oder Bestandteile derselben sind, 

grundsätzlich den Ursprungsregeln.  

Hingegen unterliegen z. B. die Maschinen, die vom Auftragnehmer im Rahmen eines Lieferauftrags für 

die Durchführung von Tests oder die Installation der gelieferten Waren verwendet werden oder die im 

Rahmen eines Bauauftrags eingesetzte Ausrüstung für den Straßenbau nicht der Ursprungsregel, sofern 

nicht im Vertrag ausdrücklich festgelegt ist, dass diese Maschinen und Ausrüstung nach Vertragsende 

vollständig in das Eigentum des öffentlichen Auftraggebers übergehen. Ebenso unterliegt der von einem 

Leistungserbringer zur Ausarbeitung einer Studie verwendete Computer nur dann der Ursprungsregel, 

wenn dieser gemäß dem Dienstleistungsvertrag nach Vertragsende dem öffentlichen Auftraggeber zu 

übergeben ist.  

Die von Artikel 43 der Allgemeinen Bedingungen für Bauaufträge vorgesehene Möglichkeit, dem öffent-

lichen Auftraggeber die Ausrüstungen zu überlassen, ist auf die Dauer der Ausführung der Arbeiten be-

grenzt und daher nicht mit einer vollständigen Übertragung der Eigentumsrechte gleichzusetzen. 

Die Legaldefinition des Begriffs „Ursprung“ ist in den einschlägigen internationalen Übereinkommen 

(insbesondere den WTO-Übereinkommen) festgelegt und wurde in den Ursprungsregeln der EU-

Zollvorschriften (Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates „Zollkodex“ und Verordnung (EWG) 

Nr. 2454/93 der Kommission mit den entsprechenden Durchführungsvorschriften) übernommen. 

Ein Erzeugnis kann nicht Ursprungserzeugnis eines Staates sein, in dem kein Herstellungsprozess stattge-

funden hat. Andererseits ist das Land der Herstellung nur dann auch das Ursprungsland, wenn die in den 

vorstehend genannten Ursprungsregeln festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Außerdem ist das Ursprungsland nicht unbedingt auch das Land, aus dem die Waren versandt oder gelie-

fert wurden. Gibt es nur einen Herstellungsstaat, ist der Ursprung des Enderzeugnisses leicht festzustel-

len. Sind jedoch mehrere Staaten an der Herstellung der Ware beteiligt, so ist zu ermitteln, welcher dieser 

Staaten der hergestellten Ware die Ursprungseigenschaft verleiht. Als Ursprungsstaat gilt nach Artikel 24 

des EU-Zollkodex, der im Einzelfall auf die betreffende Ware anzuwenden ist, der Staat, in dem die Ware 

der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist. 

Ist die letzte wesentliche Be- oder Verarbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
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der in einem der teilnahmeberechtigten Empfängerstaaten vorgenommen worden, so kann die Ware nicht 

für das Projekt angeboten werden. 

Der Lieferer muss bescheinigen, dass die angebotenen Waren diese Anforderungen erfüllen, und ihre Ur-

sprungsländer angeben. Bei Angeboten für Systeme, die aus mehreren Elementen bestehen, ist der Ur-

sprung jedes einzelnen Elements anzugeben. Auf Verlangen hat der Lieferer zur Bestätigung der im An-

gebot angegebenen Ursprungseigenschaft zusätzliche Auskünfte zu erteilen oder ein Ursprungszeugnis 

vorzulegen. 

Die Ursprungsregel gilt für alle angebotenen und gelieferten Waren. Es reicht daher nicht aus, dass nur 

ein bestimmter Prozentsatz der angebotenen und gelieferten Waren oder ein bestimmter Prozentsatz des 

Angebots- und Auftragswertes diesem Erfordernis entspricht. 

Ist die Vorlage eines Ursprungszeugnisses nicht möglich (in vielen Ländern wird ein Ursprungszeugnis 

nur ausgestellt, wenn der Handelskammer eine Warenrechnung vorgelegt wird), so kann der Bieter selbst 

eine entsprechende Erklärung vorlegen.  

Das amtliche Ursprungszeugnis muss dann vor der vorläufigen Abnahme vorgelegt werden. Andernfalls 

kann der öffentliche Auftraggeber keine Mittel für den Auftragnehmer freigeben. 

Das Ursprungszeugnis muss von den zuständigen Behörden des Ursprungsstaates der Waren oder des 

Heimatstaates des Lieferers nach Maßgabe der von diesem Staat unterzeichneten internationalen Über-

einkünfte ausgestellt sein. 

Ob ein Ursprungszeugnis vorliegt, hat der öffentliche Auftraggeber nachzuprüfen. Bei ernsthaften Zwei-

feln an der Echtheit eines Ursprungszeugnisses (z. B. wegen Inkohärenzen im Dokument, Schreibfehlern 

usw.) sollte der öffentliche Auftragnehmer Kontakt mit der ausstellenden Handelskammer aufnehmen 

und sich die Echtheit des vorgelegten Dokuments bestätigen lassen. Hat der öffentliche Auftraggeber in 

hohem Maße Risiken festgestellt, so sollten solche Ad-hoc-Überprüfungen durch eine stichprobenartige 

Überprüfung der Bescheinigungen ergänzt werden. 

Für den EEF gelten als Ursprungserzeugnisse der EU auch Erzeugnisse aus den überseeischen Ländern 

und Gebieten. 

2.3.2.  Ausnahmen von der Staatsangehörigkeits- und der Ursprungsregel 

In bestimmten Fällen sind Ausnahmen von der Staatsangehörigkeits- und der Ursprungsregel möglich. 

Ob eine solche Ausnahme im Einzelfall zulässig ist, entscheidet die Europäische Kommission vor Einlei-

tung des Verfahrens. 

Erfolgt die Vergabe des Auftrags im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens, so ist die Ausnahme in der 

Bekanntmachung anzugeben. In diesem Fall – es sei denn es liegen triftige Gründe vor – gilt die Aus-

nahme von der Staatsangehörigkeits- und der Ursprungsregel nicht nur für ein, sondern für jedes Land. 

EU-HAUSHALT 

Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen des jeweiligen Basisrechtsakts, der unter Umständen Aus-

nahmen von der Staatsangehörigkeits- und der Ursprungsregel vorsieht, kann die Europäische Kommissi-

on in hinreichend begründeten Fällen 

- die Teilnahmeberechtigung auf natürliche und juristische Personen eines nicht teilnahmeberechtigten 

Landes erweitern; 

- den Erwerb von Waren und Materialien mit Ursprung in einem nicht teilnahmeberechtigten Land gestat-

ten. 

Ausnahmen können gerechtfertigt sein, wenn Waren und Dienstleistungen auf den Märkten der betreffen-

den Länder nicht erhältlich sind, wenn extreme Dringlichkeit besteht oder wenn die Regeln über die Teil-

nahmeberechtigung die Verwirklichung eines Projekts oder Programms oder einer Maßnahme unmöglich 

machen oder übermäßig erschweren würden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Argument, das 

Ursprungserzeugnis eines nicht teilnahmeberechtigten Staates sei preiswerter als das Ursprungserzeugnis 

der EU oder des begünstigten Staates, allein kein Grund für die Zulassung einer Ausnahme ist.  
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Findet eine Vereinbarung über die Öffnung der Märkte für die öffentliche Auftragsvergabe von Lieferun-

gen, Bauleistungen oder Dienstleistungen Anwendung, an der die EU als Vertragspartei beteiligt ist, ste-

hen die aus dem Haushalt finanzierten Aufträge auch anderen als den in den beiden vorstehenden Absät-

zen genannten Staatsangehörigen von Drittstaaten nach den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedin-

gungen offen. 

EEF (nur für AKP-Staaten) 

In hinreichend gerechtfertigten Ausnahmefällen kann auf begründeten Antrag der betreffenden AKP-

Staaten/regionalen/AKP-übergreifenden Einrichtungen natürlichen oder juristischen Personen aus nach 

der Ursprungsregel nicht teilnahmeberechtigten Drittstaaten gestattet werden, an den von der Europäi-

schen Union finanzierten Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen teilzunehmen. Die betref-

fenden AKP-Staaten/regionalen/AKP-übergreifenden Einrichtungen übermitteln der Europäischen Kom-

mission jeweils die Informationen, die diese benötigt, um über die Ausnahmeregelung zu beschließen, 

unter besonderer Berücksichtigung: 

a) der geografischen Lage des betreffenden AKP-Staates oder der betreffenden Region; 

b) der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer, Lieferer und Berater aus den Mitgliedstaaten und den 

AKP-Staaten,  

c) der Vermeidung eines übermäßigen Anstiegs der Ausführungskosten, 

d) Transportschwierigkeiten oder Verzögerungen aufgrund von Lieferfristen oder anderen ähnlichen 

Problemen, 

e) der unter den örtlichen Gegebenheiten am besten geeigneten Technologie, 

f) der besonderen Dringlichkeit, 

g) der Verfügbarkeit der Waren und Dienstleistungen auf den betreffenden Märkten. 

Vorbehaltlich der entsprechenden Unterrichtung des Leiters der Delegation entscheidet der AKP-Staat/die 

zuständige regionale/AKP-übergreifende Einrichtung während der Durchführung der Maßnahmen über 

den Erwerb von Waren ungeachtet ihres Ursprungs auf dem lokalen Markt bis zum Höchstbetrag des 

wettbewerblichen Verhandlungsverfahrens, d. h. 60 000 EUR. 

2.3.3.  Ausschlussgründe 

Von der Teilnahme an Ausschreibungen ausgeschlossen werden Bewerber, Bieter oder Antragsteller 

a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren befinden 

oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren 

Lage befinden;  

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils (gegen das kein Rechtsmittel eingelegt werden kann) aus 

Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen;  

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, welche vom 

öffentlichen Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde;  

d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben 

nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftragge-

bers oder des Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind;  

e) die rechtskräftig wegen Betrugs; Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder einer 

anderen gegen die finanziellen Interessen der EU gerichteten Handlung verurteilt worden sind;  

f)  die gegenwärtig von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion nach Artikel 96 Absatz 1 der Haushalts-

ordnung (HAUSHALT)/Artikel 99 der Finanzregelung (10. EEF) betroffen sind. 
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Die Buchstaben a bis d finden keine Anwendung beim Kauf von Lieferungen zu besonders günstigen Be-

dingungen bei Lieferern, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig aufgeben, bei Verwaltern von Konkursen, 

Vergleichen mit Gläubigern oder durch ein ähnliches im einzelstaatlichen Recht vorgesehenes Verfahren. 

Bei den Fällen nach Buchstabe e handelt es sich um 

1) Fälle von Betrug nach Artikel 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995 ausgearbeiteten 

Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union
6
; 

2) Fälle von Korruption nach Artikel 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 ausgearbei-

teten Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen Uni-

on oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind
7
; 

3) Fälle von Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung nach Artikel 2 Absatz 1 der Gemeinsamen 

Maßnahme 98/733/JI des Rates
8
; 

4) Fälle von Geldwäsche nach Artikel 1 der Richtlinie 91/308/EWG des Rates
9
. 

Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert als ausreichenden Nachweis dafür, dass keiner der unter den 

Buchstaben a, b oder e genannten Fälle auf den Bewerber, Bieter oder Antragsteller zutrifft, einen Straf-

registerauszug neueren Datums oder ersatzweise eine von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde des Ur-

sprungs- oder Herkunftslandes ausgestellte gleichwertige Bescheinigung neueren Datums, aus der her-

vorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind. Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert als ausreichenden 

Nachweis dafür, dass der unter Buchstabe d genannte Fall auf den Bewerber, Bieter oder Antragsteller 

nicht zutrifft, eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Staates ausgestellte Bescheinigung neu-

eren Datums. In dem Fall, dass eine solche Bescheinigung von dem betreffenden Land
10

 nicht ausgestellt 

wird, sowie in den übrigen oben genannten Ausschlussfällen kann sie durch eine eidesstattliche oder eine 

ehrenwörtliche Erklärung ersetzt werden, die der betreffende Bewerber oder Bieter vor einer zuständigen 

Justiz- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufsorganisation seines 

Ursprungs- oder Herkunftslandes abgibt.  

Der öffentliche Auftraggeber sollte berücksichtigen, dass die Ausschlussgründe in der Regel die juristi-

sche Person/natürliche Person betreffen, die als Bewerber, Bieter oder Antragteller auftritt, und im Falle 

von juristischen Personen nicht ihre Vertreter. Je nach dem Recht des Landes, in dem der Bewerber, Bie-

ter oder Antragsteller niedergelassen ist, und wenn der öffentliche Auftraggeber es für erforderlich hält 

oder wenn er Bedenken in Bezug auf die persönliche Lage hat, können die oben genannten Urkunden 

auch natürliche Personen betreffen, darunter auch Unternehmensleiter oder Personen, die über eine Ver-

tretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollvollmacht des Bewerbers, Bieters oder Antragstellers verfügen. 

Kann ein Bewerber, Bieter oder Antragsteller aufgrund seiner Eigenart (z. B. nationale Behörden und in-

ternationale Organisationen) nicht einer der oben aufgeführten Kategorien zugeordnet werden bzw. kann 

er die oben genannten Nachweise nicht beibringen, so genügt eine einfache Erklärung, in der seine Situa-

tion dargelegt wird. 

Die Bewerber, Bieter und Antragsteller, mit Ausnahme derer in der zweiten Phase eines nichtoffenen 

Verfahrens oder eines wettbewerblichen Dialogs, müssen ihre Bewerbungen bzw. Angebote sowie auch 

die Erklärung unterzeichnen, dass keiner der oben genannten Sachverhalte auf sie zutrifft. 

                                                 
6 ABl. C 316 vom 27.11.1995, S.48. 

7
 ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1. 

8
 ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 1. Gemeinsame Maßnahme vom 21. Dezember 1998 betreffend die Strafbarkeit 

der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

9
 ABl. L 166 vom 28.6.1991, S. 77. Geändert durch die Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Dezember 2001 (Abl. L 344 vom 28.12.2001, S.76). 

10 
Informationen zur Art der Bescheinigungen und Nachweise, die von den einzelnen Mitgliedstaaten nach eigenen 

Angaben ausgestellt/akzeptiert werden, sind über die eCERTIS-Anwendung der GD Binnenmarkt auf folgender 

Website zu finden: - http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.htm
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Ist ein Nachweis nicht in einer der Amtssprachen der Europäischen Union abgefasst, so ist eine Überset-

zung in die Sprache des Vergabeverfahrens beizufügen. Sind die Dokumente in einer anderen Amtsspra-

che der Europäischen Union als der des Ausschreibungsverfahrens abgefasst, müssen sie akzeptiert wer-

den. Es ist jedoch sehr zu empfehlen, auch eine Übersetzung in die Sprache des Verfahrens vorzulegen, 

um die Auswertung der Dokumente zu erleichtern.  

Auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse kann der öffentliche Auftraggeber bei Aufträgen, 

im Wert von höchstens 10 000 EUR davon absehen, die oben genannte Erklärung zu verlangen, dass auf 

den Bewerber oder Bieter keiner der Ausschlussgründe zutrifft. 

Auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse kann der öffentliche Auftraggeber bei Zuschuss-

verträgen im Wert von höchstens 5 000 EUR davon absehen, die oben genannte Erklärung zu verlangen, 

dass auf den Antragsteller keiner der Ausschlussgründe zutrifft. 

Bieter oder Antragsteller, die im Rahmen eines offenen Verfahren benachrichtigt werden, dass sie den 

Zuschlag erhalten, müssen die nach dem Recht des Landes ihrer Niederlassung üblichen Nachweise dafür 

vorlegen, dass auf sie keiner der oben aufgeführten Sachverhalte zutrifft.  

In nichtoffenen Verfahren sind die entsprechenden Nachweise bereits mit dem Angebot einzureichen. 

Diese Nachweise und Unterlagen dürfen nicht mehr als ein Jahr vor dem Zeitpunkt der Angebotseinrei-

chung ausgestellt worden sein. Ferner haben die Bieter eine Erklärung abzugeben, dass ihre Situation seit 

Ausstellung der betreffenden Nachweise unverändert ist.  

Die verlangten Nachweise sind vom Bieter und von den einzelnen Mitgliedern des Konsortiums vorzule-

gen. Sie können im Original oder in Kopie eingereicht werden. Werden Kopien eingereicht, so sind dem 

öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen auch die Originaldokumente vorzulegen.  

Werden Unterauftragnehmer beteiligt, so darf auch auf sie keiner der oben aufgeführten Ausschlussgrün-

de zutreffen.  

Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers hat der erfolgreiche Bieter/Auftragnehmer eine Erklärung 

des vorgesehenen Unterauftragnehmers vorzulegen, dass er sich in keiner der zum Ausschluss führenden 

Situationen befindet. Hat der öffentliche Auftraggeber Zweifel an dieser ehrenwörtlichen Erklärung, ver-

langt der öffentliche Auftraggeber einen der vorstehend genannten urkundlichen Nachweise. 

Bewerber auf einer Shortlist für ein nichtoffenes Verfahren und im wettbewerblichen Dialog haben diese 

die Ausschlusskriterien betreffenden Nachweise bereits in der Angebotsphase mit einzureichen. 

Für Aufträge, deren Wert unter den internationalen Schwellenwerten liegt (Dienstleistungsaufträge 

< 200 000 EUR, Lieferaufträge < 150 000 EUR, Bauaufträge < 5 000 000 EUR), kann der öffentliche 

Auftraggeber auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse von der entsprechenden Verpflich-

tung zur Nachweiserbringung absehen. Hat der öffentliche Auftraggeber auf die Vorlage verzichtet und 

befürchtet er nun, dass auf den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ein Ausschlusskriterium zutreffen 

könnte, so kann er dennoch die Vorlage der entsprechenden Nachweise verlangen. 

Der öffentliche Auftraggeber kann einen Bewerber oder Bieter auch von der Verpflichtung zur Vorlage 

der oben genannten Nachweise entbinden, wenn ein solcher Nachweis bereits zu Zwecken eines anderen 

Vergabeverfahrens vorgelegt wurde, die Ausstellung des Nachweises nicht länger als ein Jahr zurückliegt 

und der Nachweis nach wie vor gültig ist. In diesem Fall versichert der Bewerber oder Bieter in einer eh-

renwörtlichen Erklärung, dass er im Rahmen eines vorausgegangenen Vergabeverfahrens bereits einen 

solchen Nachweis erbracht, der unverändert Gültigkeit besitzt. 

Ein im Rahmen der dezentralen Verwaltung zuständiger öffentlicher Auftraggeber kann zur Bewertung 

der jeweiligen Situation des Bewerbers oder Bieters bei Bedarf die zuständigen Dienststellen der Europäi-

schen Kommission zu Rate ziehen. 

Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber, Antragsteller oder Bieter, die im Zeitpunkt 

des Vergabeverfahrens für diesen Auftrag 

a) sich in einem Interessenkonflikt befinden; 
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b) im Zuge der Mitteilung der vom öffentlichen Auftraggeber für die Teilnahme am Vergabeverfah-

ren verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte 

nicht erteilt haben; 

c) eines der oben genannten Kriterien für den Ausschluss von der Teilnahme an dem betreffenden 

Vergabeverfahren erfüllen. 

Spätestens vor dem Beschluss über die Zuschlagserteilung bzw. Zuschussgewährung muss sich der öf-

fentliche Auftraggeber vergewissern, dass der betreffende Dritte (d. h. der Antragsteller, Bewerber oder 

Bieter, einschließlich seiner Partner) nicht im Europäischen Frühwarnsystem (EWS) erfasst ist. Der öf-

fentliche Auftraggeber kann mit Unternehmen, die in der Kategorie W5 des EWS erfasst sind, keine Ver-

träge schließen
11

. Begrenzt jedoch der öffentliche Auftraggeber die Zahl der zur Abgabe eines Angebots 

oder Vollvorschlags aufgeforderten Bewerber, z. B. im Rahmen eines nichtoffenen Verfahrens, so müs-

sen diese Überprüfungen vorgenommen werden, bevor die Auswahl der Bewerber abgeschlossen ist. 

Bevor der Ausschluss eines Bewerbers, Bieters oder Antragstellers (durch den Bewertungsausschuss) 

vorgeschlagen und (durch den öffentlichen Auftraggeber) beschlossen wird, ist darauf zu achten, dass 

allgemeine Grundsätze, wie der des Rechts auf Verteidigung und der der Verhältnismäßigkeit, gewahrt 

werden. Nur wenn sich aufgrund einer eindeutigen Beweislage weitere Nachforschungen erübrigen (z. B. 

wenn der Bewerber, Bieter oder Antragsteller die zu seinem Ausschluss führenden Fakten ausdrücklich 

bestätigt), kann der Ausschluss im kontradiktorischen Verfahren mit dem betreffenden Bewerber, Bieter 

oder Antragsteller erfolgen. 

2.3.4.  Verwaltungsrechtliche und finanzielle Strafen  

Unbeschadet der Anwendung von Vertragsstrafen können Bewerber, Bieter, Antragsteller und Auftrag-

nehmer, die falsche Erklärungen abgeben, wesentliche Fehler, Unregelmäßigkeiten oder Betrug begangen 

oder ihre Vertragspflichten in schwerwiegender Weise verletzt haben, für eine Höchstdauer von fünf Jah-

ren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Feststellung des Verstoßes, der in Rücksprache mit dem Auftrag-

nehmer zu bestätigen ist, von aus dem EU-Haushalt bzw. aus dem EEF finanzierten Aufträgen oder Zu-

schüssen ausgeschlossen werden. Im Wiederholungsfall innerhalb von fünf Jahren nach dem oben ge-

nannten Zeitpunkt kann die Ausschlussdauer auf zehn Jahre verlängert werden. Ein entsprechender Be-

schluss wird von der Kommission (Kollegium) nach Abschluss eines kontradiktorischen Verfahrens ge-

fasst. 

Gegen Bewerber, Bieter oder Antragsteller, die falsche Erklärungen abgegeben oder wesentliche Fehler, 

Unregelmäßigkeiten oder Betrug begangen haben, können außerdem finanzielle Strafen in Höhe von 2 bis 

10% des geschätzten Gesamtwerts des vorgesehenen Auftrags verhängt werden. Gegen Auftragnehmer, 

die ihre Vertragspflichten in schwerwiegender Weise verletzt haben, können finanzielle Strafen in Höhe 

von 2 bis 10% des Gesamtwerts des betreffenden Auftrags verhängt werden. Im Wiederholungsfall inner-

halb von fünf Jahren nach dem ersten Verstoß kann dieser Satz auf 4 bis 20 % angehoben werden. Stellt 

sich heraus, dass das Vergabeverfahren mit gravierenden Fehlern oder Unregelmäßigkeiten behaftet ist 

oder Betrug vorliegt, setzt der öffentliche Auftraggeber das Verfahren aus und kann alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Aufhebung des Verfahrens. Stellt sich nach der Vergabe des 

Auftrags heraus, dass das Vergabeverfahren oder die Ausführung des Vertrags mit gravierenden Fehlern 

oder Unregelmäßigkeiten behaftet ist oder dass Betrug vorliegt, so kann der öffentliche Auftraggeber je 

nach Verfahrensphase beschließen, den Vertrag nicht zu schließen, die Ausführung des Vertrags auszu-

setzen oder gegebenenfalls den Vertrag zu kündigen. Sind diese Fehler oder Unregelmäßigkeiten oder der 

Betrug dem Auftragnehmer anzulasten, kann die Kommission außerdem im Verhältnis zur Schwere der 

Fehler oder Unregelmäßigkeiten oder des Betrugs die Zahlung ablehnen, bereits gezahlte Beträge einzie-

hen oder sämtliche mit diesem Auftragnehmer geschlossenen Verträge kündigen. 

Die Aussetzung eines Vertrags soll Gelegenheit bieten, sich vom tatsächlichen Vorliegen der mutmaßli-

chen schwerwiegenden Fehler, Unregelmäßigkeiten oder Betrügereien zu überzeugen. Bestätigen sich die 

                                                 

11
 Beschluss der Kommission vom 16. Dezember 2008 über das von den Anweisungsbefugten der Kommission und 

den Exekutivagenturen zu verwendende Frühwarnsystem (2008/969/EG, Euratom), Abl. L 344 vom 

20. Dezember 2008, S.125 (http://www.cc.cec/budg/i/earlywarn/imp-110-060_decision_en.html) 

http://www.cc.cec/budg/i/earlywarn/imp-110-060_decision_en.html
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Vermutungen nicht, so wird die Vertragsausführung nach Abschluss dieser Prüfung wieder aufgenom-

men. Schwerwiegende Fehler oder Unregelmäßigkeiten sind jegliche Verstöße gegen Vertrags- oder 

Rechtsvorschriften aufgrund von Handlungen oder Versäumnissen, die dem EU-Haushalt/EEF Schaden 

zufügen bzw. zufügen könnten. 

2.3.5.  Sichtbarkeit 

Sofern von der Europäischen Kommission nichts anderes verlangt bzw. mit ihr vereinbart wird, müssen 

die Auftragnehmer für Dienstleistungen, Lieferungen oder Bauleistungen bzw. die Zuschussempfänger 

sowie die Stellen, die die Mittel im Namen der Europäischen Kommission verwalten (delegierte Zusam-

menarbeit), die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sichtbarkeit der Finanzierung bzw. Kofi-

nanzierung der EU sicherzustellen. Diese Maßnahmen müssen mit den von der Kommission festgelegten 

und veröffentlichten einschlägigen Regeln für die Sichtbarkeit von EU-Außenmaßnahmen im Einklang 

stehen. Diese Regeln sind im Handbuch für Kommunikation und Sichtbarkeit bei EU-Außenmaßnahmen 

dargestellt, das über folgende EuropeAid-Website abrufbar ist: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. 

Sie betreffen die schriftliche und visuelle Identität der EU (z. B. Flagge, Leitsätze, Definitionen), Anfor-

derungen und Leitlinien für Kommunikationsmaßnahmen und –instrumente (z. B. Presseerklärungen, 

Websites, Veröffentlichungen und Filme) und die Verpflichtung zur Vorlage eines Kommunikations-

plans, der vom öffentlichen Auftraggeber genehmigt werden muss. Das Handbuch für Kommunikation 

und Sichtbarkeit bietet eine Orientierungshilfe für die Entwicklung einer dynamischen Kommunikations-

strategie (z. B. Modelle für Kommunikationspläne, für die Sichtbarkeits-Matrix, für Zielvorgaben und 

Zielgruppen), für die praktische Umsetzung und das Berichtswesen.  

2.3.6.  Sonstige wesentliche Grundsätze 

Interessenkonflikt: Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die unparteiische und objektive Erfüllung der 

Aufgaben des Auftragnehmers oder die Wahrung der Grundsätze des fairen Wettbewerbs, der Nichtdis-

kriminierung und der Gleichbehandlung von Bewerbern, Bietern, Antragstellern und Auftragsnehmern im 

Rahmen dieses Vergabeverfahrens oder Vertrags aufgrund familiärer oder emotionaler Bindungen, politi-

scher oder nationaler Verbundenheit, wirtschaftlicher Interessen oder sonstiger gemeinsamer Interessen 

mit dem Empfänger von Mitteln aus einem von der EU finanzierten Programm, beeinträchtigt wird. Ein 

Interessenkonflikt kann z. B. auftreten, wenn ein an dem Verfahren (als Mitglied des Bewertungsaus-

schusses, als öffentlicher Auftraggeber) Beteiligter sich selbst oder anderen ungerechtfertigt direkte oder 

indirekte Vorteile durch Einflussnahme auf das Ergebnis des Verfahrens verschafft, oder ein Sachver-

ständiger/ein Unternehmen schutzwürdige Informationen erhält, die zu einer Verzerrung des Wettbewerbs 

in anschließenden oder damit in Zusammenhang stehenden Verfahren führen.  
 
So sind Unternehmen und Sachverständige, die an der Ausarbeitung eines Projekts (z. B. an der Ausarbei-

tung der Leistungsbeschreibung) mitgewirkt haben, zur Vermeidung von Interessenkonflikten grundsätz-

lich von der Teilnahme an den auf diesen Vorarbeiten basierenden Ausschreibungen auszuschließen, es 

sei denn sie können dem öffentlichen Auftraggeber nachweisen, dass ihre Mitwirkung in früheren Pro-

jektstadien keinen unlauteren Wettbewerb darstellt.  
 

Bewerber, Bieter oder Antragsteller, die sich im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe in einem Inte-

ressenkonflikt befinden, müssen von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Die Ausschluss-

gründe sind jeweils im Einzelfall zu prüfen. Gemäß der ständigen Rechtssprechung des Gerichtshofs 

muss dem Ausschluss die konkrete Gefahr eines Interessenkonflikts aufgrund der besonderen Umstände 

im betreffenden Fall zugrunde liegen. Bei einem automatischen Ausschluss würde dem Bewer-

ber/Bieter/Antragsteller die Möglichkeit genommen, Gegenbeweise vorzulegen, um den Verdacht eines 

Interessenkonflikts auszuräumen. 
 

Ebenso sollten für den Fall, dass ein Interessenkonflikt bei bereits bestehenden Verträgen auftritt, Maß-

nahmen zur Vermeidung solcher Konflikte und – falls erforderlich - die Vertragsaufhebung festgelegt 

werden.  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
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Vergabegrundsätze: Bei jeder Auftragsvergabe, die ganz oder zum Teil aus dem EU-Haushalt oder dem 

EEF finanziert wird, sind die Grundsätze der Transparenz, der Verhältnismäßigkeit, der Gleichbehand-

lung und der Nichtdiskriminierung einzuhalten. 

Rückwirkungsverbot nach Ablauf des Ausführungszeitraums des Vertrages: Ein Vertrag tritt am 

Tag seiner Unterzeichnung durch den letzten Vertragspartner in Kraft. Ein Vertrag kann nach Ablauf sei-

ner Laufzeit nicht verändert werden. Der Ausführungszeitraum eines Vertrages ist länger als der Durch-

führungszeitraum. Definitionen für den Ausführungs- und den Durchführungszeitraum eines Vertrages 

sind in Anhang A1 aufgeführt.  

Ein Vertrag kann durch eine Verwaltungsanweisung oder einen Zusatzvertrag gemäß den dafür im Ver-

trag selbst vorgesehenen Bedingungen geändert werden. Solche Änderungen können in Ausnahmefällen 

rückwirkend gelten, sofern der Ausführungszeitraum des Vertrages noch nicht abgelaufen ist. Nach Ein-

gang eines solchen Antrags erhält der Vertragsnehmer, der Leistungserbringer oder der Zuschussempfän-

ger erst dann eine Bestätigung der Genehmigung durch den öffentlichen Auftraggeber, wenn der Zusatz-

vertrag oder die Verwaltungsanweisung ordnungsgemäß unterzeichnet bzw. erlassen wurde. Für die vor 

Inkrafttreten einer solchen Änderung oder Verwaltungsanweisung angefallenen Kosten, gelieferten Wa-

ren und erbrachten Leistungen trägt der Auftragnehmer, Leistungserbringer bzw. Zuschussempfänger 

selbst das finanzielle Risiko, da der öffentliche Auftragnehmer das Recht hat, die Unterzeichnung des 

Zusatzvertrages oder den Erlass der Verwaltungsanweisung zu verweigern. Erst ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Zusatzvertrages oder der Verwaltungsanweisung hat der Auftragnehmer, Leistungser-

bringer bzw. Zuschussempfänger Anspruch auf eine finanzielle Vergütung der tatsächlich durchgeführten 

Maßnahmen und angefallenen Kosten. 

Beispiele: a) ein Leistungserbringer teilt im März mit, dass ein Hauptsachverständiger dringend ersetzt 

werden muss, und erhält dafür die Genehmigung im Rahmen eines Zusatzvertrages im April. Mit der Ver-

tragsänderung, die im April in Kraft tritt, wird der Ersatz des Sachverständigen im März bestätigt. Der 

Leistungserbringer kann erst nach Inkrafttreten der Änderung die Zahlung der im März erbrachten Leis-

tungen beantragen. b) Für einen Zuschussvertrag, dessen Durchführungszeitraum im Mai ausläuft, bean-

tragt der Zuschussempfänger im Juni eine Verlängerung von einem Monat. Der öffentliche Auftragneh-

mer akzeptiert die Begründung für die Verlängerung und den späten Antrag und unterzeichnet im Juli 

einen Zusatzvertrag, mit dem der Durchführungszeitraum um einen Monat bis Juni verlängert wird. Die 

von Mai bis Juni angefallenen Kosten können erst nach Inkrafttreten des Zusatzvertrages im Juli erstattet 

werden. 

 

Zeit 

Contract 

Execution Period 

Contract 
Signature 

End of Activities 

Acceptance for 
supply &  works ) 

Final  Payment and / or 
Final  Acceptance ( the 
latter for supply &  

) 

Reporting ,  

d 
( ),  
liability d 
( ) etc. 

IDurchmplementation 

Period 

Start of Activities *  
( of services ,  
delivery of supplies ,  works ,  
execution of activities etc.)  
* grants the implementation 
period may  exceptionally start 
before the execution period ,  see 
section 6.2.8 

 

Zeitraum der 
Vertragsausführung  

Vertrags- 

unterzeich- 
nung 

Ende der Tätigkeiten 
(Vorläufige Abnahme 
der Lieferungen & 
Bauarbeiten) 

Abschlusszahlung bzw. 
endgült. Abnahme  
(Letzteres nur bei Lie- 
ferungen & Bauaufträgen) 

Berichterstattung, 
abschließ. Tätig- 
keiten, Garantiefrist  
(Lieferungen), 
Gewährleistungsfrist 
(Bauaufträge) usw. 
 

Durchführungszeitraum 

 

Beginn der Tätigkeiten* 
(Leistungserbringung, Lieferun-, 
gen, Bautätigkeit, Durchführung  
von Maßnahmen usw.) 
*Bei Zuschüssen kann der Durch- 
führungszeitraum in Ausnahmefällen 
vor dem Ausführungszeitraum 
beginnen, siehe Ziffer 6.2.8 
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Alle Verträge müssen mit dem Datum des Tages versehen sein, an dem sie von den Vertragsparteien tat-

sächlich unterzeichnet worden sind. Verwendung von Standardunterlagen: Für die Verträge und die je-

weiligen Dokumente sind die Standardformulare zu verwenden. 

Aufbewahrung von Unterlagen: Die schriftlichen Unterlagen zum gesamten Ausschreibungsverfahren 

bzw. zur gesamten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind nach den Rechtsvorschriften des 

öffentlichen Auftraggebers für den Zugang zu Dokumenten vertraulich zu behandeln und entsprechend 

seinen Vorgaben für die Archivierung aufzubewahren. Falls die für den öffentlichen Auftraggeber gelten-

den Rechtsvorschriften im Widerspruch zu der erforderlichen vertraulichen Behandlung stehen, muss die-

ser vor der Bekanntmachung einer Information die Zustimmung der Europäischen Kommission einholen.  

Nicht erfolgreiche Vorschläge sind nach Ablauf der Einreichungsfrist drei Jahre lang aufzubewahren, 

während nicht erfolgreiche Angebote fünf Jahre nach Ablauf dieser Frist aufzubewahren sind. Vertragli-

che und finanzielle Unterlagen sind mindestens sieben Jahre nach der Abschlusszahlung und bis zum 

Zeitpunkt der Verjährung etwaiger Rechtsansprüche nach dem Recht des Landes, dem der Auftrag unter-

liegt, aufzubewahren
12

. Während dieses Zeitraums und danach hat der öffentliche Auftraggeber alle per-

sonenbezogenen Daten nach Maßgabe seiner Datenschutzpolitik zu behandeln. Zu den aufzubewahrenden 

Unterlagen gehören alle vorbereitenden Schriftstücke sowie die entsprechende Finanzierungsvereinba-

rung, die Originale aller eingereichten Anträge/Angebote/Vorschläge und der damit zusammenhängende 

Schriftwechsel. 

Die (Originale der) finanziellen Sicherheiten müssen bis zum Ende ihrer Gültigkeitsdauer an einem siche-

ren Ort aufbewahrt werden, an dem sie vor Verlust und Diebstahl geschützt sind. 

Verfügbarkeit der Finanzmittel: Vor Einleitung eines Verfahrens müssen die entsprechenden Mittel be-

reitstehen. Mit vorheriger Genehmigung durch die zuständigen Dienststellen können Verfahren in Aus-

nahmefällen mit einer Suspensivklausel eingeleitet werden. In diesem Fall wird das Verfahren vor dem 

Finanzierungsbeschluss bzw. vor der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Euro-

päischen Kommission und dem Empfängerland eingeleitet. Das Verfahren ist aufzuheben, wenn der 

Kommissionsbeschluss nicht gefasst oder die Finanzierungsvereinbarung nicht unterzeichnet wird. Die 

Unterzeichnung des Vertrags kann erst dann erfolgen, wenn die entsprechenden Mittel zur Verfügung 

stehen (siehe Ziffer 2.4.12). 

Jegliche Abweichung von den in diesem Handbuch dargestellten Verfahren ist nach den internen Vor-

schriften der Kommission nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Dienststellen zulässig; sämt-

liche Abweichungen sind gegebenenfalls und wenn relevant in der Ausschreibungsbekanntmachung und 

in den Ausschreibungsunterlagen (für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen) bzw. in den Leitlinien (für 

die Vergabe von Zuschüssen) anzukündigen.  

Umweltaspekte: Unbeschadet der Auftrags- und Zuschussvergabegrundsätze sind so weit wie möglich 

auch Umweltaspekte gebührend zu berücksichtigen. Dazu könnten beispielsweise umweltfreundlichere 

Leistungsbeschreibungen, technische Spezifikationen oder Leitlinien, die zunehmende Verwendung 

elektronischer Medien, die Verringerung des Papierverbrauchs (beidseitiger Druck) usw. zählen. 

Gemeinsame Auftragsvergabe mit einem EU-Mitgliedstaat (nur im Rahmen des EU-HAUSHALTS): Er-

fordert eine von einem EU-Organ und einem öffentlichen Auftraggeber eines Mitgliedstaats gemeinsam 

durchgeführte Maßnahme einen öffentlichen Auftrag oder Rahmenvertrag, kann das Vergabeverfahren 

von diesem Organ und diesem öffentlichen Auftraggeber gemeinsam durchgeführt werden. In diesem Fall 

finden die für die Kommission geltenden Verfahrensbestimmungen Anwendung
13

. Jedoch kann in be-

stimmten spezifischen Fällen beschlossen werden, dass die für den öffentlichen Auftraggeber eines Mit-

gliedstaats geltenden Verfahrensregeln Anwendung finden, sofern diese als den Verfahrensregeln des 

EU-Organs gleichwertig betrachtet werden können. 

                                                 

12
 Weitere Einzelheiten für EuropeAid unter Ziffer 8.4.1 des DEVCO Begleitdokuments. 

13
 Siehe Artikel 91 der EU-Haushaltsordnung. 
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Ex-post-Veröffentlichung der Empfänger: Über die für die einzelnen Verfahren geltenden Bekanntma-

chungsvorschriften hinaus stellt die Kommission jährlich Informationen über die Empfänger von EU-

Mitteln (Zuschussempfänger und Auftragnehmer) unabhängig von der Form der Mittelverwaltung zur 

Verfügung. Diese Informationen werden auf folgender Website veröffentlicht: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_en.htm. 

2.4. Vergabeverfahren 

Die Auftragsvergabe erfolgt grundsätzlich im Rahmen von Ausschreibungen. Damit werden zwei Ziele 

verfolgt: 

 Gewährleistung der Transparenz der Auftragsvergabe und 

 Gewährleistung der gewünschten Qualität von Dienstleistungen, Lieferungen oder Bauleistungen 

zu den bestmöglichen Preisbedingungen. 

Es gibt verschiedene Vergabeverfahren, die sich durch den Grad an Wettbewerb unterscheiden. 

2.4.1.  Welches Vergabeverfahren findet Anwendung? 

Die Regeln für die Anwendung der weiter unten erläuterten Standardvergabeverfahren sind in der nach-

stehenden Tabelle zusammengefasst, in der nach Dienstleistungen (z. B. technische Hilfe, Studien, Be-

reitstellung von Know-how oder Ausbildung), Lieferungen (Ausrüstung und Material) und Bauleistungen 

(Infrastruktur- und sonstige Bauarbeiten) differenziert wird. Wenn die Maßnahme von der Europäischen 

Kommission mit einem Finanzierungsbeschluss und gegebenenfalls im Rahmen einer Finanzierungsver-

einbarung genehmigt worden ist, kann der öffentliche Auftraggeber den Auftrag nach einem dieser Stan-

dardverfahren ausschreiben und vergeben. Die in der Tabelle angegebenen Schwellenwerte beziehen sich 

auf das für den betreffenden Auftrag vorgesehene maximale Budget (gegebenenfalls einschließlich Kofi-

nanzierung). Wird ein Auftrag in Lose unterteilt, so ist bei der Berechnung des Gesamtschwellenwertes 

der Wert jedes einzelnen Loses mit zu berücksichtigen. 

Unabhängig davon, welches Verfahren angewandt wird, muss der öffentliche Auftraggeber gewährleis-

ten, dass alle wesentlichen Grundsätze eingehalten werden (einschließlich der Teilnahmeberechtigung, 

der Ausschlussgründe und der Auswahlkriterien). 

Zu beachten ist, dass die Projekte nicht künstlich aufgeteilt werden dürfen, um die Schwellenwerte eines 

Vergabeverfahrens zu umgehen.  

Die sonstigen Verfahren können ungeachtet solcher Schwellenwerte angewandt werden, so z. B. das 

Verhandlungsverfahren auf der Grundlage eines einzigen Angebots, solange die dafür geltenden 

Bedingungen erfüllt sind (siehe Ziffern 2.4.6, 2.4.7 und 2.4.8) 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_en.htm
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DIENST-

LEIS-

TUNGEN 

≥ 200 000 EUR 

international bekanntge-

machtes nichtoffenes Ver-

fahren 

1. < 200 000 EUR aber > 10 000 EUR Rah-

menverträge 

2. wettbewerbliches Verhandlungsverfahren  

≤ 10 000 EUR 

 

ein einziges 

Angebot 

LIEFE-

RUNGEN 

≥ 150 000 EUR  

international bekanntge-

machtes offenes Verfahren 

< 150 000 EUR, aber 

≥ 60 000 EUR  
lokal bekanntgemach-

tes offenes Verfahren 

< 60.000 EUR, aber > 

10 000 EUR  
wettbewerbliches Ver-

handlungsverfahren 

BAULEIS-

LEIS-

TUNGEN 

1. ≥

 5 000 000 EUR internati-

onal bekanntgemachtes 

offenes Verfahren 

2. 2

.international bekanntge-

machtes nichtoffenes Ver-

fahren  

< 5.000.000 EUR 

aber ≥ 300.000 EUR 

lokal bekanntgemach-

tes offenes Verfahren 

< 300.000 EUR, aber 

≥ 10 000 EUR  
wettbewerbliches Ver-

handlungsverfahren 

 

2.4.2.  Offenes Verfahren 

Bei offenen Ausschreibungen können alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot einreichen. 

Der Auftrag wird durch die Veröffentlichung der Ausschreibungsbekanntmachung im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union, Reihe S, in den Amtsblättern sämtlicher AKP-Staaten (EEF) und auf der Website von 

EuropeAid sowie in anderen geeigneten Medien breitmöglichst bekannt gemacht. 

Im offenen Verfahren werden die Ausschreibungsunterlagen auf Anfrage nach den in der Bekanntma-

chung der Ausschreibung festgelegten Modalitäten (gegebenenfalls gegen Entrichtung einer Gebühr) al-

len natürlichen und juristischen Personen übersandt, die ein Angebot abgeben möchten. Der erfolgreiche 

Bieter wird durch Prüfung der eingegangenen Angebote im Auswahlverfahren (d. h. Prüfung der Teil-

nahmeberechtigung und der finanziellen, wirtschaftlichen, technischen und fachlichen Leistungsfähigkeit 

der Bieter) und im Vergabeverfahren (d. h. Vergleich der Angebote) nach Maßgabe von Ziffer 2.4.11 be-

stimmt. Verhandlungen sind nicht zulässig. 

2.4.3.  Nichtoffenes Verfahren 

Bei nichtoffenen Ausschreibungen können alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer die Teilnahme bean-

tragen, aber nur die Bewerber, die die Auswahlkriterien erfüllen, dürfen ein Angebot einreichen. 

Im nichtoffenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber eine beschränkte Zahl von Bewerbern zur 

Abgabe eines Angebots auf. Vor Einleitung dieses Ausschreibungsverfahrens stellt er eine Shortlist 

(Auswahlliste) der aufgrund ihrer Qualifikation infrage kommenden Bewerber auf. Dafür werden im 

Auswahlverfahren alle auf die Bekanntmachung eingegangen und auf der Longlist aufgeführten Bewer-

bungen geprüft. In der Bekanntmachung sind die Auswahlkriterien und eine allgemeine Beschreibung der 

zu erfüllenden Aufgaben aufgeführt. Während der Zusammenstellung der Shortlist und vor ihrer Geneh-

migung durch den Bewertungsausschuss muss der öffentliche Auftraggeber sich auch vergewissern, dass 

das Frühwarnsystem (W5) keinerlei Warnmeldung in Bezug auf den infrage kommenden Dritten (d. h. 

den Bewerber einschließlich seiner Partner) enthält. 

Im zweiten Stadium des Verfahrens übersendet der öffentliche Auftraggeber den Bewerbern auf der 

Shortlist die Ausschreibungsunterlagen und fordert sie zur Abgabe eines Angebots auf. Um einen fairen 

Wettbewerb zu gewährleisten, müssen die Angebote von demselben Dienstleistungserbringer oder Kon-

sortium eingereicht werden, der/das auch schon das Bewerbungsformular eingereicht hatte, aufgrund des-
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sen er/es für die Shortlist ausgewählt wurde und er/es Adressat der Aufforderung zur Abgabe eines Ange-

bots ist. Grundsätzlich müssen Angebote also von demselben Bewerber eingereicht werden, der auf der 

Shortlist aufgeführt ist. Änderungen der Identität oder der Zusammensetzung des Bieters sind nicht zuläs-

sig, sofern sie nicht stichhaltig begründet und zuvor vom öffentlichen Auftraggeber nach Rücksprache 

mit dem Bewertungsausschuss schriftlich genehmigt wurden. Genehmigt werden können solche Ände-

rungen beispielsweise nach Prüfung der besonderen Umstände des Einzelfalls und unter der Vorausset-

zung, dass die Wettbewerbsbedingungen für die Aufforderung unverändert bleiben, wenn 

 ein auf der Shortlist stehender/s Bewerber/Konsortiumsmitglied mit einem anderen Unternehmen 

fusioniert hat, das neue Unternehmen erwiesenermaßen ebenfalls den Kriterien der Teilnahmebe-

rechtigung wie auch den Ausschlusskriterien genügt und nicht die Gefahr eines Interessenkon-

flikts besteht; 

 ein Wechsel der Positionen innerhalb des Konsortiums erfolgt; 

 ein Partner aus dem Konsortium ausscheidet, dies aber keinen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der 

Aufnahme in die Shortlist geltenden Voraussetzungen hat, d. h. die Auswahlkriterien weiterhin 

erfüllt werden.  

Der erfolgreiche Bieter wird durch Prüfung der eingegangenen Angebote im Vergabeverfahren nach 

Maßgabe von Ziffer 2.4.11 bestimmt. Verhandlungen sind nicht zulässig. 

2.4.4.  Wettbewerbliches Verhandlungsverfahren 

Im wettbewerblichen Verhandlungsverfahren fordert der öffentliche Auftraggeber Bewerber seiner Wahl 

zur Abgabe eines Angebots auf. Am Ende des Verfahrens wählt er das in technischer Hinsicht zulässige 

Angebot aus, das (im Fall von Dienstleistungsangeboten) das wirtschaftlich günstigste Angebot darstellt 

bzw. (im Fall von Liefer- oder Bauleistungsangeboten) das preisgünstigste die Anforderungen erfüllende 

Angebot ist.  

Für die Bewertung der eingereichten Angebote (unter Einbeziehung eines Bewertungsausschusses) 

und die Zuschlagserteilung wird dasselbe Verfahren wie für nichtoffene Ausschreibungen ange-

wandt. 

Weitere Einzelheiten siehe Ziffern 3.4.2, 4.5 und 5.6. 

2.4.5.  Rahmenvertrag 

Ein Rahmenvertrag wird zwischen einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern und einem oder 

mehreren Wirtschaftsteilnehmern geschlossen, mit dem Ziel, die Bedingungen für die Aufträge, die im 

Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere was die Laufzeit, 

den Vertragsgegenstand, den Preis, die Durchführungsbestimmungen und die geplanten Mengen anbe-

trifft.  

Ein Rahmenvertrag, der mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern geschlossen wird, wird als Mehr-

fach-Rahmenvertrag bezeichnet und in Form von Einzelverträgen, aber mit gleich lautenden Bedingungen 

geschlossen. In der Leistungsbeschreibung ist die Mindest- wie auch die Höchstzahl der Wirtschaftsteil-

nehmer anzugeben, mit denen der öffentliche Auftraggeber Verträge abzuschließen beabsichtigt. Für ei-

nen Rahmenvertrag sind mindestens drei Wirtschaftsteilnehmer nötig.  

Die Laufzeit des Rahmenvertrags darf nur in besonderen mit dem Gegenstand des Rahmenvertrags be-

gründeten Ausnahmefällen vier Jahre überschreiten. Der öffentliche Auftraggeber darf das Instrument des 

Rahmenvertrags nicht missbräuchlich oder in einer Weise anwenden, durch die der Wettbewerb behin-

dert, eingeschränkt oder verfälscht werden soll oder wird. 

Einzelne Aufträge, die auf einem Rahmenvertrag beruhen, werden nach den in dem Rahmenvertrag fest-

geschriebenen Bedingungen vergeben und müssen die Grundsätze der Transparenz, der Verhältnismäßig-

keit, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und des gesunden Wettbewerbs einhalten. 
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2.4.6.  Dynamisches Beschaffungssystem  

Dabei handelt es sich um ein vollelektronisches Verfahren für die Beschaffung von marktüblichen Leis-

tungen. Es ist zeitlich befristet und steht während der gesamten Verfahrensdauer jedem Wirtschaftsteil-

nehmer offen, der die Auswahlkriterien erfüllt und ein erstes unverbindliches Angebot eingereicht hat, 

das den Anforderungen entspricht. Es gelten keine besonderen Schwellenwerte.  

Für jeden Einzelauftrag veröffentlicht der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung, in der alle zur 

Teilnahme am System zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer – wie vorstehend beschrieben - aufgefordert 

werden, Angebote einzureichen. Den Zuschlag erhält das Angebot, das die technischen Voraussetzungen 

erfüllt und das wirtschaftlich günstigste Angebot darstellt (einziges Zuschlagskriterium ist das beste 

Preis-Leistungs-Verhältnis). 

Weitere Einzelheiten siehe Ziffer 4.2.4.2. Der Rechtsrahmen für das Verfahren ist bereits vorhanden, aber 

die IT-Instrumente (zur Gewährleistung von Sicherheit und Vertraulichkeit), die seine Anwendung er-

möglichen sollen, stehen der Europäischen Kommission noch nicht zur Verfügung. 

2.4.7.  Wettbewerblicher Dialog  

Wenn bei besonders komplexen Aufträgen der öffentliche Auftraggeber zu dem Schluss gelangt, dass die 

direkte Vergabe des Auftrags im offenen Verfahren oder die geltenden Regelungen für das nichtoffene 

Verfahren keine Zuschlagserteilung nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots gestat-

ten, kann er auf das Verfahren des wettbewerblichen Dialogs im Sinne von Artikel 29 der Richtlinie 

2004/18/EG zurückgreifen. Ein Auftrag gilt als „besonders komplex“, wenn der öffentliche Auftraggeber 

objektiv nicht in der Lage ist, die technischen Mittel, mit denen seinen Bedürfnissen oder Zielsetzungen 

am besten Rechnung getragen werden kann, zu definieren oder den rechtlichen oder finanziellen Rahmen 

eines Projekts zu bestimmen. Es gelten keine besonderen Schwellenwerte. Angesichts seines Ausnahme-

charakters ist dieses Verfahren jedoch mit Vorsicht zu verwenden.  

Die öffentlichen Auftraggeber veröffentlichen eine Bekanntmachung, in der sie ihre Bedürfnisse und An-

forderungen formulieren, die sie in dieser Bekanntmachung und/oder in einer Beschreibung näher erläu-

tern. Sie eröffnen mit den Bewerbern, die den in der Bekanntmachung aufgeführten Auswahlkriterien 

entsprechen, einen Dialog. Im Rahmen dieses Dialogs können alle Aspekte des Angebots erörtert werden, 

jedoch ist der Dialog mit jedem Bewerber getrennt und anhand der von ihm vorgeschlagenen Lösungen 

und Ideen zu führen. Der öffentliche Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Bieter bei dem Di-

alog gleich behandelt werden und die Vertraulichkeit der Angebote gewährleistet ist, d. h., eine Vorzugs-

behandlung bestimmter Bewerber ist nicht gestattet.  

Es müssen mindestens drei Bewerber aufgefordert werden, ein Angebot abzugeben, sofern eine ausrei-

chende Anzahl von Bewerbern die Auswahlkriterien erfüllt. Erfüllen weniger als drei Bewerber diese 

Auswahlkriterien, so kann der öffentliche Auftraggeber das Verfahren nur mit diesen fortsetzen. Er darf 

weder andere Wirtschaftsbeteiligte, die bisher nicht am Verfahren teilgenommen haben, noch Bewerber 

einbeziehen, die nicht über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, weil sie die entsprechenden Aus-

wahlkriterien nicht erfüllen.  

Die öffentlichen Auftraggeber tragen dafür Sorge, dass alle Bewerber bei dem Dialog gleich behandelt 

werden. Zudem dürfen Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines teilnehmenden Bewer-

bers nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergegeben werden. Der öffentliche 

Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verfahren stufenweise abgewickelt wird, um so die Zahl der in der 

Dialogphase zu erörternden Lösungen anhand der in der Bekanntmachung oder in der Beschreibung an-

gegebenen Zuschlagskriterien zu verringern, sofern darin die Inanspruchnahme einer solchen Möglichkeit 

vorgesehen ist. Der öffentliche Auftraggeber muss einen Bericht erstellen, in dem die Art der Durchfüh-

rung des Dialogs zu begründen ist. 

Nachdem der öffentliche Auftraggeber die Teilnehmer von den Ergebnissen des Dialogs in Kenntnis ge-

setzt hat, fordert er diese auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausge-

führten Lösungen ihr endgültiges Angebot abzugeben. Diese Angebote müssen alle zur Ausführung des 

Projekts erforderlichen Einzelheiten enthalten. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers können 

Klarstellungen, Präzisierungen, Feinabstimmungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten gemacht wer-
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den. Diese dürfen jedoch keine Änderung der grundlegenden Elemente des Angebots oder der Ausschrei-

bung zur Folge haben, die den Wettbewerb verfälschen oder sich diskriminierend auswirken können. Auf 

Wunsch des öffentlichen Auftraggebers darf der Bieter, dessen Angebot als das wirtschaftlich günstigste 

ermittelt wurde, ersucht werden, bestimmte Aspekte des Angebots näher zu erläutern oder im Angebot 

enthaltene Zusagen zu bestätigen, sofern dies nicht dazu führt, dass wesentliche Aspekte des Angebots 

oder der Ausschreibung geändert werden, und sofern dies nicht die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen 

oder Diskriminierungen mit sich bringt. 

Der öffentliche Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an die Dialogteilnehmer vorsehen. 

Den Zuschlag erhält das Angebot, das die technischen Voraussetzungen erfüllt und das wirtschaftlich 

günstigste Angebot darstellt (einziges Zuschlagskriterium ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis). 

Für das Verfahren sollten die Standardmuster verwendet und nach Bedarf angepasst werden. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE:  

Für die Inanspruchnahme des wettbewerblichen Dialogs ist die vorherige Genehmigung der zuständigen 

Dienststellen der Europäischen Kommission einzuholen.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Für die Inanspruchnahme des wettbewerblichen Dialogs ist keine vorherige Genehmigung durch die Eu-

ropäische Kommission erforderlich. 

2.4.8.  Verhandlungsverfahren/Verfahren mit einem einzigen Angebot 

Eine direkte Vergabe ist in folgenden Fällen möglich: 

- wenn der Wert des abzuschließenden Vertrages 10 000 EUR nicht überschreitet („Verfahren mit einem 

einzigen Angebot“) 

- in außergewöhnlichen und plausibel begründeten Fällen, wenn die in den Artikeln 242, 244 und 246 der 

Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung dargelegte Sach- oder Rechtslage gegeben ist (siehe 

Ziffern 3.2.3.1, 4.2.4.1 und 5.2.4.1.) In diesen Fällen gelten keine besonderen Schwellenwerte („Verhand-

lungsverfahren“). 

Die Fälle, in denen die Anwendung des Verhandlungsverfahrens gerechtfertigt ist, sind in den geltenden 

EU-Vorschriften festgelegt. Es kann daher keine vorherige Genehmigung für die Anwendung des Ver-

handlungsverfahrens in weiteren Fällen erteilt werden, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch vorge-

sehen sind.  

In allen Fällen muss der öffentliche Auftraggeber einen Bericht erstellen, in dem er erklärt, wie die Teil-

nehmer an den Verhandlungen ermittelt und die Preise festgelegt wurden, und die Gründe für die Zu-

schlagerteilung erläutern (siehe Anhänge a10_a für Verhandlungsverfahren und a10_b für Verfahren mit 

einem einzigen Angebot). Der öffentliche Auftraggeber muss die einzelnen, im Muster für einen Ver-

handlungsbericht (Anhang A10_a für Verhandlungsverfahren und Anhang 10_b für Verfahren auf der 

Grundlage eines einzigen Angebots) vorgesehenen Verhandlungsphasen einhalten und sicherstellen, dass 

die wesentlichen Grundsätze für Vergabeverfahren – wie die Prüfung der Erfüllung der Teilnahmekrite-

rien (Staatsangehörigkeitsregel), der ausreichenden Leistungsfähigkeit zur Vertragsdurchführung und der 

Ausschlusskriterien – ordnungsgemäß angewandt werden.  

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-

ANTE-KONTROLLE:  
Für die Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens ist die vorherige Zustimmung der zuständigen 

Dienststellen der Europäischen Kommission einzuholen.  

Der Verhandlungsbericht bedarf der vorherigen Zustimmung der zuständigen Dienststellen der Europäi-

schen Kommission.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 
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Eine vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission zur Anwendung des Verhandlungsverfahrens 

oder zum Verhandlungsbericht ist nicht erforderlich. 

2.4.9.  Fairer und transparenter Wettbewerb 

Die Verfahren für die Ausschreibung und Bekanntmachung von Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträ-

gen hängen vom Wert des Auftrags ab. Sie sind unter Ziffer 2.4.1 dargelegt. 

Bei gemischten Aufträgen, die eine Kombination aus Dienstleistungen, Lieferungen und Bauleistungen 

umfassen, bestimmt der öffentliche Auftraggeber, welches Vergabeverfahren Anwendung findet (bei de-

zentraler Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle nach Zustimmung der Europäischen Kommission). Dabei ist 

maßgeblich, welche Komponente (Dienstleistungen, Waren oder Bauleistungen) ihrem Wert und ihrer 

strategischen Bedeutung nach für den Auftrag überwiegt. 

Die Teilung eines Auftrags mit dem Ziel, die Regeln dieses Handbuchs zu umgehen, ist unzulässig. Ist 

der öffentliche Auftraggeber nicht sicher, wie der Wert des Auftrags zu veranschlagen ist, so hat er vor 

Einleitung des Ausschreibungsverfahrens die Europäische Kommission zu Rate zu ziehen. 

In jedem Verfahren muss der öffentliche Auftraggeber gewährleisten, dass die Bedingungen für einen 

fairen Wettbewerb gegeben sind. Liegt offensichtlich ein erhebliches Missverhältnis zwischen den vorge-

schlagenen Preisen und den angebotenen Leistungen eines Bieters vor oder bestehen erhebliche Unter-

schiede zwischen den von den Bietern vorgeschlagenen Preisen (insbesondere wenn an der Ausschrei-

bung neben privaten Unternehmen öffentliche Unternehmen, Vereinigungen ohne Erwerbszweck oder 

nichtstaatliche Organisationen teilnehmen), so hat der öffentliche Auftraggeber Nachprüfungen vorzu-

nehmen und alle erforderlichen ergänzenden Auskünfte einzuholen. Diese Auskünfte sind vom öffentli-

chen Auftraggeber vertraulich zu behandeln.  

2.4.10.  Vorzugsbehandlung (nur EEF) 

EEF 

Durch folgende Maßnahmen soll eine möglichst breite Beteiligung der natürlichen und juristischen Per-

sonen aus den AKP-Staaten an der Ausführung der EEF-finanzierten Aufträge gefördert werden, um 

eine optimale Nutzung aller Ressourcen, auch der Humanressourcen dieser Staaten zu ermöglichen: 

1.(a) bei Bauaufträgen mit einem Wert von unter 5 000 000 EUR wird Bietern aus den AKP-Staaten, 

deren Kapital und deren Führungskräfte zu mindestens einem Viertel aus den AKP-Staaten stam-

men, eine Preispräferenz von 10% gegenüber wirtschaftlich, technisch und administrativ gleich-

wertigen Angeboten eingeräumt; 

b) bei Lieferaufträgen wird unabhängig vom Wert der Waren Bietern aus den AKP-Staaten, die Wa-

ren anbieten, die zu mindestens 50% des Auftragswertes Ursprungserzeugnisse der AKP-Staaten 

sind, eine Preispräferenz von 15% gegenüber wirtschaftlich, technisch und administrativ gleich-

wertigen Angeboten eingeräumt; 

c) bei Dienstleistungsaufträgen wird eine Präferenz gegenüber wirtschaftlich, technisch und admi-

nistrativ gleichwertigen Angeboten eingeräumt für: 

(i) Sachverständige, Einrichtungen oder Beratungsunternehmen aus den AKP-Staaten mit der er-

forderlichen Kompetenz, 

(ii) Angebote, die von einem AKP-Unternehmen als Mitglied eines Konsortiums mit europäischen 

Partnern eingereicht werden und 

(iii) Angebote europäischer Bieter, an denen Unterauftragnehmer oder Sachverständige aus den 

AKP-Staaten beteiligt sind; 

d) der erfolgreiche Bieter gibt, wenn er die Vergabe von Unteraufträgen erwägt, natürlichen Perso-

nen, Gesellschaften und Unternehmen aus den AKP-Staaten den Vorzug, die in der Lage sind, den 

Auftrag zu ähnlichen Bedingungen auszuführen; und 

e)  der AKP-Staat kann den Bietern in der Ausschreibung vorschlagen, sich von Gesellschaften, Un-
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ternehmen, Sachverständigen oder Beratern aus anderen AKP-Staaten unterstützen zu lassen, die 

im gegenseitigen Einvernehmen ausgewählt werden. Diese Zusammenarbeit kann in Form eines 

Joint Ventures, eines Unterauftrags oder einer berufsbegleitenden Ausbildung des Personals 

durchgeführt werden. 

2. Werden zwei Angebote nach den genannten Kriterien als gleichwertig anerkannt, so erhält den Vorzug 

a) das Angebot eines Bieters aus einem AKP-Staat oder 
b) falls ein solches Angebot nicht vorliegt, der Bieter,  

(i) der die beste Nutzung der natürlichen und der Humanressourcen der AKP-Staaten ermöglicht, 
(ii) der die besten Möglichkeiten für die Vergabe von Unteraufträgen an Gesellschaften, Unter-

nehmen oder natürliche Personen aus den AKP-Staaten bietet oder 
(iii)  der ein Konsortium von natürlichen Personen, Gesellschaften und Unternehmen aus den 

AKP-Staaten und der Europäischen Union ist. 

Hinweis: Einrichtungen aus Südafrika können dieses Präferenzsystem nicht in Anspruch nehmen. 

2.4.11.  Auswahl- und Zuschlagskriterien 

Unabhängig von der Art des Vergabeverfahrens werden grundsätzlich folgende Kriterien angewandt: 

2.4.11.1. Auswahlkriterien 

2.4.11.1.1.  Allgemeine Grundsätze 

Der öffentliche Auftraggeber hat klare, nicht diskriminierende Auswahlkriterien festzulegen, die bei je-

dem Vergabeverfahren unabhängig von Auftragswert und Art des Verfahrens angewandt werden. Anhand 

dieser Kriterien soll geprüft werden, ob der Bewerber über die ausreichende finanzielle, wirtschaftliche, 

technische und berufliche Leistungsfähigkeit zur Erbringung der vertraglichen Leistungen verfügt. Die 

Auswahlkriterien dürfen nicht über den Auftragsumfang hinausgehen und müssen die legitimen Interes-

sen der Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere hinsichtlich des Schutzes ihrer technischen und betrieblichen 

Geheimnisse, berücksichtigen. 

Um die tatsächlichen Kapazitäten des Bewerbers beurteilen zu können, müssen die Angaben möglichst 

aktuell sein, und die Rechtsgrundlage gibt in diesem Zusammenhang klare Fristen vor:  

 Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit dürfen nur Belege aus 

den letzten drei Geschäftsjahren vorgelegt werden. 

 Zum Nachweis der beruflichen Leistungsfähigkeit dürfen nur Belege der letzten drei Jahre vorge-

legt werden. 

 Für den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit hängt der Zeitraum von der Auftragsart ab. 

Bei Dienstleistungs- und Lieferaufträgen können die in den letzten drei Jahren erbrachten Leis-

tungen und durchgeführten Lieferaufträge angegeben werden, bei Bauaufträgen werden die in 

den letzten fünf Jahren durchgeführten Arbeiten berücksichtigt.  

Wenn es für das Projekt angebracht ist und der Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt bleibt, können 

unterschiedliche Kriterien für natürliche und juristische Personen veröffentlicht und angewandt werden. 

Beispiele für solche Kriterien sind den entsprechenden Anhängen zu entnehmen (Bekanntmachung der 

Ausschreibung bzw. Hinweise für Bieter) Nachstehend sind Beispiele für Kriterien aufgeführt, die Prob-

leme aufwerfen könnten und nicht verwendet werden sollten: 

 der Nachweis eines Jahresumsatzes, einer Mitarbeiterzahl, früherer Projekte usw. in einem Um-

fang, der weit über den Auftragswert hinausgeht, 

 Die Verwendung von Bezeichnungen wie „ausreichend“, „wichtig“ oder „relevant“, da nicht klar 

ist, was damit in dem spezifischen Zusammenhang gemeint ist und ob die angegebene Erfahrung 

diesem Kriterium entspricht, 
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 Anforderung von Informationen, die weiter als 3 Jahre zurückreichen (siehe Durchführungsbe-

stimmungen zur Haushaltsordnung). Lediglich als Nachweise fachlicher Kompetenz für Bauauf-

träge dürfen Arbeiten der letzten 5 Jahre angeführt werden, 

 Die fachliche Erfahrung darf nicht auf die Abwicklung von EU-Projekten beschränkt werden, da 

dies generell als Diskriminierung gewertet werden könnte. 

Bei der Auswahl geeigneter Kriterien muss der öffentliche Auftraggeber berücksichtigen, dass sie nach-

weisbar sein müssen und u. a. bedenken, welche Art von Nachweis der Bieter vorlegen soll.  

Die festgelegten Auswahlkriterien werden in der Bekanntmachung aufgeführt und werden vom öffentli-

chen Auftraggeber in dieser Form angewandt, sofern keine Berichtigung veröffentlicht wird. 

Die in der Bekanntmachung für Ausschreibungen von Dienstleistungs- und Lieferaufträgen veröffentlich-

ten Auswahlkriterien gelten für ein Konsortium als Ganzes. Sofern nichts anderes festgelegt ist, gilt dies 

auch für Ausschreibungen von Bauaufträgen. 

Die Bewerber/Bieter werden im Antrags-/Angebotsabgabeformular gebeten, Informationen zu ihrer wirt-

schaftlichen, finanziellen, beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit im Sinne der in den Ausschrei-

bungsunterlagen dargelegten Auswahlkriterien vorzulegen. 

Bei Ausschreibungsverfahren für Dienstleistungsverträge müssen von allen Bietern zusammen mit dem 

Angebot die Nachweise für die Erfüllung der Auswahlkriterien eingereicht werden. Bei Ausschreibungs-

verfahren für Lieferaufträge müssen nur die erfolgreichen Bieter vor der Zuschlagserteilung Nachweise 

für die im Angebot gemachten Angaben vorlegen. Bei Ausschreibungsverfahren für Bauaufträge müssen 

diese Nachweise zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden.  

 

Bei Aufträgen, deren Wert unter den internationalen Schwellenwerten liegt (Dienstleistungsaufträge 

< 200 000 EUR, Lieferaufträge < 150 000 EUR und Bauaufträge < 5 000 000 EUR), kann der öffentliche 

Auftraggeber auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse von einem dokumentarischen 

Nachweis der Leistungsfähigkeit absehen; dann dürfen aber keine Vorfinanzierungen vorgenommen wer-

den, solange keine Sicherheit in gleicher Höhe geleistet wird. (Handelt es sich beim Auftragnehmer je-

doch um eine öffentliche Einrichtung, wird nach einer Risikobewertung durch den zuständigen Anwei-

sungsbefugten von der Bedingung der Vorfinanzierungsgarantie im Allgemeinen abgesehen.)  

Ein Bewerber/Bieter kann gegebenenfalls für einen bestimmten Auftrag auf Kapazitäten anderer Unter-

nehmen zurückgreifen, unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen 

Unternehmen bestehen. Dies kann vom öffentlichen Auftraggeber als nicht angemessen erachtet werden, 

u. a. wenn sich der Bewerber/Bieter hauptsächlich oder in wichtigen Punkten auf die Kapazitäten anderer 

Unternehmen stützt. Wenn der Bewerber/Bieter auf andere Unternehmen zurückgreift, muss er dem öf-

fentlichen Auftraggeber nachweisen, dass er für die Ausführung des Auftrags über die notwendigen Mit-

tel verfügen wird, z. B. durch Beibringung der Verpflichtungserklärung der betreffenden Unternehmen, 

ihm diese Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese Unternehmen, z. B. das Mutterunternehmen des Bewer-

bers/Bieters, müssen insbesondere hinsichtlich der Staatsangehörigkeit dieselben Teilnahmevorausset-

zungen erfüllen wie der Bewerber/Bieter selbst. Außerdem sollten die Daten dieses dritten Unternehmens 

im Hinblick auf das entsprechende Auswahlkriterium dem Antrag/Angebot in einem getrennten Doku-

ment beigefügt werden. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers muss ein Nachweis der Leistungs-

fähigkeit erbracht werden.  

2.4.11.1.2.  Überprüfung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Be-

werber oder Bieter 

Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit kann u. a. durch einen oder mehrere der folgenden 

Nachweise belegt werden: 

 entsprechende Bankerklärungen oder Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversiche-

rung; 
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 Bilanzen oder Bilanzauszüge mindestens der letzten beiden Geschäftsjahre, falls deren Veröffent-

lichung in dem Land, in dem der Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen ist, gesetzlich vorge-

schrieben ist; 

 eine Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz bezüglich der Bauarbeiten, Lieferungen 

und Dienstleistungen, der im auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich während eines Zeitraums er-

wirtschaftet wurden, der die letzten drei Geschäftsjahre nicht überschreiten darf. 

2.4.11.1.3.  Überprüfung der fachlichen und beruflichen Leistungsfähigkeit der Bewerber 

oder der Bieter 

Die fachliche und berufliche Leistungsfähigkeit kann u. a. durch einen oder mehrere der folgenden 

Nachweise belegt werden: 

 durch Bescheinigungen über Ausbildung und berufliche Qualifikation des Dienstleistungserbrin-

gers oder Auftragnehmers 

 durch Vorlage einer Liste: 

o der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Dienstleistungen oder durchge-

führten Lieferungen mit Angabe des Rechnungswerts, des Ausführungszeitpunkts sowie 

des öffentlichen oder privaten Empfängers. Im Fall von Rahmenverträgen (ohne Auf-

tragswert) sind nur die auf der Grundlage dieses Rahmenvertrags vergebenen Einzelauf-

träge zu berücksichtigen. Der Nachweis der erfolgreichen Auftragsausführung muss in 

Form von Bescheinigungen erfolgen, die vom öffentlichen Auftraggeber oder der Ein-

richtung ausgestellt oder gegengezeichnet wurden, der/die den Auftrag erteilt bzw. die 

Dienstleistungen oder Lieferungen in Auftrag gegeben hat; 

o der in den letzten fünf Jahren erbrachten Bauleistungen unter Angabe des Werts, des 

Zeitpunkts und des Orts der Bauausführung. Für die wichtigsten Bauleistungen werden 

Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung vorgelegt, die vom öffentlichen 

Auftraggeber oder der Einrichtung ausgestellt wurden, die die Bauleistungen in Auftrag 

gegeben oder erworben haben, und aus denen hervorgeht, ob die Arbeiten fachgerecht 

ausgeführt und ordnungsgemäß abgeschlossen wurden; 

 durch Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Geräte und des Materials, die für die Aus-

führung eines Dienstleistungs- oder Bauauftrags verwendet werden; 

 durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung und der Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

der Lieferungen und Dienstleistungen sowie die Beschreibung der Untersuchungs- und For-

schungsmöglichkeiten des Unternehmens; 

 durch Angabe der technischen Leitung oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie 

zum Unternehmen gehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitäts-

kontrolle beauftragt sind; 

 bei Lieferungen: durch Vorlage von Mustern, Beschreibungen und/oder Fotografien und/oder von 

Bescheinigungen, die von für die Qualitätskontrolle als zuständig anerkannten Instituten oder 

amtlichen Stellen ausgestellt wurden und in denen bestätigt wird, dass die Erzeugnisse den Spezi-

fikationen oder geltenden Normen entsprechen; 

 durch eine Erklärung über die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Dienstleistungs-

erbringers oder des Bauunternehmers und die Zahl der Führungskräfte in den letzten drei Jahren; 

 eine Kopie bzw. einen Auszug der Gehaltsliste oder der Arbeitsverträge 

 durch die Angabe des Teils des Auftrags, den der Bieter möglicherweise an Dritte weitervergeben 

möchte. Der öffentliche Auftraggeber kann vom Bewerber oder Bieter auch die Vorlage von In-

formationen zur finanziellen, wirtschaftlichen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit 

des beabsichtigten Unterauftragnehmers verlangen, so insbesondere wenn die Unterauftragsver-

gabe einen wesentlichen Teil des Auftrags darstellt. 
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Bei Dienstleistungsaufträgen kann der Bewerber/Bieter auf einen Teil eines Projekts verweisen, für das 

der Vertrag noch nicht vollständig ausgeführt ist, darf jedoch als Referenz nur den erfolgreich abge-

schlossenen Teil angeben. In diesem Fall muss der Bewerber/Bieter einen Nachweis für den erfolgreichen 

Abschluss dieses Teils beibringen (z. B. eine Erklärung der Einrichtung, die die Dienstleistung angefor-

dert oder erworben hat.)  

Hat der Bewerber/Bieter das Projekt als Mitglied eines Konsortiums durchgeführt, muss aus dem Nach-

weis klar hervorgehen, welchen Anteil der Bewerber/Bieter erfolgreich abgeschlossen hat. 

Sind die zu erbringenden Dienstleistungen oder zu liefernden Waren komplexer Art oder sollen sie aus-

nahmsweise einem besonderen Zweck dienen, so kann der Nachweis der technischen und beruflichen 

Leistungsfähigkeit auch im Rahmen einer Überprüfung erbracht werden, die vom öffentlichen Auftragge-

ber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle des Landes durchgeführt wird, in dem 

der Dienstleistungserbringer oder Lieferer niedergelassen ist, wenn diese Stelle dazu bereit ist. Solche 

Überprüfungen betreffen die fachliche Leistungsfähigkeit und die Produktionskapazitäten des Lieferers, 

erforderlichenfalls auch seine Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten, sowie seine Vorkehrungen 

für die Qualitätskontrolle.  

Verlangt der öffentliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Bewerber/Bieter bestimmte Quali-

tätssicherungsnormen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf 

die Qualitätssicherungsverfahren Bezug, die den einschlägigen europäischen Zertifizierungsnormen ent-

sprechen.  

Verlangt der öffentliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Bewerber/Bieter bestimmte Normen 

für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen 

sie auf das EU-System für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates oder auf Normen für das 

Umweltmanagement Bezug, die auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beru-

hen und von Stellen zertifiziert sind, die dem EU-Recht oder einschlägigen europäischen oder internatio-

nalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mit-

gliedstaaten werden anerkannt. Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere Nachweise für 

gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen, die von einem Bewerber/Bieter vorgelegt werden. Der 

öffentliche Auftraggeber darf die Echtheit dieser Bescheinigungen überprüfen.  

Ist ein vorgelegter Nachweis nicht in einer der Amtssprachen der Europäischen Union abgefasst, so ist 

eine Übersetzung in die Sprache des Vergabeverfahrens beizufügen. Sind die Dokumente in einer anderen 

Amtssprache der Europäischen Union als der des Vergabeverfahrens abgefasst, müssen sie akzeptiert 

werden. Es ist jedoch sehr zu empfehlen, auch eine Übersetzung in die Sprache des Vergabeverfahrens 

vorzulegen, um die Auswertung der Dokumente zu erleichtern. 

Kann der Bieter oder Bewerber aus außergewöhnlichen Gründen, die der öffentliche Auftraggeber für 

gerechtfertigt hält, die von ihm verlangten Referenzen nicht beibringen, so kann er seine Leistungsfähig-

keit mit anderen Mitteln nachweisen, die dem öffentlichen Auftraggeber als geeignet erscheinen (siehe 

auch Ziffer 2.8.3). 

Legt der Bieter eine Eigenerklärung als Nachweis vor, behält sich der öffentliche Auftraggeher das Recht 

vor, einen weiteren Nachweis zu anzufordern.  

2.4.11.2. Zuschlagskriterien 

Für die Erteilung des Zuschlags auf der Grundlage der für die betreffende öffentliche Ausschreibung fest-

gelegten Zuschlagskriterien bestehen zwei Möglichkeiten: 

 bei der Vergabe im Preiswettbewerb erhält das unter allen ordnungsgemäßen und anforderungs-

gerechten Angeboten preisgünstigste Angebot den Zuschlag; 

 bei der Vergabe im Leistungswettbewerb erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot den Zu-

schlag. 

Diese Kriterien müssen genau und frei von Diskriminierungen sein und dürfen den fairen Wettbewerb 

nicht beeinträchtigen.  
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2.4.12.  Ausschreibung mit „Suspensivklausel“ 

In hinreichend begründeten Fällen kann die Ausschreibung mit einer Suspensivklausel veröffentlicht 

werden: a) vor der Annahme des Finanzierungsbeschlusses oder b) vor der Unterzeichnung der Finanzie-

rungsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und dem Empfängerland. 

EU-HAUSHALT 

Die Ausschreibung mit Suspensivklausel ist nur in Ausnahmefällen zulässig, da die für den Gesamthaus-

haltsplan der Europäischen Union geltenden Vorschriften grundsätzlich die Annahme eines Beschlusses 

der Kommission (bzw. gegebenenfalls den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung) vor der Einlei-

tung einer öffentlichen Ausschreibung oder Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vorsehen. 

Jedoch können außergewöhnliche Umstände auftreten, in denen Abweichungen vom üblichen Beschluss-

fassungsprozess gerechtfertigt sein könnten. In der Regel liegen solche die Inanspruchnahme der Suspen-

sivklausel rechtfertigenden Umstände außerhalb des Einflussbereichs der Kommission. Zu beachten ist, 

dass 

- die Kommission auf die Inanspruchnahme der Suspensivklausel nach der Annahme des Finanzierungs-

beschlusses, jedoch vor der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung in den meisten Fällen kei-

nen Einfluss hat, da das Inkrafttreten der Finanzierungsvereinbarung vom Willen eines Dritten (d. h. 

dem Empfängerland) abhängt; 

- die Inanspruchnahme der Suspensivklausel vor der Annahme des Finanzierungsbeschlusses nur zu 

rechtfertigen ist, wenn angesichts der objektiven Umstände hinreichende Vernunft- und Beweggründe 

dafür sprechen, diese Klausel in Anspruch zu nehmen, da die Annahme des Finanzierungsbeschlusses 

nicht abgewartet werden kann. Diese Vernunft- und Beweggründe müssen aus dem Ersuchen um vor-

herige Genehmigung bzw. aus dem betreffenden Finanzierungsbeschluss klar hervorgehen. In einigen 

Fällen ist die Inanspruchnahme der Suspensivklausel gerechtfertigt, um eine effiziente Anwendung der 

Verfahren zu gewährleisten, wie z. B. bei Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, die sich 

über zwei Haushaltsjahre erstrecken.  

EEF 

Im Rahmen des EEF ist es den AKP-Staaten in allen hinreichend begründeten Fällen gestattet, die Klau-

sel vor der Annahme des Finanzierungsbeschlusses in Anspruch zu nehmen (siehe Artikel 19b von An-

hang IV des Cotonou-Abkommens), um ein baldiges Anlaufen der Projekte zu gewährleisten. 

Die tatsächliche Zuschlagserteilung und Vertragsunterzeichnung nach einer Ausschreibung mit Suspen-

sivklausel hängt also von der Annahme des Finanzierungsbeschlusses und/oder gegebenenfalls vom Ab-

schluss der Finanzierungsvereinbarung ab.  

Aufgrund möglicher Folgen der Suspensivklausel muss diese in der Bekanntmachung der Ausschreibung 

bzw. bei Zuschüssen in den Leitlinien für Antragsteller ausdrücklich erwähnt werden. 

Das Verfahren ist aufzuheben, wenn das Beschlussfassungsverfahren der Europäischen Kommission nicht 

abgeschlossen oder die Finanzierungsvereinbarung nicht unterzeichnet wird. 

2.4.13.  Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens 

Der öffentliche Auftraggeber kann bis zur Unterzeichnung des Vertrags auf die Auftragsvergabe verzich-

ten oder das Vergabeverfahren aufheben, ohne dass die Bewerber oder Bieter Anspruch auf eine Entschä-

digung haben. Ist das Verfahren in Lose aufgeteilt, so kann auch ein einzelnes Los aufgehoben werden. 

Das Ausschreibungsverfahren kann aufgehoben werden, wenn: 

- die Ausschreibung ergebnislos geblieben ist, d. h., wenn kein Angebot in qualitativer und preislicher 

Hinsicht überzeugen konnte oder wenn keine gültigen Angebote eingegangen sind; 

- die wirtschaftlichen oder technischen Daten des Projekts grundlegend geändert worden sind; 

- außergewöhnliche Umstände oder höhere Gewalt die normale Durchführung des Projekts unmöglich 

machen; 
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- alle in technischer Hinsicht zulässigen Angebote die zur Verfügung stehenden Finanzmittel überschrei-

ten; 

-  in dem Verfahren Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind, vor allem, wenn sie einen fairen Wettbewerb 

verhindert haben. 

- die Vergabe nicht den Anforderungen der wirtschaftlichen Haushaltsführung entspricht, d. h., nicht mit 

den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Effizienz und der Effektivität vereinbar ist (z. B. wenn der ange-

botene Preis des Bieters, der den Zuschlag erhalten soll, im Vergleich zum Marktpreis aus objektiver 

Sicht unverhältnismäßig hoch ist.) 

Bei Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens sind alle Bieter unverzüglich schriftlich über die Gründe 

der Aufhebung zu unterrichten. Die Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens ist bekanntzumachen. Sie-

he Muster in Anhang A5. 

Nach der Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens kann der öffentliche Auftraggeber beschließen, 

- ein neues Ausschreibungsverfahren einzuleiten; 

- Verhandlungen mit einem oder mehreren Bietern aufzunehmen, die an dem Ausschreibungs-

verfahren teilgenommen haben und die Auswahlkriterien erfüllen
14

, sofern die ursprünglichen 

Auftragsbedingungen nicht wesentlich geändert worden sind (diese Möglichkeit besteht 

nicht, wenn das Ausschreibungsverfahren wegen Unregelmäßigkeiten aufgehoben worden ist, 

die den fairen Wettbewerb verhindert haben); 

- den Auftrag nicht zu vergeben. 

Die abschließende Entscheidung trifft der öffentliche Auftraggeber (bei Aufträgen, die er in einem Ver-

fahren mit Ex-ante-Kontrolle vergibt, nach Genehmigung durch die Europäische Kommission). Der öf-

fentliche Auftraggeber haftet nicht für Schäden, einschließlich des entgangenen Gewinns, die im Zusam-

menhang mit der Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens entstehen, selbst wenn der Auftraggeber auf 

mögliche Schäden hingewiesen worden ist. Mit der Veröffentlichung einer Bekanntmachung verpflichtet 

sich der öffentliche Auftraggeber nicht zur Durchführung des angekündigten Programms oder Projekts. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: Für die Aufhebung eines Ausschreibungsverfahrens sind 

die Dienststellen der Europäischen Kommission zuständig.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: Für die Aufhebung eines Aus-

schreibungsverfahrens ist der Auftraggeber zuständig; dieser muss vorher die Zustimmung der Europäi-

schen Kommission einholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: Für die Aufhebung eines 

Ausschreibungsverfahrens ist der öffentliche Auftraggeber zuständig. Eine vorherige Zustimmung 

der Europäischen Kommission ist nicht erforderlich. 

2.4.14.  Berufsethische Regeln 

Jeder Versuch eines Bewerbers oder Bieters, sich vertrauliche Informationen zu verschaffen, unzulässige 

Absprachen mit Konkurrenten zu treffen oder den Wertungsausschuss oder den öffentlichen Auftraggeber 

bei der Prüfung, der Klärung, der Wertung oder dem Vergleich der Angebote zu beeinflussen, führt zur 

Ablehnung seiner Bewerbung, seines Vorschlags oder seines Angebots. 

Bei der Einreichung seiner Bewerbung oder seines Angebots hat der Bewerber bzw. der Bieter zu erklä-

ren, dass kein potenzieller Interessenkonflikt besteht (siehe Definition und geltende Grundsätze unter Zif-

fer 2.3.6) und dass er in keiner besonderen Verbindung zu anderen Bewerbern bzw. Bietern oder anderen 

Projektbeteiligten steht. Tritt dieser Fall während der Ausführung des Auftrags ein, so ist der Auftrag-

nehmer verpflichtet, unverzüglich den öffentlichen Auftraggeber zu unterrichten. 

                                                 

14
 Daher ist eine sorgfältige Festlegung der Auswahlkriterien wichtig, die nicht diskriminierend und eindeutig sein 

müssen und nicht über den Umfang des Auftrags oder des Budgets hinausgehen dürfen (weitere Einzelheiten un-

ter Ziffer 2.4.11.1).  



 

Januar 2012 Seite 35 von 148 

PRAG_2012_de 

 

Der Ausschluss eines Bewerbers, Bieters oder Antragstellers aus den vorstehend genannten Gründen er-

folgt gemäß den unter Ziffer 2.3.3 aufgeführten Vorschriften und Verfahren. 

Beamte und sonstige Bedienstete aus der öffentlichen Verwaltung des Empfängerlandes dürfen unabhän-

gig von ihrem verwaltungsrechtlichen Status vom Bieter nur mit vorheriger Genehmigung der Europäi-

schen Kommission als Sachverständige verpflichtet werden. 

Ohne schriftliche Zustimmung des öffentlichen Auftraggebers sind der Auftragnehmer und seine Mitar-

beiter sowie die mit ihm verbundenen Unternehmen nicht berechtigt, für das Projekt weitere Dienstleis-

tungen zu erbringen, Arbeiten auszuführen oder Ausrüstung zu liefern, auch nicht als Hilfsleistungen oder 

weitervergebene Leistungen.  

Dieses Verbot gilt auch für andere Programme und Projekte, bei denen der Auftragnehmer bzw. der Zu-

schussempfänger wegen der Art des Auftrags in einen Interessenkonflikt geraten könnte. 

Der Auftragnehmer hat stets unparteiisch und als loyaler Berater im Einklang mit dem Verhaltenskodex 

seines Berufsstandes zu handeln. Er gibt ohne vorherige Zustimmung des öffentlichen Auftraggebers kei-

ne öffentlichen Erklärungen zu dem Projekt oder den Dienstleistungen ab. Ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung geht er für den öffentlichen Auftraggeber keine Verbindlichkeiten ein. 

Während der Laufzeit des Auftrags achten der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter die Menschenrechte 

und verpflichten sich, die politischen, kulturellen und religiösen Gepflogenheiten des Empfängerstaates 

nicht zu verletzen. Insbesondere wird darauf geachtet, dass Bieter, an die Aufträge vergeben werden, im 

Einklang mit dem betreffenden Basisrechtsakt die in den einschlägigen Übereinkommen der Internationa-

len Arbeitsorganisation (wie z. B. den Übereinkommen zu folgenden Bereichen: Vereinigungsfreiheit und 

Recht auf Kollektivverhandlungen, Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit, Abschaffung der Kinder-

arbeit) festgelegten Kernarbeitsnormen einhalten. 

Der Auftragnehmer darf für die Ausführung des Auftrags nur die vertraglich festgesetzte Vergütung ent-

gegennehmen. Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter dürfen keine Tätigkeit ausüben und keine Vor-

teile annehmen, die mit ihren Pflichten gegenüber dem Auftraggeber in Widerspruch stehen. 

Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter wahren während der gesamten Laufzeit des Auftrags und nach 

dessen Erfüllung das Berufsgeheimnis. Alle Berichte und Unterlagen, die der Auftragnehmer ausarbeitet 

oder erhält, sind vertraulich. 

Die Verwendung der während der Ausführung des Auftrags ausgearbeiteten, erhaltenen und vorgelegten 

Berichte und Unterlagen durch die Vertragsparteien ist im Vertrag zu regeln. 

Der Auftragnehmer unterhält keine Beziehungen, die seine Unabhängigkeit oder die seiner Mitarbeiter 

gefährden könnten. Verliert der Auftragnehmer seine Unabhängigkeit, so kann der öffentliche Auftragge-

ber wegen des ihm entstandenen Schadens den Vertrag fristlos und ohne Schadensersatzpflicht gegenüber 

dem Auftragnehmer kündigen. 

Die Europäische Kommission behält sich das Recht vor, die Finanzierung des Projekts auszusetzen oder 

einzustellen, falls in irgendeiner Phase des Vergabeverfahrens korrupte Praktiken gleich welcher Art fest-

gestellt werden und der öffentliche Auftraggeber nicht alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um Abhilfe 

zu schaffen. Für die Zwecke dieser Bestimmung ist „korrupte Praktik“ jedes Anerbieten, einem anderen 

Bestechungsgeld, ein Geschenk, eine Sondervergütung oder eine Provision als Anreiz oder Belohnung 

dafür zukommen zu lassen, dass dieser eine Handlung vornimmt oder unterlässt, die mit der Vergabe des 

Auftrags oder der Erfüllung eines bereits mit dem öffentlichen Auftraggeber geschlossenen Vertrags in 

Zusammenhang steht.  

Insbesondere müssen alle Ausschreibungsunterlagen und Verträge über die Erbringung von Dienstleis-

tungen oder Bauleistungen oder über die Lieferung von Waren die Klausel enthalten, dass das Angebot 

abgelehnt oder der Vertrag gekündigt wird, falls sich herausstellt, dass die Vergabe des Auftrags oder 

seine Ausführung Anlass für außerordentliche Geschäftsausgaben war. 

Zu diesen außerordentlichen Geschäftsausgaben gehören Provisionen, die im Hauptvertrag nicht erwähnt 

sind oder die sich nicht aus einem vorschriftsmäßig geschlossenen Vertrag mit Bezug auf den Hauptver-

trag ergeben, Provisionen, die nicht die Vergütung für eine tatsächlich erbrachte, rechtmäßige Leistung 

sind, Provisionen, die in ein Steuerparadies überwiesen werden, sowie Provisionen, die an einen nicht 
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eindeutig bezeichneten Empfänger oder an eine Gesellschaft gezahlt werden, die alle Merkmale einer 

Scheingesellschaft aufweist. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Europäischen Kommission auf Verlangen Belege für die Um-

stände der Auftragsausführung vorzulegen. Die Europäische Kommission kann Unterlagen prüfen und 

vor Ort Kontrollen vornehmen, um Beweise für vermutete außerordentliche Geschäftsausgaben zu sam-

meln, sofern sie dies als notwendig erachtet. 

Wird der Auftragnehmer außerordentlicher Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit den von der EU 

finanzierten Projekten überführt, so wird je nach Schwere des Falles der Vertrag gekündigt oder der Auf-

tragnehmer für die Zukunft von der Finanzierung durch die EU ausgeschlossen. 

Verstößt der Bewerber, der Bieter bzw. der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere dieser berufsethi-

schen Regeln, so kann er von weiteren Aufträgen der EU ausgeschlossen und mit Sanktionen belegt wer-

den. Der Betreffende bzw. das betreffende Unternehmen ist schriftlich zu unterrichten. 

Der öffentliche Auftraggeber hat zu gewährleisten, dass das Vergabeverfahren in transparenter Weise, auf 

der Grundlage objektiver Kriterien und ohne Einflussnahme von außen abgeschlossen wird. 

Im Falle des Verdachts auf Betrug, Korruption oder andere Unregelmäßigkeiten in Zusammen-

hang mit EU-Mitteln ist das Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Kommission (OLAF) 

zu unterrichten. 

2.4.15. Rechtsbehelfe 

 

2.4.15.1. Beschwerden beim öffentlichen Auftraggeber 

 
Unbeschadet der sonstigen Rechtsbehelfmöglichkeiten, insbesondere unter Wahrung der Fristen für die in 

Ziffer 2.4.15.3 dargelegten Maßnahmen, kann sich ein Bewerber, Bieter oder Antragsteller direkt an den 

öffentlichen Auftraggeber wenden, wenn er sich durch einen mutmaßlichen Fehler oder eine mutmaßliche 

Unregelmäßigkeit im Rahmen eines Auswahl- oder Vergabeverfahrens beeinträchtigt fühlt oder wenn er 

der Auffassung ist, dass das Verfahren Missstände aufweist.  

 

Ist die Europäische Kommission der öffentliche Auftraggeber, so wird die Beschwerde an die Person wei-

tergeleitet, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat. Diese ist gehalten, der Beschwerde nachzu-

gehen und innerhalb von 15 Tagen eine Antwort zu erteilen. Alternativ kann die Beschwerde auch an den 

geografisch zuständigen Direktor am Sitz der Kommission gerichtet werden, an den sich der Bewerber, 

Bieter oder Antragsteller auch dann wenden kann, wenn er die ihm erteilte Antwort für nicht zufrieden-

stellend hält.  
 

 

Der Grund der Beschwerde darf nicht einzig und allein darin bestehen, dass ein Beschwerdeführer eine 

zweite Bewertung erreichen will, weil er die abschließende Entscheidung über die Auftragsvergabe nicht 

akzeptiert. 

 

2.4.15.2. Beschwerden beim Europäischen Bürgerbeauftragten 

 
Unbeschadet der sonstigen Rechtsbehelfmöglichkeiten, insbesondere unter Wahrung der Fristen für die in 

Ziffer 2.4.15.3 dargelegten Maßnahmen, kann jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 

Person mit Wohnsitz oder mit Sitz in einem Mitgliedstaat an den Bürgerbeauftragten Beschwerden über 

Missstände bei der Tätigkeit der Organe der Europäischen Union richten (Artikel 228 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)). Weitere Informationen bietet folgende Website: 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces. 
 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
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2.4.15.3. Ordentliche Rechtsbehelfe 

 
Fühlt sich ein Bewerber, Bieter oder Antragsteller durch einen mutmaßlichen Fehler oder eine mutmaßli-

che Unregelmäßigkeit im Rahmen eines Auswahl- oder Vergabeverfahrens beeinträchtigt, so kann er 

auch auf ordentliche Rechtsbehelfe zurückgreifen, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

Ist die Europäische Kommission der öffentliche Auftraggeber, so wird das Verfahren gemäß den Vor-

schriften des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eingeleitet
15

. 

 

Zwischen einem Unterauftragnehmer und dem öffentlichen Auftraggeber werden durch die Vergabe des 

Unterauftrags keine vertraglichen Beziehungen hergestellt. Der öffentliche Auftraggeber kann nicht dafür 

verantwortlich gemacht werden, wenn der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen gegenüber dem Unter-

auftraggeber nicht nachkommt. Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Vertragsausführung muss 

sich der Unterauftragnehmer selbst an den Auftragnehmer bzw. den für diesen Streitfall zuständigen Ge-

richtsstand wenden. Dies gilt auch für Sachverständige, mit denen ein Dienstleistungsvertrag geschlossen 

wurde.  

2.5. Umfang des Auftrags 

Um gegebenenfalls Skalenvorteile zu erzielen, die bestmögliche Koordinierung zwischen miteinander 

verbundenen Maßnahmen zu gewährleisten und die Programmverwaltung so einfach wie möglich zu hal-

ten, ist bei der Projektkonzeption auf einen möglichst großen Auftragsumfang zu achten, damit die Pro-

gramme nicht unnötig in viele kleine Aufträge aufgesplittert werden. 

2.6. Leistungsbeschreibung und technische Spezifikationen 

Mit der Leistungsbeschreibung (bei Dienstleistungsaufträgen) bzw. den technischen Spezifikationen (bei 

Liefer- und Bauaufträgen) sollen dem Bieter in der Ausschreibungsphase Hinweise zur Art des einzu-

reichenden Angebots und dem Auftragnehmer während der Projektdurchführung Anweisungen für die 

Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben an die Hand gegeben werden. Die Leistungsbeschreibung bzw. 

die technischen Spezifikationen sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und werden dem als Er-

gebnis der Ausschreibung geschlossenen Vertrag als Anhang beigefügt.  

Die sorgfältige Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung bzw. der technischen Spezifikationen ist für den 

Erfolg des Projekts von größter Bedeutung. Sie gewährleistet, dass das Projekt gut konzipiert ist, die Leis-

tungen planmäßig erbracht werden und eine Mittelvergeudung vermieden wird. Durch eine gründliche 

Vorbereitung können also in den späteren Phasen des Projektzyklus Zeit und Geld gespart werden. 

Leistungsbeschreibung und technische Spezifikationen müssen für alle Bewerber und Bieter gleicherma-

ßen zugänglich sein und dürfen nicht dazu führen, wettbewerbsorientierte Vergabeverfahren ungerecht-

fertigterweise zu behindern. Sie müssen klar, nicht diskriminierend und dem Gegenstand und/oder Budget 

des Projekts angemessen sein. Sie definieren die Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers an eine 

Dienstleistung, eine Lieferung oder eine Bauleistung. Zu diesen Anforderungen gehören: 

                                                 

15 Gemäß Artikel 256 und Artikel 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist das 

Gericht der Europäischen Union für Rechtsakte der Europäischen Kommission zuständig, die Rechtswirkung ge-

genüber Dritten haben. Nach den Artikeln 256, 268 und 340 AEUV ist das Gericht der Europäischen Union auch für 

Streitfälle zuständig, die den Ersatz von der Kommission verursachter Schäden im Bereich der außervertraglichen 

Haftung betreffen. Gemäß AEUV beginnt die Frist für die Einreichung einer Nichtigkeitsklage gegen Kommissions-

entscheidungen beim Gericht der Europäischen Union am Tag der Veröffentlichung des Beschlusses oder seiner 

Bekanntgabe an den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von diesem Be-

schluss Kenntnis erlangt hat. 
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a) Qualitätsstufen; 

b) Umweltverträglichkeit (z. B. sollte darauf geachtet werden, dass Spezifikationen nach Möglich-

keit die neuesten Entwicklungen in dem betreffenden Bereich berücksichtigen); 

c) Konzeption für alle Anforderungen (einschließlich der Kriterien für den Zugang von Behinderten, 

der Umweltaspekte nach Maßgabe der neuesten Entwicklungen in dem betreffenden Bereich); 

d) Konformitätsbewertungsstufen und -verfahren, einschließlich in Bezug auf Umweltaspekte; 

e) Gebrauchstauglichkeit; 

f) Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich (bei Lieferaufträgen) der Verkaufsbezeichnung und 

Gebrauchsanleitungen, sowie bei allen Auftragsarten Terminologie, Symbole, Prüfungen und 

Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung (einschließlich umweltrelevanter 

Angaben, z. B. zum Energieverbrauch), Produktionsverfahren und -methoden. 

Bei der Abfassung der Leistungsbeschreibung und der technischen Spezifikationen ist es wichtig, klare 

und prägnante Formulierungen zu verwenden. Was die technischen Spezifikationen anbelangt, so dürfen 

diese nicht auf besondere Marken und Typen abstellen. Außerdem sollten sie nicht zu spezifisch und so-

mit nicht wettbewerbsbeschränkend sein.  

Die Leistungsbeschreibung bzw. die technischen Spezifikationen werden vom öffentlichen Auftraggeber 

ausgearbeitet. Ist die Europäische Kommission selbst öffentlicher Auftraggeber, so ist es gängige Praxis, 

sich mit dem Empfängerland und gegebenenfalls auch mit anderen beteiligten Parteien über die Leis-

tungsbeschreibung bzw. die technischen Spezifikationen zu beraten und dessen/deren Zustimmung einzu-

holen, um sowohl die Eigenverantwortung zu stärken als auch die Qualität zu verbessern. 

Angesichts der technischen Komplexität vieler Aufträge erfordert die Vorbereitung der Ausschreibungs-

unterlagen – insbesondere der technischen Spezifikationen/Leistungsbeschreibung – unter Umständen die 

Unterstützung durch einen oder mehrere externe(n) technische(n) Sachverständige(n). Jeder dieser Sach-

verständigen muss eine Erklärung unterzeichnen, in der er sich zu Objektivität und Wahrung der Vertrau-

lichkeit verpflichtet (siehe Anhang A3). 

Sobald die Ausschreibungsunterlagen fertig gestellt sind, sollte das Ausschreibungsverfahren so schnell 

wie möglich eingeleitet werden. Die Leistungsbeschreibung bzw. die technischen Spezifikationen in den 

Ausschreibungsunterlagen - die als Grundlage für den Projektarbeitsplan dienen sollen - müssen dem 

Stand zum Zeitpunkt des Projektstarts entsprechen, um den beträchtlichen Aufwand zu vermeiden, der 

mit einer Umgestaltung des Projekts in der Anfangsphase verbunden ist. 

Die allgemeine Gliederung der Leistungsbeschreibung für Dienstleistungsaufträge beruht auf den 

Grundsätzen des Projektzyklusmanagements. Sie soll gewährleisten, dass alle Fragen systematisch erfasst 

und die wichtigsten Faktoren, die mit der Klarheit der Ziele und der Nachhaltigkeit zusammenhängen, 

gründlich geprüft werden. Anhang B8 enthält ein Muster für die Leistungsbeschreibung mit den Min-

destangaben, die unter den einzelnen Abschnittsüberschriften zu machen sind. 

Bei Dienstleistungsverträgen auf Honorarbasis gehören zu den Abschnitten der Leistungsbeschreibung 

auch die jeweils bereitgestellten Mittelposten. Sie umfassen die Honorare, die der einzige wettbewerbsre-

levante Teil des Vertragsbudgets sind. Die Dienstleistungen werden auf der Grundlage fester Tagessätze 

für den Zeitraum, für den die Sachverständigen unter Vertrag genommen wurden, erbracht. Außerdem 

umfasst das Budget eine feste Rückstellung für Nebenkosten, mit der Kosten abgedeckt werden, die dem 

Leistungserbringer tatsächlich entstanden und die nicht im Honorar berücksichtigt sind. In dem Abschnitt 

über Nebenkosten sollte die Ausgabenart angegeben werden, die Gegenstand der Ausgabenüberprüfung 

des Vertrags sein könnte. In der Leistungsbeschreibung ist auch eine Rückstellung für die Ausgabenüber-

prüfung vorgesehen. Die Höhe der Mittel für Nebenkosten und Ausgabenüberprüfung wird vom öffentli-

chen Auftraggeber unter Berücksichtigung der Anforderungen der Leistungsbeschreibung und mit gebüh-

render Sorgfalt festgelegt.  

Leistungsbeschreibung und technische Spezifikationen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden 

und sind bis zu dem Zeitpunkt vertraulich zu behandeln, an dem sie allen Bietern gleichzeitig zur Verfü-

gung gestellt werden können.  
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2.7. Verfahrensregeln für Schlichtungs- und Schiedsverfahren  

EEF 

Streitigkeiten in Bezug auf einen aus dem EEF finanzierten Auftrag, die gemäß den für diesen Auftrag 

geltenden Allgemeinen Bedingungen und Besonderen Bedingungen im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit 

geregelt werden können, werden nach der Schlichtungs- und Schiedsordnung für besagte Aufträge gere-

gelt, die in Anhang V des Beschlusses Nr. 3/90 des AKP-EWG-Ministerrats vom 29. März 1990 festge-

legt ist, betreffend die Genehmigung und Anwendung der allgemeinen Vorschriften, der allgemeinen Be-

dingungen sowie der Schlichtungs- und Schiedsordnung für vom Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) 

finanzierte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge. Diese Vorschriften sind in Anhang A12 aufgeführt. 

EU-HAUSHALT 

Die Streitbeilegungsvorschriften sind in den Allgemeinen Bedingungen der relevanten Vertragsmodelle 

enthalten (Artikel 40 der Allgemeinen Bedingungen der Dienstleistungs- und der Lieferverträge und Arti-

kel 65 der Bauleistungsverträge). 

2.8. Bewertungsausschuss  

2.8.1. Zusammensetzung 

Die Angebote werden von einem vom öffentlichen Auftraggeber rechtzeitig und förmlich eingesetzten 

Bewertungsausschuss eröffnet und bewertet, der sich aus einem nicht stimmberechtigten Vorsitzenden, 

einem nicht stimmberechtigten Sekretär und einer ungeraden Zahl stimmberechtigter Mitglieder (mindes-

tens drei für alle Verfahren mit Ausnahme der Ausschreibungen für Bauleistungen im Wert von über 

5 000 000 EUR, für die mindestens fünf erforderlich sind) zusammensetzt. Die Bewertungssachverstän-

digen sollten genaue Informationen über die zeitliche Planung des Bewertungsausschusses und dem mit 

ihrer Aufgabe verbundenen Arbeitsaufwand erhalten. Der öffentliche Auftraggeber muss sicherstellen, 

dass die ernannten Bewertungssachverständigen während des vorgesehenen Bewertungszeitraums tat-

sächlich verfügbar sind. Der öffentliche Auftraggeber benennt für jedes Verfahren einen Ersatz-

Bewertungssachverständigen, um Verzögerungen durch unvorhergesehene Ausfälle zu vermeiden.  

Alle Mitglieder des Bewertungsausschusses müssen über angemessene Kenntnisse der Sprache verfügen, 

in der die Angebote eingereicht werden. Die stimmberechtigten Mitglieder müssen darüber hinaus über 

die für die Beurteilung der Angebote erforderlichen Fach- und Verwaltungskenntnisse verfügen. Über die 

Identität der Bewertungssachverständigen sollte Vertraulichkeit bewahrt werden. 

 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: 

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten 

Mitglieder) werden von den zuständigen Dienststellen namentlich ernannt und die Teilnahme etwaiger 

Beobachter muss genehmigt werden. Bei Bewertungen im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung ist in 

der Regel mindestens eines der stimmberechtigten Mitglieder ein Vertreter des Empfängerlandes. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: Die Mitglieder des Bewer-

tungsausschusses (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten Mitglieder) werden vom 

öffentlichen Auftraggeber namentlich ernannt. Die Zusammensetzung des Bewertungsausschusses ist der 

Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Die Zusammensetzung des Ausschusses gilt als 

genehmigt, wenn die Europäische Kommission binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang der Benennung 

der Mitglieder keine Einwände erhebt. Die Europäische Kommission kann einen Beobachter benennen, 

der die Beratungen im Bewertungsausschuss ganz oder zum Teil verfolgt. Unabhängige Experten können 

im Rahmen ihrer Dienstleistungsverträge nur als Beobachter oder Prüfer teilnehmen. Für die Teilnahme 

weiterer Beobachter ist die vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission einzuholen. 



 

Januar 2012 Seite 40 von 148 

PRAG_2012_de 

 

 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten 

Mitglieder) werden von den zuständigen Dienststellen namentlich ernannt und die Teilnahme etwaiger 

Beobachter muss genehmigt werden. 

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses sollten an allen Sitzungen teilzunehmen. Jede Abwesenheit ist 

im Bewertungsbericht zu vermerken und zu erläutern.  

Alle stimmberechtigten Mitglieder des Bewertungsausschusses haben das gleiche Stimmrecht. 

2.8.2. Unparteilichkeit und Vertraulichkeit 

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses und die Beobachter müssen eine Erklärung unterzeichnen, in 

der sie sich zu Unparteilichkeit und Wahrung der Vertraulichkeit verpflichten (siehe Anhang A4). Aus-

schussmitglieder und Beobachter, die sich gegenüber einem Bieter oder Bewerber in einem potenziellen 

Interessenkonflikt befinden, müssen dies melden und unverzüglich ihr Amt niederlegen. Sie dürfen an 

den Bewertungssitzungen nicht mehr teilnehmen, in welcher Eigenschaft auch immer.  

Der Vorsitzende des Bewertungsausschusses bestimmt, inwieweit das Bewertungsverfahren wieder von 

Neuem beginnen muss. Diese Entscheidung ist im Bewertungsbericht zu vermerken und zu begründen. 

Während des Vergabeverfahrens sind jegliche Kontakte zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und den 

Bewerbern oder Bietern nur unter der Bedingung zulässig, dass die Grundsätze der Transparenz und der 

Gleichbehandlung gewährleistet sind; solche Kontakte dürfen nicht zu einer Änderung der Auftragsbe-

dingungen oder der Inhalte des ursprünglichen Angebots führen. Vor Unterzeichnung des Vertrags/der 

Verträge dürfen keinerlei Auskünfte über die Prüfung, die Klarstellungen, die Bewertung oder Entschei-

dungen über die Auftragsvergabe erteilt werden. Jeder Versuch eines Bieters oder Antragstellers, das Ver-

fahren in irgendeiner Weise zu beeinflussen (z. B. durch Kontaktaufnahme zu Mitgliedern des Bewer-

tungsausschusses oder auf sonstige Weise) führt zum sofortigen Ausschluss seines Angebots bzw. Vor-

schlags von der weiteren Bewertung. 

Bei Angeboten für Liefer- und Bauleistungsaufträge finden mit Ausnahme der Angebotseröffnungssit-

zung die Beratungen des Bewertungsausschusses unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und sind ent-

sprechend den für den öffentlichen Auftraggeber geltenden Vorschriften über den Zugang zu Dokumen-

ten vertraulich. Bei Dienstleistungsangeboten und bei der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

finden die Beratungen des Bewertungsausschusses von der Sitzung zur Eröffnung der Angebo-

te/Vorschläge bis zum Abschluss der Arbeit des Bewertungsausschusses unter Ausschluss der Öffentlich-

keit statt und sind entsprechend den für den öffentlichen Auftraggeber geltenden Vorschriften über den 

Zugang zu Dokumenten vertraulich. Falls die für den öffentlichen Auftraggeber geltenden Rechtsvor-

schriften im Widerspruch zu der erforderlichen vertraulichen Behandlung stehen, muss dieser vor der Be-

kanntmachung einer Information die Zustimmung der Europäischen Kommission einholen. 

Damit die Vertraulichkeit der Beratungen gewährleistet ist, dürfen an den Sitzungen des Bewertungsaus-

schusses nur die vom Auftraggeber ernannten Mitglieder des Bewertungsausschusses und die zugelasse-

nen Beobachter teilnehmen (einschließlich der ernannten Bewertungssachverständigen im Fall der Auf-

forderung zur Einreichung von Vorschlägen). 

Abgesehen von den Kopien, die im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen dem/den 

Bewertungssachverständigen oder EU-Delegationen übermittelt werden, dürfen die Angebote oder Vor-

schläge den Raum/das Gebäude, in dem die Ausschusssitzungen stattfinden, bis zum Abschluss der Ar-

beit des Bewertungsausschusses nicht verlassen. Sie müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, 

wenn sie nicht gebraucht werden. 

2.8.3. Aufgaben der Mitglieder des Bewertungsausschusses 

Der Vorsitzende hat nach den Verfahren dieses Handbuchs für die Koordinierung des Bewertungsverfah-

rens zu sorgen und zu gewährleisten, dass es unparteiisch und transparent abläuft. Die stimmberechtigten 
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Mitglieder des Bewertungsausschusses tragen gemeinsam die Verantwortung für die Beschlüsse des Aus-

schusses. 

Der Sekretär des Ausschusses hat die in den Bewertungsverfahren anfallende Verwaltungsarbeit zu erle-

digen. Dazu gehören unter anderem: 

das Verteilen und Einsammeln der Erklärungen zu Unparteilichkeit und Vertraulichkeit; 

das Führen der Protokolle aller Sitzungen des Bewertungsausschusses und der entsprechenden Aufzeich-

nungen und Unterlagen; 

das Führen der Anwesenheitsliste in den Sitzungen und das Zusammenstellen des Bewertungsberichts 

und seiner Anhänge. 

Muss der Bieter oder Antragsteller während des Bewertungsverfahrens um Erläuterung seines Angebots 

gebeten werden, so ist diese Bitte schriftlich zu formulieren. Dem Bewertungsbericht ist eine Kopie bei-

zufügen. 

Entspricht ein Angebot oder ein Vorschlag nicht in jeder Hinsicht den formalen Anforderungen, so kann 

der Bewertungsausschuss nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Angebot bzw. der Vorschlag im 

weiteren Bewertungsverfahren berücksichtigt wird oder nicht. Die Entscheidung des Bewertungsaus-

schusses ist in jedem Fall im Bewertungsbericht zu vermerken und ausführlich zu begründen. 

 

Angebote oder Vorschläge sollten z. B. nicht aufgrund folgender Formfehler abgelehnt werden: 

- sie wurden nicht in der verlangten Anzahl von Kopien vorgelegt; 

- sie wurden mit dem richtigen Formular und den erforderlichen Angaben vorgelegt, aber das 

Formular wurde nicht korrekt ausgefüllt, d. h., die unter Abschnitt X aufgeführten Informati-

onen hätten in Abschnitt Y eingetragen werden müssen; 

- sie tragen keine oder nur eine gescannte Unterschrift (die Unterzeichnung kann im Nach-

hinein verlangt werden – erfolgt keine Unterschrift, so muss das Angebot bzw. der Vorschlag 

abgelehnt werden). 

- Bewerber/Bieter oder Antragsteller, die nachweisen können, dass ein verlangtes Dokument 

nicht verfügbar ist (z. B. wenn aufgrund der Rechtsprechung des Landes für verlorene Do-

kumente von der zuständigen Behörde kein Ersatz ausgestellt werden kann) und eine an-

nehmbare Alternative bieten (z. B. eine Erklärung der entsprechenden Behörde, die bestätigt, 

dass das Dokument zwar noch gültig ist, aber kein Duplikat ausgestellt werden kann). 

- Bieter bei Ausschreibungsverfahren für Dienstleistungsverträge, die nicht alle Nachweise für 

die Ausschluss- oder Auswahlkriterien zusammen mit dem Angebot eingereicht haben. Dem 

erfolgreichen Bieter kann die Möglichkeit gegeben werden, die erforderlichen Nachweise in-

nerhalb einer angemessenen Frist nachzureichen.  

- Dem Bewertungsausschuss wurde mitgeteilt, dass ein Hauptsachverständiger, der bei einem 

Ausschreibungsverfahren für einen Dienstleistungsverfahren benannt wurde, nicht mehr zur 

Verfügung steht. In diesem Fall sollte der Bewertungsausschuss die Bewertung des ursprüng-

lichen Angebots vornehmen und dem erfolgreichen Bieter die Möglichkeit einräumen, den 

betreffenden Hauptsachverständigen zu ersetzen, siehe Ziffer 3.3.12.1. 

2.8.4. Zeitplan 

Der Bewertungsausschuss muss früh genug zusammengestellt werden, damit gewährleistet ist, dass die 

ernannten Mitglieder (und bei dezentraler Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle die von der Europäischen 

Kommission benannten Beobachter) während der gesamten Vorbereitung und Durchführung des Bewer-

tungsverfahrens zur Verfügung stehen. Die Bewertung der Angebote hat so rasch wie möglich zu erfol-

gen, damit das Ausschreibungsverfahren vor Ablauf der Bindefrist der Angebote abgeschlossen werden 

kann. Grundsätzlich ist die unter Ziffer 2.8.5 in Ausnahmefällen vorgesehene Verlängerung der Bindefrist 
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der Angebote zu vermeiden. Für alle - erfolgreichen und nicht erfolgreichen - Bieter ist eine frühzeitige 

Information über das Bewertungsergebnis äußerst wichtig.  

Nach Abschluss des Bewertungsverfahrens sollte der Anweisungsbefugte den Bewertungsbericht umge-

hend förmlich genehmigen. 

2.8.5. Bindefrist 

Die Bieter bleiben während der in der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannten Frist an ihr Angebot 

gebunden. Diese Frist muss so bemessen sein, dass der öffentliche Auftraggeber die Angebote prüfen, den 

Vorschlag für die Auftragsvergabe annehmen, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Bieter benachrichtigen 

und den Vertrag schließen kann. Die Bindefrist wird auf 90 Tage nach Ablauf der Frist für die Einrei-

chung der Angebote festgesetzt. 

In Ausnahmefällen kann der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger Genehmigung seitens der zustän-

digen Dienststellen der Europäischen Kommission die Bieter vor Ablauf der ursprünglichen Bindefrist 

ersuchen, die Bindefrist um einen Zeitraum von höchstens 40 Tagen zu verlängern. Eine solche Verlänge-

rung ist nur einmal möglich. 

Der erfolgreiche Bieter bleibt nach seiner Benachrichtigung von der Auftragsvergabe weitere 60 Tage an 

sein Angebot gebunden. Diese weiteren 60 Tage schließen sich an die Bindefrist an, ungeachtet des Zeit-

punkts der Benachrichtigung. 

2.9. Auftragsvergabe (Dienstleistungsverträge ausgenommen, 

s. Kapitel 3)  

2.9.1. Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-

POST-KONTROLLE: Der öffentliche Auftraggeber teilt dem erfolgreichen Bieter vor Ablauf der 

Bindefrist der Angebote und nach Maßgabe des genehmigten Bewertungsberichts schriftlich mit, dass 

sein Angebot angenommen worden ist (siehe Formular für das Schreiben in Anhang A 8) und weist ihn 

auf mögliche Rechenfehler hin, die während des Bewertungsverfahrens berichtigt wurden.  

Spätestens vor der Entscheidung über die Zuschlagserteilung bzw. die Zuschussgewährung muss sich der 

öffentliche Auftraggeber / die bevollmächtigte Einrichtung vergewissern, dass das Frühwarnsystem (W5) 

keinerlei Warnmeldung in Bezug auf den in Aussicht genommenen Dritten (d. h. den Antragsteller oder 

Bieter einschließlich seiner Partner) enthält. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Zusätzlich zu dem obigen Verfahren muss die Europäische Kommission die Zuschlagserteilung noch vor 

dem Versand des Benachrichtigungsschreibens förmlich genehmigen.  

Mit der Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters verlängert sich die Bindefrist des erfolgreichen An-

gebots automatisch um 60 Tage. Gleichzeitig fordert der öffentliche Auftraggeber den erfolgreichen Bie-

ter auf, binnen 15 Tagen ab dem Datum des Benachrichtigungsschreibens die in den Ausschreibungsun-

terlagen verlangten Nachweise zur Bestätigung der im Angebotsformular abgegebenen Erklärungen vor-

zulegen. Der öffentliche Auftraggeber hat die vom erfolgreichen Bieter vorgelegten Nachweise zu prüfen, 

bevor er ihm den Vertrag zur Unterschrift übersendet. Wird der Auftrag im Rahmen einer Finanzierungs-

vereinbarung vergeben, die zum Zeitpunkt der Einleitung des Ausschreibungsverfahrens noch nicht ge-

schlossen war, so darf der öffentliche Auftraggeber den erfolgreichen Bieter erst nach Abschluss dieser 

Finanzierungsvereinbarung benachrichtigen. 

Beim nichtoffenen Verfahren und beim wettbewerblichen Dialog sind die Nachweise betreffend die Aus-

schlusskriterien von allen Bietern bereits bei der Angebotsabgabe vorzulegen (siehe Ziffer 2.3.3).  
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Für Aufträge, deren Wert unter den internationalen Schwellenwerten liegt (Lieferaufträge 

< 150 000 EUR, Bauaufträge < 5 000 000 EUR), besteht keine Verpflichtung zu Vorlage der oben ge-

nannten Nachweise (siehe Ziffern 2.3.3 und 2.4.11.1.1).  

2.9.2. Ausarbeitung und Unterzeichnung der Verträge 

Der Vertrag wird vom Auftraggeber in folgenden Schritten zur Unterschrift vorbereitet: 

Erstellung der Vertragsdossiers (nach Möglichkeit doppelseitig gedruckt) anhand der folgenden Unterla-

gen: 

a) Erläuterungen nach dem Muster in Anhang A6 

b) Kopie der Finanzierungsvereinbarung zur Genehmigung des Projekts 

c) Kopien der Ankündigungen der Ausschreibung (Vorabinformation und Bekanntmachung) des 

Berichts über die Eröffnung der Vorschläge, des Bewertungsberichts, des Jahresarbeitspro-

gramms, der Leitlinien für Antragsteller, des Berichts über die Vorschlagseröffnung und die Prü-

fung der Einhaltung der formellen Voraussetzungen, der Bewertungsberichte, der Liste der zu 

vergebenden Zuschüsse und sonstiger zweckdienlicher Informationen) 

d) drei Exemplare des vorgeschlagenen Vertrags, der auf der Grundlage des Standardvertragsformu-

lars ausgearbeitet wurde.  

Die Standardvertragsanhänge mit den „Allgemeinen Bedingungen” und „Formularen“ sowie andere rele-

vante Unterlagen sind ohne Änderung jedem Vertrag beizufügen. Nur die „Besonderen Bedingungen“ 

(und das „Budget“ im Fall von Zuschüssen) sind vom öffentlichen Auftraggeber zu ergänzen. 

Bei DEZENTRALER VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE leitet der öffentliche Auf-

traggeber die Vertragsunterlagen an die Delegation der Europäischen Union zur Genehmigung weiter. 

Zur Bestätigung der Finanzierung durch die EU werden alle Originale des zu genehmigenden Vertrags 

von der Delegation unterzeichnet (und alle Seiten der Besonderen Bedingungen paraphiert) und an den 

öffentlichen Auftraggeber zurückgesandt. Gemäß dem Handbuch für Leistungsprogramme ist in be-

stimmten Fällen keine Abzeichnung durch die Delegation erforderlich. 

- Der öffentliche Auftraggeber unterzeichnet alle Originale des Vertrags und paraphiert alle Seiten der 

Besonderen Bedingungen.  

- Er übersendet die drei unterzeichneten Exemplare des Vertrags dem erfolgreichen Bieter/Antragsteller, 

der sie binnen 30 Tagen nach Eingang gegenzeichnen und  

-  dem öffentlichen Auftraggeber zwei Originale, gegebenenfalls zusammen mit der/den etwaigen im 

Vertrag verlangten finanziellen Sicherheit/en, zurücksenden muss. Kommt der erfolgreiche Bie-

ter/Antragsteller dem nicht innerhalb der angegebenen Frist nach oder teilt er zu irgendeinem Zeitpunkt 

mit, dass er nicht bereit oder in der Lage ist, den Vertrag zu unterzeichnen, so kann der Auf-

trag/Zuschuss nicht an diesen Bieter/Antragsteller vergeben werden. Die Ausarbeitung des Vertrags 

muss ab Schritt 1 mit neuen Vertragsunterlagen wiederholt werden, die anhand des zweitbesten Ange-

bots erstellt werden (sofern dieses Angebot in der technischen Wertung den Schwellenwert erreicht hat 

und das für den Auftrag vorgesehene Budget nicht überschreitet). Im Falle eines Zuschusses wird der 

Vertrag nach Möglichkeit dem am höchsten eingestuften Antragsteller auf der Reserveliste angeboten. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Nach Eingang der beiden vom erfolgreichen Bieter/Antragsteller unterzeichneten Exemplare sind diese 

daraufhin zu überprüfen, ob sie mit den ursprünglich versandten Exemplaren identisch sind; anschlie-

ßend ist eines der Exemplare der für die Zahlungen zuständigen Finanzdienststelle und das andere dem 

Projektmanager zuzusenden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  
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Nach Eingang der beiden vom erfolgreichen Bieter/Antragsteller unterzeichneten Exemplare leitet der 

öffentliche Auftraggeber ein Exemplar an die Delegation der Europäischen Union weiter. 

Der öffentliche Auftraggeber hat die Vertretungsbefugnis der natürlichen Person zu überprüfen, die den 

Vertrag für die juristische Person unterzeichnet, die den Zuschlag erhalten hat. 

Der Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung durch die letzte Vertragspartei in Kraft. Er darf nicht 

frühere Dienstleistungen betreffen oder vor diesem Datum in Kraft treten, sofern kein hinreichend ge-

rechtfertiger Ausnahmefall vorliegt (siehe Ziffer 6.2.8). 

Der öffentliche Auftraggeber muss sämtliche Unterlagen über die Vergabe und Durchführung des Auf-

trags mindestens für sieben Jahre im Anschluss an die Abschlusszahlung und bis zum Zeitpunkt der Ver-

jährung etwaiger Rechtsansprüche nach dem Recht des Landes, dem der Auftrag unterliegt, aufbewahren.  

Sowohl während dieser Zeit als auch danach hat der öffentliche Auftraggeber die personenbezogenen Da-

ten nach Maßgabe seiner Datenschutzpolitik zu behandeln. Alle Unterlagen müssen für eine Untersu-

chung durch die Europäische Kommission, das Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und den Europäi-

schen Rechnungshof zur Verfügung gestellt werden. 

2.9.3. Bekanntmachung der Zuschlagserteilung 

Unabhängig von der Art des Vergabeverfahrens hat der öffentliche Auftraggeber die Bieter so bald wie 

möglich von den Entscheidungen über die Vergabe des Auftrags in Kenntnis zu setzen bzw. ihnen die 

Gründe, aus denen er auf die Auftragsvergabe verzichtet, mitzuteilen.  

Nach der Vertragsunterzeichnung muss der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung der Zu-

schlagserteilung abfassen und der Europäischen Kommission übersenden, die das Ergebnis der Aus-

schreibung im Amtsblatt, auf der Website von EuropeAid und in allen sonstigen geeigneten Medien ver-

öffentlichet.  

Eine Bekanntmachung der Zuschlagserteilung ist zu veröffentlichen bei Verfahren, bei denen eine Veröf-

fentlichung der Ausschreibungsbekanntmachung erfolgt ist, oder wenn der Wert des Auftrags über den 

internationalen Schwellenwerten (Lieferaufträge > 150 000 EUR, Bauaufträge > 5 000 000 EUR) liegt, 

außer wenn der Auftrag für geheim erklärt wurde, die Auftragsausführung besondere Sicherheitsmaß-

nahmen erfordert, der Schutz wesentlicher Interessen der Europäischen Union oder des Empfängerlandes 

keine Bekanntmachung zulässt oder die Bekanntmachung der Zuschlagserteilung nicht zweckmäßig er-

scheint. 

Ferner muss der öffentliche Auftraggeber unabhängig von der Art des Vergabeverfahrens 

- die übrigen Bieter in einem Standardschreiben (Anhänge C8 und D8) binnen höchstens 15 Tagen nach 

Eingang des gegengezeichneten Vertrags über die Ablehnung ihrer Angebote unterrichten; 

-  die statistischen Angaben über das Vergabeverfahren festhalten, u. a. den Auftragswert und die Namen 

des erfolgreichen Bieters und der übrigen Bieter. 

Die Unterrichtung der nicht erfolgreichen Bieter sollte mit dem vorstehend genannten Standardschreiben 

erfolgen. Sofern diese nicht erfolgreichen Bieter weitere Auskünfte einholen, können ihnen alle nicht ver-

traulichen Informationen übermittelt werden. Dazu gehören u. a. Anmerkungen zu Stärken und Schwä-

chen ihrer Angebote, die ihnen für künftige Ausschreibungen von Nutzen sein können.  

Der öffentliche Auftraggeber hat die Bekanntmachung über die Auftragsvergabe unter Verwendung des 

Standardformulars in den Anhängen C9 und D9 abzufassen und unverzüglich nach Eingang des vom er-

folgreichen Bieter gegengezeichneten Vertrags in elektronischer Form der Europäischen Kommission zur 

Veröffentlichung zu übermitteln. 

2.10. Vertragsänderungen 

Es ist möglich, dass Verträge während ihrer Laufzeit geändert werden müssen, weil sich die Umstände 

der Projektdurchführung seit der Unterzeichnung des ursprünglichen Vertrages geändert haben. Die Ver-

tragsänderungen sind nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen des Vertrags in einer Verwaltungs-

anweisung (gilt nicht für Zuschüsse) festzulegen oder in Form eines Zusatzvertrages förmlich zu verein-
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baren. Wesentliche Vertragsänderungen sind im Rahmen eines Zusatzvertrags vorzunehmen. Der Zusatz-

vertrag ist von den Vertragsparteien zu unterzeichnen (und muss bei dezentraler Verwaltung mit Ex-ante-

Kontrolle von der Europäischen Kommission genehmigt und abgezeichnet werden). Eine Änderung der 

Anschrift oder einen Wechsel des Bankkontos oder des Rechnungsprüfers (im Fall von Zuschüssen und 

Dienstleistungsverträgen) muss der Auftragnehmer dem öffentlichen Auftraggeber lediglich schriftlich 

mitteilen; dies lässt jedoch das Recht des öffentlichen Auftraggebers unberührt, Widerspruch gegen die 

vom Auftragnehmer/Zuschussempfänger getroffene Wahl des Bankkontos oder des Rechnungsprüfers zu 

erheben. 

2.10.1. Allgemeine Grundsätze 

Dabei sind die folgenden allgemeinen Grundsätze immer zu beachten: 

Durch die Vertragsänderung dürfen sich die zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe geltenden Vergabebe-

dingungen nicht ändern.  

Demzufolge können wesentliche Änderungen, wie z. B. eine grundlegende Änderung der Leistungsbe-

schreibung/technischen Spezifikationen, nicht mit Hilfe eines Zusatzvertrages bzw. einer Verwaltungs-

anweisung vorgenommen werden. 

Der öffentliche Auftraggeber darf einem Antrag auf Vertragsänderung nicht ohne weiteres stattgeben. Es 

müssen gewichtige Gründe für die Änderung des Vertrages vorliegen. Der öffentliche Auftraggeber muss 

die vorgebrachten Gründe prüfen und den Antrag ablehnen, wenn dieser nicht oder nicht hinreichend be-

gründet ist.  

Änderungen sind nur während der Geltungsdauer des Vertrages zulässig. Der Zweck des Zusatzvertrages 

bzw. der Verwaltungsanweisung muss eng mit der Art des Projekts zusammenhängen, das Gegenstand 

des ursprünglichen Vertrags war.  

Die Vertragsänderung muss (von der einen Vertragspartei bei der anderen Vertragspartei) so rechtzeitig 

beantragt werden, dass der Zusatzvertrag von beiden Vertragspartnern noch vor Ende der Geltungsdauer 

des ursprünglichen Vertrags unterzeichnet werden kann. 

Fälle, in denen die Vertragsänderung Maßnahmen verlängert, die bereits im Gang sind, sind als Verhand-

lungsverfahren einzustufen (siehe Ziffern 3.2.3.1, 4.2.4.1 und 5.2.4.1 für vertragsspezifische Einzelheiten 

in Bezug auf Verhandlungsverfahren und Abschnitte 3.5, 4.6 und 5.7 für vertragsspezifische Einzelheiten 

in Bezug auf Vertragsänderungen). 

Wird eine Finanzierung durch die EU bzw. den EEF beantragt, so muss eine Änderung, durch die sich der 

Durchführungszeitraum verlängert, so konzipiert sein, dass die Durchführung und die Abschlusszahlun-

gen vor Ablauf der Geltungsdauer der Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen werden können, aus der 

der ursprüngliche Auftrag finanziert worden ist. 

2.10.2. Ausarbeitung des Zusatzvertrags 

Bei der Ausarbeitung eines Zusatzvertrags hat der öffentliche Auftraggeber folgendermaßen vorzugehen: 

1) Der öffentliche Auftraggeber verwendet das Standardmuster für Zusatzverträge (siehe Anhänge B16, 

C12, D11 und E10): 

Bei der Bezugnahme auf die zu ändernden Artikel und /oder Anhänge in dem vorgeschlagenen Zu-

satzvertrag sind die Nummern des ursprünglichen Vertrages anzugeben. 

Jedem Zusatzvertrag, durch den das Budget geändert wird, ist ein neues Budget beizufügen, aus dem 

hervorgeht, wie sich die Aufschlüsselung des Budgets für den ursprünglichen Auftrag durch den Zu-

satzvertrag (und gegebenenfalls durch frühere Zusatzverträge) geändert hat (siehe Anhänge B17, 

C13, D12 und E3h7).  

Wird das Budget durch den vorgeschlagenen Zusatzvertrag geändert, so muss auch der Zeitplan für 

die Zahlungen unter Berücksichtigung der während der Geltungsdauer des Vertrages bereits geleiste-

ten Zahlungen entsprechend geändert werden. 



 

Januar 2012 Seite 46 von 148 

PRAG_2012_de 

 

Der Zeitplan für die Zahlungen darf nur geändert werden, wenn das Budget geändert oder der Vertrag 

verlängert wird. 

2) Der öffentliche Auftraggeber arbeitet ein Dossier aus, das folgende Unterlagen umfasst: 

a) Erläuterungen (siehe Muster Anhang A6) mit einer fachlichen und finanziellen Begründung für 

die Änderungen in dem vorgeschlagenen Zusatzvertrag; 

b) Kopie des Antrags auf Vornahme der vorgeschlagenen Änderungen (bzw. der Zustimmung dazu); 

c) drei Originale des vorgeschlagenen Zusatzvertrags, der auf dem Standardmuster für Zusatzverträ-

ge beruht und gegebenenfalls geänderte Anhänge enthält. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE : 

3) Der öffentliche Auftraggeber unterzeichnet und datiert alle Exemplare des Zusatzvertrags und para-

phiert alle Seiten der Besonderen Bedingungen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

3) Der öffentliche Auftraggeber übersendet die Unterlagen des Zusatzvertrages der Delegation der Eu-

ropäischen Union, die den Zusatzvertrag zur Bestätigung der Finanzierung durch die EU abzeichnet 

(und alle Seiten der Besonderen Bedingungen paraphiert). Gemäß dem Handbuch für Leistungspro-

gramme ist in bestimmten Fällen keine Genehmigung durch die Delegation erforderlich. 

4) Der öffentliche Auftraggeber übersendet die drei unterzeichneten Originale des Zusatzvertrages dem 

Auftragnehmer, der sie innerhalb von 30 Tagen nach Eingang gegenzeichnen und dem Auftraggeber 

zwei Exemplare, gegebenenfalls zusammen mit der im Zusatzvertrag verlangten Sicherheitsleistung, 

zurücksenden muss. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE : 

5) Nach Eingang der beiden vom Auftragnehmer unterzeichneten Exemplare übermittelt der öffentliche 

Auftraggeber eines der Exemplare der für die Zahlungen zuständigen Finanzdienststelle und das an-

dere dem Projektmanager. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

5) Nach Eingang der beiden vom Auftragnehmer unterzeichneten Exemplare übersendet der öffentliche 

Auftraggeber ein Exemplar der Delegation der Europäischen Union. 

Der Zusatzvertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung durch die letzte Vertragspartei in Kraft. 
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3. Dienstleistungsaufträge 

3.1. Einleitung 

Bei der technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen der Kooperationspolitik wird 

durch Dienstleistungsaufträge, vor allem über Studien und technische Hilfe, Fachwissen bereitgestellt. 

Studienaufträge betreffen unter anderem Studien zur Ermittlung und Ausarbeitung von Projekten, Mach-

barkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Marktstudien, technische Studien, Evaluierungen und Rechnungsprü-

fungen. 

Aufträge für technische Hilfe werden vergeben, wenn der Leistungserbringer eine beratende Funktion 

ausüben, ein Projekt leiten oder überwachen oder die im Auftrag genannten Sachverständigen bereitstel-

len soll. 

Die Verträge werden für gewöhnlich durch das Empfängerland geschlossen, mit dem die Europäische 

Kommission eine Finanzierungsvereinbarung schließt (dezentrale Verwaltung). 

 

3.1.1. Art des Dienstleistungsvertrags 

 
Ein Dienstleistungsvertrag kann in zwei verschiedenen Formen geschlossen werden: 

 

- als Pauschalpreisvertrag: Im Vertrag werden spezifische Ergebnisse festgelegt. Maßgeblich für 

die Bezahlung der Dienstleistung ist, dass die festgelegten Ergebnisse erbracht wurden. 

- als Honorarvertrag: Diese Vertragsform wird gewählt, wenn das Ergebnis nicht vorhersehbar ist 

oder der Arbeitsaufwand, der zu Erreichung des festgelegten Ziels notwendig ist, nicht vorab 

quantifiziert werden kann. In diesem Fall ist es wirtschaftlicher, bei der Vergütung der Dienstleis-

tung die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zugrunde zu legen.  

In den meisten Fällen wird der Vertrag in allen Teilen entweder als Pauschalpreisvertrag oder als Hono-

rarvertrag gestaltet.  

Beispiele für Tätigkeiten im Rahmen eines Pauschalpreisvertrags: 

Studien, Evaluierungen, Rechnungsprüfungen, Organisation von Veranstaltungen wie z. B. Konferenzen 

und Schulungen. Studien können eine Vielzahl verschiedener Aufgaben umfassen wie unter anderem die 

Ermittlung und Ausarbeitung von Projekten, Machbarkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Marktstudien, tech-

nische Studien, Abfassung von Rechtsdokumenten, Evaluierungen und Rechnungsprüfungen. Bei Pau-

schalpreisverträgen muss immer das gewünschte Ergebnis genannt werden, d. h., der Leistungserbringer 

hat ein bestimmtes Endprodukt zu liefern.  

Der Bieter sollte in seinem Angebot angeben, welche Mittel er hierfür einsetzen will. Welche technischen 

und betrieblichen Mittel der Leistungserbringer tatsächlich während der Durchführung einsetzt, um das 

vorgegebene Ziel zu erreichen, ist jedoch nicht maßgeblich für die Messung der Leistung.  

Beispiele für Tätigkeiten im Rahmen eines Honorarvertrags: 

Projektüberwachung, technische Hilfe vor Ort, Begleitung von Multi-Stakeholder-Prozessen (je nach 

Komplexität des Umfelds).  

Bei Aufträgen für technische Hilfe wird häufig nur spezifiziert, welche Mittel einzusetzen sind, d. h., der 

Leistungserbringer hat die ihm in der Leistungsbeschreibung übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die 

Qualität der verlangten Leistungen zu gewährleisten. Der Leistungserbringer sollte jedoch auch dazu bei-

tragen, die Leistungsfähigkeit der Einrichtung, in die er entsandt wurde, zu verbessern. Der Dienstleister 

hat darüber hinaus eine vertragliche Sorgfaltspflicht: Er hat den Auftraggeber rechtzeitig über jedes Er-

eignis zu unterrichten, das die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts gefährden könnte. 
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Es gibt jedoch auch Fälle, in denen ein Mischvertrag angezeigt ist (Kombination von Pauschalpreis- und 

Honorarvertrag). In diesem Fall sollte für jeden Posten bzw. Teil des Vertrags eine klare Mess- und Veri-

fizierungsmethode festgelegt werden: Leistungen auf Pauschalpreis- oder auf Honorarbasis. Dies sollte in 

der Leistungsbeschreibung eindeutig festgehalten und auch in dem Muster für das finanzielle Angebot 

angegeben werden. 

Ein Beispiel für einen Mischvertrag wäre ein Planungs- und Überwachungsvertrag, der typischerweise 

aus zwei Teilen besteht: der die Planung betreffende Teil umfasst verschiedene Pauschalleistungen (geo-

technische Studie, Umweltstudie, Wirtschaftlichkeitsstudie usw.), während der die Überwachung betref-

fende Teil Leistungen auf Honorarbasis vorsieht. 

Ein Überwachungsvertrag für ein Straßenbauprojekt würde daher im wesentlichen Honorarleistungen um-

fassen, da der für die Bauaufsicht zuständige Ingenieur mit einer Reihe von Faktoren konfrontiert ist, die 

sich seiner Kontrolle entziehen, wie etwa zusätzlichen Arbeiten oder Verzögerungen, die durch andere 

Beteiligte (Auftragnehmer, öffentlicher Auftraggeber, Geber) verursacht wurden. Vor Einleitung des 

Ausschreibungsverfahrens können jedoch aus den Überwachungsaufgaben bestimmte Aufgaben ausge-

klammert werden, die dann im Rahmen eines Pauschalpreisvertrags vergütet werden können. Dazu zählen 

beispielsweise Studien zu technischen Alternativen, die von nicht zum Vor-Ort-Team gehörenden Fach-

leuten angefertigt werden. Nachdem die Zahl der für diese Aufgabe erforderlichen Experten-Einsatztage 

festegelegt wurde, wird dieser Posten über einen Pauschalpreisvertrag abgerechnet.  

Auch Projekte für technische Hilfe können eine Kombination aus Honorarvertrag und Pauschalpreisver-

trag erfordern, wenn es sich um Projekte handelt, die in verschiedenen Phasen untergliedert sind. 

- In der ersten, kritischen Projektphase kann es darum gehen, eine Diagnose zu erstellen, bei der 

die Institutionen und Stakeholder analysiert, Kapazitäten bewertet und die gemeinsame Festle-

gung konkreter Maßnahmen und Ergebnisse begeleitet werden. Dies kann eine Tätigkeit auf Ho-

norarbasis sein. 

- Die zweite Phase wäre dann die Realisierung der vorgesehenen spezifischen Maßnahmen. Die 

Realisierung dieses speziellen Ergebnisses kann dann als Pauschalpreisvertrag vergeben werden. 

Weitere nützliche Hinweise zu diesem Thema sind den Leitlinien für die Reform der Technischen Zu-

sammenarbeit zu entnehmen. Siehe Seite 99 des Dokuments „The Guidelines on Making Technical Co-

operation More Effective“
16

. 

 

Verstärkter Rückgriff auf Pauschalpreisverträge 

 
Dienstleistungsverträge auf Honorarbasis, für die eine Ausschließlichkeits- und Verfügbarkeitserklärung 

verbindlich vorgeschrieben ist, sind dann gerechtfertigt, wenn es schwierig oder unmöglich ist, das Er-

gebnis des Vertrags im Voraus festzulegen oder wenn das Hauptziel des Vertrags darin besteht, kontinu-

ierliche Unterstützung zu leisten, z. B. Unterstützung für die Verwaltung im Empfängerland.  
 

In anderen Fällen könnten Pauschalpreisverträge angemessener sein.  

 
Pauschalpreisverträge bieten folgende komparative Vorteile:  

 

 Pauschalpreisverträge können ggf. eine Aufschlüsselung der Preise für bestimmte Ergebnis-

se/Leistungen enthalten, für die dann Teilzahlungen vorgenommen werden können (je nach Pro-

jekt kann es sich dabei z. B. um Leistungen im Zusammenhang mit dem Anfangsbe-

richt/Zwischenbericht/Abschlussbericht oder den verschiedenen Teilen einer Studie/eines Be-

richts/einer Veranstaltung handeln).  

                                                 
16 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/reform_technical_cooperation_en.htm 
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 In Ausnahmefällen können auch Nebenkosten in einen Pauschalpreisvertrag aufgenommen wer-

den, so dass beispielsweise die Organisation eines Seminars, bei dem sich die Teilnehmerzahl 

und die daraus resultierenden Kosten für die Bieter nur schwer abschätzen lassen, mit einem Pau-

schalpreisvertrag vergütet werden könnte. In diesem Fall sollten die Ausschreibungsunterlagen 

zur Berücksichtigung der Nebenkosten entsprechend geändert werden. 
 

 Bei einem Pauschalpreisvertrag muss im Allgemeinen keine Ausschließlichkeits- und Verfügbar-

keitserklärung vorgelegt werden, je nach Projekt kann sie jedoch erforderlich sein. Wenn eine 

Ausschließlichkeits- und Verfügbarkeitserklärung für nicht erforderlich erachtet wird, sollten in 

der Leistungsbeschreibung die erforderlichen Sachverständigenprofile genannt werden. In ihrem 

Angebot müssen die Bieter dann nachweisen, dass sie diese Profile abdecken können. Der öffent-

liche Auftraggeber muss sein Zustimmung zu den vorgesehenen Sachverständigen geben, bevor 

diese zum Einsatz kommen. 
 

 

 Eine Ausschreibung für einen Pauschalpreisvertrag, der die Organisation von Seminaren oder  

Schulungen zum Gegenstand hat, könnte einen „Zertifizierung“ vorsehen, bei der im Rahmen ei-

nes Interviews geprüft wird, ob die vom erfolgreichen Bieter vorgeschlagenen Sachverständigen 

fähig sind, die im Angebot beschriebene Leistung zu erbringen. Da ein Vertrag dieser Art den 

Einsatz zahlreicher Sachverständiger erfordern kann, könnte die „Zertifizierung“ auch während 

der Durchführung des Vertrags erfolgen. 
 

 Den im Angebot aufgeführten Methoden sollte ein Arbeitsplan beigefügt sein, aus dem hervor-

geht, welche Mittel eingesetzt werden sollen, was den Vergleich der Angebote erleichtert und im 

Falle von Vertragsänderungen eine Verhandlungsgrundlage bietet. 

 

 

 Pauschalpreisverträge bringen u. a. im Hinblick auf die Überprüfungen der Zeiterfassungsbögen 

und der Nebenkosten weniger Verwaltungsaufwand mit sich, so dass mehr Zeit für Umsetzungs- 

und Sektorfragen zur Verfügung steht. 

3.2. Vergabeverfahren 

3.2.1.  Aufträge mit einem Wert von mindestens 200 000 EUR 

3.2.1.1. Nichtoffenes Verfahren 

Alle Dienstleistungsaufträge mit einem Wert von mindestens 200 000 Euro müssen im nichtoffenen Ver-

fahren nach internationaler Veröffentlichung einer Vorabinformation (Ankündigung) und einer Bekannt-

machung nach Maßgabe der Ziffer 3.3.1 vergeben werden. 

3.2.2. Aufträge mit einem Wert von unter 200 000 EUR 

Aufträge mit einem Wert von unter 200 000 EUR können entweder im Rahmenvertragsverfahren (siehe 

Ziffer 3.4.1) oder, wenn die Inanspruchnahme eines bestehenden Rahmenvertrags unmöglich ist oder er-

folglos war, im wettbewerblichen Verhandlungsverfahren mit mindestens drei Bewerbern (siehe Ziffer 

3.4.2) vergeben werden. Dies gilt nicht für die Fälle, für die gemäß Ziffer 3.2.3.1 das Verhandlungsver-

fahren vorgesehen ist. 

3.2.3.  Sonstige Verfahren 

3.2.3.1. Verhandlungsverfahren 
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DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE:  

Für die Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens ist die vorherige Zustimmung der zuständigen 

Dienststellen der Europäischen Kommission einzuholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: Die Anwendung des Verhand-

lungsverfahrens bedarf keiner vorherigen Zustimmung der Europäischen Kommission. 

Bei Dienstleistungsaufträgen kann der öffentliche Auftraggeber in folgenden Fällen das Verhandlungs-

verfahren auf der Grundlage eines einzigen Angebots oder mehrerer Angebote in Anspruch nehmen: 

a) Die Fristen für die wettbewerblichen Verfahren (nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan) können wegen äußerster Dringlichkeit aufgrund von 

Ereignissen nicht eingehalten werden, die für den Auftraggeber nicht vorhersehbar und ihm nicht zu-

zurechnen sein dürfen. 

Maßnahmen im Rahmen von Krisensituationen gemäß Artikel 168 Absatz 2 der Durchführungsbe-

stimmungen zur Haushaltsordnung sind Situationen äußerster Dringlichkeit gleichgestellt (siehe An-

hang A11a)
17

 .  

b) Die Leistungen sollen von öffentlichen Stellen bzw. Einrichtungen und Vereinigungen ohne Erwerbs-

zweck erbracht werden und betreffen Maßnahmen institutioneller Art oder zur Unterstützung der Be-

völkerung im sozialen Bereich. 

c) Der Auftrag dient der Verlängerung bereits laufender Maßnahmen; hier sind zwei Fälle möglich: 

Ergänzungsleistungen, die im Hauptauftrag nicht enthalten waren, die jedoch aufgrund unvorhergese-

hener Umstände für die Ausführung des Auftrags erforderlich geworden sind, sofern die Ergänzungs-

leistungen technisch und wirtschaftlich nicht ohne erheblichen Nachteil für den öffentlichen Auftrag-

geber vom Hauptauftrag getrennt werden können und der Gesamtwert der Ergänzungsleistungen 

höchstens 50% des Wertes des Hauptauftrags beträgt; 

zusätzliche Leistungen, die in einer Wiederholung der vom Auftragnehmer im Rahmen eines früheren 

Auftrags erbrachten Leistungen bestehen, sofern der frühere Auftrag nach einer Veröffentlichung ei-

ner Bekanntmachung vergeben wurde und in der Bekanntmachung der Ausschreibung des früheren 

Auftrags ausdrücklich auf die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen für das Projekt im Wege des Ver-

handlungsverfahrens zu vergeben, und auf deren geschätzte Kosten hingewiesen worden ist. Der Auf-

trag kann nur einmal verlängert werden; der Wert und die Laufzeit der zusätzlichen Leistungen dür-

fen den Wert und die Laufzeit des ursprünglichen Auftrags nicht überschreiten. 

d) Die Ausschreibung ist ergebnislos geblieben, d. h., kein Angebot konnte in qualitativer und preisli-

cher Hinsicht überzeugen. In diesem Fall kann der Auftraggeber nach Aufhebung des Ausschrei-

bungsverfahrens Verhandlungen mit dem Bieter oder den Bietern seiner Wahl aufnehmen, die sich an 

der Ausschreibung beteiligt und den Auswahlkriterien
18

 entsprochen haben, sofern die ursprünglichen 

Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen nicht wesentlich geändert werden und der Grundsatz 

des fairen Wettbewerbs eingehalten wird. 

e) Der Auftrag schließt an einen Wettbewerb an und muss nach der geltenden Regelung an den Preisträ-

ger oder an einen der Preisträger vergeben werden. In diesem Fall sind alle Preisträger zur Teilnahme 

an den Verhandlungen aufzufordern. 

f)  Aus technischen Gründen oder aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten kann der 

Dienstleistungsauftrag nur von einem bestimmten Leistungserbringer ausgeführt werden. 

                                                 

17
 Die Soforthilfe ist ein weiterer Anwendungsfall für das EEF-spezifische Verhandlungsverfahren; sie ist nicht mit 

der unter a) angeführten „äußersten Dringlichkeit“ zu verwechseln und vor allem für Aktionen gedacht, die nicht 

unter den neuen Artikel 19c in Anhang IV des Cotonou-Abkommens fallen. Die „Soforthilfe” ist an die Anwen-

dung von Artikel 72 und Artikel 73 des Cotonou-Abkommens geknüpft (siehe Anhang A11a). 

18
 Daher ist eine sorgfältige Festlegung der Auswahlkriterien wichtig, die nicht diskriminierend und eindeutig sein 

müssen und nicht über den Umfang des Auftrags oder des Budgets hinausgehen dürfen (weitere Einzelheiten un-

ter Ziffer 2.4.11.1). 
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g) Ein Versuch, nach erfolglosem Rückgriff auf einen Rahmenvertrag oder aufgrund der Nichtverfüg-

barkeit eines geeigneten Loses im Rahmenvertrag das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren in 

Anspruch zu nehmen, ist ergebnislos geblieben. In diesem Fall kann der öffentliche Auftraggeber 

nach Aufhebung des wettbewerblichen Verhandlungsverfahrens und unter der Voraussetzung, dass 

die ursprünglichen Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen nicht wesentlich geändert werden, 

Verhandlungen mit einem oder mehreren Bietern seiner Wahl aufnehmen, die an der Ausschreibung 

teilgenommen hatten. 

h)  Aufträge sind für geheim erklärt worden oder ihre Ausführung erfordert besondere Sicherheitsmaß-

nahmen oder der Schutz wesentlicher Interessen der Europäischen Union oder des Empfängerlandes 

gebietet es. 

Der öffentliche Auftraggeber muss einen Verhandlungsbericht erstellen (siehe Muster in Anhang A10), in 

dem er darlegt, wie die Verhandlungen geführt wurden und auf welcher Grundlage dann über die Auf-

tragsvergabe entschieden wurde. Die unter den Ziffern 3.3.12.1 und 3.3.12.2 beschriebenen Verfahren 

werden entsprechend angewandt. Der Verhandlungsbericht wird Teil der Vertragsunterlagen. 

3.2.3.2. Wettbewerblicher Dialog  

Weitere Einzelheiten siehe Ziffer 2.4.7. 

3.3. Nichtoffene Ausschreibung (von Aufträgen mit einem Wert 

von mindestens 200 000 EUR) 

3.3.1.  Bekanntmachung 

Um eine möglichst breite Beteiligung an den Ausschreibungen und die erforderliche Transparenz zu ge-

währleisten, ist der öffentliche Auftraggeber verpflichtet, für alle Dienstleistungsaufträge mit einem Wert 

von mindestens 200 000 EUR eine Vorabinformation und eine Bekanntmachung der Ausschreibung zu 

veröffentlichen. 

3.3.1.1. Veröffentlichung einer spezifischen Vorabinformation 

Wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, ist die spezifische Vorabinformation mit den be-

sonderen Merkmalen des geplanten Ausschreibungsverfahrens spätestens 30 Tage vor der Veröffentli-

chung der Bekanntmachung zu veröffentlichen. 

In der spezifischen Vorabinformation sind Gegenstand und Inhalt der betreffenden Aufträge kurz anzuge-

ben (siehe Muster in Anhang B1). Da es sich lediglich um eine Vorabinformation handelt, verpflichtet die 

Veröffentlichung den öffentlichen Auftraggeber nicht, die Aufträge zu finanzieren, und die Leistungser-

bringer sollten zu diesem Zeitpunkt noch keine Bewerbungsformblätter einreichen. 

Die Vorabinformation ist im Amtsblatt der Europäischen Union, auf der Website von EuropeAid und in 

allen sonstigen geeigneten Medien zu veröffentlichen.  

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-

ANTE-KONTROLLE, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 
Die spezifische Vorabinformation ist den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission unter 

Verwendung des Musters in Anhang B1 spätestens 15 Tage vor dem geplanten Erscheinungstag in elekt-

ronischer Form zur Veröffentlichung zu übermitteln, damit sie noch übersetzt werden kann.  

3.3.1.2. Veröffentlichung der Bekanntmachung 

Nach der Vorabinformation müssen alle Ausschreibungen von Dienstleistungsaufträgen mit einem Wert 

von mindestens 200 000 EUR einzeln in Form einer Bekanntmachung für ein nichtoffenes Verfahren im 

Amtsblatt der Europäischen Union, auf der Website von EuropeAid (unter folgender Adresse: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome) und in allen sons-

tigen geeigneten Medien veröffentlicht werden. Die Frist zwischen der Veröffentlichung der Vorabinfor-

mation und der Veröffentlichung der Bekanntmachung beträgt mindestens 30 Tage. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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Für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website von EuropeAid sorgt 

die Europäische Kommission (im Namen des öffentlichen Auftraggebers); wird die Bekanntmachung lo-

kal veröffentlicht, hat der öffentliche Auftraggeber dafür selbst zu sorgen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE:  

Die Bekanntmachung ist den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission in elektronischer 

Form unter Verwendung des Musters in Anhang B2 spätestens 15 Tage vor dem geplanten Erscheinungs-

tag zur Veröffentlichung zu übermitteln, damit sie noch übersetzt werden kann.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: Zusätzlich ist die endgültige Fas-

sung der Leistungsbeschreibung (siehe Abschnitt 2.6) der Europäischen Kommission zeitgleich oder be-

reits vorher zu übermitteln, um zu zeigen, dass die vorgeschlagene Bekanntmachung den Zielen des Auf-

trags entspricht. 

Der interessierte Leistungserbringer muss anhand der Bekanntmachung beurteilen können, ob er in der 

Lage ist, den betreffenden Auftrag zu erfüllen.  

Die in der Bekanntmachung genannten Auswahlkriterien müssen 

 eindeutig und unmissverständlich formuliert sein; 

 leicht auf die Angaben in dem eingereichten Standardbewerbungsformblatt (siehe Anhang B3) 

anzuwenden sein; 

 so gefasst sein, dass mit Hilfe klarer JA/NEIN-Fragen beurteilt werden kann, ob der Bewerber ein 

bestimmtes Auswahlkriterium erfüllt oder nicht;  

 vom Bieter nachweisbar sein. 

Die in den Anhängen zu diesem Handbuch aufgeführten Kriterien dienen der Veranschaulichung und 

sollten an die Merkmale, die Kosten und die Komplexität des jeweiligen Auftrags angepasst werden. 

Die Frist für die Einreichung der Bewerbungen muss so bemessen sein, dass ein effektiver Wettbewerb 

möglich ist. Die Frist für die Einreichung der Bewerbungen beträgt mindestens 30 Tage nach Veröffentli-

chung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website von EuropeAid. 

Die Länge der Frist hängt vom Umfang und von der Komplexität des Auftrags ab. 

Wird die Bekanntmachung vom öffentlichen Auftraggeber auch lokal veröffentlicht, so muss sie mit der 

von der Europäischen Kommission im Amtsblatt und auf der Website von EuropeAid veröffentlichten 

Bekanntmachung identisch sein und mit dieser zeitgleich veröffentlicht werden. 

Die Bekanntmachung sollte so eindeutig formuliert sein, dass Bewerber während des Verfahrens keine 

ergänzenden Auskünfte mehr einholen müssen. Falls sie es für notwendig erachten, können die Bewerber 

jedoch Fragen stellen. Ändert der öffentliche Auftraggeber aufgrund solcher Fragen oder aus eigener Ini-

tiative die Angaben in der Bekanntmachung, muss über die zuständigen Dienststellen der Europäischen 

Kommission eine Berichtigung der Bekanntmachung veröffentlicht werden (siehe Anhang A5b). Die 

Veröffentlichung der Berichtigung muss spätestens 7 Tage nach dem Antrag auf Veröffentlichung erfol-

gen. Die Frist für die Einreichung der Bewerbungen kann in solchen Fällen verlängert werden, damit die 

Bewerber die Änderungen berücksichtigen können. Falls Bitten um Klarstellung von den Bewerbern ein-

gehen, ist zu berücksichtigen, dass der öffentliche Auftraggeber im Vorfeld keine Stellungnahme zur Be-

wertung der Bewerbung abgeben an.  

Sind Klarstellungen in Bezug auf die Angaben in der Bekanntmachung erforderlich, so können diese auch 

auf der Website von EuropeAid veröffentlicht werden. 

3.3.2. Aufstellung der Shortlist  

Die Shortlist wird von einem vom öffentlichen Auftraggeber eingesetzten Bewertungsausschuss aufge-

stellt, der sich aus einem nicht stimmberechtigten Vorsitzenden, einem nicht stimmberechtigten Sekretär 

und einer ungeraden Zahl stimmberechtigter Mitglieder (mindestens drei) zusammensetzt, die über die für 

die Beurteilung der Bewerbungen erforderlichen Fach- und Verwaltungskenntnisse verfügen. Sie müssen 
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über angemessene Kenntnisse der Sprache verfügen, in der die Bewerbungen eingereicht werden. Alle 

Mitglieder des Bewertungsausschusses müssen eine Erklärung unterzeichnen, in der sie sich zu Unpartei-

lichkeit und Wahrung der Vertraulichkeit verpflichten (siehe Anhang A4). Zu den Aufgaben der Mitglie-

der des Bewertungsausschusses siehe Ziffer 2.8.3. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten 

Mitglieder) werden von den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission namentlich ernannt. 

In der Regel sollte mindestens eines der stimmberechtigten Mitglieder ein Vertreter des Empfängerlandes 

sein.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten 

Mitglieder) müssen vom öffentlichen Auftraggeber namentlich ernannt werden. Die Zusammensetzung 

des Bewertungsausschusses ist der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Die Zu-

sammensetzung des Ausschusses gilt nach 5 Arbeitstagen als genehmigt, wenn die Europäische Kommis-

sion keine Einwände erhebt. Die Europäische Kommission kann einen Beobachter benennen, der die Be-

ratungen im Bewertungsausschuss ganz oder zum Teil verfolgt. Für die Teilnahme weiterer Beobachter 

ist die vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission einzuholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE:  

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten 

Mitglieder) müssen vom öffentlichen Auftraggeber namentlich ernannt werden. 

Das Auswahlverfahren umfasst: 

- eine vollständigen Liste (siehe Muster in Anhang B4) aller eingegangenen Bewerbungen wird aufge-

stellt; 

- die Bewerber, die nicht teilnahmeberechtigt sind (siehe Ziffer 2.3.1) oder auf die einer der unter den 

Ziffern 2.3.3 und 2.3.4 genannten Sachverhalte zutrifft, werden ausgeschlossen; 

-  die veröffentlichten Auswahlkriterien werden ohne Änderung angewandt. 

Die Nachweise, die in Bezug auf die Ausschluss- und die Auswahlkriterien vorzulegen sind, sind unter 

den Ziffern 2.3.3 und 2.4.11 aufgeführt.  

Nach Prüfung der auf die Bekanntmachung eingegangenen Bewerbungen werden die Leistungserbringer, 

die die beste Gewähr für eine zufriedenstellende Ausführung des Auftrags bieten, auf die Shortlist ge-

setzt. 

Die Shortlist umfasst vier bis acht Bewerber. Beträgt die Zahl der teilnahmeberechtigten Bewerber, die 

die Auswahlkriterien erfüllen, mehr als acht, so sind die in der Bekanntmachung veröffentlichten Zusatz-

kriterien anzuwenden, um die Zahl der teilnahmeberechtigten Bewerber auf acht zu verringern. 

Auch wenn weniger als vier der teilnahmeberechtigten Bewerber die Auswahlkriterien erfüllen, kann der 

öffentliche Auftraggeber nur solche Bewerber zur Angebotsabgabe auffordern, die die Kriterien für die 

Abgabe eines Angebots erfüllen.  

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE:  

Werden weniger als vier Bewerber aufgefordert, so ist zuvor die Genehmigung der zuständigen Dienst-

stellen der Europäischen Kommission einzuholen.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE: Eine vorherige Zustimmung der 

Europäischen Kommission ist nicht erforderlich. 

Das Verfahren und die endgültige Shortlist sind in einem Bericht über die Aufstellung der Shortlist (siehe 

Muster in Anhang B5) vollständig zu dokumentieren.  
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Im Stadium der Aufstellung der Shortlist und vor ihrer Genehmigung durch den Bewertungsausschuss 

muss sich der öffentliche Auftraggeber auch vergewissern, dass das Frühwarnsystem (W5) keinerlei 

Warnmeldung zu dem in Betracht gezogenen Dritten (d. h. einem Bewerber und seinen Partnern) enthält. 

Der Bericht über die Aufstellung der Shortlist ist vom Vorsitzenden, dem Sekretär und allen stimmbe-

rechtigten Mitgliedern des Bewertungsausschusses zu unterzeichnen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Der Bericht über die Aufstellung der Shortlist ist den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kom-

mission zur Genehmigung vorzulegen, die über die Annahme bzw. Nichtannahme der darin enthaltenen 

Empfehlungen zu entscheiden haben.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Der Bericht über die Aufstellung der Shortlist ist den zuständigen Dienststellen des öffentlichen Auftrag-

gebers zur Genehmigung vorzulegen, die über die Annahme bzw. Nichtannahme der darin enthaltenen 

Empfehlungen zu entscheiden haben. Anschließend muss der öffentliche Auftraggeber den Bericht über 

die Aufstellung der Shortlist zusammen mit seiner Empfehlung der Europäischen Kommission zur Ge-

nehmigung vorlegen.  

Akzeptiert die Europäische Kommission diese Empfehlung des öffentlichen Auftraggebers nicht, so hat 

sie ihm dies unter Angabe der Gründe ihrer Entscheidung schriftlich mitzuteilen.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung des weiteren Vorgehens des öffentlichen Auftraggebers entsprechend den 

Empfehlungen des Bewertungsausschusses durch die Europäische Kommission ist nicht erforderlich. 

Den nicht ausgewählten Bewerbern wird vom öffentlichen Auftraggeber in einem Standardschreiben nach 

dem Muster in Anhang B7 mitgeteilt, dass ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden konnte. Den aus-

gewählten Bewerbern werden eine Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen 

(siehe Muster in Anhang B8) übersandt. Gleichzeitig ist die endgültige Shortlist auf der Website von Eu-

ropeAid zu veröffentlichen. 

Der öffentliche Auftraggeber hat die Bekanntmachung der Shortlist nach dem Muster in Anhang B6 ab-

zufassen und der Europäischen Kommission in elektronischer Form zu übermitteln, damit sie zum Zeit-

punkt der Einleitung des Ausschreibungsverfahrens auf der Website von EuropeAid veröffentlicht werden 

kann.  

Die Unterrichtung der nicht erfolgreichen Bewerber sollte mit dem vorstehend genannten Standardschrei-

ben erfolgen. Sollten diese nicht erfolgreichen Bewerber weitere Auskünfte einholen, können Ihnen alle 

nicht vertraulichen Informationen übermittelt werden. So kann beispielsweise die Begründung, warum 

eine Referenz als nicht den technischen Auswahlkriterien genügend eingestuft wurde, Bewerbern für 

künftige Ausschreibungen von Nutzen sein.  

3.3.3. Abfassung und Inhalt der Ausschreibungsunterlagen 

Die sorgfältige Abfassung der Ausschreibungsunterlagen ist nicht nur für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung des Auftrags, sondern auch für einen korrekten Ablauf des Vergabeverfahrens von entscheidender 

Bedeutung. 

Diese Unterlagen müssen alle Bestimmungen und Informationen enthalten, die die zur Angebotsabgabe 

aufgeforderten Bewerber benötigen, um ein Angebot einreichen zu können: einzuhaltende Verfahren, 

vorzulegende Unterlagen, Ausschlussgründe, Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung, Bedingungen für 

die Vergabe von Unteraufträgen usw. Es kann zweckmäßig sein, Vertreter der Endempfänger frühzeitig 

an der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen zu beteiligen. Zur Ausarbeitung der Leistungsbe-

schreibung siehe Abschnitt 2.6. Angesichts der technischen Komplexität vieler Aufträge erfordert die 

Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen unter Umständen die Unterstützung durch einen oder mehre-

re externe technische Sachverständige. Jeder dieser Sachverständigen muss eine Erklärung unterzeichnen, 

in der er sich zu Objektivität und Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet (siehe Anhang A3). 
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Diese Unterlagen sind vom öffentlichen Auftraggeber auszuarbeiten. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Ausschreibungsunterlagen sind vor ihrer Versendung den zuständigen Dienststellen der Europäischen 

Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Es ist gängige Praxis, das Empfängerland und gegebenenfalls 

noch andere beteiligte Parteien um Rat und um Zustimmung zu den Ausschreibungsunterlagen zu ersu-

chen.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Der öffentliche Auftraggeber muss die Ausschreibungsunterlagen vor ihrer Versendung der Delegation 

der Europäischen Union zur Genehmigung vorlegen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen durch die Europäische Kommission ist nicht 

erforderlich. 

INHALT DER AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 

Nach Maßgabe von Anhang B8 

A. Hinweise für Bieter 

B. Vertragsentwurf und Besondere Bedingungen mit Anhängen 

C. Sonstige Informationen (Bekanntmachung der Shortlist, Prüfbogen für die Einhaltung der formel-

len Voraussetzungen, Bewertungsbogen) 

D. Formular für die Angebotsabgabe 

Den Ausschreibungsunterlagen muss klar zu entnehmen sein, ob in den Angeboten unveränderliche Fest-

preise anzugeben sind. In der Regel sollten unveränderliche Festpreise angegeben werden; jedoch kann in 

speziellen Fällen eine Preisanpassungsklausel gerechtfertigt sein. Ist dies der Fall, sind die Bedingungen 

und/oder die Berechnungsweisen für eine etwaige Preisanpassung während der Laufzeit des Vertrags in 

den Ausschreibungsunterlagen festzulegen. Der öffentliche Auftraggeber berücksichtigt dabei insbeson-

dere folgende Aspekte: 

a) die Art des Auftrags und die Wirtschaftskonjunktur; 

b) die Art und Dauer der Aufgaben und des Vertrages; 

c) die eigenen finanziellen Interessen. 

Für Vorfinanzierungen in Höhe von mehr als 150 000 EUR wird eine finanzielle Sicherheit verlangt. 

Handelt es sich bei dem Auftragnehmer um eine öffentliche Einrichtung, kann der zuständige Anwei-

sungsbefugte diese auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse von dieser Verpflichtung ent-

binden. Bei Honorarverträgen erfolgt die Freigabe der Sicherheit in einem Zug spätestens dann, wenn 

80% der Vertragssumme ausgezahlt wurden. Bei Verträgen zu Pauschalpreisen muss die finanzielle Si-

cherheit bis zur erfolgten Abschlusszahlung in Kraft bleiben. 

3.3.4. Zuschlagskriterien 

Die Zuschlagskriterien dienen der Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebots. Sie betreffen die 

fachliche Qualität und den Preis des Angebots. 

Die fachlichen Kriterien ermöglichen die Bewertung der Qualität der technischen Angebote. Die beiden 

wichtigsten fachlichen Kriterien sind die Organisations- und Verfahrensweise und die Lebensläufe der 

vorgeschlagenen Hauptsachverständigen. Es können auch Unterkriterien festgelegt werden. So kann die 

Organisations- und Verfahrensweise zum Beispiel anhand der Leistungsbeschreibung, des optimalen Ein-

satzes der im begünstigten Land zur Verfügung stehenden technischen und fachlichen Mittel, des Ar-

beitsplans, der Eignung der Mittel für die Erfüllung der Aufgabe und der vorgeschlagenen Unterstützung 

der Sachverständigen vor Ort analysiert werden. Die Lebensläufe können mit Hilfe von Kriterien wie 
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Qualifikation, Berufserfahrung, Erfahrung in der betreffenden Region und Sprachkenntnisse usw. bewer-

tet werden. 

Für jedes Kriterium werden höchstens 100 Punkte vergeben, die sich auf die verschiedenen Unterkriterien 

verteilen. Ihre Gewichtung hängt von der Art der verlangten Dienstleistungen ab und wird im Einzelfall 

in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt. 

Die Punkte sind so eng wie möglich mit der Leistungsbeschreibung zu verknüpfen und auf Parameter zu 

beziehen, die in den Angeboten leicht wiederzuerkennen und nach Möglichkeit messbar sind. 

Der Bewertungsbogen für die technische Bewertung, der die einzelnen Kriterien und Unterkriterien und 

ihre Gewichtung umfasst, muss in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sein. 

Die Auswahlkriterien, mit deren Hilfe die Auswahlliste aufgestellt worden ist, und die Zuschlagskriterien, 

mit deren Hilfe das wirtschaftlich günstigste Angebot bestimmt wird, dürfen sich nicht überschneiden. 

3.3.5. Ergänzende Auskünfte während des Verfahrens 

Die Ausschreibungsunterlagen sollten hinreichend klar sein, so dass die zur Angebotsabgabe aufgeforder-

ten Bewerber während des Verfahrens keine ergänzenden Auskünfte einholen müssen. Erteilt der öffent-

liche Auftraggeber von sich aus oder auf Anfrage eines in der Shortlist aufgeführten Bewerbers ergän-

zende Auskünfte zu den Ausschreibungsunterlagen, so hat er diese Auskünfte gleichzeitig auch allen an-

deren Bewerbern auf der Shortlist schriftlich mitzuteilen. 

Die Bieter können bis spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote schrift-

lich Fragen stellen. Der öffentliche Auftraggeber muss alle Fragen spätestens 11 Tage vor Ablauf der 

Frist für den Eingang der Angebote beantworten (und bei dezentraler Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle 

der Europäischen Kommission eine Kopie übersenden). Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vorfeld 

keine Stellungnahme zur Bewertung der Bewerbung ab. Zur Gewährleistung der Transparenz sind alle 

Fragen und Antworten allen Bietern gleichzeitig zuzuschicken.  

Bei Ausschreibungen mit besonders komplexem technischem Inhalt kann der öffentliche Auftraggeber 

ein Informationstreffen und/oder eine Ortsbesichtigung organisieren. Die Besprechung ist in den Aus-

schreibungsunterlagen anzukündigen und spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe 

abzuhalten. Die Kosten für die Teilnahme haben die Bieter zu tragen. Besuche von einzelnen Unterneh-

men können vom öffentlichen Auftraggeber während der Angebotsfrist aus Gründen der Transparenz und 

Gleichbehandlung aller Bieter nicht organisiert werden. 

3.3.6. Frist für die Angebotsabgabe 

Die Angebote müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift und spätestens an dem Tag und 

zu der Uhrzeit eingehen, die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegeben sind. Die Frist für die 

Einreichung der Angebote muss so bemessen sein, dass die Qualität der Angebote gewährleistet und so-

mit ein effektiver Wettbewerb möglich ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Bieter bei einer zu kurzen Frist 

von der Abgabe eines Angebots absehen oder unvollständige oder schlecht ausgearbeitete Angebote ab-

geben.  

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Die Frist zwischen dem Tag, an dem die Aufforderungsschreiben vom öffentlichen Auftraggeber abge-

sandt werden, und dem Tag, an dem die Angebote spätestens eingehen müssen, beträgt mindestens 

50 Tage. In Ausnahmefällen (im Fall der zentralen Verwaltung und der dezentralen Verwaltung mit Ex-

ante-Kontrolle mit vorheriger Genehmigung durch die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kom-

mission) kann jedoch eine kürzere Frist gesetzt werden. 

3.3.7. Bindefrist 
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Siehe Ziffer 2.8.5. 

3.3.8. Einreichung der Angebote 

Die Angebote sind nach dem Verfahren des doppelten Umschlags einzureichen, d. h., ein Paket oder ein 

äußerer Umschlag muss zwei gesonderte versiegelte Umschläge mit der Aufschrift „Umschlag A – Tech-

nisches Angebot“ bzw. „Umschlag B – Finanzielles Angebot“ enthalten. Alle Teile des Angebots außer 

dem finanziellen Angebot sind in Umschlag A einzureichen. 

Jede Verletzung dieser Regeln (zum Beispiel nicht versiegelte Umschläge oder Preisangabe im techni-

schen Angebot) ist als Regelwidrigkeit anzusehen und führt zur Ablehnung des Angebots. 

Bei diesem Verfahren können das technische Angebot und das finanzielle Angebot nacheinander getrennt 

gewertet werden; auf diese Weise ist gewährleistet, dass die fachliche Qualität der Angebote unabhängig 

von ihrem Preis beurteilt wird. 

Das Angebot ist nach Maßgabe der Hinweise für Bieter abzugeben. 

3.3.9. Bewertungsausschuss 

Zu den Punkten Zusammensetzung, Unparteilichkeit und Vertraulichkeit, Aufgaben der Mitglieder des 

Bewertungsausschusses und Zeitplan während der gesamten Bewertung siehe Abschnitt 2.8. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Es ist gängige Praxis, dass mindestens eines der stimmberechtigten Mitglieder ein Vertreter des Empfän-

gerlandes ist.  

3.3.10. Phasen des Bewertungsverfahrens 

3.3.10.1. Eingang und Registrierung der Angebote 

Der öffentliche Auftraggeber hat die eingegangenen Angebote unter Angabe von Datum und Uhrzeit in 

ein Verzeichnis einzutragen und für die persönlich abgegebenen Angebote eine Empfangsbestätigung 

auszustellen. Die Umschläge mit den Angeboten bleiben versiegelt und sind bis zur Eröffnung an einem 

sicheren Ort aufzubewahren. Die äußeren Umschläge der Angebote sind in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs zu nummerieren (ohne Rücksicht darauf, ob sie vor oder nach Ablauf der Frist für die Einreichung 

der Angebote eingegangen sind). 

3.3.10.2. Sitzung zur Angebotseröffnung 

Teil 1: Vorbereitung 

Die erste Sitzung des Bewertungsausschusses erfolgt vor Beginn der eigentlichen Bewertung. Die Aus-

schreibungsunterlagen sind den Mitgliedern des Bewertungsausschusses vorher übermittelt worden. Der 

Vorsitzende legt den Zweck der Ausschreibung dar und erläutert die vom Bewertungsausschuss einzuhal-

tenden Verfahren, einschließlich des Bewertungsbogens, der Zuschlagskriterien und der Gewichtungen, 

die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt sind. 

Teil 2: Einhaltung der formellen Voraussetzungen der Angebotsabgabe 

Siehe Checkliste für die Angebotseröffnung in Anhang B9. 

Der Ausschuss entscheidet, ob die Angebote in dieser Phase des Verfahrens (d. h. nach Öffnung der äuße-

ren Umschläge und der Öffnung der technischen Angebote) den formalen Anforderungen entsprechen. In 

der dem Bericht über die Angebotseröffnung beigefügten Übersicht über die eingegangenen Angebote 

(siehe Anhang B10) ist für jedes Angebot zu vermerken, inwieweit es den formalen Anforderungen ent-

spricht.  
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Der Vorsitzende hat (anhand der Shortlist, der eingegangenen Angebote, der aufgeführten Mitglieder des 

Konsortiums und der angegebenen Unterauftragnehmer) zu prüfen, ob sich ein Mitglied des Bewertungs-

ausschusses einem Bieter gegenüber in einem potenziellen Interessenkonflikt befindet. Siehe auch Ziffern 

2.8.2 und 2.8.3. 

3.3.10.3. Bewertung der Angebote 

Im Einvernehmen mit den anderen Mitgliedern des Bewertungsausschusses kann der Vorsitzende schrift-

lich mit den Bietern Kontakt aufnehmen, deren Angebote einer Erläuterung bedürfen, und ihnen die Mög-

lichkeit geben, innerhalb einer angemessenen Frist, die vom Bewertungsausschuss festzulegen ist, zu 

antworten. 

Teil 1: Einhaltung der formellen Voraussetzungen 

Der Bewertungsausschuss prüft, ob die Angebote den Anweisungen in den Ausschreibungsunterlagen 

und insbesondere im Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Voraussetzungen (siehe Anhang B8) 

entsprechen. Größere Formfehler oder erhebliche Beschränkungen, die die Ausführung des Auftrags be-

einträchtigen oder den Wettbewerb verzerren, führen zur Ablehnung des betreffenden Angebots. 

Staatsangehörigkeit der Unterauftragnehmer: Der Bewertungsausschuss hat in dieser Phase des Verfah-

rens zu prüfen, ob die in den technischen Angeboten angegebenen Unterauftragnehmer der Staatsangehö-

rigkeitsregel nach Ziffer 2.3.1 entsprechen. Hat der Leistungserbringer nach der Leistungsbeschreibung 

Waren nach Maßgabe detaillierter technischer Spezifikationen zu liefern, die in der Leistungsbeschrei-

bung festgelegt sind, so muss der Bewertungsausschuss auch prüfen, ob die angebotenen Warenlieferun-

gen mit der Ursprungsregel nach Ziffer 2.3.1 vereinbar sind. 

Die Bieter müssen Nachweise in Bezug auf die vorgeschlagenen Hauptsachverständigen vorlegen. Dazu 

gehören Kopien der im Lebenslauf angegebenen Diplome und der Arbeitszeugnisse oder Referenzen zum 

Nachweis der im Lebenslauf angegebenen Berufserfahrung. Werden fehlende Nachweise angefordert, so 

sollten sie nur für die Anforderungen der Leistungsbeschreibung relevante Erfahrungen und Diplome be-

treffen. 

Im Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Voraussetzungen, der Bestandteil der Ausschreibungsun-

terlagen ist, muss für jedes Angebot vermerkt werden, inwieweit die formellen Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

Bitte beachten Sie, dass die Nachweise, die für die Ausschluss- und die Auswahlkriterien vorzulegen 

sind, in dieser Phase der Bewertung nicht überprüft werden.  

Teil 2: Einhaltung der technischen Voraussetzungen 

Der Bewertungsausschuss prüft dann die technischen Angebote; die finanziellen Angebote bleiben ver-

siegelt. Bei der Bewertung der technischen Angebote gibt jedes Ausschussmitglied jedem Angebot nach 

dem in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Bewertungsbogen für die technische Bewertung (mit 

den fachlichen Kriterien und Unterkriterien und ihrer Gewichtung) eine Note von höchstens 100 Punkten 

(siehe Ziffer 3.3.4). Der den Bietern in den Ausschreibungsunterlagen übermittelte technische Bewer-

tungsbogen darf unter keinen Umständen vom Ausschuss oder von seinen Mitgliedern geändert werden. 

Für die Praxis wird empfohlen, die Noten für jedes Kriterium nacheinander für alle Angebote zu verge-

ben, anstatt ein Angebot nach dem anderen nach allen Kriterien zu beurteilen. Ist ein Angebot inhaltlich 

unvollständig oder weicht es erheblich von einem oder mehreren der in den Ausschreibungsunterlagen 

festgelegten fachlichen Zuschlagskriterien ab (z. B. dem Anforderungsprofil für einen bestimmten Sach-

verständigen), so ist es automatisch abzulehnen und nicht zu benoten, was aber im Bewertungsbericht 

begründet werden muss.  

Die Noten für einen Sachverständigen sollten anhand des Vergleichs mit den in der Leistungsbeschrei-

bung festgelegten Anforderungen vergeben werden. Zu berücksichtigen sind nur Diplome und Erfahrun-

gen mit urkundlichem Nachweis. 

Sind gemäß den Ausschreibungsunterlagen Nebenangebote ausdrücklich gestattet, so werden diese ge-

trennt benotet. Wenn Nebenangebote zugelassen sind, kann der öffentliche Auftraggeber sie berücksichti-

gen, wenn  
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- sie von dem Bieter vorgelegt werden, der nach der Bewertung das wirtschaftlich günstigste Angebot 

abgegeben hat, und 

-  sie die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Anforderungen erfüllen und zumindest die ver-

langte Mindestqualität und –leistung erreichen. 

Jedes stimmberechtigte Ausschussmitglied füllt einen Bewertungsbogen (siehe Anhang B12) aus, in den 

es seine Beurteilung des einzelnen technischen Angebots einträgt, um zu einer allgemeinen Bewertung 

der Stärken und Schwächen der technischen Angebote zu gelangen. 

Nach Abschluss der technischen Bewertung werden die von den einzelnen Ausschussmitgliedern verge-

benen Punkte in der Ausschusssitzung verglichen. Außer der Punktzahl hat jedes Ausschussmitglied die 

Gründe für seine Beurteilung anzugeben und seine Benotung vor dem Ausschuss zu rechtfertigen. 

Jedes technische Angebot wird vom Bewertungsausschuss erörtert und erhält von jedem Ausschussmit-

glied eine Endnote. Die Ausschussmitglieder können ihre Bewertungsbogen aufgrund der allgemeinen 

Erörterungen über die Qualität der einzelnen Angebote ändern. 

Nach der Erörterung stellt jedes Ausschussmitglied seine Bewertungsbogen für die technischen Angebote 

fertig, unterzeichnet sie und übergibt sie dem Sekretär des Bewertungsausschusses. Der Sekretär fasst 

dann die Stellungnahmen der Ausschussmitglieder für den Bewertungsbericht zusammen. 

Bei erheblichen Unterschieden in der Beurteilung haben die Ausschussmitglieder, die eine abweichende 

Meinung vertreten, ihr Urteil in einer Sitzung des Bewertungsausschusses ausführlich zu begründen. 

Der Sekretär errechnet die Gesamtendnote, die dem arithmetischen Mittel der einzelnen Endnoten ent-

spricht. 

Vorstellungsgespräche sollten gängige Praxis sein, wenn der vorgeschlagene Sachverständige nach sei-

nem Lebenslauf keine relevanten Erfahrungen mit EU-Projekten im betreffenden Sprachraum hat. In an-

deren Fällen sind Nachprüfungen/Überprüfungen innerhalb der Kommission zweckmäßiger (zentral 

durchgeführte Verfahren). Die Vorstellungsgespräche sind daher in den Ausschreibungsunterlagen vorzu-

sehen und müssen gut vorbereitet werden.  

Vorzugsweise sind die Vorstellungsgespräche am Telefon (oder auf gleichwertige Art) zu führen. Aus-

nahmsweise und nur in hinreichend begründeten Fällen kann das Gespräch persönlich geführt werden, da 

dieses Verfahren sowohl für den Bieter als auch für den öffentlichen Auftraggeber mit erheblichen Kos-

ten verbunden ist. 

Der Bewertungsausschuss kann nach der schriftlichen Niederlegung seiner vorläufigen Schlussfolgerun-

gen und vor dem endgültigen Abschluss der Bewertung der technischen Angebote beschließen, Vorstel-

lungsgespräche mit den Hauptsachverständigen zu führen, die in den in technischer Hinsicht zulässigen 

Angeboten (d. h. in den Angeboten, die in der technischen Wertung eine Durchschnittsnote von mindes-

tens 80 Punkten erhalten haben) vorgeschlagen werden. Es wird empfohlen, Bieter mit einer nahe beim 

Schwellenwert der technischen Wertung liegenden Durchschnittsnote ebenfalls zu einem Vorstellungsge-

spräch einzuladen. In diesem Fall werden die Sachverständigen vom Bewertungsausschuss in möglichst 

kurzen Abständen befragt, damit ein Vergleich möglich ist. Alle Vorstellungsgespräche mit eingeladenen 

Sachverständigen und Sachverständigenteams sind nach demselben, vom Bewertungsausschuss vorher 

vereinbarten Schema zu führen. Tag und Uhrzeit des Vorstellungsgesprächs sind den Bietern mindestens 

zehn Tage vorher mitzuteilen. Ist ein Bieter aus Gründen höherer Gewalt an der Teilnahme an dem Vor-

stellungsgespräch verhindert, so wird ein neuer Termin mit ihm vereinbart. Kann der Bieter auch diesen 

zweiten Termin nicht einhalten, so wird sein Angebot vom Bewertungsverfahren ausgeschlossen.  

Nach Abschluss der Vorstellungsgespräche entscheidet der Bewertungsausschuss, ohne die Zusammen-

setzung oder die Gewichtung der im technischen Bewertungsbogen festgelegten Kriterien zu ändern, ob 

die Noten für die befragten Sachverständigen angepasst werden müssen. Jede Änderung ist zu begründen. 

Das Verfahren ist im Bewertungsbericht zu vermerken. Der vorläufige Zeitplan für die Vorstellungsge-

spräche ist in den Ausschreibungsunterlagen mitzuteilen. 

Nachdem der Bewertungsausschuss die Durchschnittsnote für die einzelnen technischen Angebote ermit-

telt hat (die dem arithmetischen Mittel der von den einzelnen stimmberechtigten Mitgliedern vergebenen 

Endnoten entspricht), werden die Angebote, die unterhalb des Schwellenwertes von 80 Punkten bleiben, 



 

Januar 2012 Seite 60 von 148 

PRAG_2012_de 

 

automatisch abgelehnt. Erreicht kein Angebot 80 Punkte oder mehr, so wird das Ausschreibungsverfahren 

aufgehoben. 

Von den mit mindestens 80 Punkten bewerteten Angeboten erhält das beste technische Angebot dann 100 

Punkte. Die Punktzahl für die übrigen technischen Angebote wird wie folgt berechnet: 

technische Note = (Endnote des betreffenden technischen Angebots / Endnote des besten technischen 

Angebots) x 100. 

Beispiel für das Bewertungsschema: 

Teil1: Bewertung der technischen Angebote 

 

Mögliche 

Höchst-

punktzahl 

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3 

Ausschussmitglied A 100 55 88 84 

Ausschussmitglied B 100 60 84 82 

Ausschussmitglied C 100 59 82 90 

Summe 300 174 254 256 

Durchschnittsnote 

(arithmetisches Mittel) 
 174/3 = 58,00 254/3 = 84,67 256/3 = 85,33 

Note für das technische 

Angebot (Endnote des 

betreffenden technischen 

Angebots/Endnote des 

besten technischen An-

gebots) 

 
Angebot abge-

lehnt* 
84,67/85,33 x 100 

= 99,22 
100,00 

* Nur Bieter mit einer Durchschnittsnote von mindestens 80 Punkten werden für die Bewertung des finanziellen 

Angebots berücksichtigt. 

3.3.10.4. Bewertung der finanziellen Angebote 

Nach der technischen Bewertung werden die Umschläge mit den finanziellen Angeboten derjenigen An-

gebote, die in der technischen Bewertung nicht ausgeschieden sind (d. h. der Angebote, die eine Durch-

schnittsnote von mindestens 80 Punkten erhalten haben), geöffnet und alle Kopien dieser finanziellen 

Angebote vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Wertungsausschusses paraphiert. 

Der Bewertungsausschuss vergewissert sich, dass die finanziellen Angebote allen formellen Anforderun-

gen entsprechen.  

Ein finanzielles Angebot, das diesen Anforderungen nicht entspricht, kann abgelehnt werden. Die Ableh-

nung aus diesem Grund ist im Bewertungsbericht ausführlich zu begründen. 

Der Bewertungsausschuss prüft die finanziellen Angebote auf Rechenfehler. Etwaige Fehler werden ohne 

Folgen für den Bieter berichtigt. 

Die Umschläge mit den finanziellen Angeboten der infolge der technischen Bewertung abgelehnten An-

gebote müssen ungeöffnet bleiben und aufbewahrt werden. Sie sind vom öffentlichen Auftraggeber zu-

sammen mit den anderen Unterlagen des Ausschreibungsverfahrens zu archivieren. 

Der Gesamtauftragswert umfasst die Vergütungen (einschließlich der beschäftigungsbezogenen Gemein-

kosten), die Nebenkosten und die in den Ausschreibungsunterlagen angegebene Rückstellung für die 
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Ausgabenüberprüfung
19

. Dieser Gesamtauftragswert wird mit dem für den Auftrag vorgesehenen Budget 

verglichen. Angebote, die das für den Auftrag vorgesehene Budget überschreiten, scheiden aus. 

Danach vergleicht der Bewertungsausschuss die in den finanziellen Angeboten vorgesehenen Vergütun-

gen. Da die Rückstellung für die Nebenkosten und die Rückstellung für die Ausgabenüberprüfung in den 

Ausschreibungsunterlagen angegeben sind, werden sie beim Vergleich der finanziellen Angebote nicht 

berücksichtigt. 

Das Angebot mit der niedrigsten Gesamtvergütung erhält 100 Punkte. Die Punktzahl für die übrigen fi-

nanziellen Angebote wird wie folgt berechnet: 

finanzielle Note = (niedrigste Gesamtvergütung / Gesamtvergütung des betreffenden finanziellen Ange-

bots) x 100. 

Bei der Bewertung der finanziellen Angebote vergleicht der Bewertungsausschuss nur die Gesamtvergü-

tungen. 

Beispiel für das Bewertungsschema:  

Teil 2: Bewertung der finanziellen Angebote * 

 

Mögliche 

Höchstpunkt-

zahl 

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3 

Gesamtvergütung   Angebot auf-

grund der 

technischen 

Bewertung 

ausgeschieden 

951 322 €  1 060 452 € 

Note für das finanzielle Angebot 

(niedrigste Gesamtvergü-

tung/Gesamtvergütung des betref-

fenden finanziellen Angebots) x 

100 

 100 
951 322/1 060 

452 x100 = 

89,71 

* Nur Bieter, die eine Durchschnittsnote von mindestens 80 Punkten bei der Bewertung des technischen Ange-

bots erhalten, werden für die Bewertung des finanziellen Angebots berücksichtigt. 

                                                 

19
 Wenn in Ausnahmefällen die Ausgabenüberprüfung von den Dienststellen der Europäischen Kommission selbst 

vorzunehmen ist, sind die Ausschreibungsunterlagen, einschließlich des Mustervertragsentwurfs, dementspre-

chend anzupassen. Daher ist eine Ausnahmeregelung erforderlich. 
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3.3.10.5. Schlussfolgerungen des Bewertungsausschusses 

Zur Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebots werden die technische Qualität und der Preis im 

Verhältnis 80:20 gewichtet. Zu diesem Zeck werden 

- die Punkte für die technischen Angebote mit 0,80 und 

- die Punkte für die finanziellen Angebote mit 0,20 multipliziert. 

Beispiel für das Bewertungsschema: 

Teil 3: Gesamtbewertung 

 

Mögliche 

Höchst-

punktzahl 

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3 

Note für das 

technische An-

gebot x 0,80 

 

Angebot auf-

grund der tech-

nischen Bewer-

tung ausge-

schieden 

99,22 x 0.80 = 79,38 
100,00 x 0,80 = 

80,00 

Note für das 

finanzielle An-

gebot x 0,20 

 100,00 x 0,20= 20,00 
89,71 x 0,20= 

17,94 

Gesamtnote  79,38 + 20,00= 99,38 
80,00 + 17,94= 

97,94 

Endgültige 

Rangfolge 
 1 2 

 

Die auf diese Weise berechneten und gewichteten technischen und finanziellen Noten werden addiert, um 

das Angebot mit der höchsten Gesamtnote zu ermitteln, d. h. das wirtschaftlich günstigste Angebot. Die 

Berechnungen müssen unbedingt streng nach diesen Anweisungen durchgeführt werden. Der Bewer-

tungsausschuss gibt die Empfehlung ab, den Zuschlag dem Bieter mit der höchsten Gesamtnote zu ertei-

len, sofern die Nachweise, die in Bezug auf die Ausschluss- und der Auswahlkriterien vorgelegt wurden, 

geprüft und akzeptiert worden sind.  

 

EEF 

Werden zwei Angebote als gleichwertig eingestuft, so erhält den Vorzug 

a) das Angebot eines Bieters aus einem AKP-Staat oder 

b) falls ein solches Angebot nicht vorliegt, das Angebot, das 

 - die beste Nutzung der natürlichen und der Humanressourcen der AKP-Staaten ermöglicht, 

 - die besseren Möglichkeiten für die Vergabe von Unteraufträgen an Gesellschaften, Unternehmen oder 

natürliche Personen aus den AKP-Staaten bietet oder 

 - das Angebot eines Konsortiums von natürlichen Personen, Gesellschaften und Unternehmen aus den 

AKP-Staaten und der Europäischen Union. 

Als Ergebnis seiner Beratungen kann der Bewertungsausschuss empfehlen, 

 den Auftrag an den Bieter zu vergeben, der ein Angebot eingereicht hat, 

o das den formellen Anforderungen entspricht und die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, 

o dessen Gesamtbudget im Rahmen des für das Projekt vorgesehenen Budgets liegt, 
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o das den in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen technischen Mindestanforderun-

gen entspricht und 

o das das wirtschaftlich günstigste Angebot ist (das alle oben genannten Bedingungen er-

füllt); 

 das Ausschreibungsverfahren unter außergewöhnlichen Umständen aufzuheben, siehe Ziffer 

2.4.13. 

 

Nachdem der Bewertungsbericht erstellt wurde, trifft der öffentliche Auftraggeber seine Entscheidung. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Über das gesamte Verfahren (technische und finanzielle Bewertung) wird ein Bewertungsbericht (siehe 

Muster in Anhang B11) erstellt, der vom Vorsitzenden, vom Sekretär und von allen stimmberechtigten 

Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet werden muss. Der Bericht ist den zuständigen 

Dienststellen der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie der 

Empfehlung des Ausschusses folgen oder nicht.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Über das gesamte Verfahren (technische und finanzielle Bewertung) wird ein Bewertungsbericht (siehe 

Muster in Anhang B11) erstellt, der vom Vorsitzenden, vom Sekretär und von allen stimmberechtigten 

Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet werden muss. Der Bericht ist den zuständigen 

Dienststellen des öffentlichen Auftraggebers zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie der 

Empfehlung des Ausschusses folgen oder nicht. Der öffentliche Auftraggeber hat dann den Bewertungs-

bericht und seine Empfehlung der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Wird ein 

Vorschlag für die Auftragsvergabe unterbreitet und liegen der Europäischen Kommission Kopien der An-

gebote noch nicht vor, so sind ihr diese zu übermitteln. 

Folgt die Europäische Kommission der vorgeschlagenen Entscheidung nicht, so hat sie dies dem öffentli-

chen Auftraggeber unter Angabe der Gründe für ihre Entscheidung schriftlich mitzuteilen. Die Europäi-

sche Kommission kann dem öffentlichen Auftraggeber auch Vorschläge für das weitere Vorgehen unter-

breiten und ihm die Bedingungen mitteilen, unter denen die Europäische Kommission einen vorgeschla-

genen Vertrag auf der Grundlage des Ausschreibungsverfahrens abzeichnen würde. 

Folgt die Europäische Kommission der empfohlenen Entscheidung, so wird der öffentliche Auftraggeber 

entsprechend den Auftrag vergeben (siehe Ziffer 3.3.12) oder das Ausschreibungsverfahren aufheben. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung des weiteren Vorgehens des öffentlichen Auftraggebers entsprechend den 

Empfehlungen des Bewertungsausschusses durch die Europäische Kommission ist nicht erforderlich. 

Das gesamte Bewertungsverfahren, einschließlich der Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters, muss 

vor Ablauf der Bindefrist der Angebote abgeschlossen werden. Anderenfalls ist der erfolgreiche Bieter 

möglicherweise nicht mehr in der Lage, sein Angebot aufrechtzuerhalten. Siehe Ziffer 2.8.5. 

Nach Maßgabe der für den Zugang zu Dokumenten geltenden Vorschriften des öffentlichen Auftragge-

bers ist das gesamte Ausschreibungsverfahren bis zur Unterzeichnung des Vertrags durch beide Vertrags-

parteien vertraulich. Die Beschlüsse des Bewertungsausschusses werden gemeinsam gefasst, seine Bera-

tungen sind geheim zu halten. Die Mitglieder des Bewertungsausschusses und die Beobachter sind zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. Falls die für den öffentlichen Auftraggeber geltenden Rechtsvorschriften 

im Widerspruch zu der erforderlichen vertraulichen Behandlung stehen, muss dieser vor der Bekanntma-

chung einer Information die Zustimmung der Europäischen Kommission einholen.  

Vor allem der Bewertungsbericht ist nur für den Dienstgebrauch bestimmt und darf weder den Bietern 

noch Dritten außerhalb der zuständigen Dienststellen des Auftraggebers, der Europäischen Kommission 

und der Kontrollbehörden (z. B. des Europäischen Rechnungshofs) zugänglich gemacht werden. 
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3.3.11.  Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens 

Siehe Ziffer 2.4.13. 

3.3.12.  Vergabe des Auftrags 

3.3.12.1. Benachrichtigung über die Zuschlagserteilung 

 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-

POST-KONTROLLE:  

Der öffentliche Auftraggeber teilt dem erfolgreichen Bieter vor Ablauf der Bindefrist der Angebote und 

nach Maßgabe des genehmigten Bewertungsberichts schriftlich mit, dass sein Angebot angenommen 

worden ist (siehe Formular für das Schreiben in Anhang B13a), und weist ihn auf offensichtliche Rechen-

fehler hin, die während des Bewertungsverfahrens berichtigt wurden.  

Spätestens vor der Entscheidung über die Zuschlagserteilung muss sich der öffentliche Auftraggeber / die 

bevollmächtigte Einrichtung vergewissern, dass das Frühwarnsystem (W5) keinerlei Warnmeldung in 

Bezug auf den in Aussicht genommenen Dritten (d. h. den Bieter einschließlich seiner Partner) enthält. 

Das Ergebnis wird gleichzeitig auch dem Bieter mit dem zweitbesten Angebot (Anhang B13b) und den 

anderen nicht erfolgreichen Bietern (Anhang B13c) mitgeteilt. 

Alle Benachrichtigungsschreiben sollten auch per E-Mail und per Fax versendet werden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Zusätzlich zu dem obigen Verfahren muss die Europäische Kommission die Zuschlagserteilung förmlich 

genehmigen, bevor das Benachrichtigungsschreiben an den erfolgreichen Bieter (bzw. an den Bieter mit 

dem zweibesten Angebot) versendet wird.  

Mit dem Benachrichtigungsschreiben (Anhang B13a) an den erfolgreichen Bieter verlängert sich die Bin-

defrist des erfolgreichen Angebots automatisch um 60 Tage.  

Das Ergebnis wird gleichzeitig auch dem Bieter mit dem zweitbesten Angebot mitgeteilt (Anhang B13b). 

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, dem Bieter mit dem zweitbesten Angebot ein Be-

nachrichtigungsschreiben über die Zuschlagserteilung zuzusenden, wenn mit dem Bieter, dessen Angebot 

bei der Bewertung an die erste Stelle gesetzt wurde, kein Vertragsabschluss zustande kommt. Die Binde-

frist für das zweitbeste Angebot ändert sich somit nicht; sie wird nur dann um 60 Tage verlängert, wenn 

dieser Bieter den Zuschlag erhält. Wird mit dem erfolgreichen Bieter vor Ablauf der Bindefrist von 90 

Tagen der Vertrag unterzeichnet, sollte der öffentliche Auftraggeber den Bieter mit dem zweitbesten An-

gebot unverzüglich darüber informieren.  

Gleichzeitig informiert der öffentliche Auftraggeber die anderen Bieter (Anhang B13c). Diese Schreiben 

haben zur Folge, dass die Bindefrist der von ihnen eingereichten Angebote aufgehoben wird. 

 

3.3.12.2. Verfügbarkeit der Hauptsachverständigen und vorgeschlagene Ersatzsachverständige 

Im Benachrichtigungsschreiben über die Zuschlagserteilung fordert der öffentliche Auftraggeber den er-

folgreichen Bieter auf, binnen 5 Tagen ab dem Datum des Benachrichtigungsschreibens mitzuteilen, ob 

die Hauptsachverständigen verfügbar oder nicht verfügbar sind. Mit der Ausschließlichkeits- und Verfüg-

barkeitserklärung verpflichten sich die Hauptsachverständigen dazu, im Falle einer festen Beschäfti-

gungszusage die in zeitlicher Reihenfolge erste Zusage anzunehmen, die sie erhalten haben.  

Sollte einer der Hauptsachverständigen nicht zur Verfügung stehen, darf der erfolgreiche Bieter einen 

Ersatzsachverständigen vorschlagen. Dieser Fall kann z. B. eintreten, wenn der betreffende Sachverstän-

dige bei einem anderen Ausschreibungsverfahren erfolgreich war. Der erfolgreiche Bieter muss den Aus-

tausch eines Sachverständigen zwar angemessen begründen, doch darf der öffentliche Auftraggeber seine 

Zustimmung nicht auf spezifische Fälle beschränken. Der öffentliche Auftraggeber muss überprüfen, ob 
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die auf der Grundlage der Bewertungskriterien erreichte Gesamtpunktzahl des vorgeschlagenen Ersatz-

sachverständigen mindestens ebenso hoch ist wie die Bewertungspunktzahl des Sachverständigen, den er 

ersetzen soll. Es wird darauf hingewiesen, dass der vorgeschlagene Ersatzsachverständige bei jedem der 

Bewertungskriterien die Mindestanforderungen erfüllen muss.  
 

Der Vorschlag für einen Ersatzsachverständigen muss binnen 15 Tagen ab dem Datum des Benachrich-

tigungsschreibens übermittelt werden. Alle Vorschläge für den Ersatz von Sachverständigen müssen vom 

erfolgreichen Bieter innerhalb dieser einen Frist eingereicht werden, doch können für dieselbe Position 

mehrere Sachverständige vorgeschlagen werden. Der öffentliche Auftraggeber darf unter den vorgeschla-

genen Bewerbern auswählen.  
 

Wenn kein Ersatzsachverständiger vorgeschlagen wird oder der vorgeschlagene Ersatzsachverständige 

nicht mindestens die Gesamtpunktzahl des ursprünglich vorgeschlagenen Sachverständigen erreicht, er-

teilt der öffentliche Auftraggeber entweder den Zuschlag dem Bieter mit dem zweitbesten Angebot (der 

ebenfalls Gelegenheit erhält, einen nicht zur Verfügung stehenden Sachverständigen zu ersetzen) oder er 

beschließt, das Ausschreibungsverfahren aufzuheben. 

 

Zusammenfassung der möglichen Szenarien: 

 

- Die Hauptsachverständigen stehen zur Verfügung.  

Der Bieter, dem der Zuschlag erteilt wurde, bestätigt, dass alle Hauptsachverständigen zur 

Verfügung stehen. Sobald der öffentliche Auftraggeber diese Information erhalten hat, wer-

den die Ausarbeitung und Unterzeichnung des Vertrags in Angriff genommen, siehe Ziffer 

3.3.12.2. 

- Einer oder mehrere Hauptsachverständige stehen nicht zur Verfügung, die Ersatzkräfte 

werden jedoch akzeptiert.  

Der Bieter, dem der Zuschlag erteilt wurde, teilt mit, dass einer oder mehrere Hauptsachver-

ständige nicht zur Verfügung stehen. Der Bieter schlägt fristgerecht Ersatzsachverständige 

vor und legt gleichzeitig die erforderlichen Nachweise vor (die in der Ausschreibung für die 

ursprünglich vorgesehenen Sachverständigen verlangt wurden) und begründet, warum einer 

oder mehrere Hauptsachverständige nicht zur Verfügung stehen. Der öffentliche Auftragge-

ber prüft, ob der Ersatzsachverständige die Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung 

erfüllt und ob er mindestens die gleiche Punktzahl wie der ursprünglich vorgesehene Sach-

verständige erhalten hätte (Gesamtpunktzahl). Werden mehrere Sachverständige für dieselbe 

Position vorgeschlagen, darf der öffentliche Auftraggeber unter ihnen auswählen. Der An-

weisungsbefugte begründet die getroffene Wahl schriftlich; die Begründung wird Teil der 

Vertragsunterlagen, siehe Ziffer 3.3.12.2.  

- Einer oder mehrere Hauptsachverständige stehen nicht zur Verfügung und die Ersatzkräf-

te werden NICHT akzeptiert.  

Der Bieter, dem der Zuschlag erteilt wurde, teilt mit, dass einer oder mehrere Hauptsachver-

ständige nicht zur Verfügung stehen. Der Bieter schlägt fristgerecht Ersatzsachverständige 

vor und legt gleichzeitig die erforderlichen Nachweise vor (die in der Ausschreibung für die 

ursprünglich vorgesehenen Sachverständigen verlangt wurden) und begründet, warum einer 

oder mehrere Hauptsachverständige nicht zur Verfügung stehen. Der öffentliche Auftragge-

ber prüft, ob der Sachverständige die Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung er-

füllt und ob er mindestens die gleiche Punktzahl wie der ursprünglich vorgesehene Sachver-

ständige erhalten hätte (Gesamtpunktzahl). Wird keiner der Ersatzsachverständigen akzep-

tiert, wird der Vertrag entweder an den Bieter mit dem zweitbesten Angebot vergeben oder 

das Verfahren aufgehoben. Mit der Benachrichtigung über die Zuschlagserteilung erhält der 

Bieter mit dem zweitbesten Angebot ebenfalls die Gelegenheit, die Verfügbarkeit bzw. 

Nichtverfügbarkeit der Hauptsachverständigen zu bestätigen und gegebenenfalls Ersatzkräfte 

für die Hauptsachverständigen vorzuschlagen. Für die Rückantworten gelten jeweils die glei-

chen Fristen wie für die ursprüngliche Zuschlagserteilung (d. h. 5 und 15 Tage). 
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DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Begründung für die Ablehnung eines Ersatzsachverständigen wird schriftlich formuliert und die Ent-

scheidung wird vom Anweisungsbefugten getroffen. Gleichzeitig entscheidet der Anweisungsbefugte, ob 

der Vertrag entweder an den Bieter mit dem zweitbesten Angebot vergeben oder ob das Verfahren aufge-

hoben wird.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Die Entscheidung, die Ersatzsachverständigen abzulehnen und den Zuschlag dem Bieter mit dem zweit-

besten Angebot zu erteilen bzw. das Verfahren aufzuheben, ist den zuständigen Dienststellen der Europä-

ischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie den Empfehlungen folgen 

oder nicht. Folgt die Europäische Kommission der Empfehlung nicht, so hat sie dies dem öffentlichen 

Auftraggeber unter Angabe der Gründe für ihre Entscheidung schriftlich mitzuteilen. Die Europäische 

Kommission kann dem öffentlichen Auftraggeber auch Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten 

und ihm die Bedingungen mitteilen, unter denen die Europäische Kommission den vorgelegten Empfeh-

lungen folgen würde. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE:  

Die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers bedarf nicht der vorherigen Genehmigung der Europäi-

schen Kommission. 

 

Wird der Auftrag im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung vergeben, die zum Zeitpunkt der Einlei-

tung des Ausschreibungsverfahrens noch nicht geschlossen war, so darf der öffentliche Auftraggeber die 

Bieter erst nach Abschluss dieser Finanzierungsvereinbarung benachrichtigen. 
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Benachrichtigung über 
die Zuschlagserteilung 

Sind die Hauptsach-
verständigen verfüg-

bar? 

Ja. 
Vertragsunterzeich-

nung 3.3.12.3 

Nein. 
Schlägt der Bieter bin-
nen  15 Tagen Ersatz-
sachverständige  vor? 

Nein. 
Vergabe des Auftrags 
an den Bieter mit dem 
zweitbesten Angebot. 

Ja. 
Sind diese Ersatzsach-
verständigen mindes-

tens ebenso gut? 

Ja. 
Vertragsunterzeich-

nung 3.3.12.3 

Nein. 
Vergabe des Auftrags 
an den Bieter mit dem 
zweitbesten Angebot 

Benachrichtigung über 
die Zuschlagserteilung. 

Sind die Hauptsach-
verständigen ver-

fügbar? 
 

Ja. 
Vertragsunterzeich-

nung  3.3.12.3 

Nein. 
Schlägt der Bieter bin-
nen  15 Tagen Ersatz-
sachverständige  vor? 

Nein. 
Aufhebung des Ver-

fahrens. 

Ja. 
Sind diese Ersatzsach-
verständigen mindes-

tens ebenso gut? 

Ja. 
Vertragsunterzeich-

nung 3.3.12.3 

Nein. 
Aufhebung des Verfah-

rens. 
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3.3.12.3. Ausarbeitung und Unterzeichnung der Verträge 

 
Der Vertrag wird vom Auftraggeber in folgenden Schritten zur Unterschrift vorbereitet: 

Erstellung der Vertragsdossiers (nach Möglichkeit doppelseitig gedruckt) anhand der folgenden Unterla-

gen: 

e) Erläuterungen nach dem Muster in Anhang A6 

f) Kopie der Finanzierungsvereinbarung zur Genehmigung des Projekts 

g) Kopien aller Ankündigungen der Ausschreibung (Vorabinformation, Bekanntmachung, Shortlist), 

des Berichts über die Aufstellung der Shortlist, des Berichts über die Angebotseröffnung, des 

Bewertungsberichts und sonstiger zweckdienlicher Informationen 

h) drei Exemplare des vorgeschlagenen Vertrags, der auf der Grundlage des Standardvertragsformu-

lars ausgearbeitet wurde.  

Die Standardvertragsanhänge mit den „Allgemeinen Bedingungen” und „Formularen“ sowie andere rele-

vante Unterlagen sind ohne Änderung jedem Vertrag beizufügen. Lediglich die „Besonderen Bedingun-

gen“ sollten vom öffentlichen Auftraggeber ergänzt werden. 

 

Bei DEZENTRALER VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE leitet der öffentliche Auf-

traggeber die Vertragsunterlagen an die Delegation der Europäischen Union zur Genehmigung weiter. 

Zur Bestätigung der Finanzierung durch die EU werden alle Originale des zu genehmigenden Vertrags 

von der Delegation unterzeichnet (und alle Seiten der Besonderen Bedingungen paraphiert) und an den 

öffentlichen Auftraggeber zurückgesandt. Gemäß dem Handbuch für Leistungsprogramme ist in be-

stimmten Fällen keine Abzeichnung durch die Delegation erforderlich. 

 

- Der öffentliche Auftraggeber unterzeichnet alle Originale des Vertrags und paraphiert alle Seiten der 

Besonderen Bedingungen.  

- Er übersendet die drei unterzeichneten Exemplare des Vertrags dem erfolgreichen Bieter, der sie binnen 

30 Tagen nach Eingang gegenzeichnen und  

-  dem öffentlichen Auftraggeber zwei Originale, gegebenenfalls zusammen mit der etwaigen im Vertrag 

verlangten finanziellen Sicherheit, zurücksenden muss. Kommt der erfolgreiche Bieter dem nicht inner-

halb der angegebenen Frist nach oder teilt er zu irgendeinem Zeitpunkt mit, dass er nicht bereit oder in 

der Lage ist, den Vertrag zu unterzeichnen, so kann der Auftrag nicht an diesen Bieter vergeben wer-

den. Die Ausarbeitung des Vertrags muss ab Schritt 1 mit neuen Vertragsunterlagen wiederholt werden, 

die anhand des zweitbesten Angebots erstellt werden (sofern dieses Angebot in der technischen Wer-

tung den Schwellenwert erreicht hat, das für den Auftrag vorgesehene Budget nicht überschreitet und 

die Bindefrist noch nicht abgelaufen ist). 

 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Nach Eingang der beiden vom erfolgreichen Bieter unterzeichneten Exemplare sind diese daraufhin zu 

überprüfen, ob sie mit den ursprünglich versandten Exemplaren identisch sind; anschließend ist eines 

der Exemplare der für die Zahlungen zuständigen Finanzdienststelle und das andere dem Projektmana-

ger zuzusenden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 
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Nach Eingang der beiden vom erfolgreichen Bieter unterzeichneten Exemplare leitet der öffentliche 

Auftraggeber ein Exemplar an die Delegation der Europäischen Union weiter. 

 

Der öffentliche Auftraggeber hat die Vertretungsbefugnis der natürlichen Person zu überprüfen, die den 

Vertrag für die juristische Person unterzeichnet, die den Zuschlag erhalten hat. 

Der Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung durch die letzte Vertragspartei in Kraft. Er kann sich 

nicht auf frühere Dienstleistungen erstrecken oder vor diesem Datum in Kraft treten. 

Der öffentliche Auftraggeber muss sämtliche Unterlagen über die Vergabe und Durchführung des Auf-

trags mindestens für sieben Jahre im Anschluss an die Abschlusszahlung und bis zum Zeitpunkt der Ver-

jährung etwaiger Rechtsansprüche nach dem Recht des Landes, dem der Auftrag unterliegt, aufbewahren.  

Sowohl während dieser Zeit als auch danach hat der öffentliche Auftraggeber die personenbezogenen Da-

ten nach Maßgabe seiner Datenschutzpolitik zu behandeln. Alle Unterlagen müssen für eine Untersu-

chung durch die Europäische Kommission, das Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und den Europäi-

schen Rechnungshof zur Verfügung gestellt werden. 

Der vorgeschlagene Vertrag muss den Vorgaben in Anhang B8 entsprechen. 

 

3.3.12.4. Bekanntmachung der Zuschlagserteilung 

Unabhängig von der Art des Vergabeverfahrens hat der öffentliche Auftraggeber die Bewerber und Bieter 

so bald wie möglich von den Entscheidungen über die Vergabe des Auftrags in Kenntnis zu setzen bzw. 

ihnen die Gründe, aus denen er auf die Auftragsvergabe verzichtet, mitzuteilen.  

Nach der Vertragsunterzeichnung muss der öffentliche Auftraggeber unverzüglich eine Bekanntmachung 

der Zuschlagserteilung abfassen (Anhang B14). Sie ist im elektronischen Format den zuständigen Dienst-

stellen der Europäischen Kommission zuzusenden, die das Ergebnis der Ausschreibung gegebenenfalls 

im Amtsblatt und auf der Website von EuropeAid und in allen sonstigen geeigneten Medien veröffent-

licht.  

Eine Bekanntmachung der Zuschlagserteilung ist zu veröffentlichen bei Verfahren, bei denen eine Veröf-

fentlichung der Ausschreibungsbekanntmachung erfolgt ist, oder wenn der Wert des Auftrags über den 

internationalen Schwellenwerten ( > 200 000 EUR) liegt, außer wenn der Auftrag für geheim erklärt wur-

de, die Auftragsausführung besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordert, der Schutz wesentlicher Interes-

sen der Europäischen Union oder des Empfängerlandes keine Bekanntmachung zulässt oder die Be-

kanntmachung der Zuschlagserteilung nicht zweckmäßig erscheint. 

Außerdem muss der öffentliche Auftraggeber die statistischen Angaben über das Vergabeverfahren fest-

halten, u. a. den Auftragswert und die Namen des erfolgreichen Bieters und der übrigen Bieter. 

Die Unterrichtung der nicht erfolgreichen Bieter sollte mit den vorstehend genannten Standardschreiben 

erfolgen. Sofern diese nicht erfolgreichen Bieter weitere Auskünfte einholen, können ihnen alle nicht ver-

traulichen Informationen übermittelt werden. Dazu gehören u. a. Anmerkungen zu Stärken und Schwä-

chen ihrer Angebote, die ihnen für künftige Ausschreibungen von Nutzen sein können.  

3.3.13. Genehmigung der Hauptsachverständigen  

Ist die Europäische Kommission der öffentliche Auftraggeber und wurde das Empfängerland nicht einge-

laden, im Bewertungsausschuss vertreten zu sein, so wird gegebenenfalls vor Unterzeichnung des Ver-

trags dem Empfängerland über die bei dem betreffenden Staat akkreditierte Delegation der Europäischen 

Union der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt und das Land um Genehmigung der verfügbaren 

Hauptsachverständigen ersucht.  

Lehnt das Empfängerland mit hinreichend begründeten und gerechtfertigten Einwänden einen Sachver-

ständigen ab, so muss dies vom Anweisungsbefugten geprüft werden (z. B. Persona non grata, Angele-

genheiten der öffentlichen Ordnung, Aufdeckung von Sachverhalten, die dem Bewertungsausschuss nicht 
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bekannt waren, aber Einfluss auf das Bewertungsergebnis gehabt hätten). Akzeptiert der Anweisungsbe-

fugte die Ablehnung, so kann auf das zweitbeste Angebot - sofern vorhanden - zurückgegriffen werden. 

In diesem Fall wird dem Empfängerland wieder ein Genehmigungsrecht eingeräumt. Ist kein zweitbestes 

Angebot vorhanden oder wird auch dieser Sachverständige abgelehnt, so wird das Vergabeverfahren auf-

gehoben. Bei dem beschriebenen Ersuchen um Genehmigung der Hauptsachverständigen handelt es sich 

jedoch nicht um ein Ersuchen auf Genehmigung der Bewertungen der Europäischen Kommission.  

Die Genehmigung ist auch für eine vom öffentlichen Auftraggeber vorgeschlagene Ersatzperson für einen 

Hauptsachverständigen einzuholen. Das Empfängerland kann seine Genehmigung nur verweigern, wenn 

es hinreichend begründete und gerechtfertigte Einwände gegen den vorgeschlagenen Sachverständigen in 

einem Schreiben an die Delegation der Europäischen Union geltend macht. Erteilt oder verweigert das 

Empfängerland die Genehmigung nicht binnen 15 Tagen nach dem Datum des Ersuchens um Genehmi-

gung des Hauptsachverständigen, so gilt dieser Sachverständige als genehmigt.  

Das Empfängerland kann um eine Ersetzung eines Sachverständigen nur ersuchen, wenn es seine hinrei-

chend begründeten und gerechtfertigten Einwände schriftlich geltend macht. 

3.3.14. Bereitstellung und Ersetzung von Sachverständigen 

Wenn in der Ausschreibung die Bereitstellung von Sachverständigen vorgesehen ist, wird vom Auftrag-

nehmer erwartet, dass er die im Angebot angegeben Personen als Sachverständige zur Verfügung stellt. 

Die Angaben im Angebot können in verschiedenen Formen erfolgen. 

In jedem Fall sind im Vertrag die vom Auftragnehmer bereitzustellenden Hauptsachverständigen zu be-

zeichnen und namentlich zu benennen. 

Verschweigen Bieterunternehmen oder vorgeschlagene Sachverständige absichtlich, dass das in ihrem 

Angebot vorgeschlagene Team zu dem in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Termin für den 

Beginn des Einsatzes in Wirklichkeit nicht oder zum Teil nicht zur Verfügung steht, so kann der Aus-

schuss empfehlen, sie vom Ausschreibungsverfahren ausschließen. Gegen den Bieter oder Auftragnehmer 

können auch die unter Ziffer 2.3.4 dieses Handbuchs vorgesehenen verwaltungsrechtlichen oder finanzi-

ellen Sanktionen verhängt werden, und sie können zudem von weiteren Aufträgen ausgeschlossen wer-

den, die von der Europäischen Union finanziert werden. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE:  

Sollte der öffentliche Auftraggeber erfahren, dass ein Bieter die Verfügbarkeit eines Hauptsachverständi-

gen bestätigt und den Vertrag unterzeichnet und dabei absichtlich verschwiegen hat, dass der Sachver-

ständige zu dem in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Termin für den Beginn des Einsatzes in 

Wirklichkeit nicht zur Verfügung steht, so kann der öffentliche Auftraggeber den Vertrag nach Artikel 36 

Absatz 3 Buchstabe m der Allgemeinen Bedingungen beenden.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: Bevor die Auftragsvergabe für 

ungültig erklärt wird, ist zusätzlich ist die vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission einzuho-

len. 

Im Vertrag sind jedoch die wichtigsten Mitarbeiter nicht nur zu benennen, sondern auch die von ihnen 

verlangte Qualifikation und Berufserfahrung anzugeben. Dies ist für den Fall von Bedeutung, dass der 

Auftragnehmer während der Durchführung der Aufgaben Mitarbeiter ersetzen muss.  
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DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Der Auftragnehmer muss zunächst die schriftliche Zustimmung des öffentlichen Auftraggebers einholen 

und seinen Ersetzungsantrag begründen. Der öffentliche Auftraggeber hat innerhalb von 30 Tagen nach 

Eingang des Antrags seine Entscheidung dem Auftragnehmer mitzuteilen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: Zusätzlich ist die vorherige Zu-

stimmung der Europäischen Kommission einzuholen. 

In folgenden Fällen hat der Auftragnehmer von sich aus eine Ersetzung vorzuschlagen:  

- wenn ein Mitarbeiter stirbt, schwer erkrankt oder einen Unfall erleidet; 

- wenn die Ersetzung eines Mitarbeiters aus einem anderen Grund erforderlich wird, auf den der Auftrag-

nehmer keinen Einfluss hat (z. B. Kündigung des Mitarbeiter usw.). 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: Während der Ausführung des Auftrags kann der öffentliche Auftraggeber in einem be-

gründeten schriftlichen Antrag die Ersetzung eines Mitarbeiters verlangen, der seines Erachtens inkompe-

tent oder für die Erfüllung der im Vertrag vorgesehenen Aufgaben nicht geeignet ist. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: Zusätzlich ist vor dem Antrag auf 

Ersetzung des Mitarbeiters die Zustimmung der Europäischen Kommission einzuholen. 

Soll ein Mitarbeiter ersetzt werden, so muss der Ersatzmitarbeiter über eine mindestens gleichwertige 

Qualifikation und Berufserfahrung verfügen wie der ersetzte Mitarbeiter; seine Vergütung darf die für den 

ersetzten Mitarbeiter vorgesehene Vergütung nicht überschreiten. Ist der Auftragnehmer nicht in der La-

ge, einen Sachverständigen mit gleichwertiger Qualifikation und Berufserfahrung bereitzustellen, so kann 

der öffentliche Auftraggeber entweder den Vertrag kündigen, sofern dessen ordnungsgemäße Ausführung 

seines Erachtens gefährdet ist, oder anderenfalls den Ersatzsachverständigen akzeptieren, sofern eine an-

gemessene niedrigere Vergütung ausgehandelt wird. Die durch die Ersetzung des Sachverständigen ent-

stehenden zusätzlichen Kosten hat der Auftragnehmer zu tragen, es sei denn die Ersetzung ist aufgrund 

eines Todesfalls erforderlich oder der öffentliche Auftraggeber verlangt eine Ersetzung, die im Vertrag 

nicht vorgesehen ist. Wird der Sachverständige nicht sofort ersetzt, so kann der öffentliche Auftraggeber 

verlangen, dass der Auftragnehmer bis zum Eintreffen des neuen Sachverständigen vorübergehend einen 

anderen Sachverständigen für das Projekt bereitstellt oder sonstige Maßnahmen trifft, um einen Ausgleich 

für den fehlenden Sachverständigen zu schaffen. Für den Zeitraum, in dem der Sachverständige und der 

(vorübergehende oder endgültige) Ersatzsachverständige nicht zur Verfügung stehen, zahlt der öffentliche 

Auftraggeber keine Vergütung. 

3.4. Verfahren für die Vergabe von Aufträgen mit einem Wert 

von unter 200 000 EUR 

3.4.1.  Rahmenvertrag 

Die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen mit einem Wert von 10 000 EUR bis 200 000 EUR muss über 

den Rahmenvertrag für Empfängerländer 2009 (FWC BENEF 2009) erfolgen, der am 15.9.2011 ausläuft 

und möglicherweise bis 15.9.2011 verlängert wird. Es handelt sich um einen Mehrfach-Rahmenvertrag 

mit erneutem Wettbewerb. Einzelheiten zu FWC BENEF 2009 sind auf der Website von EuropeAid unter 

„Rahmenverträge“ (FWC) veröffentlicht. Die Angaben unter Abschnitt 3.4 betreffen ausschließlich FWC 

BENEF 2009.  

Für Fachgebiete, die nicht durch den Rahmenvertrag abgedeckt sind oder falls ein Verfahren erfolglos 

war bzw. unmöglich ist, muss das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren in Anspruch genommen wer-

den. 

3.4.1.1. Bedingungen für die Inanspruchnahme 
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Dieser Rahmenvertrag muss für alle von ihm abgedeckten Maßnahmen in Anspruch genommen werden, 

wenn die Europäische Kommission als öffentlicher Auftraggeber im Namen der Empfängerländer han-

delt.  

Die Maßnahmen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- sie werden im Rahmen der EU-Außenhilfe finanziert, 

- sie werden im ausschließlichen Interesse eines öffentlichen Auftraggebers durchgeführt, der 

Empfänger von Außenhilfe ist, 

- das Gesamtbudget beträgt einschließlich Zusatzverträgen nicht mehr als 200 000 EUR, und 

zwar ohne unzulässige Aufteilung,  

- der Arbeitaufwand pro Sachverständiger beträgt nicht mehr als 260 Tage, 

- ihre Durchführung nimmt höchstens 2 Jahre (730 Kalendertage) in Anspruch, einschließlich 

Zusatzverträgen. 

Mit Genehmigung von EuropeAid kann der FWC BENEF 2009 auch von anderen Rechtsträgern, die Au-

ßenhilfe verwalten, für Maßnahmen in Anspruch genommen werden, die die vorstehenden Voraussetzun-

gen erfüllen. 

Da dieser Rahmenvertrag über einen Betrag von 0 EUR geschlossen wurde, muss der öffentliche Auf-

traggeber die erforderlichen Mittel für Dienstleistungen bereitstellen, die Gegenstand eines spezifischen 

auf der Grundlage des Rahmenvertrags vergebenen Auftrags sind. 

Der Rahmenvertrag ist ein Instrument für eine schnelle und transparente Bereitstellung von Sachverstän-

digen für alle Maßnahmen im Rahmen des Projektzyklus. Er umfasst mehrere thematische Lose. Für je-

des Los wurden mehrere Auftragnehmer ausgewählt, und zwar Konsortien, die von einem federführenden 

Unternehmen vertreten werden. Das federführende Unternehmen, das von den anderen Partnern ermäch-

tigt wurde, für die Zwecke der Vertragserfüllung in ihrem Namen zu handeln, ist daher als einziges be-

fugt, das Konsortium rechtsverbindlich zu vertreten. Der einzige Ansprechpartner in vertraglichen Ange-

legenheiten ist das federführende Unternehmen.  

3.4.1.2. Verfahren 

Da es sich um einen Mehrfachrahmenvertrag handelt, erfolgt die Vergabe des Einzelauftrags in einem 

wettbewerblichen Verfahren.  

Alle Unterlagen, die für die einzelnen Schritte des Verfahrens erforderlich sind, müssen den für FWC 

BENF 2009 vorgesehenen Formularen entsprechen. 

a)   Einholung von Angeboten 

 Mindestens 4 Auftragnehmern desselben Loses muss eine Anforderung von Leistungen 

zugesandt werden. Falls jedoch einer der insgesamt 4 Auftragnehmer eines Loses (auf-

grund eines Interessenkonflikts, einer Vertragsaussetzung) nicht teilnahmeberechtigt ist, 

kann das Verfahren mit lediglich 3 Auftragnehmern durchgeführt werden. Stehen weni-

ger als 3 teilnahmeberechtigten Rahmenvertragsauftragnehmer zur Verfügung, kann der 

Projektmanager kein FWC-Verfahren einleiten. Bei Losen mit mehr als 4 Rahmenver-

tragsauftragnehmern wählt der Projektmanager eine angemessene Anzahl aus, die zur 

Angebotsabgabe aufgefordert werden. Eine solche Aufforderung kann nur während der 

Laufzeit des Rahmenvertrags erfolgen.  

 Bei diesem Verfahren sind die Grundsätze der Transparenz, Verhältnismäßigkeit, 

Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Die 

für Ausschreibungsverfahren geltenden Sonder- und Ausnahmeregelungen finden jedoch 

keine Anwendung. Beispielsweise gelten die Vorschriften zur Verkürzung der Frist für 

die Angebotsabgabe bei Ausschreibungsverfahren für eine Leistungsanforderung im 

Rahmen des Rahmenvertrags nicht. 
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 Im Unterschied zum Ausschreibungsverfahren, bei dem Verträge mit einer Suspensiv-

klausel ausgeschrieben werden können, kann eine solche Leistungsanforderung nur er-

folgen, wenn entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, um die Maßnahme abzude-

cken. Es wird daher geraten, keine Haushaltslinien zu nutzen, deren Auszahlungsfrist 

sehr nahe am Ende des Durchführungszeitraums eines Auftrags liegt.  

  

Die jeweilige Leistungsbeschreibung für den Auftrag ist der Leistungsanforderung beige-

fügt und umfasst alle Informationen, die die Rahmenvertragsauftragnehmer für die An-

gebotsabgabe benötigen. Ihr muss klar zu entnehmen sein, wie zu gewährleisten ist, dass 

die erbrachten Leistungen den verlangten Ergebnissen entsprechen. Die Qualität, insbe-

sondere die Klarheit der Leistungsbeschreibung, ist von entscheidender Bedeutung für 

die Qualität des Angebots und den Erfolg des vergebenen Auftrags.  

  

Die vertragliche Frist für die Angebotsabgabe beträgt mindestens 14 Tage
20

 ab dem Tag 

der Versendung der Anforderung. Diese Frist kann verlängert werden, eine Verkürzung 

ist jedoch nur möglich, wenn keiner der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Auftrags-

nehmer Einsprüche erhebt.  

  

Die Rahmenvertragsauftragnehmer können um weitere Klarstellungen bitten. Die Ant-

worten sind allen zur Angebotsabgabe aufgeforderten Rahmenvertragsauftragnehmern 

zeitgleich zuzusenden. Erfolgt während der Frist für die Angebotsabgabe eine Änderung, 

die sich auf die Benennung von Sachverständigen auswirkt, ist das Datum für die Ange-

botsabgabe entsprechend anzupassen. 

b) Bewertung der Angebote 

Die Angebote sind für 14 Kalendertage nach der Abgabefrist bindend. Die eingegangenen Angebote müs-

sen, unabhängig von ihrer Anzahl, bewertet werden.  

An der Angebotsbewertung müssen mindestens drei Bewerter teilnehmen, außerdem muss ein Vertreter 

des Empfängerlandes als Bewerter eingeladen werden. 

Nur Angebote, die fristgerecht vorgelegt werden, die den Teilnahmevoraussetzungen, den im Rahmenver-

trag festgelegten Höchstpreisen und, sofern angegeben, dem maximalen Auftragsbudget entsprechen und 

in denen Sachverständige aufgeführt sind, die die in der Leistungsbeschreibung für Sachverständige fest-

gelegten Mindestanforderungen erfüllen, werden zur Bewertung zugelassen.  

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot auf der Grundlage einer 80/20 Gewichtung
21

 

von technischer Qualität (Lebenslauf und Verfügbarkeit der Sachverständigen, Methodik sofern erforder-

lich) und Preis (Summe aller Honorare
22

) Die Punktzahl für das technische Angebot kann aufgrund der 

Vorstellungsgespräche mit den Sachverständigen angepasst werden, wenn solche Gespräche in der Leis-

tungsbeschreibung vorgesehen sind. 

Wird kein Angebot ausgewählt, kann der Projektmanager nach Prüfung der spezifischen Leistungsbe-

schreibung die Leistungsanforderung ändern und erneut an dieselben Auftragnehmer des Rahmenvertrags 

richten. Andernfalls muss das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren in Anspruch genommen werden. 

Innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe müssen allen Auftragnehmern, die 

Angebote vorgelegt haben, die Ergebnisse der Angebotsbewertung mitgeteilt werden. Der Projektmana-

ger muss nicht warten, bis der Einzelvertrag unterzeichnet ist. 

                                                 

20
 Bei Veranstaltungen mit bis zu 15 Teilnehmern im Rahmen des Loses „Konferenzen“ kann die Frist für die An-

gebotsabgabe auf 7 Tage verkürzt werden 

21
 Bei dem Los für internationale Konferenzen ist die Gewichtung 50/50. 

22
 Bei dem Los für Konferenzen erfolgt die Gewichtung von Pauschalsätzen und Aufwandsentschädigungen im 

Verhältnis 50/50. 
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c) Unterzeichnung des Einzelvertrags 

Der Einzelvertrag beruht auf dem Angebot, das bei der Bewertung an die erste Stelle gesetzt wurde.  

Der Einzelvertrag umfasst den Einzelauftrag, die spezifische Leistungsbeschreibung, gegebenenfalls eine 

Kurzbeschreibung der Methodik und das finanzielle Angebot. Er tritt in Kraft, wenn die Unterzeichung 

des Einzelvertrags durch den öffentlichen Auftraggeber mitgeteilt wird. Wenn eine Kopie des vom öffent-

lichen Auftragnehmer unterzeichneten Einzelvertrags per Fax an den erfolgreichen Auftragnehmer über-

mittelt wurde, kann dieser mit der Ausführung der Leistungen beginnen. Der Vertrag wird ihm in zweifa-

cher Ausfertigung auf dem Postweg zur Unterzeichnung zugesandt. 

d) Bewertung der Leistungsfähigkeit des Rahmenvertragsauftragnehmers 

Nach Abschluss des Auftrags muss für den Auftragnehmer ein Bewertungsformular ausgefüllt werden. 

Die Bewertung betrifft die Qualität der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen und muss ihm zur 

Stellungnahme übermittelt werden.  

3.4.2. Wettbewerbliches Verhandlungsverfahren  

Kann das Rahmenvertragsverfahren nicht angewandt werden oder ist es ergebnislos geblieben (z. B. weil 

das benötigte Fachwissen mit Hilfe des Rahmenvertrages nicht zur Verfügung gestellt werden kann), so 

kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge mit einem Wert von unter 200 000 EUR im wettbewerblichen 

Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung vergeben.  

Dabei ist zu beachten, dass das wettbewerblichen Verhandlungsverfahren mehr Zeit in Anspruch nimmt 

als die Vergabe eines Auftrags im Rahmenvertragsverfahren. 

Der öffentliche Auftraggeber stellt eine Liste mit mindestens drei Leistungserbringern seiner Wahl auf. 

Den Bewerbern werden eine Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen über-

sandt. Für dieses Verfahren wie auch für das Verfahren mit einem einzigen Angebot (siehe unten) sind 

die spezifischen Anhänge für vereinfachte Ausschreibungen zu verwenden (Bekanntmachung, Formular 

für die Angebotsabgabe, Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Voraussetzungen, Vertragsmuster, 

Liste der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Bieter, Aufforderungsschreiben). Für alle anderen im Rah-

men der Ausschreibung notwendigen Unterlagen sind die für die Standard-Dienstleistungsverträge gel-

tenden Anhänge zu verwenden. Die Angebote müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift 

und spätestens an dem Tag und zu der Uhrzeit eingehen, die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe 

angegeben sind. Den ausgewählten Bewerbern ist für die Einreichung ihrer Angebote eine Frist von min-

destens 30 Tagen nach Absendung der Aufforderungsschreiben einzuräumen. Die Angebote werden von 

einem vom Auftraggeber eingesetzten Bewertungsausschuss eröffnet und bewertet, der über die erforder-

liche fachliche und administrative Kompetenz verfügt. 

Erhält der Auftraggeber nach Konsultation der Bieter lediglich ein Angebot, das die formellen Vorausset-

zungen und die technischen Anforderungen erfüllt, kann der Auftrag erteilt werden, sofern die Vergabe-

kriterien erfüllt sind.  

Ist ein wettbewerbliches Verhandlungsverfahren einmal ergebnislos verlaufen, nachdem ein vorherge-

hender Versuch mit einem Rahmenvertrag ebenfalls fruchtlos war, so kann der Auftrag nach vorheriger 

Genehmigung durch die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission im Wege des Verhand-

lungsverfahrens vergeben werden. Das Verfahren zur Bewertung der Angebote und zur Vergabe des Auf-

trags ist dasselbe wie beim nichtoffenen Verfahren (siehe Ziffern 3.3.9 bis 3.3.12.2). 

Dienstleistungsaufträge mit einem Wert von höchstens 10 000 EUR kann der öffentliche Auftraggeber 

auf der Grundlage eines einzigen Angebots vergeben. Siehe Ziffer2.4.8. 

3.5. Änderung von Dienstleistungsverträgen 

Allgemeine Informationen zu Vertragsänderungen siehe Abschnitt 2.10. 

Alle berechtigten Änderungen, die zu einer Veränderung des Gesamtauftragswertes führen, sind in einem 

Zusatzvertrag zu vereinbaren.  
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Zusätzliche Leistungen und Ergänzungsleistungen sind im Wege des Verhandlungsverfahrens zu verge-

ben, siehe Ziffer 3.2.3.1 Buchstabe c; sie erfordern die Unterzeichnung eines Zusatzvertrags oder eines 

neuen Vertrags.  
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4. Lieferaufträge 

4.1. Einleitung 

Lieferverträge umfassen den Kauf, das Leasing, die Miete oder den Mietkauf von Waren, mit oder ohne 

Kaufoption. Ein Vertrag über die Lieferung von Waren einschließlich Positionierung und Einbau gilt als 

Liefervertrag. 

4.2. Vergabeverfahren 

4.2.1.  Aufträge mit einem Wert von mindestens 150 000 EUR  

4.2.1.1. International bekanntgemachte offene Ausschreibung 

Alle Lieferaufträge müssen in einem international bekanntgemachten offenen Verfahren nach Veröffent-

lichung einer Vorabinformation und einer Bekanntmachung nach Maßgabe von Abschnitt 4.3 vergeben 

werden. 

4.2.2. Aufträge mit einem Wert von 60 000 bis 150 000 EUR 

4.2.2.1. Lokal bekanntgemachte offene Ausschreibung 

In diesem Fall wird der Lieferauftrag in einem offenen Verfahren vergeben, in dem die Vorabinformation 

und die Bekanntmachung nur im Empfängerland veröffentlicht werden. Die Europäische Kommission 

veröffentlicht auf der Website von EuropeAid einen Hinweis auf die Ausschreibung (Aktenzeichen, 

Land, öffentlicher Auftraggeber und Art des Auftrags) sowie die Anschrift, unter der die Unternehmen 

alles Nähere erfahren können. Es ist aber auch möglich, die volle Bekanntmachung und die Ausschrei-

bungsunterlagen auf dieser Website zu veröffentlichen. Weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 4.4. 

4.2.3.  Aufträge mit einem Wert von unter 60 000 EUR – wettbewerbliches 

Verhandlungsverfahren  

Lieferaufträge mit einem Wert von unter 60 000 EUR werden im wettbewerblichen Verhandlungsverfah-

ren vergeben. Die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten ist mindestens drei Bewerbern zuzusenden. 

Eine Bekanntmachung der Ausschreibung ist nicht erforderlich. Einzelheiten siehe Abschnitt 4.5. 

Lieferaufträge mit einem Wert von höchstens 10 000 EUR kann der öffentliche Auftraggeber auf der 

Grundlage eines einzigen Angebots vergeben. 

4.2.4.  Sonstige Verfahren 

4.2.4.1. Verhandlungsverfahren 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Für die Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens ist die vorherige Zustimmung der Dienststellen der 

Europäischen Kommission einzuholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLEFür die Inanspruchnahme des Ver-

handlungsverfahrens muss der öffentliche Auftraggeber die vorherige Zustimmung der Europäischen 

Kommission einholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission ist nicht erforderlich. 

Lieferaufträge können in folgenden Fällen im Wege des Verhandlungsverfahrens auf der Grundlage eines 

einzigen Angebots bzw. mehrerer Angebote vergeben werden: 
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a) Die Fristen für die wettbewerblichen Verfahren (nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan) können wegen äußerster Dringlichkeit aufgrund von 

für den öffentlichen Auftraggeber nicht vorhersehbaren und ihm keinesfalls zurechenbaren Ereignis-

sen nicht eingehalten werden. 

Äußerste Dringlichkeit wird auch als gegeben angesehen, wenn Maßnahmen in Krisensituationen im 

Sinne von Artikel 168 Absatz 2 der Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung durchgeführt 

werden (siehe Anhang A11a)
23

. 

b) Die Art oder die Besonderheiten der Waren rechtfertigen das Verhandlungsverfahren, zum Beispiel, 

wenn die Ausführung des Auftrags den Inhabern von Patenten oder Nutzungslizenzen vorbehalten ist. 

c) Es handelt sich um Ergänzungslieferungen, die von dem ursprünglichen Lieferer vorgenommen wer-

den und die entweder zur Teilerneuerung gängiger Waren oder Anlagen oder zur Erweiterung vor-

handener Warenbestände oder Anlagen bestimmt sind; ein Wechsel des Lieferers würde den Zu-

schussempfänger zum Erwerb von Waren mit anderen technischen Merkmalen zwingen, was eine In-

kompatibilität oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Einsatz und Wartung zur Fol-

ge hätte. 

d) Die Ausschreibung ist ergebnislos geblieben, d. h., kein Angebot konnte in qualitativer und preisli-

cher Hinsicht überzeugen. In diesem Fall kann der öffentliche Auftraggeber nach Aufhebung des 

Ausschreibungsverfahrens Verhandlungen mit dem Bieter oder den Bietern seiner Wahl aufnehmen, 

die sich an der Ausschreibung beteiligt und den Auswahlkriterien
24

 entsprochen haben, sofern die ur-

sprünglichen Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen nicht wesentlich geändert werden und der 

Grundsatz der Gleichbehandlung eingehalten ist. 

e)  Das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren ist nach zwei Versuchen ergebnislos geblieben, d: h., 

kein Angebot konnte in technischer und administrativer noch in qualitativer und/oder preislicher Hin-

sicht überzeugen. In solchen Fällen kann der öffentliche Auftraggeber nach Aufhebung des wettbe-

werblichen Verhandlungsverfahrens und unter der Voraussetzung, dass die ursprünglichen Anforde-

rungen der Ausschreibungsunterlagen nicht wesentlich geändert werden, Verhandlungen mit einem 

oder mehreren der Bieter seiner Wahl aufnehmen, die an der Ausschreibung teilgenommen und den 

Auswahlkriterien entsprochen haben. 

f)  Aufträge sind für geheim erklärt worden oder ihre Ausführung erfordert besondere Sicherheitsmaß-

nahmen, oder der Schutz wesentlicher Interessen der Europäischen Union oder des Empfängerlandes 

gebietet es. 

g) Gegenstand des Auftrags sind auf einer Warenbörse notierte und gekaufte Waren. 

h)  Waren werden zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferern, die ihre Geschäftstätigkeit end-

gültig einstellen, oder bei Insolvenz-/Konkursverwaltern oder Liquidatoren im Rahmen eines Insol-

venz-/Konkurs-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens oder eines in den Rechts- oder Verwaltungs-

vorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben. 

Der öffentliche Auftraggeber muss einen Verhandlungsbericht erstellen (siehe Muster in Anhang A10), in 

dem er darlegt, wie die Verhandlungen geführt wurden und auf welcher Grundlage dann über die Auf-

tragsvergabe entschieden wurde. Die unter Ziffer 4.3.11.1 und Ziffer 4.3.11.2 beschriebenen Verfahren 

finden entsprechende Anwendung. Der Verhandlungsbericht wird Teil der Vertragsunterlagen. 

                                                 

23
 Die Soforthilfe ist ein zusätzlicher Anwendungsfall für das EEF-spezifische Verhandlungsverfahren; sie ist nicht 

mit der unter a) angeführten „äußersten Dringlichkeit“ zu verwechseln und vor allem für Aktionen gedacht, die 

nicht unter den neuen Artikel 19c von Anhang IV des Cotonou-Abkommens fallen. Die „Soforthilfe” ist an die 

Anwendung von Artikel 72 und Artikel 73 des Cotonou-Abkommens geknüpft (siehe Anhang A11a). 

24
 Daher ist eine sorgfältige Festlegung der Auswahlkriterien wichtig, die nicht diskriminierend und eindeutig sein 

müssen und nicht über den Umfang des Auftrags oder des Budgets hinausgehen dürfen (weitere Einzelheiten un-

ter Ziffer 2.4.11.1).  
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4.2.4.2. Dynamisches Beschaffungssystem  

Beim dynamischen Beschaffungssystem handelt es sich um ein vollelektronisches Verfahren für die Be-

schaffung von marktüblichen Leistungen, das zeitlich befristet (auf höchstens 4 Jahre) ist. Es wird eine 

Auftragsbekanntmachung veröffentlicht, mit der zur Abgabe von unverbindlichen Angeboten aufgefor-

dert wird, die innerhalb von 15 Tagen bewertet werden sollten. Die Bieter, die den Spezifikationen ent-

sprechen, werden zur Teilnahme am System zugelassen. Dieses Verfahren steht während der gesamten 

Verfahrensdauer jedem Wirtschaftsteilnehmer offen, der die Auswahlkriterien erfüllt und ein erstes un-

verbindliches Angebot unterbreitet hat, das den Anforderungen entspricht.  

Für jeden Einzelauftrag ist eine vereinfachte Bekanntmachung zu veröffentlichen, die allen Bietern, die 

noch nicht zur Teilnahme am System zugelassen sind, Gelegenheit gibt, binnen 15 Tagen ein unverbind-

liches Angebot abzugeben. Der öffentliche Auftraggeber fordert sodann alle zur Teilnahme am System 

zugelassenen Bieter auf, binnen einer angemessenen Frist ihre Angebote einzureichen. Der Auftrag wird 

an den Bieter vergeben, der nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dynamischen Be-

schaffungssystems aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlich günstigste Angebot vorgelegt hat. 

Der öffentliche Auftraggeber darf dieses System nicht in einer Weise anwenden, durch die der Wettbe-

werb behindert, eingeschränkt oder verfälscht wird. 

Der Rechtsrahmen für das Verfahren ist bereits vorhanden, aber die IT-Instrumente (zur Gewährleistung 

von Sicherheit und Vertraulichkeit), die seine Anwendung ermöglichen sollen, stehen der Europäischen 

Kommission noch nicht zur Verfügung. 

4.2.4.3. Wettbewerblicher Dialog  

Weitere Einzelheiten siehe Ziffer 2.4.7. 

 

4.3. International bekanntgemachte offene Ausschreibung von 

Aufträgen mit einem Wert von mindestens 150 000 EUR  

4.3.1.  Bekanntmachung 

Um eine möglichst breite Beteiligung an den Ausschreibungen und die erforderliche Transparenz zu ge-

währleisten, ist für jede offene Ausschreibung eine Vorabinformation und eine Bekanntmachung zu ver-

öffentlichen. 

4.3.1.1. Veröffentlichung einer spezifischen Vorabinformation 

Wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen ist die spezifische Vorabinformation mit den beson-

deren Merkmalen des geplanten Ausschreibungsverfahrens spätestens 30 Tage vor der Veröffentlichung 

der Bekanntmachung zu veröffentlichen. In der spezifischen Vorabinformation sind Gegenstand und In-

halt der betreffenden Aufträge kurz anzugeben (Siehe Muster in Anhang C1). Da es sich lediglich um 

eine Vorabinformation handelt, verpflichtet die Veröffentlichung den öffentlichen Auftraggeber nicht, die 

Aufträge zu finanzieren, und interessierte Lieferer können zu diesem Zeitpunkt noch keine Angebote ein-

reichen. 

Die Vorabinformation ist im Amtsblatt der Europäischen Union, auf der Website von EuropeAid und in 

allen sonstigen geeigneten Medien zu veröffentlichen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Die spezifische Vorabinformation ist den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission unter 

Verwendung des Musters in Anhang C1 spätestens 15 Tage vor dem geplanten Erscheinungstag in elekt-

ronischer Form zur Veröffentlichung zu übermitteln, damit sie noch übersetzt werden kann. Sie sind spä-

testens 30 Tage vor der entsprechenden Bekanntmachung zu veröffentlichen. 
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4.3.1.2. Veröffentlichung der Bekanntmachung 

Nach der Vorabinformation müssen alle Ausschreibungen von Lieferaufträgen mit einem Wert von min-

destens 150 000 EUR einzeln in Form einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union, auf 

der Website von EuropeAid (unter http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm) und in allen sonstigen 

geeigneten Medien veröffentlicht werden. Die Frist zwischen der Veröffentlichung der Vorabinformation 

und der Veröffentlichung der Bekanntmachung beträgt mindestens 30 Tage. 

Für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website von EuropeAid sorgt 

die Europäische Kommission (im Namen des öffentlichen Auftraggebers); wird die Bekanntmachung lo-

kal veröffentlicht, hat der öffentliche Auftraggeber dafür selbst zu sorgen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Die Bekanntmachung und die Ausschreibungsunterlagen sind den zuständigen Dienststellen der Europäi-

schen Kommission unter Verwendung des Musters in Anhang C2 spätestens 15 Tage vor dem geplanten 

Erscheinungstag in elektronischer Form zur Veröffentlichung zu übermitteln, damit sie noch übersetzt 

werden können.  

Der interessierte Lieferer muss anhand der Informationen in der Bekanntmachung beurteilen können, ob 

er in der Lage ist, den betreffenden Auftrag zu erfüllen. Wird die Bekanntmachung auch lokal veröffent-

licht, so muss sie mit der auf der Website von EuropeAid veröffentlichten Bekanntmachung überein-

stimmen und gleichzeitig mit dieser erscheinen. 

Die Ausschreibungsunterlagen für den betreffenden Auftrag werden auf der Website von EuropeAid ver-

öffentlicht und sind interessierten Lieferern auf Anfrage zu übersenden. 

Ändert der öffentliche Auftraggeber entweder aus eigener Initiative oder auf Antrag eines Bieters die An-

gaben in der Bekanntmachung, muss über die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission 

eine Berichtigung der Bekanntmachung veröffentlicht werden (siehe Anhang A5b). Die Veröffentlichung 

der Berichtigung muss spätestens 7 Tage nach dem Antrag auf Veröffentlichung erfolgen. Die Frist für 

die Einreichung der Angebote kann verlängert werden, damit die Bieter die betreffenden Änderungen be-

rücksichtigen können.  

4.3.2. Abfassung und Inhalt der Ausschreibungsunterlagen 

Die sorgfältige Abfassung der Ausschreibungsunterlagen ist nicht nur für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung des Auftrags, sondern auch für einen korrekten Ablauf des Vergabeverfahrens von entscheidender 

Bedeutung. 

Diese Unterlagen müssen alle Bestimmungen und Informationen enthalten, die die Bieter benötigen, um 

ein Angebot einreichen zu können: einzuhaltende Verfahren, vorzulegende Unterlagen, Ausschlussgrün-

de, Zuschlagskriterien usw. Es kann zweckmäßig sein, Vertreter der Endempfänger frühzeitig an der 

Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen zu beteiligen. Zur Ausarbeitung der technischen Spezifikati-

onen siehe Abschnitt 2.6. 

Die technischen Spezifikationen müssen für alle Bewerber und Bieter gleichermaßen zugänglich sein und 

dürfen nicht dazu führen, dass eine wettbewerbsorientierte Auftragsvergabe ungerechtfertigterweise be-

hindert wird. Sie definieren die Anforderungen, denen ein Erzeugnis, eine Dienstleistung oder ein Materi-

al bzw. eine Bauleistung entsprechen muss, um den durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegten 

Verwendungszweck zu erfüllen. Zu diesen Anforderungen gehören: 

a) Qualitätsstufen; 

b) Umweltverträglichkeit; 

c) soweit möglich die Zugänglichkeit für Personen mit einer Behinderung oder eine allen Benutzer-

gruppen gerecht werdende Konzeption; 

d) Konformitätsbewertungsstufen und -verfahren; 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
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e) Gebrauchstauglichkeit; 

f) Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich - bei Lieferaufträgen - der Verkaufsbezeichnung 

und Gebrauchsanleitungen, sowie bei allen Auftragsarten Terminologie, Symbole, Prüfungen und 

Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Produktionsverfahren und -

methoden; 

Diese Unterlagen sind vom öffentlichen Auftraggeber auszuarbeiten.  

Angesichts der technischen Komplexität vieler Lieferaufträge erfordert die Ausarbeitung der Ausschrei-

bungsunterlagen – insbesondere der Leistungsbeschreibung – unter Umständen die Unterstützung durch 

einen oder mehrere externe(n) technische(n) Sachverständige(n). Jeder dieser Sachverständigen muss eine 

Erklärung unterzeichnen, in der er sich zu Objektivität und Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet (sie-

he Anhang A3). 

Wie die Leistungsbeschreibungen für Dienstleistungsaufträge sind auch die technischen Spezifikationen 

für die ausgeschriebenen Lieferaufträge sehr sorgfältig auszuarbeiten. Dies ist für eine erfolgreiche Be-

schaffung und für die fehlerfreie Ausführung des Lieferauftrags und des Projekts von entscheidender Be-

deutung. 

In den technischen Spezifikationen sind - gegebenenfalls einzeln für jedes Los - die Art und die Leis-

tungsmerkmale der Waren genau anzugeben. Gegebenenfalls werden darin auch Lieferbedingungen, In-

stallation, Schulungsmaßnahmen und Kundendienst festgelegt. 

Die Leistungsmerkmale müssen dem vorgesehenen Zweck entsprechen. Ist eine Zusammenkunft erfor-

derlich, bei der die technischen Erfordernisse an dem Ort erläutert werden, an dem die Waren installiert 

werden sollen, so ist dies in den Hinweisen für Bieter zusammen mit den entsprechenden Vorkehrungen 

anzugeben. 

Die technischen Spezifikationen dienen dazu, die benötigten Waren zu definieren. Anhand der in den 

technischen Spezifikationen festgelegten Mindestqualitätsanforderungen kann der Bewertungsausschuss 

bestimmen, welche Angebote in technischer Hinsicht zulässig sind. 

Sofern nicht durch die Art des Auftrags gerechtfertigt, sind technische Spezifikationen verboten, in denen 

Waren einer bestimmten Marke oder eines bestimmten Ursprungs genannt oder beschrieben sind und die 

dadurch die Bevorzugung bzw. den Ausschluss bestimmter Waren bewirken. Können die Waren jedoch 

anders nicht hinreichend genau und verständlich beschrieben werden, so darf ihre handelsübliche Be-

zeichnung nur mit dem Zusatz „oder gleichwertige Waren“ angegeben werden. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Ausschreibungsunterlagen sind von den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission zu 

genehmigen. Es ist gängige Praxis, das Empfängerland und gegebenenfalls noch andere beteiligte Partei-

en um Rat und um Zustimmung zu den Ausschreibungsunterlagen zu ersuchen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Der öffentliche Auftraggeber muss die Ausschreibungsunterlagen vor ihrer Versendung der Delegation 

der Europäischen Union zur Genehmigung vorlegen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen durch die Europäische Kommission ist nicht 

erforderlich. 

INHALT DER AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 

A. Hinweise für Bieter 

B. Vertragsentwurf, Besondere Bedingungen und Anhänge (einschließlich der technischen Spezifikatio-

nen) 

C. weitere Informationen 

D. Angebotsformular für einen Lieferauftrag 
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Siehe Standardformular in Anhang C4. 

Den Ausschreibungsunterlagen muss klar zu entnehmen sein, ob in den Angeboten unveränderliche Fest-

preise anzugeben sind. In der Regel sollten unveränderliche Festpreise angegeben werden; jedoch kann in 

speziellen Fällen eine Preisanpassungsklausel gerechtfertigt sein. Ist dies der Fall, müssen die Bedingun-

gen und/oder die Berechnungsweisen für eine etwaige Preisanpassung während der Laufzeit des Vertrags 

festgelegt werden. Der öffentliche Auftraggeber berücksichtigt dabei insbesondere folgende Aspekte: 

a) den Gegenstand des Vergabeverfahrens und die Wirtschaftskonjunktur; 

b) die Art und Dauer der Aufgaben und des Vertrags; 

c) die eigenen finanziellen Interessen. 

Bei Vorfinanzierungen in Höhe von mehr als 150 000 EUR wird eine finanzielle Sicherheit verlangt. 

Handelt es sich bei dem Auftragnehmer um eine öffentliche Einrichtung, kann der zuständige Anwei-

sungsbefugte auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse auf diese Sicherheitsleistung ver-

zichten. Die Freigabe der Sicherheit erfolgt nach der vorläufigen Abnahme im Einklang mit den Ver-

tragsbedingungen. 

4.3.3. Auswahl- und Zuschlagskriterien 

Die Auswahlkriterien betreffen die Fähigkeit des Bieters zur Ausführung von Aufträgen der betreffenden 

Art. Das Auswahlverfahren umfasst: 

1. den Ausschluss von Bietern, die nicht teilnahmeberechtigt sind (siehe Ziffer 2.3.1) oder auf die 

ein unter den Ziffern 2.3.3 und 2.3.4 beschriebener Sachverhalt zutrifft; 

2. die Überprüfung der Unbedenklichkeit der finanziellen Verhältnisse (der finanziellen und wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit) der Bieter, die beispielsweise durch die Bilanzen und die Umsät-

ze während der letzten drei Geschäftsjahre belegt werden können (siehe Ziffer 2.4.11), wenn dies 

in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich verlangt wird; 

3. die Überprüfung der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit der Bieter, beispielsweise 

anhand der Zahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten und der Zahl und der Berufserfahrung 

der Führungskräfte sowie der Referenzen für die wichtigsten in dem betreffenden Bereich er-

brachten Dienstleistungen oder durchgeführten Lieferungen der letzten Jahre (siehe Ziffer 

2.4.11). 

Die in den Anhängen zu diesem Handbuch aufgeführten Auswahlkriterien dienen lediglich der Veran-

schaulichung und sollten auf die Art, die Kosten und die Komplexität des jeweiligen Auftrags abgestimmt 

werden. 

Kann ein Bieter aus außergewöhnlichen Gründen, die der öffentliche Auftraggeber für gerechtfertigt hält, 

die von ihm verlangten Referenzen nicht beibringen, so kann er seine wirtschaftliche und finanzielle Leis-

tungsfähigkeit mit anderen Mitteln nachweisen, die dem öffentlichen Auftraggeber als geeignet erschei-

nen. Sind die zu erbringenden Dienstleistungen oder zu liefernden Waren komplexer Art oder sollen sie 

ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen, so kann der Nachweis der technischen und beruflichen 

Leistungsfähigkeit auch im Rahmen einer Überprüfung erbracht werden, die vom öffentlichen Auftragge-

ber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle des Landes durchgeführt wird, in dem 

der Bieter niedergelassen ist, wenn diese Stelle dazu bereit ist. Solche Überprüfungen betreffen die fach-

liche Leistungsfähigkeit und die Produktionskapazitäten des Bieters, und bei Bedarf auch seine Untersu-

chungs- und Forschungsmöglichkeiten, sowie seine Vorkehrungen für die Qualitätskontrolle. 

Nur die erfolgreichen Bieter haben vor der Zuschlagserteilung die Nachweise in Bezug auf die Auswahl-

kriterien vorzulegen (fakultativ bei Aufträgen im Wert unter 150 000 EUR, siehe Ziffer 2.4.11) 

Auf die als in technischer Hinsicht zulässig eingestuften Angebote wird als einziges Zuschlagskriterium 

der Preis angewendet, bzw. in Ausnahmefällen und nach Genehmigung dieser Ausnahme durch die zu-

ständigen Dienststellen der Europäischen Kommission wird das wirtschaftlich günstigste Angebot aus-

gewählt. 
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Diese Kriterien müssen genau und frei von Diskriminierungen sein und dürfen den fairen Wettbewerb 

nicht beeinträchtigen. Alle in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführten Kriterien müssen ohne Ände-

rung angewandt werden und dürfen während des Verfahrens unter keinen Umständen geändert werden. 

Die technische Bewertung stützt sich auf den in den Ausschreibungsunterlagen veröffentlichten Bewer-

tungsbogen, der während des Bewertungsverfahrens nicht geändert werden darf. Wegen des breiten 

Spektrums von Waren und ihren technischen Merkmalen muss für jede Ausschreibung ein eigenes Sche-

ma mit JA/NEIN-Fragen entwickelt werden, nach dem klar beurteilt werden kann, ob ein Angebot den 

technischen Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen entspricht oder nicht. 

4.3.3.1. Lieferaufträge ohne Nebenleistungen 

Umfasst der Lieferauftrag keine zusätzlichen Leistungen (wie z. B. Kundendienst und Schulung), so ist 

einziges Zuschlagskriterium der Preis. Da alle nicht zulässigen Angebote bereits ausgeschieden sind, wird 

der Auftrag an den Bieter vergeben, der das preiswerteste zulässige Angebot eingereicht hat. 

Überschreitet das ausgewählte Angebot das Budget für den Auftrag, so findet das unter Ziffer 4.2.4.1 

Buchstabe d vorgesehene Verfahren Anwendung. 

4.3.3.2. Lieferaufträge mit Nebenleistungen 

Umfasst der Lieferauftrag zusätzliche Leistungen (wie z. B. Kundendienst und/oder Schulung), so sollte 

die Qualität dieser Dienstleistungen im Rahmen der technischen Bewertung mithilfe von JA/NEIN-

Fragen berücksichtigt werden. Da alle nicht zulässigen Angebote bereits ausgeschieden sind, wird der 

Auftrag an den Bieter vergeben, der den niedrigsten Preis anbietet, in dem Ausrüstung und Nebenleistun-

gen enthalten sind. 

Überschreitet das ausgewählte Angebot das Budget für den Auftrag, so findet das unter Ziffer 4.2.4.1 

Buchstabe d vorgesehene Verfahren Anwendung. 

4.3.3.3. Besonders komplexe Lieferungen 

Bei besonders komplexen Lieferungen kann mithilfe einer Kombination aus Qualität und Preis das Ange-

bot bestimmt werden, das als wirtschaftlich günstigstes den Zuschlag erhält. Dies gilt nur für Waren mit 

besonderen sicherheits-, produktions- bzw. durchführungstechnischen Beschränkungen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE:  

Die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission müssen der Anwendung dieses Verfahrens 

vorher zustimmen und leisten im Einzelfall technische Hilfe. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, dieses Verfahren anzuwenden, so hat er dies im Bewertungs-

bericht zu begründen und die Europäische Kommission zu unterrichten. 

4.3.4. Ergänzende Auskünfte während des Verfahrens 

Die Ausschreibungsunterlagen sollten hinreichend klar sein, damit die Bieter nicht während des Verfah-

rens ergänzende Auskünfte einholen müssen. Erteilt der öffentliche Auftraggeber von sich aus oder auf 

Anfrage eines Bieters ergänzende Auskünfte zu den Ausschreibungsunterlagen, so hat er diese Auskünfte 

gleichzeitig auch allen anderen Bietern schriftlich mitzuteilen. 

Die Bieter können bis spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote schrift-

lich Fragen stellen. Der öffentliche Auftraggeber muss alle Fragen spätestens 11 Tage vor Ablauf der 

Frist für den Eingang der Angebote beantworten (und bei dezentraler Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle 

der Europäischen Kommission eine Kopie übersenden). Alle Fragen und Antworten, Klarstellungen und 

etwaige geringfügige Änderungen an den Ausschreibungsunterlagen sind auf der EuropeAid-Website zu 

veröffentlichen. Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vorfeld keine Stellungnahme zur Bewertung des 
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Angebots ab. 

Wird aufgrund der Fragen der Text der Bekanntmachung geändert, muss eine Berichtigung veröffentlicht 

werden, wie unter Ziffer 4.3.1 erläutert. Die Frist für die Einreichung der Angebote kann verlängert wer-

den, damit die Bieter die betreffenden Änderungen berücksichtigen können. Die Berichtigung wird auch 

auf der Website von EuropeAid veröffentlicht. 

Bei Ausschreibungen mit besonders komplexem technischem Inhalt kann der öffentliche Auftraggeber 

ein Informationstreffen und/oder eine Ortsbesichtigung organisieren. Dieses Treffen ist in den Ausschrei-

bungsunterlagen anzukündigen und muss spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist stattfinden. Die Kosten 

für die Teilnahme haben die Bieter zu tragen. Besuche von einzelnen Unternehmen können vom öffentli-

chen Auftraggeber während der Angebotsfrist aus Gründen der Transparenz und Gleichbehandlung aller 

Bieter nicht organisiert werden. 

4.3.5. Frist für die Einreichung der Angebote 

Die Angebote müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift und spätestens an dem Tag und 

zu der Uhrzeit eingehen, die in den Ausschreibungsunterlagen angegeben sind. Die Frist für die Einrei-

chung der Angebote muss so bemessen sein, dass die Qualität der Angebote gewährleistet und somit ein 

effektiver Wettbewerb möglich ist.  

Die Erfahrung zeigt, dass die Bieter bei einer zu kurzen Frist von der Abgabe eines Angebots absehen 

oder unvollständige oder schlecht ausgearbeitete Angebote abgeben. Die Frist für die Einreichung der 

Angebote muss an einem Arbeitstag im Land des öffentlichen Auftraggebers ablaufen und nach Möglich-

keit mit der Sitzung zur Angebotseröffnung verbunden werden. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-

ANTE-KONTROLLE:  

Die Frist zwischen dem Tag, an dem die Bekanntmachung der Ausschreibung veröffentlicht wird, und 

dem Tag, an dem die Angebote spätestens eingehen müssen, beträgt mindestens 60 Tage. In Ausnahme-

fällen kann jedoch nach Zustimmung der zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission eine 

kürzere Frist gesetzt werden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Eine kürzere Frist kann ohne vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission angesetzt werden. 

4.3.6.  Bindefrist 

Siehe Ziffer 2.8.5. 

4.3.7.  Einreichung der Angebote 

Das technische und das finanzielle Angebot sind in einem einzigen versiegelten Umschlag, der in ein äu-

ßeres Paket oder einen äußeren Umschlag gelegt wird, einzureichen. Dabei sind die Hinweise für Bieter 

einzuhalten. 

4.3.8.  Bewertungsausschuss  

Zu den Punkten Zusammensetzung, Unparteilichkeit und Vertraulichkeit, Aufgaben der Mitglieder des 

Bewertungsausschusses und Zeitplan während der gesamten Bewertung siehe Abschnitt 2.8. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  
In der Regel sollte mindestens eines der stimmberechtigten Mitglieder ein Vertreter des Empfängerlandes 

sein.  

4.3.9.  Phasen des Bewertungsverfahrens 



 

Januar 2012 Seite 84 von 148 

PRAG_2012_de 

 

4.3.9.1. Eingang und Registrierung der Angebote 

Der öffentliche Auftraggeber hat die eingegangenen Angebote unter Angabe von Datum und Uhrzeit in 

ein Verzeichnis einzutragen und für die persönlich abgegebenen Angebote eine Empfangsbestätigung 

auszustellen. Die Umschläge mit den Angeboten bleiben versiegelt und sind bis zur Eröffnung an einem 

sicheren Ort aufzubewahren. Die äußeren Umschläge der Angebote sind in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs zu nummerieren (ohne Rücksicht darauf, ob sie vor oder nach Ablauf der Frist für die Einreichung 

der Angebote eingegangen sind). 

4.3.9.2. Vorbereitende Sitzung 

Die erste Sitzung des Bewertungsausschusses findet vor der Sitzung zur Angebotseröffnung statt. Die 

Ausschreibungsunterlagen sollten den Mitgliedern des Bewertungsausschusses vorher übermittelt werden. 

Der Vorsitzende legt den Zweck der Ausschreibung dar und erläutert die vom Bewertungsausschuss ein-

zuhaltenden Verfahren, einschließlich des Bewertungsbogens und der Auswahl- und Zuschlagskriterien, 

die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt sind.  

4.3.9.3. Sitzung zur Angebotseröffnung 

In der Sitzung zur Angebotseröffnung wird geprüft, ob die Angebote vollständig sind, ob die erforderli-

che Bietungsgarantie geleistet worden ist und ob die Angebote generell in Ordnung sind. 

Die Angebotseröffnung ist ein förmliches, öffentliches Verfahren. Der Bewertungsausschuss eröffnet die 

Angebote in öffentlicher Sitzung an dem Ort und zu der Zeit, die in den Ausschreibungsunterlagen festge-

legt sind. Obwohl die Sitzung zur Angebotseröffnung öffentlich ist, ist die Teilnahme an ihr auf die Ver-

treter der Unternehmen beschränkt, die ein Angebot eingereicht haben. Zu den einzelnen Formalitäten, 

die vom Vorsitzenden mit Unterstützung des Sekretärs zu erledigen sind, siehe die Checkliste für die An-

gebotseröffnung in Anhang C5.  

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Sitzung zur Angebotseröffnung wird durch den von den zuständigen Dienststellen der Europäischen 

Kommission ernannten Bewertungsausschuss abgehalten.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Die Europäische Kommission wird über die Sitzung zur Angebotseröffnung unterrichtet. Sie kann in der 

Sitzung als Beobachter vertreten sein und von jedem Angebot eine Kopie erhalten. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Die Europäische Kommission muss nicht über die Sitzung zur Angebotseröffnung unterrichtet zu werden 

und nimmt nicht daran teil. 

Der Vorsitzende hat (anhand der eingegangenen Angebote, der Mitglieder des Konsortiums und der an-

gegebenen Unterauftragnehmer) zu prüfen, ob sich ein Mitglied des Bewertungsausschusses einem Bieter 

gegenüber in einem potenziellen Interessenkonflikt befindet. Siehe Ziffer 2.8.2. 

Der Bewertungsausschuss entscheidet, ob die Angebote den formalen Anforderungen entsprechen oder 

nicht. In der dem Bericht über die Angebotseröffnung beigefügten Übersicht über die eingegangenen An-

gebote (siehe Anhang C6) ist für jedes Angebot zu vermerken, inwieweit es den formalen Anforderungen 

entspricht. Das Protokoll dieser Sitzung ist in den Bericht über die Angebotseröffnung mit aufzunehmen; 

dieser muss den Bietern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

Etwaige Bietungsgarantien sind den Bietern zurückzugeben. Dies bedeutet, dass alle Angebote, die nach 

Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote noch eingehen, ebenfalls geöffnet werden müssen 

(nach der Sitzung zur Angebotseröffnung), damit die Bietungsgarantie zurückgegeben werden kann. 

4.3.9.4. Bewertung der technischen Angebote 

Der Bewertungsausschuss hat den Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Voraussetzungen und den 

Bewertungsbogen zu verwenden, die in den Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht wurden. 

Im Rahmen der technischen Wertung prüft der Bewertungsausschuss, ob das Angebot den in den Aus-
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schreibungsunterlagen festgelegten Anforderungen entspricht. Dazu gehören auch etwaige Dienstleis-

tungskomponenten in den technischen Spezifikationen. Die Ergebnisse für alle in den Ausschreibungsun-

terlagen genannten Kriterien werden in einem JA/NEIN-Schema festgehalten. Noten werden nicht verge-

ben. Ist die Ausschreibung in Lose unterteilt, so wird die Wertung losweise vorgenommen. 

Im Einvernehmen mit den anderen Mitgliedern des Bewertungsausschusses kann der Vorsitzende schrift-

lich mit den Bietern Kontakt aufnehmen, deren Angebote einer Erläuterung bedürfen, und ihnen die Mög-

lichkeit geben, innerhalb einer angemessenen Frist, die vom Bewertungsausschuss festzulegen ist, zu 

antworten. 

Teil 1: Einhaltung der formellen Voraussetzungen 
Bevor die Angebote eingehend bewertet werden, prüft der Bewertungsausschuss, ob sie den wesentlichen 

Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen (d. h. dem Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Vo-

raussetzungen) entsprechen. 

Dies ist der Fall, wenn alle Bedingungen, Verfahren und Spezifikationen der Ausschreibungsunterlagen 

ohne erhebliche Abweichungen oder Beschränkungen beachtet wurden. Erhebliche Abweichungen oder 

Beschränkungen sind diejenigen, die das Aufgabengebiet, die Qualität oder die Ausführung des Auftrags 

beeinträchtigen, stark von den Bedingungen der Ausschreibungsunterlagen abweichen, die vertraglichen 

Rechte des öffentlichen Auftraggebers oder die vertraglichen Pflichten des Bieters beschränken, oder den 

Wettbewerb gegenüber den Bietern, die den Anforderungen entsprechende Angebote eingereicht haben, 

verzerren. 

Jedes Angebot wird daraufhin geprüft, ob es den Ausschreibungsunterlagen entspricht, insbesondere, 

- ob die Unterlagen vollständig sind; 

- ob die in den Ausschreibungsunterlagen vorgeschriebene Sprache verwendet worden ist; 

bei Konsortien: ob die Bestätigung der Gründung des Konsortiums und der Benennung eines federfüh-

renden Unternehmens von allen Mitgliedern des Konsortiums unterzeichnet worden ist; 

bei Bietern, die beabsichtigen, Leistungen an Unterauftragnehmer zu vergeben (falls nach den Ausschrei-

bungsunterlagen zulässig): ob der Bieter eine Erklärung über den Gegenstand und den Umfang der beab-

sichtigten Unterauftragsvergabe, der die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte Grenze nicht über-

schreiten darf, beigefügt hat. 

Für jedes Angebot ist die Einhaltung der formellen Voraussetzungen im Bewertungsbericht zu vermerken 

(siehe Anhang C7). 

Teil 2: Einhaltung der technischen Voraussetzungen 
Die eingehende technische Bewertung der Angebote findet statt, nachdem geprüft worden ist, ob die An-

gebote den formellen Voraussetzungen für die Einreichung der Angebote entsprechen.  

Es sind die in den Ausschreibungsunterlagen veröffentlichten Kriterien und der dazugehörige Bewer-

tungsbogen anzuwenden. Der den Bietern in den Ausschreibungsunterlagen mitgeteilte Bewertungsbogen 

darf unter keinen Umständen vom Bewertungsausschuss oder von seinen Mitgliedern geändert werden. 

Durch diese Wertung soll festgestellt werden, ob die konkurrierenden Angebote den Auswahlkriterien 

und den technischen Mindestanforderungen entsprechen. 

Ursprungsregel: Für alle Angebote gilt grundsätzlich, dass die zu liefernden Waren die unter Ziffer 2.3.1 

aufgeführten Anforderungen erfüllen müssen. Bestehen Zweifel am Ursprung der Waren, so sind zusätz-

liche Auskünfte einzuholen. Können die Zweifel nicht ausgeräumt werden, so ist die Europäische Kom-

mission zu Rate zu ziehen (wenn sie nicht selbst der öffentliche Auftraggeber ist). 

Vor Unterzeichnung des Vertrages muss der Bieter einen Ursprungsnachweis in Form eines Ursprungs-

zeugnisses oder sonstige amtliche Unterlagen als Beweis des ersten Anscheins vorlegen. 

Zur Bestimmung des Ursprungs muss festgestellt werden, wo die betreffende Ware gewonnen oder her-

gestellt worden ist.  

Angebote, die dem Ursprungserfordernis eindeutig nicht entsprechen, sind abzulehnen. 
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Staatsangehörigkeit der Unterauftragnehmer: Der Bewertungsausschuss hat in dieser Phase des Ver-

fahrens zu prüfen, ob die in den technischen Angeboten angegebenen Unterauftragnehmer das Staatsan-

gehörigkeitskriterium unter Ziffer 2.3.1 erfüllen.  

Nach der Bewertung der Angebote entscheidet der Bewertungsausschuss für jedes Angebot, ob es den 

technischen Anforderungen entspricht, und stuft es als „in technischer Hinsicht zulässig“ oder als „in 

technischer Hinsicht nicht zulässig“ ein. Umfasst der Auftrag Kundendienst und/oder Schulung, so wird 

die fachliche Qualität dieser Dienstleistungen ebenfalls im Rahmen der technischen Wertung anhand der 

veröffentlichten Kriterien beurteilt.  

4.3.9.5. Bewertung der finanziellen Angebote 

Nach Abschluss der technischen Bewertung prüft der Ausschuss die in technischer Hinsicht zulässigen 

Angebote auf offensichtliche Rechenfehler. Etwaige Fehler werden ohne Folgen für den Bieter berichtigt. 

Falls das Ausschreibungsverfahren mehrere Lose umfasst, werden die finanziellen Angebote losweise 

verglichen. Bei der finanziellen Bewertung ist dann für jedes Los das in technischer Hinsicht zulässige 

Angebot mit dem niedrigsten Preis zu ermitteln, wobei ein etwaiger Preisabschlag, den ein Bieter ge-

währt, zu berücksichtigen ist. 

Beispiel für die Anwendung von Preisabschlägen: 

Unternehmen A bietet einen Preisabschlag von 20%, wenn es den Zuschlag für Los 1 und Los 3 erhält, 

Unternehmen B bietet einen Preisabschlag von 10%, wenn es den Zuschlag für alle drei Lose erhält, Un-

ternehmen C bietet KEINEN Preisabschlag an: 

 
Unternehmen 

A 
Unternehmen B 

Unternehmen 

C 

Rangfolge ohne 

Preisabschlag 

LOS 1 90 80 70 Unternehmen C 

LOS 2 kein Angebot 40 50 Unternehmen B 

LOS 3 60 70 55 Unternehmen C 

Nach Anwendung des Preisabschlags: 

 Unternehmen A 

(20% Abschlag) 

Unternehmen B 

(10% Abschlag) 

Unternehmen C 

(kein Abschlag) 

LOS 1 72 72 70 

LOS 2 kein Angebot 36 50 

LOS 3 48 63 55 

3 Kombinationen sind möglich:  

Kombination 1: 72 + 40 + 48 = 160 
Kombination 2: 72 + 36 + 63 = 171  
Kombination 3: 70 + 50 + 55, da aber für Los 2 ein günstigerer Preis angeboten wird, lautet die Summe 

jetzt: 70 + 40 + 55 = 165 

Der öffentliche Auftraggeber muss also Kombination 1 wählen und Unternehmen A den Zuschlag für die 

Lose 1 und 3 und Unternehmen B den Zuschlag für Los 2 zum ursprünglich angebotenen Preis erteilen. 

4.3.9.6. Bestimmung des Auftragnehmers 

Erfolgreicher Bieter ist derjenige, der das preisgünstigste und bei der technischen Bewertung als „in tech-

nischer Hinsicht zulässig“ eingestufte Angebot eingereicht hat. Es ist zum erfolgreichen Angebot zu er-
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klären, wenn es seiner Höhe nach dem Budget für den Auftrag entspricht oder darunter liegt. 

Überschreitet das ausgewählte Angebot das Budget für den Auftrag, so findet das unter Ziffer 4.2.4.1 

Buchstabe d vorgesehene Verfahren Anwendung. 

Im Fall von ungewöhnlich niedrigen Angeboten muss der Bewertungsausschuss alle relevanten Informa-

tionen dazu einzuholen, wie sich das Angebot zusammensetzt. Scheinen im Fall eines bestimmten Auf-

trags Angebote ungewöhnlich niedrig zu sein, so muss der öffentliche Auftraggeber vor Ablehnung dieser 

Angebote ausschließlich aus Preisgründen schriftlich Aufklärung über die Einzelposten des Angebots 

verlangen, die er für relevant hält und diese anschließend nach Anhörung der Parteien und unter Berück-

sichtigung der vorgelegten Erläuterungen prüfen. Der öffentliche Auftraggeber kann insbesondere Be-

gründungen berücksichtigen, die Folgendes betreffen: 

a) die Wirtschaftlichkeit des Herstellungsprozesses, der Leistungserbringung oder des Bauverfah-

rens; 

b) die technischen Lösungen oder außergewöhnlich günstige Bedingungen, über die der Bieter bei 

der Ausführung des Auftrags verfügt; 

c) die Originalität des Angebots. 

Die Annahme bzw. Ablehnung eines ungewöhnlich niedrigen Angebots ist im Bewertungsbericht zu be-

gründen. 

EEF 

Bietern aus den AKP-Staaten, die Waren anbieten, die zu mindestens 50% des Auftragswertes Ur-

sprungserzeugnisse der AKP-Staaten sind, wird eine Preispräferenz von 15% gegenüber wirtschaftlich, 

technisch und administrativ gleichwertigen Angeboten eingeräumt. 

Werden darüber hinaus zwei Angebote als gleichwertig anerkannt, so erhält den Vorzug: 

a) das Angebot eines Bieters aus einem AKP-Staat oder 
b) falls ein solches Angebot nicht vorliegt, der Bieter, der  
- die beste Nutzung der natürlichen und der Humanressourcen der AKP-Staaten ermöglicht, 

- die besseren Möglichkeiten für die Vergabe von Unteraufträgen an Gesellschaften, Unternehmen oder 

natürliche Personen aus den AKP-Staaten bietet oder 

-  der ein Konsortium von natürlichen Personen, Gesellschaften und Unternehmen aus den AKP-

Staaten und der Europäischen Union ist. 

 

4.3.9.7. Schlussfolgerungen des Bewertungsausschusses 

Als Ergebnis seiner Beratungen kann der Bewertungsausschuss empfehlen, 

 den Auftrag an den Bieter zu vergeben, der ein Angebot eingereicht hat, 

o das den formellen Anforderungen entspricht und die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, 

o dessen Gesamtbudget im Rahmen des für das Projekt vorgesehenen Budgets liegt, 

o das den in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen technischen Mindestanforderungen 

entspricht und 

o das das wirtschaftlich günstigste Angebot ist (das alle oben genannten Bedingungen erfüllt); 

 das Ausschreibungsverfahren unter außergewöhnlichen Umständen aufzuheben, siehe Ziffer 

2.4.13. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Über das gesamte Verfahren (technische und finanzielle Bewertung) wird ein Bewertungsbericht (siehe 

Muster in Anhang C7) erstellt, der vom Vorsitzenden, vom Sekretär und von allen stimmberechtigten 

Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet werden muss. Der Bericht ist den zuständigen 

Dienststellen der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie der 
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Empfehlung des Ausschusses folgen oder nicht.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Über das gesamte Verfahren (technische und finanzielle Bewertung) wird ein Bewertungsbericht (siehe 

Muster in Anhang C7) erstellt, der vom Vorsitzenden, vom Sekretär und von allen stimmberechtigten 

Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet werden muss. Der Bericht ist den zuständigen 

Dienststellen des öffentlichen Auftraggebers zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie der 

Empfehlung des Ausschusses folgen oder nicht. Der öffentliche Auftraggeber hat dann den Bewertungs-

bericht und seine Empfehlung der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Wird ein 

Vorschlag für die Auftragsvergabe unterbreitet und liegen der Europäischen Kommission Kopien der An-

gebote noch nicht vor, so sind ihr diese zu übermitteln. 

Folgt die Europäische Kommission der vorgeschlagenen Entscheidung nicht, so hat sie dies dem öffentli-

chen Auftraggeber unter Angabe der Gründe für ihre Entscheidung schriftlich mitzuteilen. Die Europäi-

sche Kommission kann dem öffentlichen Auftraggeber auch Vorschläge für das weitere Vorgehen unter-

breiten und ihm die Bedingungen mitteilen, unter denen die Europäische Kommission einen vorgeschla-

genen Vertrag auf der Grundlage des Ausschreibungsverfahrens abzeichnen würde. 

Folgt die Europäische Kommission der empfohlenen Entscheidung, so wird der öffentliche Auftraggeber 

entsprechend den Auftrag vergeben (siehe Ziffer 4.3.11) oder das Ausschreibungsverfahren aufheben. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung des weiteren Vorgehens des öffentlichen Auftraggebers entsprechend den 

Empfehlungen des Bewertungsausschusses durch die Europäische Kommission ist nicht erforderlich. 

Nachdem der Bewertungsbericht erstellt wurde, trifft der öffentliche Auftraggeber seine Entscheidung. 

Das gesamte Bewertungsverfahren, einschließlich der Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters, muss 

vor Ablauf der Bindefrist der Angebote abgeschlossen werden. Anderenfalls ist der erfolgreiche Bieter 

möglicherweise nicht mehr in der Lage, sein Angebot aufrechtzuerhalten. 

Nach Maßgabe des für den Zugang zu wichtigen Dokumenten geltenden Vorschriften des öffentlichen 

Auftraggebers ist das gesamte Ausschreibungsverfahren, vom Ende der Sitzung zur Angebotseröffnung 

bis zur Unterzeichnung des Vertrages durch beide Vertragsparteien, vertraulich. Die Beschlüsse des Be-

wertungsausschusses werden gemeinsam gefasst, seine Beratungen sind geheim zu halten. Die Mitglieder 

des Bewertungsausschusses und die Beobachter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Falls die für den 

öffentlichen Auftraggeber geltenden Rechtsvorschriften im Widerspruch zu der erforderlichen vertrauli-

chen Behandlung stehen, muss dieser vor der Bekanntmachung einer Information die Zustimmung der 

Europäischen Kommission einholen. 

Vor allem der Bewertungsbericht ist nur für den Dienstgebrauch bestimmt und darf weder den Bietern 

noch Dritten außerhalb der zuständigen Dienststellen des Auftraggebers, der Europäischen Kommission 

und der Kontrollbehörden (z. B. des Europäischen Rechnungshofs) zugänglich gemacht werden. 

4.3.10.  Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens 

Siehe Ziffer 2.4.13. 

Die Bieter haben ein Recht auf sofortige Freigabe ihrer Bietungsgarantien. Wird das Ausschreibungsver-

fahren vor der Sitzung zur Angebotseröffnung aufgehoben, so sind die ungeöffneten und versiegelten 

Umschläge an die Bieter zurückzusenden. 

4.3.11.  Vergabe des Auftrags 

4.3.11.1. Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters  

Siehe Abschnitt 2.9 und Ziffer 2.4.12 (im Fall einer Suspensivklausel). 
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4.3.11.2. Ausarbeitung und Unterzeichnung der Verträge 

Siehe Abschnitt 2.9. 

Der vorgeschlagene Vertrag muss den Vorgaben in Anhang C4 entsprechen. 

4.3.11.3. Bekanntmachung der Zuschlagserteilung 

Siehe Abschnitt 2.9. 

4.4. Lokal bekanntgemachte offene Ausschreibung von Aufträgen 

mit einem Wert von 60 000 EUR bis 150 000 EUR 

In diesem Fall ist die Veröffentlichung der Vorabinformation nicht zwingend vorgeschrieben; die Vorab-

information und die Bekanntmachung der Ausschreibung werden in diesem Fall nicht im Amtsblatt der 

Europäischen Union, sondern nur im Empfängerland veröffentlicht. Die Europäische Kommission veröf-

fentlicht Einzelheiten solcher Ausschreibungsverfahren (Aktenzeichen, Land, öffentlicher Auftraggeber 

usw.) sowie die Anschrift, unter der die Unternehmen alles Nähere erfahren können, auf der Website von 

EuropeAid. Die Bekanntmachung der lokalen Ausschreibung muss aber mindestens im Amtsblatt des 

Empfängerlandes oder in gleichwertigen Medien veröffentlicht werden. Für diese Veröffentlichung ist 

das Empfängerland zuständig 

Da die Kosten für die Veröffentlichung der vollständigen Bekanntmachung der Ausschreibung in den 

örtlichen Medien sehr hoch sein können, enthält das Muster in Anhang C3 die Mindestangaben, die in 

einer örtlichen Anzeige mitzuteilen sind. Die vollständige Bekanntmachung der Ausschreibung muss je-

doch zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen unter der in der Anzeige angegebenen Anschrift er-

hältlich sein. Es ist ebenso möglich, die Bekanntmachung und die Ausschreibungsunterlagen auf der 

Website von EuropeAid zu veröffentlichen und darauf in der Kurzbekanntmachung der Ausschreibung 

(Anhang C3) hinzuweisen. Der Anweisungsbefugte kann beschließen, für dieses Verfahren wie auch für 

andere Verfahren unterhalb dieses Schwellenwerts die vereinfachten Ausschreibungsunterlagen für Lie-

feraufträge zu verwenden (siehe unten). 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer örtlich bekanntgemachten offenen Ausschreibung anderen 

teilnahmeberechtigten Auftragnehmern die gleichen Möglichkeiten geboten werden müssen wie den ört-

lichen Unternehmen. Bedingungen, die darauf abzielen, die Teilnahme anderer teilnahmeberechtigter 

Auftragnehmer zu beschränken, sind verboten (z. B. die Verpflichtung für Letztere, im begünstigten Staat 

eingetragen zu sein oder dort bereits Aufträge erhalten zu haben). 

In diesem Verfahren beträgt die Frist zwischen dem Tag, an dem die Bekanntmachung der Ausschreibung 

in der örtlichen Presse veröffentlicht wird, und dem Tag, an dem die Angebote spätestens eingehen müs-

sen, mindestens 30 Tage. In Ausnahmefällen kann jedoch nach Zustimmung der zuständigen Dienststel-

len der Europäischen Kommission eine kürzere Frist gesetzt werden. 

Die in Abschnitt 4.3 aufgeführten Bestimmungen für international bekanntgemachte offene Ausschrei-

bungen finden auf die lokal bekanntgemachte offene Ausschreibung entsprechende Anwendung. 

Können bei einer lokal bekanntgemachten offenen Ausschreibung keine potenziellen Bieter ermittelt 

werden, so sind die an den Ausschreibungsunterlagen vorgenommenen Änderungen/Klarstellungen in 

einer Bekanntmachung zu veröffentlichen. Die Frist für die Einreichung der Angebote kann verlängert 

werden, damit die Bieter die betreffenden Änderungen berücksichtigen können. Etwaige Klarstellungen 

während des Ausschreibungsverfahrens sind lokal und auf der Website von EuropeAid zu veröffentli-

chen; ferner ist in der Kurzbekanntmachung (Anhang C3) darauf hinzuweisen, wo etwaige Klarstellungen 

zu finden sind. 

Der öffentliche Auftraggeber kann eine Bietungsgarantie verlangen. 

4.5. Wettbewerbliches Verhandlungsverfahren für Aufträge mit 

einem Wert von unter 60 000 EUR  

Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge mit einem Wert von unter 60 000 EUR im wettbewerblichen 
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Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung vergeben. Der öffentliche Auftraggeber erstellt eine Liste 

mit mindestens drei Unternehmen. Den Bewerbern werden eine Aufforderung zur Angebotsabgabe und 

die Ausschreibungsunterlagen übersandt. Der Anweisungsbefugte kann beschließen, die vereinfachten 

Ausschreibungsunterlagen für Lieferaufträge zu verwenden. 

Die Angebote müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift und spätestens an dem Tag und 

zu der Uhrzeit eingehen, die in den Ausschreibungsunterlagen angegeben sind. Den ausgewählten Be-

werbern ist für die Einreichung ihrer Angebote eine Frist von mindestens 30 Tagen nach Absendung der 

Aufforderungsschreiben einzuräumen. 

Die Angebote werden von einem vom Auftraggeber eingesetzten Bewertungsausschuss eröffnet und be-

wertet, der über die erforderliche fachliche und administrative Kompetenz verfügt.  

Erhält der Auftraggeber nach Konsultation der Bieter lediglich ein Angebot, das die formellen Vorausset-

zungen und die technischen Anforderungen erfüllt, kann der Auftrag erteilt werden, sofern die Vergabe-

kriterien erfüllt sind.  

Ist das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren nach zwei aufeinander folgenden Versuchen ergebnislos 

geblieben, so kann der Auftrag nach vorheriger Genehmigung durch die zuständigen Dienststellen der 

Europäischen Kommission im Wege des Verhandlungsverfahrens vergeben werden. Ansonsten gilt das-

selbe Verfahren (u. a. für die Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, die Bewertung der Angebote 

und die Vergabe des Auftrags) wie bei der international bekanntgemachten offenen Ausschreibung (siehe 

Ziffern 4.3.2 bis 4.3.11.3). Der Anweisungsbefugte kann beschließen, die vereinfachten Ausschreibungs-

unterlagen für Lieferaufträge zu verwenden. In diesem Fall wird keine Bietungsgarantie verlangt. 

Dienstleistungsaufträge mit einem Wert von höchstens 10 000 EUR kann der öffentliche Auftraggeber 

auf der Grundlage eines einzigen Angebots vergeben. Siehe Ziffer 2.4.8. 

4.6. Änderung von Lieferverträgen 

Allgemeine Informationen zu Vertragsänderungen siehe Abschnitt 2.10. 

Mit Ausnahme der gemäß Artikel 22 der Allgemeinen Bedingungen möglichen Mengenänderung darf der 

öffentliche Auftraggeber unter keinen Umständen das Budget des ursprünglichen Lieferauftrags erhöhen 

oder den Erwerb von Ausrüstung genehmigen oder vereinbaren, die nicht in den technischen Spezifikati-

onen für den ursprünglichen Auftrag und in dem anschließend geschlossenen Vertrag vorgesehen ist. 

Die einzige Ausnahme von dieser Regel sind Ergänzungslieferungen, die von dem ursprünglichen Liefe-

rer vorgenommen werden und die entweder zur Teilerneuerung gängiger Waren oder Anlagen oder zur 

Erweiterung vorhandener Warenbestände oder Anlagen bestimmt sind oder bei denen ein Wechsel des 

Lieferers den Zuschussempfänger zum Erwerb von Waren mit anderen technischen Merkmalen zwingen 

würde, was eine Inkompatibilität oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Einsatz und 

Wartung zur Folge hätte. Ergänzungslieferungen sind im Wege des Verhandlungsverfahrens zu vergeben, 

siehe Ziffer 4.2.4.1. Buchstabe c; sie machen die Unterzeichnung eines Zusatzvertrags oder einen neuen 

Vertrags erforderlich. 

Nach Artikel 22 der Allgemeinen Bedingungen ist der öffentliche Auftraggeber befugt, in einer Verwal-

tungsanweisung Änderungen anzuordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die angeordneten Ände-

rungen durchzuführen. 
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5. Bauaufträge 

5.1. Einleitung 

Bauaufträge umfassen entweder nur die Ausführung oder sowohl die Planung als auch die Ausführung 

von Bauvorhaben oder Bauwerken im Zusammenhang mit einer der in Anhang I zur Richtlinie 

2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (HAUSHALT) genannten Tätigkeiten sowie die 

Erbringung von Bauleistungen, gleich mit welchen Mitteln, gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber 

genannten Erfordernissen. Ein „Bauwerk“ ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- oder Hochbauar-

beiten, das seinem Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll. 

Verträge über Bauleistungen werden in der Regel vom Empfängerland geschlossen, mit dem die Europäi-

sche Kommission eine Finanzierungsvereinbarung schließt (dezentrale Verwaltung). 

5.2. Vergabeverfahren 

5.2.1.  Aufträge mit einem Wert von mindestens 5 000 000 EUR  

5.2.1.1. Offenes Verfahren 

Bei Bauaufträgen ist die Vergabe im Rahmen einer international bekanntgemachten offenen Ausschrei-

bung das Standardverfahren. Einzelheiten siehe Abschnitt 5.3. 

5.2.1.2. Nichtoffenes Verfahren  

In Ausnahmefällen ist wegen der Besonderheiten der Projekte die Vergabe nach nichtoffener Ausschrei-

bung möglich (nach Zustimmung der Europäischen Kommission im Falle der dezentralen Verwaltung mit 

Ex-ante-Kontrolle). Auch in diesem Fall ist eine Veröffentlichung der Bekanntmachung erforderlich, um 

eine möglichst breite Beteiligung zu gewährleisten. Einzelheiten siehe Abschnitt 5.4. 

5.2.2. Aufträge mit einem Wert von 300 000 EUR bis 5 000 000 EUR 

5.2.2.1. Lokal bekanntgemachte offene Ausschreibung 

Diese Bauaufträge werden nach örtlich bekanntgemachter offener Ausschreibung vergeben, bei der die 

Bekanntmachung nur im Empfängerland veröffentlicht wird. Die Europäische Kommission veröffentlicht 

auf der Website von EuropeAid einen Hinweis auf die Ausschreibung (Aktenzeichen, Land, öffentlicher 

Auftraggeber und Art des Auftrags) sowie die Anschrift, unter der die Unternehmen alles Nähere erfahren 

können. Einzelheiten siehe Abschnitt 5.5. 

5.2.3.  Aufträge mit einem Wert von unter 300 000 EUR – wettbewerbliches 

Verhandlungsverfahren  

Bauaufträge mit einem Wert von unter 300 000 EUR werden im wettbewerblichen Verhandlungsverfah-

ren vergeben. Die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten ist mindestens drei Bewerbern zuzusenden. 

Eine Bekanntmachung der Ausschreibung ist nicht erforderlich. Einzelheiten siehe Abschnitt 5.6.  

Bauaufträge mit einem Wert von höchstens 10 000 EUR kann der öffentliche Auftraggeber auf der 

Grundlage eines einzigen Angebots vergeben. 

5.2.4.  Sonstige Verfahren 

5.2.4.1. Verhandlungsverfahren 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  
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Für die Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens ist die vorherige Zustimmung der Dienststellen der 

Europäischen Kommission einzuholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Für die Inanspruchnahme des Verhandlungsverfahrens muss der öffentliche Auftraggeber die vorherige 

Zustimmung der Europäischen Kommission einholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE: Eine vorherige Zustimmung der 

Europäischen Kommission ist nicht erforderlich. 

Bauaufträge können nach Zustimmung der Kommission, sofern diese nicht der öffentliche Auftraggeber 

ist, in folgenden Fällen im Wege des Verhandlungsverfahrens auf der Grundlage eines einzigen Angebots 

bzw. mehrerer Angebote vergeben werden: 

a) die Fristen für die wettbewerblichen Verfahren (nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

Haushaltsordnung) können wegen äußerster Dringlichkeit aufgrund von für den öffentlichen Auf-

traggeber nicht vorhersehbaren und ihm keinesfalls zurechenbaren Ereignissen nicht eingehalten 

werden; 

Äußerste Dringlichkeit wird auch als gegeben angesehen, wenn Maßnahmen in Krisensituationen 

im Sinne von Artikel 168 Absatz 2 der Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung durch-

geführt werden (siehe Anhang A11a)
25

; 

b) es handelt sich um Ergänzungsleistungen, die im ursprünglichen Auftrag nicht enthalten waren, je-

doch aufgrund unvorhergesehener Umstände für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich 

geworden sind und an den Auftragnehmer vergeben wurden, der die betreffende Bauleistung bereits 

ausführt, sofern folgende Voraussetzungen vorliegen: 
- Die Ergänzungsleistung kann technisch oder wirtschaftlich nicht ohne erheblichen 

Nachteil für den Empfänger vom Hauptauftrag getrennt werden. 

- Die Ergänzungsleistung kann zwar von der Ausführung des ursprünglichen Auftrags 

getrennt werden, ist aber für dessen Abschluss unbedingt erforderlich. 

Der Gesamtwert der für die Ergänzungsleistungen vergebenen Aufträge darf jedoch höchstens 50% 

des Wertes des Hauptauftrags betragen. Siehe Abschnitt 5.7. 

c) Die Ausschreibung ist ergebnislos geblieben, d. h., kein Angebot konnte in qualitativer und preisli-

cher Hinsicht überzeugen. In diesem Fall kann der öffentliche Auftraggeber nach Aufhebung des 

Ausschreibungsverfahrens Verhandlungen mit einem oder mehreren Bietern seiner Wahl aufneh-

men, die sich an der Ausschreibung beteiligt und den Auswahlkriterien
26

 entsprochen haben, sofern 

die ursprünglichen Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen nicht wesentlich geändert werden 

und der Grundsatz des fairen Wettbewerbs eingehalten ist. 

d) Das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren ist nach zwei Versuchen ergebnislos geblieben, d. h., 

kein Angebot konnte in technischer und administrativer oder in qualitativer und/oder preislicher 

Hinsicht überzeugen. In solchen Fällen kann der öffentliche Auftraggeber nach Aufhebung des 

wettbewerblichen Verhandlungsverfahrens mit einem oder mehreren der Bieter seiner Wahl , die an 

der Ausschreibung teilgenommen und den Auswahlkriterien entsprochen haben, Verhandlungen 

aufnehmen, sofern die ursprünglichen Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen nicht wesent-

lich geändert werden. 

                                                 

25
 Die Soforthilfe ist ein zusätzlicher Anwendungsfall für das EEF-spezifische Verhandlungsverfahren; sie ist nicht 

mit der unter a) angeführten „äußersten Dringlichkeit“ zu verwechseln und vor allem für Aktionen gedacht, die 

nicht unter den neuen Artikel 19c von Anhang IV des Cotonou-Abkommens fallen. Die „Soforthilfe” ist an die 

Anwendung von Artikel 72 und Artikel 73 des Cotonou-Abkommens geknüpft (siehe Anhang A11a). 

26
 Daher ist eine sorgfältige Festlegung der Auswahlkriterien wichtig, die nicht diskriminierend und eindeutig sein 

müssen und nicht über den Umfang des Auftrags oder des Budgets hinausgehen dürfen (weitere Einzelheiten un-

ter Ziffer 2.4.11.1). 
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e) Aufträge sind für geheim erklärt worden oder ihre Ausführung erfordert besondere Sicherheitsmaß-

nahmen, oder der Schutz wesentlicher Interessen der Europäischen Union oder des Empfängerlan-

des gebietet es. 

Der öffentliche Auftraggeber muss einen Verhandlungsbericht erstellen (siehe Muster in Anhang A10), in 

dem er darlegt, wie die Verhandlungen geführt wurden und auf welcher Grundlage dann über die Auf-

tragsvergabe entschieden wurde. Die unter den Ziffern 5.3.11.1 und 5.3.11.2 beschriebenen Verfahren 

finden entsprechende Anwendung. Der Verhandlungsbericht wird Teil der Vertragsunterlagen. 

5.2.4.2. Wettbewerblicher Dialog  

Weitere Einzelheiten siehe Ziffer 2.4.7. 

5.3. International bekanntgemachte offene Ausschreibung von 

Aufträgen mit einem Wert von mindestens 5 000 000 EUR  

5.3.1. Bekanntmachung 

Um eine möglichst breite Beteiligung an den Ausschreibungen und die erforderliche Transparenz zu ge-

währleisten, ist für jede offene Ausschreibung eine Vorabinformation und eine Bekanntmachung zu ver-

öffentlichen. 

5.3.1.1. Veröffentlichung einer spezifischen Vorabinformation 

Wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen ist die spezifische Vorabinformation mit den beson-

deren Merkmalen des geplanten Ausschreibungsverfahrens spätestens 30 Tage vor der Veröffentlichung 

der Bekanntmachung zu veröffentlichen. In der spezifischen Vorabinformation sind Gegenstand und In-

halt der betreffenden Aufträge kurz anzugeben. Die spezifischen Vorabinformationen sind bei Bauaufträ-

gen möglichst umgehend nach Annahme des jeweiligen Programmbeschlusses zu übermitteln. (Siehe 

Muster in Anhang D1). Da es sich lediglich um eine Vorabinformation handelt, verpflichtet die Veröf-

fentlichung den öffentlichen Auftraggeber nicht, die Aufträge zu finanzieren, und interessierte Auftrag-

nehmer können zu diesem Zeitpunkt noch keine Angebote einreichen. 

Die Vorabinformation ist im Amtsblatt der Europäischen Union, auf der Website von EuropeAid und in 

allen sonstigen geeigneten Medien zu veröffentlichen. 

ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE, 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Vorabinformationen müssen den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission unter Verwen-

dung des Musters in Anhang D1 spätestens 15 Tage vor dem geplanten Erscheinungstag in elektronischer 

Form zur Veröffentlichung übermittelt werden, damit sie noch übersetzt werden können. Sie sind spätes-

tens 30 Tage vor der entsprechenden Bekanntmachung zu veröffentlichen. 

5.3.1.2. Veröffentlichung der Bekanntmachung 

Nach der Vorabinformation müssen alle Ausschreibungen von Bauaufträgen mit einem Wert von mindes-

tens 5 000 000 EUR in Form einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union, auf der 

Website von EuropeAid und in allen sonstigen geeigneten Medien veröffentlicht werden. Die Frist zwi-

schen der Veröffentlichung der Vorabinformation und der Veröffentlichung der Bekanntmachung beträgt 

mindestens 30 Tage. Für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website 

von EuropeAid sorgt die Europäische Kommission (im Namen des öffentlichen Auftraggebers); wird die 

Bekanntmachung lokal veröffentlicht, hat der öffentliche Auftraggeber dafür selbst zu sorgen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-

KONTROLLE:  

Die Bekanntmachung ist den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission unter Verwendung 
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des Musters in Anhang D2 spätestens 15 Tage vor dem geplanten Erscheinungstag in elektronischer Form 

zur Veröffentlichung zu übermitteln, damit sie noch übersetzt werden kann.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Außerdem ist der Europäischen Kommission zeitgleich oder bereits vorher die endgültige Fassung der 

Ausschreibungsunterlagen (siehe Ziffer 5.3.2) vorzulegen, um nachzuweisen, dass die vorgeschlagene 

Bekanntmachung den Zielen des Auftrags entspricht.  

In der Bekanntmachung sind der Gegenstand des Auftrags und der Auftraggeber klar, genau und voll-

ständig anzugeben. Wird die Bekanntmachung auch lokal veröffentlicht, so muss sie der auf der Website 

von EuropeAid veröffentlichten Bekanntmachung genau entsprechen und zeitgleich mit dieser erschei-

nen. 

Der öffentliche Auftraggeber hat den interessierten Bietern die Ausschreibungsunterlagen auf Anfrage zu 

übersenden. Wegen ihres Umfangs und der Kosten für ihre Vervielfältigung werden die Ausschreibungs-

unterlagen für Bauaufträge in der Regel gegen Entrichtung einer Pauschalgebühr versandt. Die Aus-

schreibungsunterlagen können auch beim öffentlichen Auftraggeber und bei der Europäischen Kommis-

sion eingesehen werden.  

Ändert der öffentliche Auftraggeber entweder aus eigener Initiative oder auf Antrag eines Bieters die An-

gaben in der Bekanntmachung, muss über die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission 

eine Berichtigung der Bekanntmachung veröffentlicht werden (siehe Anhang A5b). Die Veröffentlichung 

der Berichtigung muss spätestens 7 Tage nach dem Antrag auf Veröffentlichung erfolgen. Die Frist für 

die Einreichung der Angebote kann verlängert werden, damit die Bieter die betreffenden Änderungen be-

rücksichtigen können.  

5.3.2. Abfassung und Inhalt der Ausschreibungsunterlagen 

Die sorgfältige Abfassung der Ausschreibungsunterlagen ist nicht nur für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung des Auftrags, sondern auch für einen korrekten Ablauf des Vergabeverfahrens von entscheidender 

Bedeutung. 

Diese Unterlagen müssen alle Bestimmungen und Informationen enthalten, die die Bieter benötigen, um 

ein Angebot einreichen zu können: einzuhaltende Verfahren, vorzulegende Unterlagen, Ausschlussgrün-

de, Zuschlagskriterien usw. Es kann zweckmäßig sein, Vertreter der Endempfänger frühzeitig an der 

Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen zu beteiligen. Zur Ausarbeitung der technischen Spezifikati-

onen siehe Abschnitt 2.6. 

Die technischen Spezifikationen müssen für alle Bewerber und Bieter gleichermaßen zugänglich sein und 

dürfen nicht dazu führen, dass eine wettbewerbsorientierte Auftragsvergabe ungerechtfertigterweise be-

hindert wird. Sie definieren die Anforderungen, denen ein Erzeugnis, eine Dienstleistung oder ein Materi-

al bzw. eine Bauleistung entsprechen muss, um den durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegten 

Verwendungszweck zu erfüllen.  

Zu diesen Anforderungen gehören: 

a) Qualitätsstufen; 

b) Umweltverträglichkeit; 

c) soweit möglich die Zugänglichkeit für Personen mit einer Behinderung oder eine allen Benutzer-

gruppen gerecht werdende Konzeption; 

d) Konformitätsbewertungsstufen und -verfahren; 

e) Gebrauchstauglichkeit; 

f) Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich - bei Lieferaufträgen - der Verkaufsbezeichnung 

und Gebrauchsanleitungen, sowie bei allen Auftragsarten Terminologie, Symbole, Prüfungen und 

Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Produktionsverfahren und -
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methoden; 

g) die Verfahren zur Qualitätssicherung sowie die Vorschriften für die Planung und die Berechnung 

von Bauwerken, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die 

Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der öf-

fentliche Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke oder der dazu notwendigen Materialien oder 

Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist.  

Diese Unterlagen sind vom öffentlichen Auftraggeber auszuarbeiten.  

Angesichts der technischen Komplexität vieler Bauaufträge erfordert die Ausarbeitung der Ausschrei-

bungsunterlagen unter Umständen die Unterstützung durch einen oder mehrere externe technische Sach-

verständige. Jeder dieser Sachverständigen muss eine Erklärung unterzeichnen, in der er sich zu Objekti-

vität und Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet (siehe Anhang A3). 

Wie die Leistungsbeschreibungen für Dienstleistungsaufträge sind auch die technischen Spezifikationen 

für die ausgeschriebenen Bauleistungen sehr sorgfältig auszuarbeiten. Dies ist für eine erfolgreiche Be-

schaffung und für die fehlerfreie Ausführung des Bauauftrags und des Projekts von entscheidender Be-

deutung.  

 In 

den technischen Spezifikationen sind - gegebenenfalls einzeln für jedes Los - die Art und die Leistungs-

merkmale der Bauleistungen genau anzugeben. Gegebenenfalls werden darin auch Lieferbedingungen, 

Installation, Schulungsmaßnahmen und Kundendienst festgelegt. 

Die Leistungsmerkmale müssen dem vorgesehenen Zweck entsprechen. Ist eine Zusammenkunft erfor-

derlich, bei der die technischen Erfordernisse an dem Ort erläutert werden, an dem die Bauleistungen er-

bracht werden sollen, so ist dies in den Hinweisen für Bieter zusammen mit den entsprechenden Regelun-

gen anzugeben.  

Die technischen Spezifikationen dienen dazu, die benötigten Bauleistungen zu definieren. Anhand der in 

den technischen Spezifikationen festgelegten Mindestqualitätsanforderungen kann der Bewertungsaus-

schuss bestimmen, welche Angebote in technischer Hinsicht zulässig sind. 

Sofern nicht durch die Art des Auftrags gerechtfertigt, sind technische Spezifikationen verboten, in denen 

Waren einer bestimmten Marke oder eines bestimmten Ursprungs genannt oder beschrieben sind und die 

dadurch die Bevorzugung bzw. den Ausschluss bestimmter Waren bewirken. Können die Waren jedoch 

anders nicht hinreichend genau und verständlich beschrieben werden, so darf ihre handelsübliche Be-

zeichnung nur mit dem Zusatz „oder gleichwertige Waren“ angegeben werden. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Ausschreibungsunterlagen sind von den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission zu 

genehmigen. Es ist gängige Praxis, das Empfängerland und gegebenenfalls noch andere beteiligte Partei-

en um Rat und um Zustimmung zu den Ausschreibungsunterlagen zu ersuchen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Der öffentliche Auftraggeber muss die Ausschreibungsunterlagen vor ihrer Versendung der Delegation 

der Europäischen Union zur Genehmigung vorlegen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen durch die Europäische Kommission ist nicht 

erforderlich. 

Die Ausschreibungsunterlagen müssen folgende Unterlagen enthalten: 

INHALT DER AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 

HEFT 1: Hinweise für Bieter und Formulare für die Angebotsabgabe 
HEFT 2: Vertragsentwurf und Allgemeine und Besondere Bedingungen 
HEFT 3: Technische Spezifikationen 
HEFT 4: Muster für das finanzielle Angebot 

HEFT 5: Entwurfsunterlagen einschließlich Zeichnungen 
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Siehe Muster in Anhang D4. 

Den Ausschreibungsunterlagen muss klar zu entnehmen sein, ob in den Angeboten unveränderliche Fest-

preise anzugeben sind. Eine Preisanpassungsklausel kann gerechtfertigt sein, zumal bei Bauaufträgen 

Preisänderungen üblich sind. In diesem Fall wird empfohlen, eine dem Muster in den Besonderen Bedin-

gungen entsprechende Preisanpassungsformel aufzunehmen. Der öffentliche Auftraggeber muss dabei 

insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen: 

a) den Gegenstand des Vergabeverfahrens und die Wirtschaftskonjunktur; 

b) die Art und Dauer der Aufgaben und des Vertrags; 

c) die eigenen finanziellen Interessen. 

Bei Vorfinanzierungen in Höhe von mehr als 150 000 EUR wird eine finanzielle Sicherheit verlangt. 

 Ha

ndelt es sich bei dem Auftragnehmer um eine öffentliche Einrichtung, kann der zuständige Anweisungs-

befugte diese auf der Grundlage einer entsprechenden Risikoanalyse von dieser Verpflichtung entbinden. 

Die Freigabe der Sicherheit erfolgt im Zuge der Verrechnung der Vorfinanzierung mit den Zwischenzah-

lungen oder dem Restbetrag nach Maßgabe des Vertrags. 

5.3.3.  Auswahl- und Zuschlagskriterien 

Die Auswahlkriterien betreffen die Fähigkeit des Bieters zur Ausführung von vergleichbaren Aufträgen 

insbesondere mit Bezug auf die in den letzten Jahren erbrachten Bauleistungen.  

Das Auswahlverfahren umfasst: 

1. den Ausschluss von Bietern, die nicht teilnahmeberechtigt sind (siehe Ziffer 2.3.1) oder auf die 

ein unter den Ziffern 2.3.3 und 2.3.4 beschriebener Sachverhalt zutrifft; 

2. die Überprüfung der Unbedenklichkeit der finanziellen Verhältnisse (der finanziellen und wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit) der Bieter, die beispielsweise durch die Bilanzen und die Umsät-

ze während der letzten drei Geschäftsjahre belegt werden können (siehe Ziffer 2.4.11), wenn dies 

in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich verlangt wird; 

3. die Überprüfung der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit der Bieter, beispielsweise 

anhand der Zahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten und der Zahl und der Berufserfahrung 

der Führungskräfte sowie der Referenzen für die wichtigsten in dem betreffenden Bereich er-

brachten Dienstleistungen, durchgeführten Lieferungen oder ausgeführten Bauleistungen der letz-

ten Jahre (siehe Ziffer 2.4.11).  

Die in den Anhängen zu diesem Handbuch aufgeführten Auswahlkriterien dienen lediglich der Veran-

schaulichung und sollten auf die Art, die Kosten und die Komplexität des jeweiligen Auftrags abgestimmt 

werden. 

Kann ein Bieter oder Bewerber aus außergewöhnlichen Gründen, die der öffentliche Auftraggeber für 

gerechtfertigt hält, die von ihm verlangten Referenzen nicht beibringen, so kann er seine wirtschaftliche 

und finanzielle Leistungsfähigkeit mit anderen Mitteln nachweisen, die dem öffentlichen Auftraggeber als 

geeignet erscheinen. Sind die zu erbringenden Bauleistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahms-

weise einem besonderen Zweck dienen, so kann der Nachweis der technischen und beruflichen Leistungs-

fähigkeit auch im Rahmen einer Überprüfung erbracht werden, die vom öffentlichen Auftraggeber oder in 

dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle des Landes durchgeführt wird, in dem der Bieter 

niedergelassen ist, wenn diese Stelle dazu bereit ist. Solche Überprüfungen betreffen die fachliche Leis-

tungsfähigkeit und die Produktionskapazitäten des Bieters, und bei Bedarf auch seine Untersuchungs- und 

Forschungsmöglichkeiten, sowie seine Vorkehrungen für die Qualitätskontrolle. 

Diese Kriterien müssen genau und frei von Diskriminierungen sein und dürfen den fairen Wettbewerb 

nicht beeinträchtigen. Alle in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführten Kriterien müssen ohne Ände-

rung angewandt werden und dürfen während des Verfahrens unter keinen Umständen geändert werden. 

Die technische Bewertung stützt sich auf den in den Ausschreibungsunterlagen veröffentlichten Bewer-

tungsbogen, der während des Bewertungsverfahrens nicht geändert werden darf. Wegen des breiten 

Spektrums von Bauleistungen und ihren technischen Merkmalen muss für jede Ausschreibung ein eigenes 
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Schema mit JA/NEIN-Fragen entwickelt werden, nach dem klar beurteilt werden kann, ob ein Angebot 

den technischen Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen entspricht oder nicht.  

Auf die als in technischer Hinsicht zulässig eingestuften Angebote wird als einziges Zuschlagskriterium 

der Preis angewendet, bzw. in Ausnahmefällen und nach Genehmigung dieser Ausnahme durch die zu-

ständigen Dienststellen der Europäischen Kommission wird das wirtschaftlich günstigste Angebot aus-

gewählt. 

5.3.4. Ergänzende Auskünfte während des Verfahrens 

Die Ausschreibungsunterlagen sollten hinreichend klar sein, damit die Bieter nicht während des Verfah-

rens ergänzende Auskünfte einholen müssen. Erteilt der öffentliche Auftraggeber von sich aus oder auf 

Anfrage eines Bieters ergänzende Auskünfte zu den Ausschreibungsunterlagen, so hat er diese Auskünfte 

gleichzeitig auch allen anderen Bietern schriftlich mitzuteilen. 

Die Bieter können bis spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote schrift-

lich Fragen stellen. Der öffentliche Auftraggeber muss alle Fragen spätestens 11 Tage vor Ablauf der 

Frist für den Eingang der Angebote beantworten (und bei dezentraler Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle 

der Europäischen Kommission eine Kopie übersenden). Die Fragen und Antworten werden auch auf der 

Website von EuropeAid veröffentlicht. Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vorfeld keine Stellungnah-

me zur Bewertung des Angebots ab. 

Wird aufgrund der Fragen der Text der Bekanntmachung geändert, muss eine Berichtigung veröffentlicht 

werden, wie unter Ziffer 5.3.1 erläutert. Die Frist für die Einreichung der Angebote kann verlängert wer-

den, damit die Bieter die betreffenden Änderungen berücksichtigen können. Die Berichtigung wird auch 

auf der Website von EuropeAid veröffentlicht. 

Bei Ausschreibungen mit besonders komplexem technischem Inhalt kann der öffentliche Auftraggeber 

ein Informationstreffen und/oder eine Ortsbesichtigung organisieren. Dieses Treffen ist in den Ausschrei-

bungsunterlagen anzukündigen und muss spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist stattfinden. Der öffent-

liche Auftraggeber weist in den Ausschreibungsunterlagen darauf hin, ob eine Teilnahme an diesem Tref-

fen oder der Ortsbesichtigung für den Bieter dringend empfohlen wird oder verpflichtend ist. Die Kosten 

für die Teilnahme haben die Bieter zu tragen. Besuche von einzelnen Unternehmen können vom öffentli-

chen Auftraggeber während der Angebotsfrist aus Gründen der Transparenz und Gleichbehandlung aller 

Bieter nicht organisiert werden.  

5.3.5. Frist für die Einreichung der Angebote 

Die Angebote müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift und spätestens an dem Tag und 

zu der Uhrzeit eingehen, der bzw. die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegeben ist. Die Frist 

für die Einreichung der Angebote muss so bemessen sein, dass die Qualität der Angebote gewährleistet 

und somit ein effektiver Wettbewerb möglich ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Bieter bei einer zu kurzen 

Frist von der Abgabe eines Angebots absehen oder unvollständige oder schlecht ausgearbeitete Angebote 

abgeben. Die Frist sollte nach Möglichkeit mit der Sitzung zur Angebotseröffnung verbunden werden. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE:  
Die Frist zwischen dem Tag, an dem die Bekanntmachung der Ausschreibung veröffentlicht wird, und 

dem Tag, an dem die Angebote spätestens eingehen müssen, beträgt mindestens 90 Tage. In Ausnahme-

fällen kann jedoch nach Zustimmung der zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission eine 

kürzere Frist gesetzt werden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine kürzere Frist kann ohne vorherige Zustimmung der Europäischen Kommission angesetzt werden. 

5.3.6.  Bindefrist 

Siehe Ziffer 2.8.5. 
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5.3.7.  Einreichung der Angebote 

Das technische und das finanzielle Angebot sind in einem einzigen versiegelten Umschlag, der in ein äu-

ßeres Paket oder einen äußeren Umschlag gelegt wird, einzureichen. Dabei sind die Hinweise für Bieter 

einzuhalten. 
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5.3.8. Bewertungsausschuss 

Zu den Punkten Zusammensetzung, Unparteilichkeit und Vertraulichkeit, Aufgaben der Mitglieder des 

Bewertungsausschusses und Zeitplan während der gesamten Bewertung siehe Abschnitt 2.8. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: In der Regel sollte mindestens eines der stimmberech-

tigten Mitglieder ein Vertreter des Empfängerlandes sein.  

5.3.9.  Phasen des Bewertungsverfahrens 

5.3.9.1. Eingang und Registrierung der Angebote 

Der öffentliche Auftraggeber hat die eingegangenen Angebote unter Angabe von Datum und Uhrzeit in 

ein Verzeichnis einzutragen und für die persönlich abgegebenen Angebote eine Empfangsbestätigung 

auszustellen. Die Umschläge mit den Angeboten bleiben versiegelt und sind bis zur Eröffnung an einem 

sicheren Ort aufzubewahren. Die äußeren Umschläge der Angebote sind in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs zu nummerieren (ohne Rücksicht darauf, ob sie vor oder nach Ablauf der Frist für die Einreichung 

der Angebote eingegangen sind). 

5.3.9.2. Vorbereitende Sitzung 

Die erste Sitzung des Bewertungsausschusses findet vor der Sitzung zur Angebotseröffnung statt. Die 

Ausschreibungsunterlagen sollten den Mitgliedern des Bewertungsausschusses vorher übermittelt werden. 

Der Vorsitzende legt den Zweck der Ausschreibung dar und erläutert die vom Bewertungsausschuss ein-

zuhaltenden Verfahren, einschließlich des Bewertungsbogens und der Auswahl- und Zuschlagskriterien, 

die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt sind.  

5.3.9.3. Sitzung zur Angebotseröffnung 

In der Sitzung zur Angebotseröffnung wird geprüft, ob die Angebote vollständig sind, ob die erforderli-

che Bietungsgarantie geleistet worden ist und ob die Angebote generell in Ordnung sind. 

Die Angebotseröffnung ist ein förmliches, öffentliches Verfahren. Der Bewertungsausschuss eröffnet die 

Angebote in öffentlicher Sitzung an dem Ort und zu der Zeit, die in den Ausschreibungsunterlagen festge-

legt sind. Obwohl die Sitzung zur Angebotseröffnung öffentlich ist, ist die Teilnahme an ihr auf die Ver-

treter der Unternehmen beschränkt, die ein Angebot eingereicht haben.  

Zu den einzelnen Formalitäten, die vom Vorsitzenden mit Unterstützung des Sekretärs zu erledigen sind, 

siehe die Checkliste für die Angebotseröffnung in Anhang D5. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Die Sitzung zur Angebotseröffnung wird durch den von den zuständigen Dienststellen der Europäischen 

Kommission ernannten Bewertungsausschuss abgehalten.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Die Europäische Kommission wird über die Sitzung zur Angebotseröffnung unterrichtet. Sie kann in der 

Sitzung als Beobachter vertreten sein und von jedem Angebot eine Kopie erhalten. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Die Europäische Kommission muss nicht über die Sitzung zur Angebotseröffnung unterrichtet zu werden 

und nimmt nicht daran teil. 

Der Vorsitzende hat (anhand einer etwaigen Shortlist, der eingegangenen Angebote, der Mitglieder des 

Konsortiums und der angegebenen Unterauftragnehmer) zu prüfen, ob sich ein Mitglied des Bewertungs-

ausschusses einem Bieter gegenüber in einem potenziellen Interessenkonflikt befindet. Siehe Ziffer 2.8.2.  

Der Bewertungsausschuss entscheidet, ob die Angebote den formalen Anforderungen entsprechen oder 
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nicht. In der Übersicht über die eingegangenen Angebote (siehe Anhang D6), die dem Bericht über die 

Angebotseröffnung beigefügt ist, muss für jedes Angebot vermerkt werden, inwieweit es den formalen 

Anforderungen entspricht. Sie muss den Bietern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Etwaige Bie-

tungsgarantien sind den Bietern zurückzugeben. Dies bedeutet, dass alle Angebote, die nach Ablauf der 

Frist für die Einreichung der Angebote noch eingehen, ebenfalls geöffnet werden müssen (nach der Sit-

zung zur Angebotseröffnung), damit die Bietungsgarantie zurückgegeben werden kann. 

5.3.9.4. Bewertung der Angebote 

Der Bewertungsausschuss hat den Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Voraussetzungen und den 

Bewertungsbogen zu verwenden, die in den Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht wurden. 

Im Rahmen der technischen Bewertung prüft der Bewertungsausschuss die wirtschaftlichen Aspekte und 

gegebenenfalls die Schulungskomponente der Angebote, um festzustellen, ob sie den in den Ausschrei-

bungsunterlagen festgelegten Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse für alle in den Ausschrei-

bungsunterlagen genannten Kriterien werden in einem JA/NEIN-Schema festgehalten. Noten werden 

nicht vergeben. Ist die Ausschreibung in Lose unterteilt, so wird die Wertung losweise vorgenommen. 

Im Einvernehmen mit den anderen Mitgliedern des Bewertungsausschusses kann der Vorsitzende schrift-

lich mit den Bietern Kontakt aufnehmen, deren Angebote einer Erläuterung bedürfen, und ihnen die Mög-

lichkeit geben, innerhalb einer angemessenen Frist, die vom Bewertungsausschuss festzulegen ist, zu 

antworten. 

Teil 1: Einhaltung der formellen Voraussetzungen 

Bevor die Angebote eingehend bewertet werden, prüft der Bewertungsausschuss, ob sie den wesentlichen 

Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen (d. h. dem Prüfbogen für die Einhaltung der formellen Vo-

raussetzungen) entsprechen. 

Dies ist der Fall, wenn alle Bedingungen, Verfahren und Spezifikationen der Ausschreibungsunterlagen 

ohne erhebliche Abweichungen oder Beschränkungen beachtet wurden. Erhebliche Abweichungen oder 

Beschränkungen sind diejenigen, die das Aufgabengebiet, die Qualität oder die Ausführung des Auftrags 

beeinträchtigen, stark von den Bedingungen der Ausschreibungsunterlagen abweichen, die vertraglichen 

Rechte des öffentlichen Auftraggebers oder die vertraglichen Pflichten des Bieters beschränken, oder den 

Wettbewerb gegenüber den Bietern, die den Anforderungen entsprechende Angebote eingereicht haben, 

verzerren. 

Anhand des veröffentlichten Prüfbogens für die Einhaltung der formellen Voraussetzungen ist bei jedem 

Angebot zu überprüfen, ob die formellen Voraussetzungen nach Maßgabe der Ausschreibungsunterlagen 

erfüllt sind. 

Für jedes Angebot ist die Einhaltung der formellen Voraussetzungen im Bewertungsbericht zu vermerken 

(siehe Anhang D7). 

Teil 2: Einhaltung der technischen Voraussetzungen 

Die eingehende technische Bewertung der Angebote findet statt, nachdem geprüft worden ist, ob die An-

gebote den formellen Voraussetzungen für die Einreichung der Angebote entsprechen. Es sind die in den 

Ausschreibungsunterlagen veröffentlichten Kriterien und der dazugehörige Bewertungsbogen anzuwen-

den. Der den Bietern in den Ausschreibungsunterlagen mitgeteilte Bewertungsbogen darf unter keinen 

Umständen vom Bewertungsausschuss oder von seinen Mitgliedern geändert werden. Durch diese Wer-

tung soll festgestellt werden, ob die konkurrierenden Angebote den Auswahlkriterien und den technischen 

Mindestanforderungen entsprechen. 

Ursprungsregel: Für alle Angebote gilt grundsätzlich, dass die erworbenen Waren und die im Rahmen 

der Bauleistungen zu verwendenden Materialien die unter Ziffer 2.3.1 aufgeführten Anforderungen erfül-

len müssen. Angebote, die der Ursprungsregel nicht entsprechen, sind abzulehnen. Das Ursprungserfor-

dernis gilt nicht für die vom Auftragnehmer im Rahmen des Bauauftrags eingesetzte Ausrüstung, sofern 

in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass diese Ausrüstung nach Vertrags-

ende vollständig in das Eigentum des öffentlichen Auftraggebers übergeht. Weitere Einzelheiten siehe 

Ziffer 2.3.1. 
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Staatsangehörigkeit der Unterauftragnehmer: Der Bewertungsausschuss hat in dieser Phase des 

Verfahrens zu prüfen, ob die in den technischen Angeboten angegebenen Unterauftragnehmer das Staats-

angehörigkeitskriterium gemäß Ziffer 2.3.1 erfüllen. 

Nach der Bewertung der Angebote entscheidet der Bewertungsausschuss für jedes Angebot, ob es den 

technischen Anforderungen entspricht, und stuft es als „in technischer Hinsicht zulässig“ oder als „in 

technischer Hinsicht nicht zulässig“ ein.  

5.3.9.5. Bewertung der finanziellen Angebote 

Nach Abschluss der technischen Bewertung prüft der Ausschuss die in technischer Hinsicht zulässigen 

Angebote auf offensichtliche Rechenfehler. Etwaige Fehler werden ohne Folgen für den Bieter berichtigt. 

Falls das Ausschreibungsverfahren mehrere Lose umfasst, werden die finanziellen Angebote losweise 

verglichen. Bei der finanziellen Bewertung wird das beste finanzielle Angebot für jedes Los ermittelt, 

wobei angebotene Preisabschläge gebührend berücksichtigt werden. 

Ein Beispiel für die Einbeziehung von Preisabschlägen ist unter Ziffer 4.3.9.5 aufgeführt. 

5.3.9.6. Bestimmung des Auftragnehmers 

Erfolgreicher Bieter ist derjenige, der das preisgünstigste und bei der technischen Bewertung als „in tech-

nischer Hinsicht zulässig“ eingestufte Angebot eingereicht hat. Es ist zum erfolgreichen Angebot zu er-

klären, wenn es seiner Höhe nach dem Budget für den Auftrag entspricht oder darunter liegt. 

Überschreitet das ausgewählte Angebot das Budget für den Auftrag, so findet das unter Ziffer 5.2.4.1 

Buchstabe c vorgesehene Verfahren Anwendung. Im Fall von ungewöhnlich niedrigen Angeboten muss 

der Bewertungsausschuss alle relevanten Informationen dazu einzuholen, wie sich das Angebot zusam-

mensetzt. Scheinen im Fall eines bestimmten Auftrags Angebote ungewöhnlich niedrig zu sein, so muss 

der öffentliche Auftraggeber vor Ablehnung dieser Angebote nur aus Preisgründen schriftlich die Aufklä-

rung über die Einzelposten des Angebots verlangen, die er für relevant hält und diese anschließend nach 

Anhörung der Parteien und unter Berücksichtigung der vorgelegten Erläuterungen prüfen.  

Der öffentliche Auftraggeber kann insbesondere Begründungen berücksichtigen, die Folgendes betreffen: 

a) die Wirtschaftlichkeit des Herstellungsprozesses, der Leistungserbringung oder des Bauverfah-

rens; 

b) die technischen Lösungen oder außergewöhnlich günstige Bedingungen, über die der Bieter bei 

der Ausführung des Auftrags verfügt; 

c) die Originalität des Angebots. 

Die Annahme bzw. Ablehnung eines ungewöhnlich niedrigen Angebots ist im Bewertungsbericht zu be-

gründen. 

EEF 

Werden zwei Angebote als gleichwertig eingestuft, so erhält den Vorzug 

- das Angebot eines Bieters aus einem AKP-Staat oder falls ein solches Angebot nicht vorliegt, der Bie-

ter, der die beste Nutzung der natürlichen und der Humanressourcen der AKP-Staaten ermöglicht, 

- die besseren Möglichkeiten für die Vergabe von Unteraufträgen an Gesellschaften, Unternehmen oder 

natürliche Personen aus den AKP-Staaten bietet oder 

- der ein Konsortium von natürlichen Personen, Gesellschaften und Unternehmen aus den AKP-Staaten 

und der Europäischen Union ist. 

5.3.9.7. Schlussfolgerungen des Bewertungsausschusses 

Als Ergebnis seiner Beratungen kann der Bewertungsausschuss empfehlen, 

o den Auftrag an den Bieter zu vergeben, der ein Angebot eingereicht hat, 

- das den formellen Anforderungen entspricht und die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, 

- dessen Gesamtbudget im Rahmen des für das Projekt vorgesehenen Budgets liegt, 
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- das den in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen technischen Mindestanforderungen 

entspricht und 

- das das wirtschaftlich günstigste Angebot ist (das alle oben genannten Bedingungen erfüllt); 

o das Ausschreibungsverfahren unter außergewöhnlichen Umständen aufzuheben, siehe Ziffer 2.4.13.  
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DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG:  

Über das gesamte Verfahren (technische und finanzielle Bewertung) wird ein Bewertungsbericht (siehe 

Muster in Anhang D7) erstellt, der vom Vorsitzenden, vom Sekretär und von allen stimmberechtigten 

Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet werden muss. Der Bericht ist den zuständigen 

Dienststellen der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie der 

Empfehlung des Ausschusses folgen oder nicht.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Über das gesamte Verfahren (technische und finanzielle Bewertung) wird ein Bewertungsbericht (siehe 

Muster in Anhang D7) erstellt, der vom Vorsitzenden, vom Sekretär und von allen stimmberechtigten 

Mitgliedern des Bewertungsausschusses unterzeichnet werden muss. Der Bericht ist den zuständigen 

Dienststellen des öffentlichen Auftraggebers zur Genehmigung vorzulegen; diese entscheiden, ob sie der 

Empfehlung des Ausschusses folgen oder nicht. Der öffentliche Auftraggeber muss außerdem den Bewer-

tungsbericht und seine Empfehlung der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorlegen. Wird ein 

Vorschlag für die Auftragsvergabe unterbreitet und liegen der Europäischen Kommission Kopien der An-

gebote noch nicht vor, so sind ihr diese zu übermitteln. 

Folgt die Europäische Kommission der vorgeschlagenen Entscheidung nicht, so hat sie dies dem öffentli-

chen Auftraggeber unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Die Europäische Kommission kann 

dem öffentlichen Auftraggeber auch Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten und ihm die Be-

dingungen mitteilen, unter denen die Europäische Kommission einen vorgeschlagenen Vertrag auf der 

Grundlage des Ausschreibungsverfahrens abzeichnen würde. 

Folgt die Europäische Kommission der empfohlenen Entscheidung, so wird der öffentliche Auftraggeber 

entsprechend den Auftrag vergeben (siehe Ziffer 5.3.11) oder das Ausschreibungsverfahren aufheben. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  

Eine vorherige Genehmigung des weiteren Vorgehens des öffentlichen Auftraggebers entsprechend den 

Empfehlungen des Bewertungsausschusses durch die Europäische Kommission ist nicht erforderlich. 

Das gesamte Bewertungsverfahren, einschließlich der Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters, muss 

vor Ablauf der Bindefrist der Angebote abgeschlossen werden. Anderenfalls ist der erfolgreiche Bieter 

möglicherweise nicht mehr in der Lage, sein Angebot aufrechtzuerhalten. 

Nach Maßgabe des für den Zugang zu wichtigen Dokumenten geltenden Vorschriften des öffentlichen 

Auftraggebers ist das gesamte Ausschreibungsverfahren, vom Ende der Sitzung zur Angebotseröffnung 

bis zur Unterzeichnung des Vertrages durch beide Vertragsparteien, vertraulich. Die Beschlüsse des Be-

wertungsausschusses werden gemeinsam gefasst, seine Beratungen sind geheim zu halten. Die Mitglieder 

des Bewertungsausschusses und die Beobachter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Falls die für den 

öffentlichen Auftraggeber geltenden Rechtsvorschriften im Widerspruch zu der erforderlichen vertrauli-

chen Behandlung stehen, muss dieser vor der Bekanntmachung einer Information die Zustimmung der 

Europäischen Kommission einholen. 

Vor allem der Bewertungsbericht ist nur für den Dienstgebrauch bestimmt und darf weder den Bietern 

noch Dritten außerhalb der zuständigen Dienststellen des Auftraggebers, der Europäischen Kommission 

und der Kontrollbehörden (z. B. des Europäischen Rechnungshofs) zugänglich gemacht werden. 

5.3.10. Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens 

Siehe Ziffer 2.4.13. 

Die Bieter haben ein Recht auf sofortige Freigabe ihrer Bietungsgarantien. Wird das Ausschreibungsver-

fahren vor der Sitzung zur Angebotseröffnung aufgehoben, so sind die ungeöffneten und versiegelten 

Umschläge an die Bieter zurückzusenden. 
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5.3.11. Vergabe des Auftrags 

5.3.11.1. Benachrichtigung des erfolgreichen Bieters 

Siehe Abschnitt 2.9 und Ziffer 2.4.12 (im Fall einer Suspensivklausel). 

5.3.11.2. Unterzeichnung des Vertrags 

Siehe Abschnitt 2.9. 

Der vorgeschlagene Vertrag muss den Vorgaben in Anhang D4 entsprechen. 

5.3.11.3. Bekanntmachung der Zuschlagserteilung 

Siehe Abschnitt 2.9. 

5.4. Nichtoffene Ausschreibung (von Aufträgen mit einem Wert 

von mindestens 5 000 000 EUR) 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE:  

In Ausnahmefällen ist wegen der Besonderheiten der Projekte die Vergabe nach nichtoffener Ausschrei-

bung möglich. Die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission müssen der Anwendung die-

ses Verfahrens vorher zustimmen; sie leisten dem öffentlichen Auftraggeber im Einzelfall technische Hil-

fe. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT-EX-POST-KONTROLLE:  
Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, dieses Verfahren anzuwenden, so hat er dies im Bewertungs-

bericht zu begründen und die Europäische Kommission zu unterrichten. 

Auch in diesem Fall muss der Bauauftrag im Amtsblatt der Europäischen Union, auf der Website von 

EuropeAid und in allen sonstigen geeigneten Medien bekanntgemacht werden. 

Das nichtoffene Verfahren beginnt mit der Aufstellung einer Shortlist, die für jedes Projekt neu zu erstel-

len ist. Im Rahmen dieser Auswahlphase für die Shortlist erstellt der öffentliche Auftraggeber (bei dezent-

raler Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle nach Zustimmung der Europäischen Kommission) eine Liste der 

Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden. 

Der öffentliche Auftraggeber übersendet nur den Bewerbern auf der Shortlist eine Aufforderung zur An-

gebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen. 

In diesem Verfahren beträgt die Frist zwischen dem Tag, an dem Aufforderungsschreiben abgesandt wer-

den, und dem Tag, an dem die Angebote spätestens eingehen müssen, mindestens 60 Tage. 

Die für die offene Ausschreibung gemäß den Ziffern 5.3.2 bis 5.3.11.3 geltenden Verfahren finden auf die 

nichtoffene Ausschreibung entsprechende Anwendung. 

5.5. Lokal bekanntgemachte offene Ausschreibung (von Aufträ-

gen mit einem Wert von mindestens 300 000 EUR und unter 

5 000 000 EUR) 

In diesem Fall wird die Bekanntmachung der Ausschreibung nicht im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. Die Bekanntmachung der lokalen Ausschreibung muss aber mindestens im Amtsblatt des 

Empfängerlandes oder in gleichwertigen Medien veröffentlicht werden.  

Die Europäische Kommission muss Einzelheiten solcher Ausschreibungsverfahren (Aktenzeichen, Land, 

öffentlicher Auftraggeber usw.) sowie die Anschrift, unter der die Unternehmen alles Nähere erfahren 

können, auf der Website von EuropeAid veröffentlichen.  

Da die Kosten für die Veröffentlichung der vollständigen Bekanntmachung der Ausschreibung in den 

örtlichen Medien hoch sein können, enthält das Muster in Anhang D3 die Mindestangaben, die in einer 

örtlichen Anzeige mitzuteilen sind. Die vollständige Bekanntmachung der Ausschreibung muss jedoch 
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zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen unter der in der Anzeige angegebenen Anschrift erhältlich 

sein. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer örtlich bekanntgemachten offenen Ausschreibung anderen 

teilnahmeberechtigten Auftragnehmern die gleichen Möglichkeiten geboten werden müssen wie den ört-

lichen Unternehmen. Bedingungen, die darauf abzielen, die Teilnahme anderer teilnahmeberechtigter 

Auftragnehmer zu beschränken, sind verboten (z. B. die Verpflichtung für Letztere, im begünstigten Staat 

eingetragen zu sein oder dort bereits Aufträge erhalten zu haben). 

In diesem Verfahren beträgt die Frist zwischen dem Tag, an dem die Bekanntmachung der Ausschreibung 

in der örtlichen Presse veröffentlicht wird, und dem Tag, an dem die Angebote spätestens eingehen müs-

sen, mindestens 60 Tage. In Ausnahmefällen kann jedoch nach Zustimmung der zuständigen Dienststel-

len der Europäischen Kommission eine kürzere Frist gesetzt werden. 

Können bei einer lokal bekanntgemachten offenen Ausschreibung keine potenziellen Bieter ermittelt 

werden, so sind die an den Ausschreibungsunterlagen vorgenommenen Änderungen/Klarstellungen in 

einer Bekanntmachung zu veröffentlichen. Die Frist für die Einreichung der Angebote kann verlängert 

werden, damit die Bieter die betreffenden Änderungen berücksichtigen können. Etwaige Klarstellungen 

während des Ausschreibungsverfahrens sind lokal und auf der Website von EuropeAid zu veröffentli-

chen; ferner ist in der Kurzbekanntmachung (Anhang D3) darauf hinzuweisen, wo etwaige Klarstellungen 

zu finden sind.  

Die in Abschnitt 5.3 aufgeführten Bestimmungen für international bekanntgemachte offene Ausschrei-

bungen finden auf die lokal bekanntgemachte offene Ausschreibung entsprechende Anwendung. Der 

wichtigste Unterschied ist, dass dem Bewertungsausschuss mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder 

angehören müssen. Der öffentliche Auftraggeber kann eine Bietungsgarantie verlangen. 

EEF 

Bei Bauaufträgen mit einem Wert von höchstens 5 000 000 EUR wird Bietern aus den AKP-Staaten, de-

ren Kapital und deren Führungskräfte zu mindestens einem Viertel aus den AKP-Staaten stammen, eine 

Preispräferenz von 10% gegenüber wirtschaftlich und technisch gleichwertigen Angeboten eingeräumt. 

5.6. Wettbewerbliches Verhandlungsverfahren  

Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge mit einem Wert von unter 300 000 EUR im wettbewerbli-

chen Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung vergeben. Der öffentliche Auftraggeber stellt eine 

Liste mit mindestens drei Unternehmern seiner Wahl auf. Den Bewerbern werden eine Aufforderung zur 

Angebotsabgabe und die Ausschreibungsunterlagen übersandt. 

Die Angebote müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift und spätestens an dem Tag und 

zu der Uhrzeit eingehen, die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegeben sind. Den ausgewählten 

Bewerbern ist für die Einreichung ihrer Angebote eine Frist von mindestens 30 Tagen nach Absendung 

der Aufforderungsschreiben einzuräumen. 

Die Angebote werden von einem vom Auftraggeber eingesetzten Bewertungsausschuss eröffnet und be-

wertet, der über die erforderliche fachliche und administrative Kompetenz verfügt.  

Erhält der Auftraggeber nach Konsultation der Bieter lediglich ein Angebot, das die formellen Vorausset-

zungen und die technischen Anforderungen erfüllt, kann der Auftrag erteilt werden, sofern die Vergabe-

kriterien erfüllt sind.  

Ist das wettbewerbliche Verhandlungsverfahren nach zwei aufeinander folgenden Versuchen ergebnislos 

geblieben, so kann der Auftrag nach vorheriger Genehmigung durch die zuständigen Dienststellen der 

Europäischen Kommission im Wege des Verhandlungsverfahrens vergeben werden. Ansonsten gilt das-

selbe Verfahren (u. a. für die Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, die Bewertung der Angebote 

und die Vergabe des Auftrags) wie bei der international bekanntgemachten offenen Ausschreibung (siehe 

Ziffern 5.3.2 bis 5.3.11.2). In diesem Fall wird keine Bietungsgarantie verlangt.  

Bauaufträge mit einem Wert von höchstens 10 000 EUR kann der öffentliche Auftraggeber auf der 

Grundlage eines einzigen Angebots vergeben. Siehe Ziffer2.4.8. 
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EEF 

Bei Bauaufträgen mit einem Wert von höchstens 5 000 000 EUR wird Bietern aus den AKP-Staaten, de-

ren Kapital und deren Führungskräfte zu mindestens einem Viertel aus den AKP-Staaten stammen, eine 

Preispräferenz von 10% gegenüber wirtschaftlich und technisch gleichwertigen Angeboten eingeräumt.  

5.7. Änderung von Bauaufträgen 

Allgemeine Informationen zu Vertragsänderungen siehe Abschnitt 2.10. 

Keine Vertragsänderung: 

In den meisten Fällen ist in Bauverträgen geregelt, dass die Bezahlung entsprechend den gemessenen 

Bauleistungen erfolgt: In solchen Verträgen sind die im Mengenansatz angegebenen Mengen Schätzwer-

te, und auch der ursprünglich vertraglich vereinbarte Preis stützt sich auf diese Schätzungen. 

 

 Wir

d ein Zahlungsantrag vorgelegt, so misst die Aufsicht die Mengen der tatsächlich erbrachten Bauleistun-

gen bei den betreffenden Posten nach und bestätigt den anhand der Einheitssätze ermittelten geschuldeten 

Betrag.  

Preissteigerungen gegenüber dem ursprünglich vertraglich vereinbarten Preis, die allein daraus resultie-

ren, dass die tatsächlich gemessenen Mengen die betreffenden Angaben im festgelegten Mengenansatz 

oder im Formblatt für die Preise übersteigen, stellen keine Auftragsänderung dar und machen daher keine 

Änderungsanweisung bzw. keinen Zusatzvertrag erforderlich. 

Auch die Anwendung der vertraglichen Preisanpassungsklausel kann diese Wirkung haben. Da die Preis-

anpassungsformel bereits im ursprünglichen Vertrag von den Vertragsparteien vereinbart wurde, ist auch 

hier keine Vertragsänderung erforderlich, um Preissteigerungen gegenüber dem ursprünglich vereinbarten 

Vertragspreis geltend zu machen. 

Keinesfalls darf ein Zusatzvertrag oder eine Verwaltungsanweisung dazu benutzt werden, zusätzliche 

Bauleistungen ausführen zu lassen, die für die Fertigstellung des ursprünglichen Auftrags nicht erforder-

lich sind. 

Verwaltungsanweisung: 

Bei Bauaufträgen ist die Aufsicht befugt, für jeden Teil der Bauleistungen alle Änderungen anzuordnen, 

die für die ordnungsgemäße Fertigstellung und/Funktionsweise der Bauwerke notwendig sind. Solche 

Änderungen können Hinzufügungen, Auslassungen, Ersetzungen, Änderungen in Bezug auf die Qualität, 

die Menge, die Form, den Charakter, die Art, die Lage, die Abmessungen, die Ebene oder die Fluchten 

des Baukörpers sowie Änderungen der Arbeitsfolge, der Arbeitsweise oder des Zeitplans für die Ausfüh-

rung der Arbeiten umfassen. Siehe Artikel 37 der Allgemeinen Bedingungen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die angeordnete Änderung durchzuführen. Er darf die angeordneten 

Arbeiten nicht bis zu einer Entscheidung über seinen etwaigen Anspruch auf Verlängerung der Ausfüh-

rungsfrist oder auf Anpassung des Auftragspreises verzögern. 

Zusatzvertrag 

Vertragsänderungen, die nicht von einer Verwaltungsanweisung abgedeckt sind, sind im Rahmen eines 

Zusatzvertrags zu formalisieren. Diesbezüglich kann für Ergänzungsarbeiten, die im ursprünglichen Auf-

trag nicht enthalten waren, jedoch aufgrund unvorhergesehener Umstände für die Ausführung der Bau-

leistungen erforderlich geworden sind, nach Maßgabe der Bedingungen unter Ziffer 5.2.4.1 Buchstabe b 

ein Zusatzvertrag geschlossen werden. 

Die Änderungen sind im Rahmen eines Zusatzvertrages vorzunehmen, wenn die betreffende Abweichung 

zu einer Überschreitung oder Unterschreitung des Gesamtwerts der Bauleistungen um mehr als 15% des 

ursprünglich vertraglich vereinbarten Preises führt. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE:  

Ein Ersuchen um zusätzliche Finanzmittel der EU ist von der Delegation der Europäischen Kommission 
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zu billigen, bevor der öffentliche Auftraggeber eine entsprechende Verpflichtung eingeht. 

Die gesamte Ausführungsfrist eines Bauauftrags umfasst den Durchführungszeitraum der Bauleistungen 

und die Gewährleistungsfrist zwischen der vorläufigen Abnahme und der Endabnahme. Während dieser 

Zeit kann der Durchführungszeitraum durch Verwaltungsanweisung bzw. durch einen Zusatzvertrag in-

nerhalb der Vertragslaufzeit verlängert werden, auch wenn der vertraglich festgelegte Durchführungszeit-

raum bereits abgelaufen ist. 

Der Bauunternehmer ist zur Fertigstellung des Bauauftrags verpflichtet, der öffentliche Auftraggeber zur 

Bezahlung der bestätigten Bauleistungen. Diese Verpflichtungen und der Vertrag bleiben selbst dann in 

Kraft, wenn der Auftragnehmer den Bauauftrag nicht binnen der vertraglich festgelegten Frist(en) fertig 

stellen kann und folglich Vertragsstrafen von den ihm geschuldeten Beträgen abgezogen werden können. 
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6. Zuschüsse 

6.1. Grundregeln für Zuschussverträge 

6.1.1. Begriffsbestimmung 

Zuschüsse sind zulasten des EU-Haushalts oder des EEF gehende Zuwendungen, mit denen ein unmittel-

barer Beitrag geleistet wird zur Finanzierung 

-einer Maßnahme, mit der die Verwirklichung eines Ziels gefördert wird, das Teil einer Politik der Euro-

päischen Union ist; 

-oder der Betriebskosten einer Einrichtung, die Ziele verfolgt, die von allgemeinem europäischen Interes-

se oder Teil einer Politik der Europäischen Union sind. 

Mit anderen Worten, ein Zuschuss ist eine Direktzahlung nichtgewerblicher Art, die der öffentliche Auf-

traggeber an einen spezifischen Empfänger für die Durchführung einer Maßnahme leistet, um die Ver-

wirklichung eines Ziels zu fördern, das in der Politik der Europäischen Union, im AKP-EG-

Partnerschaftsabkommen, im Beschlusses zur Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete oder in 

einem nach diesem Abkommen oder Beschluss genommenen Programm oder Projekt verankert ist. 

In bestimmten Fällen kann der Zuschuss auch die Betriebskosten einer Einrichtung finanzieren, die ein 

Ziel von allgemeinem europäischen Interesse oder ein Ziel verfolgt, das Teil einer Politik der Europäi-

schen Union bzw. ein Ziel des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens oder des Beschlusses zur Assoziie-

rung der überseeischen Länder und Gebiete ist. 

Als Einrichtungen, die Ziele von allgemeinem europäischen Interesse verfolgen, gelten europäische Ein-

richtungen, deren Auftrag allgemeine oder berufliche Bildung, Information oder Studien und Forschun-

gen im Bereich Europapolitik oder Aktivitäten zur Förderung der Bürger- und Menschenrechte umfasst, 

oder ein repräsentatives europäisches Netz von Einrichtungen ohne Erwerbszweck in den Mitgliedstaaten 

oder Kandidatenländern, das sich der Förderung von Grundsätzen und politischen Maßnahmen im Rah-

men der Ziele der Verträge verschrieben hat. 

Die Einrichtung, die einen Zuschussvertrag unterzeichnet hat, heißt Zuschussempfänger und sollte weder 

mit dem Endbegünstigten
27

 einer Maßnahme noch mit deren Zielgruppe
28

 verwechselt werden. 

Zuschüsse müssen zudem von anderen rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen von Außenmaßnahmen 

unterschieden und die für sie geltenden Rechtsvorschriften müssen angewandt werden. Ein Zuschussver-

trag kann anhand einer Reihe von Merkmalen von einem öffentlichen Auftrag unterschieden werden: 

Ein Zuschuss wird für eine Maßnahme gewährt, die dem öffentlichen Auftraggeber von einem potenziel-

len Zuschussempfänger („Antragsteller“) vorgeschlagen wird, und die in den Rahmen seiner üblichen 

Aktivitäten passt. Dies steht im Gegensatz zum öffentlichen Auftrag, für den der öffentliche Auftraggeber 

eine Leistungsbeschreibung zu einem Projekt aufstellt, das er durchführen lassen möchte. 

Der Zuschussempfänger ist für die Durchführung der Maßnahme zuständig und Eigentümer der Ergebnis-

se. Im Gegensatz dazu ist es bei einem öffentlichen Auftrag der öffentliche Auftraggeber, der Eigentümer 

der Ergebnisse des Projekts wird und seine Durchführung eng überwacht. 

In der Regel leistet der Zuschussempfänger einen Beitrag zur Finanzierung der Maßnahme, mit Ausnah-

me der Fälle, in denen eine Vollfinanzierung durch die EU für die Durchführung der Maßnahme von ent-

scheidender Bedeutung ist oder eine Vollfinanzierung aus dem EEF angestrebt wird (siehe Ziffer 6.2.9). 

Bei öffentlichen Aufträgen leistet der Auftragnehmer in der Regel keinen finanziellen Beitrag. 

                                                 

27
 „Endbegünstigte“ sind diejenigen, denen die Maßnahme langfristig auf der Ebene der Gesellschaft bzw. des Sek-

tors insgesamt zugute kommt. 

28
 „Zielgruppe“ sind die Gruppen/Einheiten, auf die sich die Maßnahme im Rahmen ihres Zwecks unmittelbar posi-

tiv auswirkt. 
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Unter keinen Umständen darf mit dem Zuschuss ein Gewinn erzielt werden (das heißt, der Zuschuss muss 

auf den Betrag beschränkt sein, der notwendig ist, damit sich die Ausgaben und die Einnahmen für das 

Projekt decken, siehe Ziffer 6.2.10), mit Ausnahme von Maßnahmen im Außenbereich, die darauf abzie-

len, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Empfängers zu stärken oder ein Einkommen zu erwirtschaften. 

Zuschussempfänger verfolgen in der Regel keinen Erwerbszweck. 

Die Tatsache, dass es sich um Einrichtungen ohne Erwerbszweck handelt, bedeutet jedoch nicht zwangs-

läufig, dass ein mit ihnen zu schließender Vertrag ein Zuschussvertrag ist; auch Einrichtungen ohne Er-

werbszweck können an Vergabeverfahren teilnehmen.  

Der Zuschuss ist ein auf einen Höchstbetrag begrenzter prozentualer Anteil an den beim Empfänger tat-

sächlich angefallenen förderfähigen Kosten der Maßnahme. Er kann auch auf einen bestimmten Anteil an 

den genehmigten Gesamtkosten der Maßnahme beschränkt sein, einschließlich Steuerkosten, wenn diese 

vom Zuschussempfänger nachweislich nicht zurückgefordert werden können und die geltende Verord-

nung bzw. der Finanzierungsbeschluss oder die Finanzierungsvereinbarung die Zahlung von Steuern aus-

schließen. 

Vorgehensweise nach dem Konzept „genehmigte Kosten“ und nach dem Konzept „förderfähige Kosten“:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden Pauschalbeträge (bis zu einem Höchstwert pro Einheit von 25 000 EUR für eine oder mehrere 

Kategorien der förderfähigen Kosten) oder Finanzierungen auf der Grundlage von Pauschaltarifen ins 

Auge gefasst, so sind die Inanspruchnahme und die Höchstbeträge pro Zuschuss oder Zuschussart von der 

Kann der Zuschussempfänger nachweisen, 

dass er Steuern nicht zurückfordern kann? 

Ja. 
 

Schließen die geltende Verordnung, der 
Finanzierungsbeschluss oder die Finanzie-
rungsvereinbarung aus, dass mit EU-Mitteln 

Steuern finanziert werden? 

 
 
 

 
Nein. 

 
 

Steuern sind nicht förderfähig und fallen 
nicht unter die genehmigten Kosten. 

 
 
 
 
 

Ja. 
 
Steuern können als Konfinanzierungsanteil 
des Empfängers akzeptiert werden. Die EU 
kann bis zu 100 % der förderfähigen Kosten 
übernehmen und den EU-Beitrag über einen  

zweiten Höchstsatz für die genehmigten 
Kosten (z.B. 80%) begrenzen, um für eine 
Kofinanzierung zu sorgen (Konzept „ge-

nehmigte Kosten“) 
 

Nein. 
 
 
 

Steuern kommen für eine Finanzierung aus 
EU-Mitteln in Betracht (Konzept „förderfähi-

ge Kosten“) 
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Europäischen Kommission durch einen Beschluss, z. B. einen Finanzierungsbeschluss, zu genehmigen. 

Die Inanspruchnahme von Pauschalbeträgen, Finanzierungen auf der Grundlage von Pauschaltarifen oder 

eine Kombination der verschiedenen Formen von Zuschüssen muss durch einen Zusatzvertrag zum Stan-

dardzuschussvertrag, wobei diese Ausnahme einer Genehmigung bedarf. 

Der Wert eines öffentlichen Auftrags beruht dagegen auf einem Preis, der im Rahmen eines wettbewerbs-

orientierten Vergabeverfahrens ermittelt wird. 

Finanzvorteile durch Zinsvergünstigungen und Kapitalbeteiligungen gelten - außer im Falle der Europäi-

schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) oder von spezialisierten Einrichtungen der EU 

wie dem Europäischen Investitionsfonds - ebenfalls als Zuschüsse. 

Keine Zuschüsse im Sinne dieses Handbuchs sind: 

- Leistungsprogramme; 

- Darlehen, risikobehaftete Instrumente der EU oder Beiträge zu solchen Instrumenten, Beiträ-

ge, Zinsvergünstigungen sowie alle anderen Finanzinstrumente, die von der EIB verwaltet 

werden; 

- direkte und indirekte Budgethilfen oder sowie Hilfen zu Zwecken der Entschuldung oder zur 

finanziellen Unterstützung bei kurzfristigen Schwankungen der Ausfuhrerlöse; 

- Zahlungen an Einrichtungen, denen gemäß der Artikel 53 c, 53 d und 54 Absatz 2 der Haus-

haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan sowie gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Finanzrege-

lung für den 10. EEF Durchführungsaufgaben übertragen werden, sowie Zahlungen, die an 

von der Rechtsetzungsbehörde geschaffene Einrichtungen gemäß dem maßgeblichen Grün-

dungsrechtsakt geleistet werden; ein Vertrag sollte als öffentlicher Auftrag und nicht als Zu-

schussvertrag eingestuft werden, wenn der Vertragsgegenstand im Wesentlichen oder weit-

gehend mit den Verwaltungsfunktionen des öffentlichen Auftraggebers zusammenhängt. 

Finanzierungsvereinbarungen, die mit Empfängerstaaten geschlossen wurden, stellen keine Zuschüsse 

dar. Umfasst eine Maßnahme eine Vereinbarung mit einem Empfängerstaat (oder einem Ministerium oder 

einer anderen zentralen staatlichen Verwaltungsstelle), so hat diese in Form einer Finanzierungsvereinba-

rung und nicht eines Zuschussvertrags zu erfolgen. 

Zuschüsse, die im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen, Leistungsprogrammen oder anderen Ver-

einbarungen mit den in den Artikeln 54, 55 und 185 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 

und in den Artikeln 25 bis 28 der Finanzregelung für den 10. EEF genannten Stellen geleistet werden, 

fallen unter die in Kapitel 6 dieses Handbuchs dargestellten Regelungen. 

Ein Zuschussvertrag kann nur unterzeichnet werden, wenn die betreffende Maßnahme nach den oben ge-

nannten Kriterien unter die Definition des Zuschusses fällt.  

Nur eine eindeutig bestimmte Maßnahme ist im Rahmen eines Zuschusses förderfähig. Eine Maßnahme 

darf nicht aufgeteilt werden, um die in diesem Handbuch festgelegten Regeln zu umgehen. 

6.2. Überblick 

Für das Zuschussvergabeverfahren gelten strenge Regeln. Die Vergabe von Zuschüssen unterliegt den 

Grundsätzen der Programmierung, der Transparenz und der Gleichbehandlung. Zuschüsse dürfen nicht 

kumulativ und nicht rückwirkend gewährt werden. Sie müssen in der Regel kofinanziert werden. Der im 

Zuschussvertrag als förderfähig ausgewiesene Betrag darf nicht überschritten werden.  

Zuschüsse dürfen nicht zum Ziel oder zur Folge haben, dass der Empfänger einen Gewinn erzielt, mit 

Ausnahme von Außenmaßnahmen, in deren Rahmen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Empfängers 

gestärkt oder ein Einkommen erwirtschaftet werden sollen. 

Zuschüsse werden entweder durch einen Beschluss der Kommission gewährt, der dem erfolgreichen An-

tragsteller mitzuteilen ist, oder durch eine schriftliche Vereinbarung (Standardzuschussvertrag) mit die-

sem. Im Fall der im Rahmen von Außenmaßnahmen gewährten Zuschüsse werden schriftliche Vereinba-

rungen (Standardzuschussverträge) geschlossen.  
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6.2.1. Formen der Verwaltung 

Für die im Rahmen der EU-Außenmaßnahmen finanzierten Maßnahmen sind verschiedene Verwaltungs-

verfahren anzuwenden. Siehe Abschnitt 2,2. 

Dieses Handbuch behandelt die jeweils einzuhaltenden Verfahren unter folgenden Überschriften: 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: 

Verfahren, die im Rahmen eines zentral verwalteten Programms einzuhalten sind. Die Zuschüsse werden 

von der Europäischen Kommission vergeben. Die Kommission ist für die Veröffentlichung der Arbeits-

programme, die Veröffentlichung von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, die Entgegen-

nahme der Vorschläge, den Vorsitz in den Bewertungsausschüssen, die Entscheidung über die Ergebnisse 

der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und die Unterzeichnung der Verträge zuständig. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Verfahren, die bei einem dezentral verwalteten Programm mit Ex-ante-Kontrolle einzuhalten sind: Die 

Zuschüsse werden direkt von dem in der Finanzierungsvereinbarung angegebenen öffentlichen Auftrag-

geber vergeben, d. h. von der Regierung oder der rechtsfähigen Einrichtung des Empfängerlandes, mit der 

die Europäische Kommission die Finanzierungsvereinbarung schließt. 

Vor Einleitung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen muss der öffentliche Auftraggeber der 

Europäischen Kommission die Jahresarbeitsprogramme und gegebenenfalls die Leitlinien für Antragstel-

ler zur Genehmigung vorlegen.  

Auf der Grundlage der genehmigten Entscheidungen ist der öffentliche Auftraggeber für die Veröffentli-

chung der Jahresarbeitsprogramme, die Einleitung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, 

die Entgegennahme der Vorschläge, die Leitung der Bewertungsausschüsse und die Feststellung des Er-

gebnisses der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zuständig. Der öffentliche Auftraggeber 

hat den Bewertungsbericht, ausführliche Angaben über die vorgeschlagenen Zuschüsse und gegebenen-

falls die Vertragsentwürfe der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Nicht erforder-

lich ist eine Abzeichnung der Verträge durch die Europäische Kommission hingegen in bestimmten Fäl-

len, die im Verfahrenshandbuch für Leistungsprogramme aufgeführte sind (siehe Ziffer 4.2.3). 

Wenn der Zuschuss genehmigt wurde, unterzeichnet der öffentliche Auftraggeber den Vertrag und unter-

richtet die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission ist in der Regel als Beobachter vertre-

ten, wenn die Angebote eröffnet und bewertet werden; sie ist stets einzuladen. 

Der öffentliche Auftraggeber muss die Jahresarbeitsprogramme, die Leitlinien für Antragsteller und die 

Bekanntmachung der Zuschussvergabe der Europäischen Kommission zur Veröffentlichung übermitteln. 

Die nach diesem Handbuch möglichen Sonder- und Ausnahmeregelungen dürfen nur mit vorheriger Ge-

nehmigung durch die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission angewandt werden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Verfahren, die im Rahmen eines dezentral verwalteten Programms mit Ex-post-Kontrolle einzuhalten 

sind: Die Zuschüsse werden direkt von dem in der Finanzierungsvereinbarung angegebenen öffentlichen 

Auftraggeber vergeben, d. h. von der Regierung oder der rechtsfähigen Einrichtung des Empfängerlandes, 

mit der die Europäische Kommission die Finanzierungsvereinbarung schließt. Er ist zuständig für die 

Veröffentlichung der Jahresarbeitsprogramme, die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, die 

Entgegennahme der Vorschläge, den Vorsitz im Bewertungsausschuss, die Entscheidung über die Ergeb-

nisse der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und die Unterzeichnung der Verträge; eine vor-

herige Genehmigung der Europäischen Kommission ist nicht erforderlich. 

Der öffentliche Auftraggeber muss die Jahresarbeitsprogramme, die Leitlinien für Antragsteller und die 

Bekanntmachung der Zuschussvergabe der Europäischen Kommission zur Veröffentlichung übermitteln. 

6.2.2. Verwaltungsinstrumente 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: 
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PADOR (Potential Applicant Database On-line Registration, Datenbank für die Onlineregistrierung po-

tenzieller Antragsteller) ist das erste Modul der Onlinedienste von EuropeAid. Es soll das Wissensma-

nagement für die Partner erleichtern und den Antragstellern einen besseren Service bieten. Es ist für 

nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden konzipiert (nicht für Einzelpersonen), die sich an Aufforde-

rungen zur Einreichung von Vorschlägen beteiligen und EU-Mittel beantragen wollen. Diese Einrichtun-

gen haben Zugang zu PADOR, um sich zu registrieren, ihre allgemeinen Daten zu aktualisieren (d. h. die 

Daten, die nicht auf eine bestimmte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen abstellen) und 

Nachweise hochzuladen (z. B. Satzung oder gleichwertiges Dokument). 

Nach seiner Registrierung in PADOR muss der Antragsteller bzw. Partner nicht mehr die Abschnitte über 

die nicht spezifisch auf eine bestimmte Maßnahme abstellenden Informationen des Antragformulars aus-

füllen; er braucht auch keine Nachweise mehr vorzulegen, da die Bewertung sich in diesem Fall auf die 

Informationen stützt, die der Antragsteller bereits über PADOR zur Verfügung gestellt hat. Der Antrag-

steller muss sicherzustellen, dass die ihn betreffenden Informationen auf einem aktuellen Stand sind. 

Bei jeder Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist anzugeben, ob eine vorherige Registrierung 

bei PADOR vorgeschrieben ist. 

Auf der Website http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm stehen folgende 

weitere Informationen zur Verfügung: 

- Handbuch für PADOR 

- Kurzanleitung für Antragsteller 
- Kurzanleitung für die Partner 

- PADOR E-learning 

- Häufig gestellte Fragen. 

Für die direkte zentrale Verwaltung steht im CRIS (Common Relex Information System, Gemeinsames 

Relex-Informationssystem) ein Modul für Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zur Verfü-

gung, das die Durchführung der Bewertungsverfahren erleichtern soll. Zumindest für die Registrierung 

der Anträge ist die Verwendung dieses Moduls verbindlich vorgeschrieben. Es wird auch für die Veröf-

fentlichung allgemeiner Statistiken über die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen eingesetzt.  

6.2.3. Förderkriterien 

6.2.3.1. Staatsangehörigkeitsregel 

Siehe Ziffer 2.3.1. 

Die Teilnahme an den Verfahren zur Vergabe von Zuschüssen steht allen natürlichen und juristischen 

Personen zu gleichen Bedingungen und, nach vorheriger Genehmigung durch die zuständigen Dienststel-

len der Europäischen Kommission, auch den Einrichtungen offen, die nach dem einschlägigen nationalen 

Recht keine Rechtspersönlichkeit besitzen, sofern ihre Vertreter befugt sind, in ihrem Namen rechtliche 

Verpflichtungen und finanzielle Verbindlichkeiten für sie einzugehen, und sie nach Maßgabe des Basis-

rechtsaktes für das betreffende Programm ihren Sitz in einem Land haben, das die Zulassungskriterien 

erfüllt. 

6.2.3.2. Ausnahmen von der Staatsangehörigkeitsregel 

Siehe Ziffer 2.3.2. Ausnahmen von der Staatsangehörigkeitsregel müssen in den Leitlinien für Antragstel-

ler ausdrücklich erwähnt werden und unterliegen der vorherigen Genehmigung durch die Europäische 

Kommission. Beschränkungen der Staatsangehörigkeitsregel sind grundsätzlich nicht erlaubt; jedoch 

kann gemäß dem einschlägigen Basisrechtsakt die Förderfähigkeit von Antragstellern aufgrund der Ziele 

des Programms, des Anwendungsbereichs und des besonderen Ortes der Maßnahme(n) faktisch einge-

schränkt sein. Besteht z. B. die Zielsetzung des Programms darin, eine Zusammenarbeit zwischen europä-

ischen Universitäten und denen einer bestimmten geografischen Region aufzubauen, können aufgrund 

dieser Definition nur Universitäten aus Europa und dieser speziellen Region einen Antrag stellen. 

6.2.3.3. Ausschlussgründe 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
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Natürliche und juristische Personen, auf die einer der unter Ziffer 2.3.3 aufgeführten Sachverhal-

te zutrifft, sind von der Teilnahme an Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und an 

der Zuschussvergabe ausgeschlossen. 

6.2.4. Programmierung 

Zuschüsse sind vom öffentlichen Auftraggeber mit eindeutig festgelegten Zielen zu programmieren. 

Das jährliche Arbeitsprogramm ist gegliedert nach Haushaltslinie oder Programm auf den Internetseiten 

des öffentlichen Auftraggebers (oder über andere geeignete Medien) und gegebenenfalls auf der Website 

von EuropeAid gemäß dem Muster in Anhang E1 zu veröffentlichen. 

Alle wesentlichen Änderungen, die im Laufe des Jahres am Arbeitsprogramm vorgenommen werden, 

müssen ebenfalls genehmigt und zu denselben Bedingungen veröffentlicht werden wie das ursprüngliche 

Arbeitsprogramm. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: 

Das Arbeitsprogramm wird von der Europäischen Kommission verabschiedet und auf der Website von 

EuropeAid veröffentlicht, wenn nötig im Laufe des Vorjahres, spätestens aber bis zum 31.März des je-

weiligen Hauhaltsjahres. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Das Arbeitsprogramm wird vom öffentlichen Auftraggeber verabschiedet und auf seiner Internetseite (o-

der über andere geeignete Medien) und auf der Website von EuropeAid veröffentlicht, wenn nötig im 

Laufe des Vorjahres, spätestens aber bis zum 31. März des jeweiligen Haushaltsjahres. 

Der öffentliche Auftraggeber muss das Arbeitsprogramm vor seiner Veröffentlichung der Europäischen 

Kommission zur Genehmigung vorlegen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Das Arbeitsprogramm wird vom öffentlichen Auftraggeber verabschiedet und auf seiner Internetseite (o-

der über andere geeignete Medien) und auf der Website von EuropeAid veröffentlicht, wenn nötig im 

Laufe des Vorjahres, spätestens aber bis zum 31. März des jeweiligen Haushaltsjahres. 
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6.2.5. Transparenz 

Die Verfügbarkeit von Zuschüssen muss der breiten Öffentlichkeit in leicht zugänglicher Weise bekannt-

gemacht werden. 

Das Arbeitsprogramm wird im Wege von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen umgesetzt, 

ausgenommen in ordnungsgemäß begründeten dringenden Ausnahmefällen oder wenn für eine bestimmte 

Aktion nur ein bestimmter Empfänger aufgrund seiner Merkmale in Frage kommt (siehe Ziffer 6.3.2). 

Alle im Laufe eines Haushaltsjahres gewährten Zuschüsse werden jedes Jahr unter Beachtung von Ver-

traulichkeits- und Sicherheitserfordernissen öffentlich bekannt gegeben (siehe Ziffer 6.4.10.4). Gleichbe-

handlung 

6.2.6. Gleichbehandlung. 

Das Zuschussvergabeverfahren muss völlig unparteiisch sein. Die bedeutet insbesondere, dass die Vor-

schläge von einem Bewertungsausschuss unter Anwendung der veröffentlichten Zulassungs- und Bewer-

tungskriterien (Auswahl- und Zuschlagskriterien) zu bewerten sind. Der Bewertungsausschuss kann sich 

gegebenenfalls von Bewertungssachverständigen beraten lassen (siehe Ziffer 6.4.3). 

6.2.7. Kumulierungsverbot 

Kein Empfänger darf für eine bestimmte Maßnahme mehr als einen aus dem EU-Haushalt finanzierten 

Zuschuss erhalten, sofern dies in dem einschlägigen Basisrechtsakt nicht anders geregelt ist. Ein Empfän-

ger kann pro Haushaltsjahr nur einen aus dem EU-Haushalt finanzierten Betriebskostenzuschuss erhalten. 

Im Rahmen der zentralen Verwaltung kann jedoch für eine Maßnahme eine gleichzeitige Finanzierung 

zulasten verschiedener Haushaltslinien von mehreren Anweisungsbefugten gewährt werden. 

Der Antragsteller hat den Anweisungsbefugten unverzüglich von Mehrfachanträgen und Mehrfachzu-

schüssen für ein und dieselbe Maßnahme oder ein und dasselbe Arbeitsprogramm zu unterrichten.  

6.2.8. Rückwirkungsverbot 

Zuschüsse können grundsätzlich nur Kosten abdecken, die nach dem Tag angefallen sind, an dem der Zu-

schussvertrag unterzeichnet wurde. Für eine bereits begonnene Maßnahme kann ein Zuschuss nur ge-

währt werden, wenn der Antragsteller nachweisen kann, dass die Maßnahme noch vor Unterzeichnung 

des Zuschussvertrags anlaufen musste. 

In solchen Fällen sind Ausgaben, die vor Ablauf der Frist für die Einreichung von Vorschlägen oder im 

Fall der Direktvergabe vor Ablauf der Frist für die Einreichung des Zuschussantrags angefallen sind, 

nicht förderfähig. Kein Zuschuss darf rückwirkend für Maßnahmen vergeben werden, die bereits abge-

schlossen sind. Im Fall von Krisensituationen im Sinne von Artikel 168 Absatz 2 der Durchführungsbe-

stimmungen zur Haushaltsordnung kommen Ausgaben, die ein Empfänger vor dem Zeitpunkt der Antrag-

stellung getätigt hat, nur dann für eine Finanzierung durch die EU in Betracht, wenn die Ausgaben der 

Bildung von Vorräten dienen, die der Antragsteller im Rahmen der geförderten Maßnahme einsetzt bzw. 

nach vorheriger Genehmigung und in ordnungsgemäß begründeten Fällen, wenn in den Besonderen Be-

dingungen des Zuschussvertrags ausdrücklich ein zeitlich vor der Antragstellung liegender Förderfähig-

keitstermin festgelegt wird. 

Ein Betriebskostenzuschuss ist innerhalb von 6 Monaten nach Beginn des Haushaltsjahres des Empfän-

gers zu vergeben. Zuschussfähige Kosten dürfen nicht vor Einreichung des Zuschussantrags oder vor Be-

ginn des Haushaltsjahres des Zuschussempfängers angefallen sein. 
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6.2.9. Kofinanzierung 

Über Zuschüsse können grundsätzlich nicht die gesamten Kosten der Maßnahme oder die gesamten Be-

triebskosten einer Empfängereinrichtung finanziert werden, außer in den folgenden Ausnahmefällen: 

EU-HAUSHALT 

Die Vollfinanzierung einer Maßnahme kann in folgenden Fällen zugelassen werden, sofern der Basis-

rechtsakt dies nicht untersagt 

- Maßnahmen im Bereich der humanitären Hilfe, einschließlich der Hilfe für Flüchtlinge, Vertriebene, 

Rehabilitation und Minenräumung; 

- Hilfe in Krisensituationen im Sinne von Artikel 168 Absatz 2 der Durchführungsbestimmungen zur 

Haushaltsordnung; 

- Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit oder der Grundrechte der Bevölkerung; 

- Maßnahmen im Rahmen der Durchführung von Finanzierungsvereinbarungen oder Maßnahmen mit 

internationalen Organisationen. 

Der öffentliche Auftraggeber muss nachweisen können, dass die Vollfinanzierung für die Durchführung 

der betreffenden Maßnahme unerlässlich ist, und muss die Entscheidung über die Zuschussvergabe an-

gemessen begründen. 

 Die 

Vollfinanzierung ist ferner möglich, wenn es im Interesse der EU liegt, einziger Geldgeber für eine Maß-

nahme zu sein, und insbesondere, wenn die Öffentlichkeitswirkung einer Maßnahme der EU sicherge-

stellt werden soll. Die Gründe sind im Finanzierungsbeschluss der Kommission zu nennen. 

EEF 

Die Vollfinanzierung einer Maßnahme kann gestattet werden, wenn der öffentliche Auftraggeber nach-

weisen kann, dass die vollständige Finanzierung für die Realisierung der betreffenden Maßnahme uner-

lässlich ist und seine Zuschussvergabeentscheidung angemessen begründet. 

Der Zuschussempfänger hat die Kofinanzierung nachzuweisen, die er entweder mit Eigenmitteln oder in 

Form von Finanztransfers von Dritten aufbringt.  

Der öffentliche Auftraggeber kann die Kofinanzierung in Form von Sachleistungen annehmen, wenn er 

diese als notwendig oder angemessen erachtet. 

Bei Zuschüssen mit einem Gesamtwert von bis zu 25 000 EUR kann der öffentliche Auftraggeber je nach 

seiner Risikoeinschätzung von der Verpflichtung zum Nachweis der Kofinanzierung absehen. 

6.2.10.  Gewinnerzielungsverbot 

Mit dem Zuschuss darf der Empfänger keinen Gewinn anstreben oder erzielen, es sei denn, die Zielset-

zung einer Maßnahme besteht in der Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Empfängers oder in 

der Schaffung von Erwerbseinkommen. In diesen Fällen muss dieser Zweck in den Besonderen Bedin-

gungen des Standardzuschussvertrags vorgesehen sein.  

Gewinn wird folgendermaßen definiert: 

- bei Zuschüssen für Maßnahmen ist Gewinn ein Überschuss der Gesamteinnahmen gegenüber 

den Ausgaben des Empfängers zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Zahlung des 

Restbetrags; 

- im Falle einer Betriebskostenhilfe ist der Gewinn ein Überschusssaldo im Verwaltungshaus-

halt des Zuschussempfängers. 
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Pauschalbeträge und Finanzierungen auf der Grundlage von Pauschaltarifen sind so zu bemes-

sen, dass eine Gewinnerzielung prinzipiell ausgeschlossen ist. 

Bei Betriebskostenzuschüssen für Einrichtungen, die Ziele von allgemeinem europäischen Interesse ver-

folgen, ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, einen dem Beitrag der EU zum Betriebsbudget der 

Einrichtungen entsprechenden Prozentsatz des Jahresgewinns einzuziehen, wenn diese Einrichtungen au-

ßerdem durch Behörden finanziert werden, die selbst den ihrem Beitrag entsprechenden prozentualen An-

teil am Jahresgewinn einziehen müssen. Bei der Berechnung des einzuziehenden Betrags wird der den 

Beiträgen in Form von Sachleistungen entsprechende prozentuale Anteil nicht berücksichtigt. 

6.2.11.  Sonstige wesentliche Grundsätze 

Siehe Ziffer 2.3.6. 

Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- oder Bauaufträgen für eine mit Zuschüssen finanzierte Maßnahme: 

Umfasst die Durchführung einer Maßnahme die Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- oder Bauaufträgen 

durch den Zuschussempfänger, so sind bei jeder Auftragsvergabe die Vergabeverfahren nach Anhang IV 

des Zuschussvertrags anzuwenden. 

Erfordert die Durchführung einer Maßnahme, dass Dritten finanzielle Unterstützung gewährt wird (Un-

tervergabe von Zuschüssen), so ist dies unter der Voraussetzung möglich, dass die finanzielle Unterstüt-

zung nicht das eigentliche Ziel der Maßnahme darstellt und die Bedingungen für die Gewährung dieser 

finanziellen Unterstützung eng gefasst und ohne Ermessensspielraum im Zuschussvertrag oder im Be-

schluss festgelegt sind. Der Zuschussvertrag muss daher Folgendes regeln: 

– Mindest- und Höchstbeträge der finanziellen Unterstützung, die einem Dritten gewährt werden 

kann, und die Kriterien für die Festlegung des genauen Betrags; 

– die verschiedenen Arten von Maßnahmen, die so unterstützt werden können, anhand eines festen 

Maßnahmenkatalogs. 

Der Höchstbetrag der finanziellen Unterstützung, der von einem Zuschussempfänger an Dritte gezahlt 

werden kann, beläuft sich auf 100 000 EUR, wobei jeder einzelne Dritte nur einen Höchstbetrag von 

10 000 EUR erhalten kann. 

Sofern im Basisrechtsakt nicht anderes bestimmt ist, werden die Betriebskostenzuschüsse für (HAUS-

HALT: Europäische) Einrichtungen im Fall ihrer Verlängerung schrittweise gekürzt, sofern der Zuschuss 

nicht in Form eines Pauschalbetrags oder einer Finanzierung auf der Grundlage von Pauschaltarifen ge-

währt wurde. 

6.3. Vergabeverfahren 

6.3.1.  Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

Zuschüsse müssen nach Veröffentlichung einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vergeben 

werden, mit Ausnahme der nachstehend unter Ziffer 6.3.2 aufgeführten Fälle.  

6.3.1.1. Veröffentlichung 

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist grundsätzlich auf der Website von EuropeAid zu 

veröffentlichen.  

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist auch immer lokal bekanntzumachen, wenn sie 

nicht von einer Dienststelle in der Zentrale der Europäischen Kommission in Brüssel organisiert wird. 

6.3.1.2. Offene oder nichtoffene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind in der Regel nichtoffen, d. h., alle Antragsteller 

können ihre Teilnahme am Verfahren beantragen, aber nur die Antragsteller, die (aufgrund des von ihnen 
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gemäß den veröffentlichten Leitlinien für Antragsteller eingereichten Konzeptpapiers) in die Shortlist 

aufgenommenen wurden, werden zur Einreichung eines Vollvorschlags aufgefordert. 

In Ausnahmefällen können offene Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht wer-

den, bei denen alle Antragsteller ein Antragsformular samt Vollvorschlag gemäß den veröffentlichten 

Leitlinien für Antragsteller einreichen können (siehe Ziffer 6.4.2). 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen können nur im offenen Verfahren durchgeführt wer-

den, wenn dies wegen der technischen Beschaffenheit der Aufforderung, der begrenzten Mittel, der vo-

raussichtlich geringen Zahl von Vorschlägen oder durch organisatorische Zwänge (z. B. Organisation 

durch regionale EU-Delegationen) gerechtfertigt ist . 

6.3.1.3. Partnerschaften 

Zuschussverträge können Teil einer Partnerschaftsrahmenvereinbarung mit dem Ziel der Begründung ei-

ner langfristigen Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Auftraggeber sein. Die Partnerschaftsrahmenver-

einbarung enthält nähere Angaben zu den gemeinsamen Zielen, der Art der punktuell oder im Rahmen 

eines genehmigten jährlichen Arbeitsprogramms geplanten Maßnahmen, dem Verfahren zur Gewährung 

von Einzelzuschüssen unter Beachtung der Verfahrensgrundsätze und -vorschriften in diesem Handbuch 

sowie den allgemeinen Rechten und Pflichten der Vertragspartner im Rahmen von Einzelvereinbarungen. 

Die Laufzeit der Partnerschaften darf vier Jahre nicht überschreiten, außer in - vor allem mit dem Gegen-

stand der Partnerschaft begründeten - Sonderfällen. Partnerschaftsrahmenvereinbarungen sind in Bezug 

auf das Vergabeverfahren Zuschüssen gleichgestellt. 

Partnerschaften dieser Art (zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem Zuschussempfänger) sind 

selten und nicht mit der häufig von Zuschussempfängern genutzten Möglichkeit zu verwechseln, eine 

Maßnahme in Partnerschaft mit einem oder mehreren anderen Organisationen als ihren „Partnern“ durch-

zuführen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE: 

Für die Inanspruchnahme einer Partnerschaftsrahmenvereinbarung ist die vorherige Genehmigung der 

zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission einzuholen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE:   

Für die Inanspruchnahme einer Partnerschaftsrahmenvereinbarung ist keine vorherige Genehmigung der 

zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission erforderlich. 

6.3.2.  Zuschussvergabe ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä-

gen („Direktvergabe“) 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-

KONTROLLE: 

Für die Inanspruchnahme der Direktvergabe ist die vorherige Genehmigung der zuständigen Dienststellen 

der Europäischen Kommission einzuholen. 

Der Verhandlungsbericht (Anhang A10a) ist den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommissi-

on zur Genehmigung vorzulegen, die über Annahme oder Ablehnung des Verhandlungsergebnisses zu 

entscheiden haben.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-KONTROLLE: 

Die Inanspruchnahme der Direktvergabe und das im Verhandlungsbericht (Anhang A10a) aufgeführte 

Verhandlungsergebnis bedürfen keiner vorherigen Genehmigung durch die Europäische Kommission. 

Zuschüsse können ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen nur in folgenden Fällen gewährt 

werden: 

 In ordnungsgemäß begründeten, dringenden Ausnahmefällen, z. B. wenn die Mindestfristen für 

die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen nach Ziffer 6.3.1 aufgrund unvorhersehbarer 

Ereignisse vom öffentlichen Auftraggeber nicht eingehalten werden können. Die als Gründe für 
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dringende Ausnahmefälle genannten Umstände dürfen auf keinen Fall vom öffentlichen Auftrag-

geber zu verantworten sein (z. B. drohender Ablauf der Finanzierungsvereinbarung). 

Die in Krisensituationen durchgeführten Maßnahmen nach Anhang A11a sind Situationen äu-

ßerster Dringlichkeit gleichgestellt; diese Bestimmungen finden auf den EEF entsprechende An-

wendung. 

Auch im Rahmen von Soforthilfemaßnahmen nach den Artikeln 72 und/oder 73 des Cotonou-

Abkommens (siehe Anhang A11a) kann das Verfahren der Direktvergabe in Anspruch genom-

men werden.   

 Wenn der Zuschuss einer Einrichtung gewährt wird, die de jure oder de facto eine Monopolstel-

lung innehat, muss der entsprechende Beschluss über die Zuschussvergabe ordnungsgemäß be-

gründet wird: 

Im hier verwandten Sinne bedeutet „de facto“ oder „de jure“ ein Monopol innehaben, dass der Zuschuss-

empfänger, bei dem es sich um ein Konsortium handeln kann, 

- über die ausschließliche Zuständigkeit in dem Tätigkeitsbereich bzw. in dem geografi-

schen Bereich verfügt, auf den sich der Zuschuss nach geltendem Recht bezieht; oder 

- die einzige Organisation ist, die in dem Tätigkeitsbereich bzw. in dem geografischen 

Bereich, auf den sich der Zuschuss nach allen faktischen und rechtlichen Gesichts-

punkten bezieht, entweder a) tätig ist oder b) in der Lage ist, tätig zu sein; 

 Wenn die Zuschüsse an Einrichtungen vergeben werden, die in dem entsprechenden Basisrechts-

akt als Zuschussempfänger aufgeführt sind; „Basisrechtsakt“ bezieht sich in diesem Zusammen-

hang auf die Verordnung über das Programm. Es reicht nicht aus, dass eine Einrichtung lediglich 

im Finanzierungsbeschluss bzw. Jahresaktionsprogramm als Zuschussempfänger genannt wird, 

da es sich bei diesen Dokumenten nicht um Basisrechtsakte handelt. 

 Im Bereich Forschung und technologische Entwicklung, wenn die Zuschüsse an Einrichtungen 

vergeben werden, die in dem jährlichen Arbeitsprogramm aufgeführt sind, sofern der Basis-

rechtsakt diese Möglichkeit ausdrücklich vorsieht und das betreffende Projekt nicht unter eine 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen fällt; 

 Wenn Zuschüsse für Maßnahmen mit besonderen Merkmalen gewährt werden, für die auf eine 

hochqualifizierte oder hochspezialisierte Einrichtung oder eine Einrichtung mit besonderen Ver-

waltungskapazitäten zurückgegriffen werden muss, sofern die betreffenden Maßnahmen nicht un-

ter eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen fallen. Diese Fälle sind im Beschluss 

über die Zuschussvergabe angemessen zu begründen; 

 Eine direkte Vergabe ist bei Zuschüssen mit geringer Höhe auch bei dezentraler Verwaltung (sie-

he Abschnitt 6.5) möglich. 

In allen Fällen muss der öffentliche Auftraggeber einen Bericht erstellen, in dem er erklärt, wie die Zu-

schussempfänger und die Zuschussbeträge ermittelt wurden, und die Gründe für den Vergabebeschluss 

erläutert (siehe Muster in Anhang a10_a). Der öffentliche Auftraggeber muss die einzelnen, im Muster 

für einen Verhandlungsbericht (Anhang a10_a) vorgesehenen Schritte einhalten und sicherstellen, dass 

die wesentlichen Grundsätze für Vergabeverfahren (auch was Förderfähigkeit, Leistungsfähigkeit und 

Ausschlussgründe anbetrifft) eingehalten werden.  

Die unter Ziffer 6.4.10 beschriebenen Verfahren finden entsprechende Anwendung. Der Verhandlungsbe-

richt wird Teil der Vertragsunterlagen. 

6.4. Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

6.4.1.  Bekanntmachung 
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Um eine möglichst breite Beteiligung und das erforderliche Maß an Transparenz sicherzustellen, müssen 

für jede Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen Leitlinien für Antragsteller veröffentlicht wer-

den.  

Diese Leitlinien werden im Internet und in allen anderen geeigneten Medien (Fachpresse, lokale Veröf-

fentlichungen usw.) veröffentlicht. Sie sollten beim öffentlichen Auftraggeber auch in gedruckter Fassung 

verfügbar sein und sollten in allen für die jeweilige Aufforderung zur Einreichung von Angeboten rele-

vanten Sprachfassungen vorliegen. 

Die Europäische Kommission ist für die Veröffentlichung auf der Website von EuropeAid zuständig. 

Handelt es sich beim öffentlichen Auftraggeber nicht um eine Dienststelle der Zentrale der Europäischen 

Kommission in Brüssel, so hat er die lokale Veröffentlichung zeitgleich mit der Veröffentlichung im In-

ternet vorzunehmen. 

Da die Kosten für die Veröffentlichung der vollständigen Leitlinien für Antragsteller in den örtlichen 

Medien hoch sein können, enthält das Muster in Anhang E2 die Mindestangaben, die in einer lokalen An-

zeige mitzuteilen sind. Die vollständigen Leitlinien müssen jedoch unter der in der lokalen Anzeige ange-

gebenen Anschrift erhältlich sein. 

Es wird empfohlen, nach der Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen eine 

oder mehrere Informationsveranstaltungen abzuhalten, zu denen alle potenziellen Antragsteller kommen 

können. Diese Informationsveranstaltungen sollten spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist für die Ange-

botsabgabe stattfinden. Alle Unterlagen/Präsentationen dieser Veranstaltungen müssen zumindest auf der 

Website von EuropeAid, auf der auch die Aufforderung veröffentlicht wurde, zur Verfügung stehen. In-

formationsveranstaltungen für zentral durchgeführte allgemeine Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen werden in Abstimmung mit der Zentrale der Europäischen Kommission (hinsichtlich Datum, 

Ort und Präsentationen) organisiert. Dabei wird für alle Zielregionen die nichtdiskriminierende Weiterga-

be der gleichen Informationen gewährleistet. 

6.4.2.  Abfassung und Inhalt der Leitlinien für Antragsteller 

In den Leitlinien für Antragsteller (die ein Antragsformblatt und weitere Anhänge enthalten) werden der 

Zweck der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, die Teilnahmevoraussetzungen für die An-

tragsteller und ihre Partner, die für eine Finanzierung in Frage kommenden Arten von Maßnahmen und 

Kosten und die Bewertungskriterien (für Auswahl und Vergabe - siehe Anhang E3a) erläutert. Ferner 

wird angegeben, wie das Antragsformblatt auszufüllen ist, welche Anlagen beigefügt werden müssen und 

welche Verfahren bei der Antragstellung einzuhalten sind. Schließlich wird über das anschließende Be-

wertungsverfahren (mit vorläufigem Zeitplan) und über die für das ausgewählte Projekt geltenden Ver-

tragsbedingungen informiert, die auf die erfolgreichen Bewerber Anwendung finden. 

Die Leitlinien sollten sehr genau und detailliert die Ziele und Prioritäten der Aufforderung zur Einrei-

chung von Vorschlägen darstellen und den Zulassungskriterien besondere Aufmerksamkeit widmen. Die 

Leitlinien sind zu veröffentlichen; jede Änderung ist daher ebenfalls zu veröffentlichen. Die veröffent-

lichten Informationen werden für den Bewertungsausschuss mit Ablauf der Frist zur Einreichung von 

Angeboten verbindlich.  

Das vom Antragsteller auszufüllende Antragsformular umfasst folgende Teile: 

- Konzeptpapier 

- Informationen über die vorgeschlagene Maßnahme, einschließlich des Budgets 

- Informationen über den Antragsteller 

- Informationen über etwaige Partner. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Die Leitlinien für Antragsteller sind vor ihrer Veröffentlichung vom öffentlichen Auftraggeber zu ge-

nehmigen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 
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Der öffentliche Auftraggeber hat die Leitlinien für Antragsteller vor ihrer Veröffentlichung der Delegati-

on der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. 

6.4.3.  Förder- und Bewertungskriterien (Auswahl- und Zuschussvergabe-

kriterien) 

6.4.3.1. Förderkriterien 

Die Förderkriterien bestimmen die Bedingungen für die Teilnahme an einer Aufforderung zur Einrei-

chung von Vorschlägen. Sie tragen den Zielen der Maßnahme Rechnung und stehen mit dem Transpa-

renzgrundsatz und dem Diskriminierungsverbot im Einklang Die Förderkriterien beziehen sich auf zwei 

verschiedene Aspekte: 

 Teilnahmeberechtigung des Antragstellers: Dieser Aspekt betrifft in erster Linie den rechtlichen 

und administrativen Status des Antragstellers - siehe Ziffer 6.2.3.1 (Staatsangehörigkeitsregel) 

und Ziffer 6.2.2.3 (Ausschlussgründe).   

Wenn zur Einreichung von Vorschlägen für Projekte aufgefordert wird, die zusammen mit Part-

nern durchgeführt werden sollen, sind die Mindestzahl der Partner und die Teilnahmevorausset-

zungen für jeden Partner des federführenden Antragstellers anzugeben. Die Teilnahmevorausset-

zungen für den federführenden Antragsteller können andere sein als die für die Partner. 

 Förderfähigkeit der Maßnahme: Dieser Aspekt betrifft die Art von Maßnahmen, die Fachgebiete 

oder die Themen und das geografische Gebiet, für die die Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen gilt. 

6.4.3.2. Bewertungskriterien: Auswahl- und Zuschussvergabekriterien 

Die Bewertungskriterien umfassen Auswahl- und Zuschussvergabekriterien, die jeweils in den Bewer-

tungsbogen festgelegt sind. 

 Anhand der Auswahlkriterien wird bewertet, ob der Antragsteller über die finanzielle und opera-

tionelle Leistungsfähigkeit verfügt, um die vorgeschlagene Maßnahme durchzuführen: Der An-

tragsteller muss über ausreichende und solide Finanzierungsquellen verfügen, um seine Tätigkeit 

während der Dauer der Durchführung der Maßnahme aufrechtzuerhalten und sich gegebenenfalls 

an ihrer Finanzierung zu beteiligen. Die Antragsteller und ihre Partner müssen auch über die er-

forderliche berufliche Leistungsfähigkeit und Qualifikationen verfügen, um die vorgeschlagene 

Maßnahme zum Abschluss zu bringen.  

Von der Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit, die sich vor allem auf die Analyse der 

vom Antragsteller geforderten Nachweise stützt, sind natürliche Personen, die Stipendien erhal-

ten, sowie öffentliche Einrichtungen und internationale Organisationen ausgenommen. 

 Mithilfe der Zuschussvergabekriterien kann die Qualität der eingereichten Vorschläge mit Blick 

auf die Ziele und Prioritäten bewertet und die Zuschüsse für die Projekte vergeben werden, die 

die Effizienz der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen insgesamt maximieren. Sie sol-

len es dem öffentlichen Auftraggeber ermöglichen, Vorschläge auszuwählen, bei denen er davon 

ausgehen kann, dass sie mit seinen Zielen und Prioritäten in Einklang stehen und die Sichtbarkeit 

der Finanzierung durch die EU gewährleisten.  

Die Zuschussvergabekriterien beziehen sich vor allem auf die Relevanz der betreffenden Maß-

nahme und auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des Zuschussprogramms, aus dem die Aufforde-

rung zur Einreichung von Vorschlägen finanziert wird, auf die Qualität, die erwarteten Wirkun-

gen und die Nachhaltigkeit der Aktion sowie auf ihre Kosteneffizienz. 

Sämtliche in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen angegebenen Zulassungs- und Bewer-

tungskriterien müssen in der vorgegeben Weise angewandt werden und können während des Verfahrens 

nicht geändert werden. Die Kriterien müssen präzise und frei von Diskriminierungen sein. Siehe Muster 

für die Bewertungsbogen in den Anhängen E5a und E5b. 
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6.4.4.  Ergänzende Auskünfte vor Ablauf der Frist für die Einreichung der 

Vorschläge 

Zwischen der Bekanntmachung und dem Ablauf der Frist für die Einreichung der Vorschläge und zusätz-

lich zu einer etwaigen Informationsveranstaltung (hierzu siehe Ziffer 6.4.1) ist den Antragstellern Gele-

genheit zu geben, Fragen zur Ausfüllung des Formblatts und zur Zusammenstellung ihrer Anträge zu stel-

len. Der öffentliche Auftraggeber muss zu diesem Zweck eine Kontaktstelle einrichten, an die die Fragen 

gerichtet werden können. Die Antragsteller können bis spätestens 21 Tage vor Ablauf der Frist für die 

Einreichung der Vorschläge schriftlich ihre Fragen einreichen. Der öffentliche Auftraggeber muss alle 

Fragen spätestens 11 Tage vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Vorschläge beantworten. Im Inte-

resse der Gleichbehandlung der Antragsteller kann der öffentliche Auftraggeber im Vorfeld keine Stel-

lungnahme hinsichtlich der Förderfähigkeit eines Antragstellers, eines Partners, einer Maßnahme oder 

spezifischer Tätigkeiten abgeben. 

Im Interesse der Transparenz und der Chancengleichheit ist die einem Antragsteller erteilte Antwort zu 

Punkten, die auch für die anderen Antragsteller von Interesse sein könnten, allen Antragstellern zugäng-

lich zu machen. Hierzu kann im Internet eine Tabelle mit Fragen und Antworten veröffentlicht werden. 

Diese muss bis 11 Tage vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Vorschläge regelmäßig auf den neu-

esten Stand gebracht werden. 

6.4.5.  Frist für die Einreichung der Vorschläge 

Die Vorschläge müssen beim öffentlichen Auftraggeber unter der Anschrift und spätestens an dem Tag 

(und bei direkter Abgabe zusätzlich spätestens zu der Uhrzeit) eingehen, die in der Aufforderung zur Ein-

reichung von Vorschlägen angegeben sind. Als Nachweis gilt das Versanddatum, der Poststempel oder 

das Datum des Einlieferungsscheins (bei persönlicher Abgabe: gilt das in den Leitlinien festgelegte Da-

tum mit Uhrzeit). Aus Gründen der Verwaltungseffizienz kann der öffentliche Auftraggeber jedoch An-

träge, die nach dem effektiven Zeitpunkt der Genehmigung des ersten Bewertungsschritts eingehen, zu-

rückweisen, wenn die Annahme zwar rechtzeitig eingereichter, aber spät eintreffender Konzeptpapiere 

oder Anträge das Vergabeverfahren erheblich verzögern oder bereits getroffene und mitgeteilte Entschei-

dungen infrage stellen würde. Bei einem offenen Verfahren ist dies der Zeitpunkt der Genehmigung der 

Bewertung des Konzeptpapiers. Bei einem nichtoffenen Verfahren ist dies entweder der Zeitpunkt der 

Genehmigung der Bewertung des Konzeptpapiers (erste Stufe) oder der Zeitpunkt der Genehmigung der 

Bewertung des Vollvorschlags (zweite Stufe).  

Die Frist für die Einreichung der Vorschläge muss so bemessen sein, dass eine hohe Qualität der Vor-

schläge gewährleistet ist. Die Erfahrung zeigt, dass potenzielle Antragsteller bei einer zu kurzen Frist von 

der Einreichung eines Vorschlags absehen oder unvollständige oder schlecht ausgearbeitete Vorschläge 

einreichen.  

Die Frist zwischen dem Tag, an dem die Leitlinien veröffentlicht werden, und dem Tag, an dem die 

Vorschläge spätestens eingehen müssen, beträgt mindestens 90 Tage. Beläuft sich der Betrag für je-

den Zuschuss, der im Rahmen des Programms zu vergeben ist, auf höchstens 100 000 EUR, so verkürzt 

sich diese Frist auf mindestens 60 Tage. In Ausnahmefällen kann eine kürzere Frist gesetzt werden. 

Bei einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen kann mehr als nur eine einzige Frist für die 

Einreichung der Vorschläge gesetzt werden, und zwar entweder um ein gestaffeltes Vorgehen zu ermög-

lichen oder weil es sich um Fälle handelt, in denen die zu finanzierenden Maßnahmen aufgrund ihrer Art 

nicht lange im Voraus geplant werden können. In diesem Fall werden die Vorschläge, die nach einer be-

stimmten Frist eingehen, automatisch auf die nächste Frist übertragen. 

6.4.6.  Einreichung der Vorschläge 

Die Vorschläge sind in Übereinstimmung mit den in den Leitlinien für Antragsteller gegebenen Anwei-

sungen einzureichen (siehe Anhang E3).  
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Das Antragsformular besteht aus einem Konzeptpapier, dem Antragsformblatt, einer Checkliste und einer 

Erklärung.  

Es steht im Ermessen des für die jeweilige Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zuständigen 

Anweisungsbefugten, zu entscheiden, ob die Nachweise von allen Antragstellern zusammen mit dem An-

tragsformular oder nur von den Antragstellern verlangt werden, die nach der Bewertung vorläufig ausge-

wählt werden. Obwohl die Nachweise grundsätzlich nur bei den vorläufig ausgewählten Antragstellern 

geprüft werden, sind die Leitlinien für Antragsteller und das Antragsformular dementsprechend anzupas-

sen. Für Zuschussanträge mit einem Wert von bis zu 25 000 EUR werden keine Nachweise verlangt.  

Von den verlangten Originalnachweisen sind entweder die Originale oder Fotokopien vorzulegen. Sind 

die Nachweise nicht in einer der Amtssprachen der Europäischen Union oder gegebenenfalls in der Spra-

che des Landes abgefasst, in dem die Maßnahme durchgeführt werden soll, so ist von aussagekräftigen 

Auszügen aus diesen Unterlagen, die Beweise für die Förderfähigkeit des Antragstellers liefern können, 

eine Übersetzung in die Sprache/eine der Sprachen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

vorzulegen, wenn dies zu Zwecken der besseren Verständlichkeit des Vorschlags verlangt wird. 

Wird ein Zuschuss für eine Maßnahme von mehr als 500 000 EUR oder ein Betriebskostenzuschuss von 

mehr als 100 000 EUR beantragt, muss der Antragsteller einen von einem zugelassenen unabhängigen 

Rechnungsprüfer erstellten Prüfbericht vorlegen. In diesem Bericht wird der Jahresabschluss des letzten 

Rechnungsjahres bescheinigt (der letzten beiden Rechnungsjahre bei Partnerschaftsrahmenvereinbarun-

gen). Diese Verpflichtung gilt nicht für internationale Organisationen oder öffentliche Einrichtungen. Der 

öffentliche Auftraggeber kann entsprechend der Risikobewertung bei Vereinbarungen mit Hochschulen 

und Sekundarschulen sowie mit mehreren gesamtschuldnerisch haftenden Empfängern von der Verpflich-

tung zur Prüfung absehen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG: 

Die für eine spezielle Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen verlangten Nachweise müssen in-

nerhalb der vom öffentlichen Auftraggeber mitgeteilten Frist in PADOR hochgeladen werden. 

6.4.7.  Bewertungsausschuss  

6.4.7.1. Zusammensetzung 

Die Angebote werden von einem vom öffentlichen Auftraggeber eingesetzten Bewertungsausschuss be-

wertet, der sich aus einem nicht stimmberechtigten Vorsitzenden, einem nicht stimmberechtigten Sekretär 

und einer ungeraden Zahl stimmberechtigter Mitglieder (mindestens drei) zusammensetzt. Die stimmbe-

rechtigten Mitglieder müssen über die für die fundierte Beurteilung der Angebote erforderlichen Fach- 

und Verwaltungskenntnisse verfügen. Sie müssen über angemessene Kenntnisse der Sprache verfügen, in 

der die Vorschläge eingereicht werden. Sie müssen mindestens zwei organisatorische Einheiten des öf-

fentlichen Auftraggebers vertreten, die in keiner hierarchischen Beziehung zueinander stehen dürfen. Die-

se Verpflichtung entfällt, wenn es keine getrennten Einheiten gibt (z. B. in einer Delegation der EU). Es 

können stellvertretende Ausschussmitglieder nach den für die Ernennung der Mitglieder geltenden Be-

dingungen ernannt werden, wenn dies wegen des Umfangs und/oder der technischen Beschaffenheit der 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gerechtfertigt ist.  

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Der Bewertungsausschuss (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten Mitglieder) ist 

vom öffentlichen Auftraggeber namentlich zu ernennen. Zur Teilnahme anderer Beobachter muss der öf-

fentliche Auftraggeber seine vorherige Genehmigung erteilen. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Der Bewertungsausschuss (d. h. der Vorsitzende, der Sekretär und die stimmberechtigten Mitglieder) ist 

vom öffentlichen Auftraggeber namentlich zu ernennen, der die Europäische Kommission darüber zu un-

terrichten hat. Die Zusammensetzung des Ausschusses gilt als genehmigt, wenn die Europäische Kom-

mission binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang der Benennung der Mitglieder keine Einwände erhebt. 
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Die Europäische Kommission kann einen Beobachter benennen, der die Beratungen im Bewertungsaus-

schuss ganz oder zum Teil verfolgt. Für die Teilnahme weiterer Beobachter ist die vorherige Zustimmung 

der Europäischen Kommission einzuholen. 

Die Mitglieder des Bewertungsausschusses müssen an allen Sitzungen teilnehmen, mit Ausnahme der 

Eröffnungssitzung. Jede Abwesenheit ist im Bewertungsbericht zu vermerken und zu begründen. Scheidet 

ein Mitglied aus welchen Gründen auch immer aus dem Bewertungsausschuss aus, so muss es durch sei-

nen Stellvertreter oder im Wege des für die Ernennung der Mitglieder des Bewertungsausschusses gelten-

den Standardverfahrens ersetzt werden. Der Vorsitzende des Bewertungsausschusses bestimmt, inwieweit 

das Bewertungsverfahren wieder von Neuem beginnen muss. Diese Entscheidung wie auch jede andere 

Entscheidung im Zusammenhang mit der Ersetzung von Mitgliedern des Ausschusses ist im Bewertungs-

bericht zu vermerken und zu begründen 

Alle stimmberechtigten Mitglieder des Bewertungsausschusses haben das gleiche Stimmrecht.  

Der Bewertungsausschuss sollte frühzeitig genug gebildet werden, um sicherzustellen, dass die ernannten 

Mitglieder (und die im Fall der dezentralen Verwaltung mit Ex-ante-Kontrolle von der Europäischen 

Kommission ernannten Beobachter) während des für die Vorbereitung und Durchführung des Bewer-

tungsverfahrens erforderlichen Zeitraums zur Verfügung stehen.  

6.4.7.2. Einsatz von Bewertungssachverständigen 

Gehen besonders viele oder hochtechnische Vorschläge ein, so ist es für den Bewertungsausschuss mitun-

ter nicht möglich, alle Vorschläge in allen Einzelheiten zu prüfen. Falls erforderlich, kann diese De-

tailprüfung ganz oder zum Teil von Bewertungssachverständigen übernommen werden, so dass der Be-

wertungsausschuss seine Beratungen auf der Grundlage von deren Bewertungen vornehmen kann. Bewer-

tungssachverständige können als Beobachter an den Sitzungen des Bewertungsausschusses teilnehmen, 

um die Ergebnisse ihrer Bewertungen darzustellen und etwaige Fragen der Mitglieder des Bewertungs-

ausschusses zu beantworten. 

Werden keine Bewertungssachverständigen eingesetzt, so genügt es, dass der Bewertungsausschuss einen 

gemeinsamen Bewertungsbogen für den jeweiligen Verfahrensschritt erstellt. 

Die Bewertungssachverständigen arbeiten unter der Aufsicht des Vorsitzenden des Bewertungsausschus-

ses. Zwar kann derselbe Bewertungssachverständige für die verschiedenen Bewertungsstufen eingesetzt 

werden, jedoch sind für die verschiedenen Bewertungen unterschiedliche Arten von Fachwissen erforder-

lich, so dass empfohlen wird, nach Möglichkeit verschiedene Personen einzusetzen.  

Wird die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von einer Dienststelle der Zentrale der Europäi-

schen Kommission in Brüssel organisiert, so ist einer der beiden Bewertungssachverständigen die Delega-

tion der Kommission in dem Land, in dem die Maßnahme durchgeführt werden soll (im Fall von Projek-

ten mit Regionalcharakter wird die federführende Delegation – oder gegebenenfalls die Zentrale in Brüs-

sel – tätig und befragt die betroffenen Delegationen in der betreffende Region, wenn zweckdienlich). 

Werden keine Bewertungssachverständigen eingesetzt, so sollte die betreffende Delegation dennoch im-

mer mit einbezogen werden. 

 Bei der Prüfung der administrativen Anforderungen und der Förderungsfähigkeit besteht die Auf-

gabe der Sachverständigen darin, jeden Vorschlag einem Screening anhand der Checkliste und 

der Erklärung des Antragstellers (siehe Anhang E3b) zu unterziehen. Es reicht, wenn jeder Vor-

schlag von einem Bewertungssachverständigen gescreent wird. 

Es wäre von Vorteil, wenn diese Arbeit an Beamte oder sonstige Bedienstete des öffentlichen 

Auftraggebers übertragen werden könnte. Bei Bedarf können auch externe Bewertungssachver-

ständige beauftragt werden. 

 Was die Bewertung der Konzeptpapiere und der Vorschläge anbelangt, so besteht die Aufgabe 

der Bewertungssachverständigen darin, eine schriftliche Bewertung anhand der veröffentlichten 

Bewertungsbogen (siehe Anhänge E5a und E5b) vorzunehmen. Mindestens zwei Sachverständige 

müssen jedes Konzeptpapier und jeden Vorschlag unabhängig voneinander bewerten.  

 Die
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se beiden Bewertungssachverständigen sollten vorzugsweise intern aus dem Personal der Dienst-

stellen der Kommission ausgewählt werden. Stehen intern nicht genügend Personalressourcen zur 

Verfügung, so können auch externe Bewertungssachverständige ausgewählt werden. Die externen 

Bewertungssachverständigen müssen eingehende Fachkenntnisse der von dem betreffenden Zu-

schussprogramm abgedeckten Bereiche haben. Ihr Fachwissen ist anhand ihrer Lebensläufe zu 

überprüfen. Es werden mindestens fünf Jahre Berufserfahrung auf einem spezifischen Gebiet er-

wartet.  

 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Die Bewertungssachverständigen sind vom öffentlichen Auftraggeber auszuwählen. Externe Bewertungs-

sachverständige, die keine Beamten oder sonstigen Bediensteten des öffentlichen Auftraggebers oder der 

öffentlichen Verwaltung des Empfängerlandes sind, müssen anhand der für Dienstleistungsaufträge gel-

tenden Verfahren, d. h. unter Berücksichtigung der entsprechenden Schwellenwerte, ausgewählt werden. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Die Bewertungssachverständigen sind vom öffentlichen Auftraggeber auszuwählen. Die Auswahlliste ist 

der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Externe Bewertungssachverständige, die 

keine Beamten oder sonstigen Bediensteten des öffentlichen Auftraggebers oder der öffentlichen Verwal-

tung des Empfängerlandes sind, müssen anhand geeigneter Verfahren für Dienstleistungsaufträge ausge-

wählt werden. 

6.4.7.3. Unparteilichkeit und Vertraulichkeit 

Siehe Ziffer 2.8.2. 

6.4.7.4. Aufgaben des Bewertungsausschusses 

Siehe Ziffer 2.8.3. 

6.4.8.  Phasen des Bewertungsverfahrens 

Das Bewertungsverfahren beginnt mit dem Eingang der Konzeptpapiere/Vorschläge beim öffentlichen 

Auftraggeber und endet mit der Entscheidung über die Zuschussvergabe an die ausgewählten Antragstel-

ler. Auf dieses Verfahren wird nachstehend eingegangen. 

6.4.8.1. Eingang und Registrierung der Vorschläge 

Bei Eingang der Vorschläge muss der öffentliche Auftraggeber diese registrieren und eine Empfangsbe-

stätigung für jene Vorschläge ausstellen, die persönlich eingereicht wurden (siehe Anhang A7). Die Um-

schläge bleiben versiegelt und sind bis zu ihrer Eröffnung an einem sicheren Ort aufzubewahren. 

6.4.8.2. Eröffnungssitzung und Prüfung der Einhaltung der formellen Voraussetzungen 

Alle eingegangenen Vorschläge müssen in einer Eröffnungssitzung eröffnet werden, bei der die Einzel-

heiten der Registrierung überprüft und vervollständigt und die Vorschläge durchnummeriert werden. 

Der Sekretär des Bewertungsausschusses überwacht die Eröffnungssitzung und bittet bei Bedarf noch 

weiteres Personal des öffentlichen Auftraggebers um Unterstützung. 

Die Registrierung der Konzeptpapiere/Vorschläge sollte folgende Angaben umfassen:  

- Registrierungsnummer des Konzeptpapiers/Vorschlags  

- Datum der Einreichung Name und Anschrift des Antragstellers. 

- Für jedes Angebot gilt Folgendes: 

- Name und Anschrift des Antragstellers. 
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Für jedes Angebot gilt Folgendes: 

- das Original ist an einem sicheren Ort im Archiv des öffentlichen Auftraggebers aufzubewahren; 

-  an die Bewerter und gegebenenfalls auch an die Bewertungssachverständigen werden Kopien ver-

teilt. 

Vorschläge, die fristgerecht eingereicht wurden, werden im Hinblick auf die Einhaltung der formellen 

Kriterien überprüft. Dabei wird geprüft, ob sie alle in der Checkliste aufgeführten Kriterien erfüllen (Teil 

1 von Abschnitt V des Antragsformulars). Unter keinen Umständen darf diese Checkliste von den Bewer-

tungssachverständigen oder den Mitgliedern des Bewertungsausschusses geändert werden.  

Unvollständige Anträge können vom Bewertungsverfahren ausgeschlossen werden. Sind jedoch einige 

der Kriterien nicht erfüllt, so wird entsprechend der in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä-

gen gewählten Variante der Antrag des Antragstellers abgelehnt oder der Antragsteller aufgefordert, bin-

nen einer vom Bewertungsausschuss festzulegenden Frist eine Klarstellung vorzulegen. In diesem Fall 

kann der Bewertungsausschuss nach eigenem Ermessen entscheiden, ob der Vorschlag im restlichen Be-

wertungsverfahren noch berücksichtigt werden sollte; dabei ist die Gleichbehandlung der Vorschläge zu 

gewährleisten und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Die Entscheidung des Bewertungs-

ausschusses ist in jedem Fall vollständig im Bewertungsbericht zu vermerken und zu begründen (siehe 

Ziffer 2.8.3.) 

Der öffentliche Auftraggeber hat die zur weiteren Bewertung nicht zugelassenen Vorschläge aufzubewah-

ren. 

Die Prüfung der Einhaltung der formellen Voraussetzungen kann von den Mitgliedern des Bewertungs-

ausschusses oder von den Bewertungssachverständigen vorgenommen werden.  

Nehmen die Ausschussmitglieder diese Prüfung nicht selbst vor, so muss der Bewertungsausschuss die 

Schlussfolgerungen der Bewertungssachverständigen anhand der von diesen ausgefüllten Prüfbogen 

überprüfen. Um dem Bewertungsausschuss diese Überprüfung der Bewertungen zu erleichtern, hat der 

Sekretär des Bewertungsausschusses sicherzustellen, dass eine Liste der Vorschläge aufgestellt wird, die 

die formellen Anforderungen nicht erfüllt haben. Bei jedem Eintrag auf der Liste sind die Gründe anzu-

geben. 

Im Anschluss an die Eröffnungssitzung und die Prüfung der formellen Voraussetzungen tritt der Bewer-

tungsausschuss zusammen, um über strittige Fälle zu entscheiden und beginnt mit der Bewertung der 

Konzeptpapiere.  

6.4.8.3. Bewertung des Konzeptpapiers  

Bei den fristgerecht eingereichten Konzeptpapieren, die die formellen Voraussetzungen erfüllen, werden 

Relevanz und Konzeption der vorgeschlagenen Maßnahme anhand eines Bewertungsbogens geprüft (sie-

he Anhang E5a). Die Gesamtbewertung beruht auf den in einzelnen Unterrubriken erzielten Punkten, die 

anschließend für jede Rubrik zu einer Gesamtpunktzahl addiert werden. Bewertet der Bewertungsaus-

schuss die Konzeptpapiere nicht selbst, so entspricht die Endnote dem arithmetischen Mittel der von den 

Bewertungssachverständigen vergebenen Noten. 

Wird die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von einer Dienststelle der Zentrale der Europäi-

schen Kommission organisiert, so muss eine Kopie von jedem Konzeptpapier der Delegation der Europä-

ischen Kommission in dem Land, in dem die vorgeschlagene Maßnahme durchgeführt werden soll, zur 

Bewertung anhand des gleichen Bewertungsbogens (siehe Anhang 8) zugesandt werden. 

Der Sekretär erstellt dann eine Liste aller Konzeptpapiere in der Rangfolge der erzielten Punkte. Im ersten 

Schritt werden nur die Konzeptpapiere mit einer Mindestpunktzahl von 30 Punkten in der Vorauswahl 

berücksichtigt. Wurden die Bewertungen von Sachverständigen vorgenommen ist dem Bewertungsaus-

schuss der für jedes Konzeptpapier ausgefüllte Bewertungsbogen zu übermitteln. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 
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Der Bewertungsbericht über die Angebotseröffnung, die Prüfung der formellen Voraussetzungen und die 

Bewertung der Konzeptpapiere (siehe Anhang 6b) ist dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen; dieser 

entscheidet, ob er den Empfehlungen des Ausschusses folgt oder nicht. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Der öffentliche Auftraggeber hat dann den Bewertungsbericht der Europäischen Kommission zur Ge-

nehmigung vorzulegen. 

Nach der Bewertung der Konzeptpapiere teilt der öffentliche Auftraggeber den Antragstellern schriftlich 

mit, ob ihre Anträge die Kriterien für die Angebotseröffnung und die formellen Voraussetzungen erfüllt 

haben, und gibt ihnen gegebenenfalls das Ergebnis der Bewertung ihres Konzeptpapiers bekannt. 

6.4.8.4. Bewertung des Antragsformulars 

Die Qualität des Antragsformulars ist anhand des Bewertungsbogens und der dort aufgeführten Auswahl- 

und Vergabekriterien (siehe Anhang 5b) zu bewerten. Zu jeder Rubrik sind Anmerkungen anhand der 

dafür vorgesehenen Fragen und Kriterien einzutragen. In besonderen Fällen kann es nötig sein, Anmer-

kungen zu spezifischen Unterrubriken zu machen. Die Gesamtbewertung beruht auf den in einzelnen Un-

terrubriken erzielten Punkten, die anschließend für jede Rubrik zu einer Gesamtpunktzahl addiert werden. 

Bewertet der Bewertungsausschuss die Antragsformulare nicht selbst, so wird die Endpunktzahl als 

arithmetisches Mittel der von den Bewertungssachverständigen vergebenen Punkte ermittelt. 

Wird die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von einer Dienststelle der Zentrale der Europäi-

schen Kommission organisiert, so muss eine Kopie von jedem Antragsformular der Delegation der Euro-

päischen Union in dem Land, in dem die vorgeschlagene Maßnahme durchgeführt werden soll, zur Be-

wertung anhand des gleichen Bewertungsbogens (siehe Anhang 8) zugesandt werden. 

Der Sekretär erstellt dann eine Liste aller Vorschläge in der Rangfolge der erzielten Punkte. Der für jeden 

Vorschlag ausgefüllte Bewertungsbogen ist dem Bewertungsausschuss zu übermitteln. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Der Bewertungsbericht für das Antragsformular ist dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen, der zu 

entscheiden hat, ob er den Empfehlungen des Ausschusses folgt oder nicht. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Der öffentliche Auftraggeber hat dann den Bewertungsbericht der Europäischen Kommission zur Ge-

nehmigung vorzulegen. 

Sobald die erforderliche Genehmigung bei ihm eingegangen ist, muss der öffentliche Auftraggeber ein 

Standardschreiben an die Antragsteller senden, um ihnen mitzuteilen, ob ihr Vorschlag nach der Eröff-

nung und Prüfung der formellen Voraussetzungen abgelehnt wurde oder die erforderliche Punktzahl er-

reicht hat, um in die Vorauswahl aufgenommen zu werden; diejenigen, deren Vorschläge ausgewählt 

wurden, werden aufgefordert, die verlangten Nachweise vorzulegen. 

6.4.8.5. Überprüfung der Förderfähigkeit 

Diese Bewertung muss anhand der Erklärung des Antragstellers, der verlangten Nachweise und der in den 

Leitlinien für Antragsteller aufgeführten Kriterien erfolgen. Unter keinen Umständen dürfen die Bewer-

tungssachverständigen oder die Mitglieder des Bewertungsausschusses diese Erklärung verändern. Ge-

prüft wird Folgendes: 

 Stimmt die Erklärung des Antragstellers mit den verlangten Nachweisen überein?  

Jeder fehlende Nachweis oder jede Inkohärenz zwischen der Erklärung und den Nachweisen führt 

bereits zur Ablehnung des Vorschlags. In diesem Fall kann der Bewertungsausschuss nach eige-

nem Ermessen entscheiden, ob der Vorschlag im restlichen Bewertungsverfahren noch berück-

sichtigt werden sollte; dabei ist die Gleichbehandlung der Vorschläge zu gewährleisten und der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Die Entscheidung des Bewertungsausschusses ist 

in jedem Fall vollständig im Bewertungsbericht zu vermerken und zu begründen (siehe Ziffer 

2.8.3.) 
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 Förderfähigkeit: Sind Antragsteller, Partner und Maßnahme förderfähig?  

Dies ist anhand der in den Leitlinien für Antragsteller festgelegten Kriterien zu bewerten.  

Die Überprüfung der Förderfähigkeit kann von den Mitgliedern des Bewertungsausschusses oder von 

Bewertungssachverständigen durchgeführt werden. Jeder Vorschlag kann von einer Person allein bewer-

tet werden.  

Obwohl eine Überprüfung der Förderfähigkeit nur für die vorläufig ausgewählten Antragsteller am Ende 

des Verfahrens vorgesehen ist, kann diese Prüfung auf Beschluss des Bewertungsausschusses auch auf 

jeder früheren Verfahrenstufe durchgeführt werden. 

Der Bewertungsausschuss kann, unter Einhaltung der guten Verwaltungspraktiken, einen Antragsteller in 

jeder Phase des Bewertungsverfahrens von der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen aus-

schließen, wenn dieser offensichtlich die Förderkriterien nicht erfüllt. 

Führen die Mitglieder des Bewertungsausschusses diese Bewertung nicht selbst durch, so muss der Be-

wertungsausschuss die Schlussfolgerungen der Bewertungssachverständigen anhand der von ihm ausge-

füllten Bewertungsbogen überprüfen. Um dem Bewertungsausschuss diese Überprüfung der Bewertungen 

zu erleichtern, hat der Sekretär des Bewertungsausschusses sicherzustellen, dass eine Liste der nicht för-

derfähigen Vorschläge aufgestellt wird. Bei jedem Eintrag auf der Liste ist auch zu begründen, warum der 

Vorschlag nicht berücksichtigt werden konnte. 

6.4.8.6. Schlussfolgerungen des Bewertungsausschusses 

Nachdem die Bewertungssachverständigen alle Vorschläge geprüft haben, fasst der Bewertungsausschuss 

seine Schlussfolgerungen. Er darf die Punktzahlen oder die Empfehlungen der Bewertungssachverständi-

gen wie auch die von ihnen ausgefüllten Bewertungsbogen nicht ändern. 

Der Bewertungsausschuss kann beschließen, die vom Sekretär auf der Grundlage der Berichte der Bewer-

tungssachverständigen aufgestellte Rangfolge zu genehmigen. Akzeptiert der Bewertungsausschuss die 

von den Bewertungssachverständigen für einen Vorschlag vergebenen Punktzahlen nicht, weil beispiels-

weise erhebliche Unterschiede zwischen den von den Bewertungssachverständigen vergebenen Punkten 

bestehen, so muss er diese Entscheidung im Bewertungsbericht begründen. Nach Maßgabe der nachste-

henden Punkte muss der Bewertungsausschuss dann für den betreffenden Vorschlag einen neuen gemein-

samen Bewertungsbogen ausfüllen. Die Liste ist entsprechend der sich ergebenden neuen Punktzahlen zu 

ändern; sie ersetzen die von den Bewertungssachverständigen errechneten Punktzahlen. 

Diese Entscheidungen sind im Bewertungsbericht zu vermerken und umfassend zu begründen. Die von 

den Mitgliedern des Bewertungsausschusses ausgefüllten Bewertungsbogen sind gemeinsam mit denen, 

die von den Bewertungssachverständigen ausgefüllt wurden, aufzubewahren. 

Der Bewertungsausschuss trifft seine Entscheidungen vollkommen unabhängig und hat beratende Funkti-

on. Der Bewertungsausschuss muss schließlich eine Liste der für eine Finanzierung ausgewählten Vor-

schläge aufstellen, in der die pro Vorschlag erzielten Punktzahlen, die Höhe des vorgeschlagenen Zu-

schusses und der zur Finanzierung vorgeschlagene Anteil an den förderfähigen Kosten genannt werden. 

Unter Berücksichtigung der nachstehenden Erwägungen wird in absteigender Rangfolge eine Liste der 

Angebote mit den höchsten Punktzahlen erstellt, die den Rahmen der für die Aufforderung zur Einrei-

chung von Vorschlägen zur Verfügung stehenden Mittel nicht überschreiten. 

 Der Ausschuss kann die Auswahl eines Vorschlags unter bestimmten Voraussetzungen empfeh-

len, die vor der Vertragsunterzeichnung erfüllt sein müssen. Diese Voraussetzungen dürfen je-

doch nicht die Zuschussvergabeentscheidung infrage stellen oder dem Grundsatz der Gleichbe-

handlung der Antragsteller zuwiderlaufen (siehe Ziffer 6.4.10.2) 

 Der Bewertungsausschuss kann sich entschließen, nicht alle verfügbaren Mittel zuzuweisen, 

wenn er zu der Auffassung gelangt, dass zu wenige Vorschläge die für die Zuschussvergabe er-

forderliche Qualität aufweisen. 

 Er kann eine Liste erstellen, die nach den in den Leitlinien für Antragsteller festgelegten themati-

schen- oder geografischen Bereichen gegliedert ist. 
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 Der Ausschuss kann einen Vorschlag ablehnen, wenn er einen anderen gleichartigen, aber mit ei-

ner höheren Punktzahl bewerteten Vorschlag ausgewählt hat. 

 Werden mehrere von demselben Antragsteller eingereichte Vorschläge für eine Finanzierung 

ausgewählt, hat aber der Antragsteller nicht die finanzielle oder operationelle Leistungsfähigkeit , 

um alle diese Maßnahmen durchzuführen, so kann der Bewertungsausschuss den Vorschlag/die 

Vorschläge ablehnen, der/die eine niedrigere Punktzahl erreicht hat/haben, und den Vorschlag 

auswählen, für den der Antragsteller über die zur Durchführung erforderliche Leistungsfähigkeit 

verfügt. 

Der Bewertungsausschuss kann ferner zu denselben Bedingungen eine Reserveliste mit einer begrenzten 

Anzahl derjenigen Vorschläge aufstellen, die nach den für eine Finanzierung ausgewählten Vorschlägen 

die besten Punktzahlen erreicht haben. Diese Reserveliste gilt für den im Bewertungsbericht genannten 

Zeitraum. Die Vorschläge auf dieser Liste können einen Zuschuss erhalten, falls Mittel im Rahmen der 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen verfügbar werden (niedrigere förderfähige Kosten bei 

den ausgewählten Vorschlägen, Unterzeichnung des Vertrages mit einem ausgewählten Antragsteller er-

weist sich als unmöglich usw.) 

 Der endgültige Bewertungsbericht über die Prüfung der Förderfähigkeit wird nach der Abschluss-

sitzung des Bewertungsausschusses erstellt. Er umfasst auch die Protokolle der Bewertungssit-

zungen und ist von allen Mitgliedern des Bewertungsausschusses zu unterzeichnen. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Das gesamte Bewertungsverfahren wird in einem Bewertungsbericht festgehalten, der vom Vorsitzenden, 

vom Sekretär und von allen stimmberechtigten Mitgliedern des Bewertungsausschusses zu unterzeichnen 

ist. Der Bericht ist dann dem öffentlichen Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen, der entscheidet, ob 

er dessen Empfehlungen annimmt oder nicht.  

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Ferner muss der öffentliche Auftraggeber den Bewertungsbericht zusammen mit seinen eigenen Empfeh-

lungen der Delegation der Europäischen Kommission zur Genehmigung vorlegen. 

Bestätigt der öffentliche Auftraggeber, dass es keine Änderungen gegenüber den Standardvertragsbedin-

gungen im Anhang zu den Leitlinien für Antragsteller gibt (weder in den Besonderen Bedingungen noch 

in den vorgeschlagenen Anhängen zum Vertrag), gilt die Genehmigung des Bewertungsberichts ein-

schließlich der Liste der vorgeschlagenen Zuschüsse durch die Europäische Kommission als Globalge-

nehmigung der entsprechenden Zuschussverträge, wenn eine solche Genehmigung erforderlich ist. Die 

Liste muss alle für den Vertragsabschluss notwendigen Elemente enthalten (einschließlich Angaben zum 

Antragsteller, Höchstbetrags des Zuschusses und Vertragslaufzeit). Gemäß dem Handbuch für Leistungs-

programme ist in bestimmten Fällen keine Genehmigung durch die Delegation erforderlich.  

Sobald die Genehmigungen erteilt sind, beginnt der öffentliche Auftraggeber mit der Zuschussvergabe 

(siehe Ziffer 6.4.10). 

Der Vergabebeschluss umfasst den Gegenstand und den Gesamtbetrag des Zuschusses, den genehmigten 

Bewertungsbericht und, falls zweckdienlich, die Gründe für die Entscheidung des öffentlichen Auftrag-

gebers, von den Empfehlungen abzuweichen, die der Bewertungsausschuss in seinem Bewertungsbericht 

für einzelne Vorschläge abgegeben hat. 

Nach Maßgabe der für den öffentlichen Auftraggebers geltenden Vorschriften für den Zugang zu Doku-

menten ist das gesamte Verfahren von der Abfassung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

bis zur Auswahl der erfolgreichen Antragsteller vertraulich. Die Beschlüsse des Bewertungsausschusses 

werden gemeinsam gefasst, seine Beratungen sind geheim zu halten. Die Mitglieder des Bewertungsaus-

schusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Falls die für den öffentlichen Auftraggeber geltenden 

Rechtsvorschriften im Widerspruch zu der erforderlichen vertraulichen Behandlung stehen, muss dieser 

vor der Bekanntmachung einer Information die Zustimmung der Europäischen Kommission einholen. 

6.4.9.  Aufhebung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
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Der öffentliche Auftraggeber kann sich in jeder Phase des Verfahrens entscheiden, die Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen aufzuheben, insbesondere aber nach Prüfung des Bewertungsberichts, 

wenn 

die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen erfolglos geblieben ist, d. h., wenn kein Angebot 

überzeugen konnte oder wenn keine Angebote eingegangen sind; 

 die wirtschaftlichen oder technischen Daten des Programms grundlegend geändert worden sind; 

 außergewöhnliche Umstände oder höhere Gewalt die normale Durchführung der geplanten Maß-

nahmen unmöglich machen; 

 während des Verfahrens Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind, vor allem, wenn diese eine 

Gleichbehandlung unmöglich gemacht haben. 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wird auf Veranlassung der zuständigen Dienststellen 

des öffentlichen Auftraggebers aufgehoben. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Hier ist außerdem die vorherige Genehmigung der Europäischen Kommission erforderlich. 

Die Antragsteller sind in diesem Fall von der Aufhebung des Verfahrens durch den öffentlichen Auftrag-

geber zu benachrichtigen, sie können daraus aber keinerlei Schadensersatzansprüche ableiten. 

6.4.10.  Vergabe der Zuschüsse 

6.4.10.1. Benachrichtigung der erfolgreichen Antragsteller 

DIREKTE ZENTRALE VERWALTUNG, DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-POST-

KONTROLLE: 

Nachdem der öffentliche Auftraggeber die endgültige Liste der zu vergebenden Zuschüsse offiziell ge-

nehmigt hat, teilt er den erfolgreichen Antragstellern in einem Schreiben mit, dass ihre Anträge ausge-

wählt wurden. 

Den nicht erfolgreichen Antragstellern wird in einem Standardschreiben mitgeteilt, dass sie nicht ausge-

wählt wurden, wobei die Gründe anzuführen sind. 

Wird eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von einer Dienststelle in der Zentrale der Eu-

ropäischen Kommission organisiert, so sind Kopien dieser Schreiben sowie gegebenenfalls, die gesamten 

Unterlagen und Komponenten der Bewertung, die für die Vertragsvorbereitung und -verwaltung erforder-

lich sind, der Delegation der Europäischen Union in dem Land zuzusenden, in dem die vorgeschlagene 

Maßnahme durchgeführt wird oder werden sollte. 

DEZENTRALE VERWALTUNG MIT EX-ANTE-KONTROLLE: 

Hier ist außerdem die Genehmigung der Europäischen Kommission erforderlich. 

Die Schreiben an die erfolgreichen Antragsteller sind innerhalb von 15 Tagen nach dem Beschluss über 

die Zuschussvergabe und die Schreiben an die abgelehnten Antragsteller anschließend innerhalb von wei-

teren 15 Tagen zu versenden. 

6.4.10.2. Ausarbeitung und Unterzeichnung der Verträge 

Bei der Ausarbeitung der Zuschussverträge für jeden der erfolgreichen Antragsteller auf der endgültigen 

Liste muss der öffentliche Auftraggeber wie unter Ziffer 2.9.1.2. beschrieben vorgehen. 

Das vom erfolgreichen Antragsteller auf der Stufe der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

vorgeschlagene Budget muss vor der Unterzeichnung des Vertrags um etwaige Rechenfehler oder nicht 

förderfähige Kosten bereinigt werden. Auch die Beschreibung der Maßnahme ist – falls erforderlich - 

dementsprechend zu berichtigen.  
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Sonstige Klarstellungen oder kleinere Korrekturen können in die Beschreibung der Maßnahme oder in 

das Budget mit einbezogen werden, sofern sie die Zuschussvergabeentscheidung nicht infrage stellen oder 

dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Antragsteller zuwiderlaufen und 

- Aspekte betreffen, auf die vom Bewertungsausschuss eindeutig hingewiesen wurde oder  

- darauf abzielen, Veränderungen zu berücksichtigen, die seit Eingang des betreffenden Vor-

schlags stattgefunden haben. 

Solche Änderungen können aber keinesfalls zu einer Aufstockung des Zuschussbetrags oder zu einer Er-

höhung des vom Bewertungsausschuss für den EU-Beitrag festgelegten Prozentsatzes der Kofinanzierung 

führen. 

Alle sonstigen Änderungen am Vorschlag des erfolgreichen Antragstellers bzw. Verhandlungen mit 

ihm sind verboten. 

Handelt es sich bei dem erfolgreichen Antragsteller um eine internationale Organisation, die Verfahren 

der Rechnungslegung, Rechnungsprüfung, internen Kontrolle und öffentlichen Auftragsvergabe anwen-

det, die Sicherheiten gemäß den international akzeptierten Standards bieten (siehe unten Abschnitt 6.9), 

so ist die Standard-Beitragsvereinbarung (siehe Anhang F1) oder ein anderer zwischen der betreffenden 

internationalen Organisation und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbarter Mustervertrag anstelle des 

Standard-Zuschussvertrags (siehe Abschnitte 6.9 und 7.1 dieses Handbuchs) zu verwenden.  

6.4.10.3. Wesentliche Elemente des Standard-Zuschussvertrags 

 Der Standard-Zuschussvertrag erkennt die Handlungsfreiheit des Zuschussempfängers an und sieht 

dementsprechend vereinfachte Verwaltungsbestimmungen vor. Insbesondere gestattet er dem Emp-

fänger, die Maßnahme auch ohne die vorherige Genehmigung des öffentlichen Auftraggebers an-

zupassen oder zu ändern, sofern diese Änderungen nicht wesentlich sind und bei keiner Rubrik des 

Budgets zu einer Änderung um mehr als 15 % führen. 

 Die erste Vorfinanzierungsrate, die entweder 80% des Vertragswertes oder 80% der ersten jährli-

chen Mittelausstattung beträgt, wird ausgezahlt, nachdem beide Parteien den Vertrag unterzeichnet 

haben. Folglich ist im Fall von Verträgen mit hohen Beträgen einmal im Jahr ein Zwischenbericht 

(mit technischer und finanzieller Komponente) und ein Zahlungsantrag einzureichen, sobald 70% 

der vorhergehenden Rate (und 100% der früheren Raten) aufgebraucht sind. Auf dieser Grundlage 

wird dann die neue Vorfinanzierungsrate ausgezahlt. Sind weniger als 70 % der letzten Vorfinan-

zierungszahlung verwendet worden, so wird dieser nicht verwendete Betrag von der neuen Vorfi-

nanzierungszahlung abgezogen. Der Restbetrag wird nach Genehmigung des Abschlussberichts ge-

zahlt. Der Empfänger darf Unterlagen zur Unterstützung seines Zahlungsantrags nicht dem öffent-

lichen Auftraggeber übermitteln, sondern muss sie zu Zwecken einer Kontrolle oder einer Rech-

nungsprüfung für einen Zeitraum von sieben Jahren nach Zahlung des Restbetrags und bis zum Ab-

lauf der Verjährungsfristen nach dem Recht des Landes aufbewahren, dem der Vertrag unterliegt. 

Während dieses Zeitraums und danach hat der öffentliche Auftraggeber alle personenbezogenen 

Daten nach Maßgabe seiner Datenschutzpolitik zu behandeln. 

 Die Gemeinschaft finanziert keinen bestimmten Teil einer Maßnahme, sondern einen bestimmten 

Prozentsatz der förderfähigen Gesamtkosten. Der EU-Beitrag kann auch auf einen bestimmten An-

teil an den akzeptierten Gesamtkosten der Maßnahme beschränkt sein. Wenn bei Abschluss der 

Maßnahme die tatsächlich förderfähigen Kosten niedriger als erwartet sind, wird der Zuschuss ent-

sprechend gekürzt.  

 Folgenden Unterlagen ist ein Ausgabenprüfungsbericht beizufügen: dem Abschlussbericht bei Zu-

schüssen in Höhe von mehr als 100 000 EUR, dem Zahlungsantrag für eine weitere Vorfinanzie-

rungsrate bei Zuschüssen in Höhe von 750 000 EUR oder mehr und, im Fall von Betriebskostenzu-

schüssen, einem Zahlungsantrag in Höhe von über 100 000 EUR pro Haushaltsjahr. 

 Eine finanzielle Sicherheit bis zur Höhe der Vorfinanzierung wird verlangt, wenn die Vorfinanzie-

rung mehr als 80% des Gesamtbetrags des Zuschusses ausmacht und mehr als 60 000 EUR beträgt, 

bzw. wenn der Zuschussempfänger eine Nichtregierungsorganisation ist und die Vorfinanzierung 
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1 000 000 EUR oder 90% des Gesamtbetrags des Zuschusses überschreitet. Anstatt eine finanzielle 

Sicherheit zu verlangen, kann der öffentliche Auftraggeber auch beschließen, die Vorfinanzierung 

in mehreren Teilbeträgen auszahlen. 

 Ist für die Durchführung einer Maßnahme die Vergabe von Aufträgen durch den Zuschussempfän-

ger erforderlich, so muss dieser die Bestimmungen von Anhang IV des Vertrags einhalten. 

 Sofern von der Europäischen Kommission nichts anderes verlangt bzw. mit ihr vereinbart wird, 

müssen die Zuschussempfänger die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sichtbarkeit der 

Finanzierung bzw. Kofinanzierung der EU sicherzustellen (siehe Ziffer 2.3.5.). Siehe Ziffer 2.3.5. 

6.4.10.4. Bekanntmachung der Zuschussvergabe 

Nach der Vertragsunterzeichnung muss der öffentliche Auftraggeber für jede Aufforderung zur Einrei-

chung von Vorschlägen eine Bekanntmachung über die Zuschussvergabe abfassen (siehe Anhang E11). 

Diese übersendet er umgehend der Europäischen Kommission, die das Ergebnis der Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen auf der Website von EuropeAid veröffentlicht.  

Ferner muss der öffentliche Auftraggeber alle statistischen Angaben über das Vergabeverfahren festhalten 

(u. a. die Zahl der Antragsteller im vergangenen Jahr, die Zahl und den Prozentsatz der erfolgreichen An-

träge pro Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, die durchschnittliche Verfahrensdauer vom 

Ende der Frist für die Einreichung des Antrags bis zur Zuschussvergabe, die Zuschussbeträge, die Namen 

der Antragsteller und die Angaben zur Person der Zuschussempfänger). 

Jeweils am Jahresende erstellt der öffentliche Auftraggeber ebenfalls eine zusammenfassende Übersicht 

nach dem Muster im Anhang zu diesem Handbuch (Anhang E11, einschließlich der Tabelle über die 

„Vergabe von Zuschüssen ohne Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen“) und leitet sie der Euro-

päischen Kommission zur Veröffentlichung zu. 

Der Auftraggeber hat die Bekanntmachung über die Vergabe von Zuschüssen nach dem Muster in An-

hang E11 abzufassen und in elektronischer Form der Europäischen Kommission zur Veröffentlichung zu 

übermitteln. 

Der öffentliche Auftraggeber veröffentlicht diese Information außerdem auf seiner eigenen Internetseite 

und/oder in sonstigen geeigneten Medien. 

Die Europäische Kommission kann dem öffentlichen Auftraggeber gestatten, auf die vorstehend genannte 

Veröffentlichung dieser Informationen zu verzichten, wenn damit Gefahren für die Sicherheit der Emp-

fänger oder Nachteile für ihre Geschäftsinteressen verbunden sind. 

6.5. Vergabe von Zuschüssen in geringer Höhe im Rahmen der 

dezentralen Verwaltung 

Werden im Rahmen der dezentralen Verwaltung Zuschüsse vergeben, 

- von denen jeder im Rahmen des Programms zu vergebende Zuschuss höchstens 10 000 EUR 

beträgt und 

- deren potenzielle Empfänger lokale Basisorganisationen oder sonstige lokale Organisationen 

im Land des öffentlichen Auftraggebers sind, 

so kann der öffentliche Auftraggeber auf eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen verzichten. 

Dabei setzt er Maßnahmen zur Gewährleistung der Sichtbarkeit und Bewertungsverfahren ein, die für 

diese Art von Programmen geeignet sind, um die Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der 

Gleichbehandlung sicherzustellen und Interessenkonflikte zu vermeiden. 

In den zu schließenden Zuschussverträgen müssen jeweils der Vertragsgegenstand, der Empfänger, die 

Vertragsdauer, der Höchstbetrag des Zuschusses, die Maßnahme, das geschätzte Budget, das Einver-

ständnis des Empfängers mit den von der Kommission und dem Rechnungshof durchzuführenden Über-

prüfungen sowie die Verpflichtungen des Empfängers in Bezug auf Verwaltung und Berichterstattung 

genau festgelegt sein. 
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Muss der Zuschussempfänger zur Durchführung eines Zuschussvertrages Aufträge vergeben, so sind die 

einschlägigen Staatsangehörigkeits- und Ursprungsregeln zu beachten. Unteraufträge dürfen nur einen 

begrenzten Teil der Maßnahme betreffen. 

6.6. Nichtoffene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

Die für eine offene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen geltenden Maßnahmen nach Ab-

schnitt 6.4 finden auch auf die nichtoffene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen entsprechende 

Anwendung, mit Ausnahme der nachstehenden Fälle: 

Bei einer nichtoffenen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen müssen die Antragsteller gemäß 

den Leitlinien für Antragsteller ein Konzeptpapier einreichen.  

Die Prüfung der Einhaltung der formellen Voraussetzungen bei den Konzeptpapieren und den anschlie-

ßend eingereichten Vollvorschlägen erfolgt anhand der entsprechenden Checklisten.  

Nach Maßgabe der verfügbaren Mittel wird in den Leitlinien für die Antragsteller festgelegt, dass eine 

bestimmte Anzahl von Antragstellern zur Einreichung eines endgültigen Vorschlags aufgefordert wird. In 

diesem Fall wird eine auf diese Anzahl beschränkte Liste aufgestellt, die aus den Konzeptpapieren mit 

den höchsten Punktzahlen in absteigender Rangordnung besteht. Über die Angebotseröffnung, die Prü-

fung der formellen Voraussetzungen und die Bewertung der Konzeptpapiere wird ein Bewertungsbericht 

erstellt. 

Die in diese Shortlist aufgenommenen Antragsteller werden dann schriftlich zur Einreichung eines Voll-

antragsformulars aufgefordert. Die Überprüfung der Förderfähigkeit erfolgt nur für die Vorschläge, die 

am Ende der Bewertung vorläufig anhand der vom öffentlichen Auftragnehmer verlangten Nachweise 

und der Erklärung des Antragstellers gemäß den Leitlinien für Antragsteller und im Rahmen der für diese 

Aufforderung verfügbaren Mittel ausgewählt wurden 

Die anhand des Konzeptpapiers bewerteten Elemente können vom Antragsteller im Vollantragsformular 

nicht mehr geändert werden. Der für die Maßnahme beantragte EU-Beitrag darf von der anfänglichen 

Schätzung nicht mehr als 20% abweichen. Weicht der beantragte EU-Beitrag von der anfänglichen Schät-

zung ab, so muss der prozentuale Anteil des EU-Beitrags an den Gesamtkosten der Maßnahme im Rah-

men der in den Leitlinien für diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen festgelegten Grenzen 

bleiben. 

Die Frist zwischen dem Tag, an dem die Leitlinien veröffentlicht werden, und dem Tag, an dem 

die vorläufigen Vorschläge spätestens eingehen müssen, beträgt mindestens 45 Tage. Die Frist 

zwischen dem Tag, an dem das Schreiben mit der Aufforderung zur Einreichung der endgültigen 

Formulare versandt wird, und dem Tag, an dem die Vorschläge eingehen müssen, beträgt min-

destens 45 Tage. In Ausnahmefällen kann eine kürzere Frist gesetzt werden. 

6.7. Änderung von Zuschussverträgen 

6.7.1.  Allgemeine Grundsätze 

Siehe Ziffer 2.10.1. 

- Die Änderungen dürfen nicht darauf abzielen oder bewirken, dass der Vertrag in einer Weise geän-

dert wird, die die Zuschussvergabeentscheidung infrage stellen oder dem Grundsatz der Gleichbe-

handlung der Antragsteller zuwiderlaufen würde. 

- Der für den Zuschuss festgelegte Höchstbetrag darf nicht angehoben werden. 

6.7.2.  Ausarbeitung des Zusatzvertrags 

Siehe Ziffer 2.10.2. 

6.8. Vergabe von Aufträgen durch Zuschussempfänger 
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6.8.1. Allgemeine Grundsätze 

Ist für die Durchführung einer Maßnahme, die durch Zuschüsse aus dem EU-Haushalt oder dem EEF im 

Rahmen von Außenmaßnahmen gefördert wird, die Vergabe von Aufträgen durch den Zuschussempfän-

ger erforderlich, so muss er nach den Grundsätzen der Transparenz und des fairen Wettbewerbs für po-

tenzielle Auftragnehmer sowie zur Vermeidung von Interessenkonflikten den Auftrag an das wirtschaft-

lich günstigste Angebot vergeben (d. h. an das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis). 

Dabei muss der Zuschussempfänger die Bestimmungen in Anhang IV des Zuschussvertrags einhalten. 

Diese Regeln sind entsprechend auch auf die Auftragsvergabe durch die Partner des Zuschuss-

empfängers anzuwenden. Werden diese Regeln nicht eingehalten, so kommen die Ausgaben für die 

betreffende Maßnahme nicht für eine Finanzierung aus dem EU-Haushalt bzw. dem EEF in Betracht. 

Zur Weitervergabe von Zuschüssen siehe Ziffer 6.2.11. 

Die Kommission überprüft im Rahmen von Ex-post-Kontrollen die Einhaltung dieser Regeln durch die 

Zuschussempfänger. In den Zuschussverträgen ist ausdrücklich vorzusehen, dass die Kommission, das 

Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und der Rechnungshof berechtigt sind, ihre Kontrollbefugnisse an-

hand der Prüfung der Unterlagen und durch Kontrollbesuche vor Ort bei allen Auftragnehmern und Un-

terauftragnehmern, die EU-Mittel erhalten haben, auszuüben. 

6.9. Vergabe von Zuschüssen an internationale Organisationen 

und nationale Einrichtungen 

6.9.1. Vergabe von Zuschüssen an internationale Organisationen 

Handelt es sich beim Zuschussempfänger um eine internationale Organisation, findet Kapitel 6 in vollem 

Umfang Anwendung (einschließlich beispielsweise der Grundsätze gemäß den Ziffern 6.2.4 und 6.8, der 

Begrenzung der Untervergabe von Zuschüssen nach Ziffer 6.2.11 und der Vergabeverfahren nach Ab-

schnitt 6.3 usw.).  

Gemäß Artikel 43 der Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung für den EU-

Gesamthaushaltsplan handelt es sich bei den internationalen Organisationen um Organisationen des inter-

nationalen öffentlichen Rechts, die durch zwischenstaatliche Abkommen ins Leben gerufen werden, so-

wie von diesen eingerichtete spezialisierte Agenturen; diese Organisationen können einen weltweiten o-

der einen regionalen Aktionsbereich haben. Organisationen, die nach nationalem Recht geschaffen wur-

den, sind keine internationalen Organisationen (z. B. einzelstaatliche NRO mit mehreren Regional-

/Länderbüros).  

Organisationen wie die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen und -einrichtungen, die Welt-

bank, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Welthandelsorganisati-

on, der Internationale Währungsfonds, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Internationale Organisation für Migra-

tion fallen somit eindeutig unter die Definition der internationalen Organisation. Um in Zweifelsfällen 

herauszufinden, ob eine Organisation unter die vorstehende Definition fällt, ist es notwendig, die We-

sensmerkmale der Organisation vor allem anhand ihrer Rechtsinstrumente zu bewerten (Anm.: ihrer Sta-

tuten und/oder der zwischenstaatlichen Abkommen zur Errichtung der Organisation). 

Die folgenden Organisationen werden in Artikel 43 der Durchführungsbestimmungen ausdrücklich als 

internationale Organisationen bezeichnet: 

- das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und die Internationale Föderation der 

Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (Anm.: die nationalen Organisationen des Roten 

Kreuzes oder des Roten Halbmonds gelten nicht als internationale Organisationen); 

- die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds. 

  Durchführungsmethode und Verfahren 

Die Entscheidung über die Durchführungsmethode, die für die betreffende Maßnahme gelten soll, wird 
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vom Kommissionskollegium getroffen und im Stadium des Finanzierungsbeschlusses festgelegt. Wurde 

also eine internationale Organisation nach einer im Rahmen der zentralen Verwaltung oder der dezentra-

len Verwaltung eingeleiteten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ausgewählt, so stellt die 

finanzielle Unterstützung für die internationale Organisation einen Zuschuss im Sinne dieses Kapitels 6 

und keinen Beitrag im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung dar. Der Anweisungsbefugte ist nicht be-

fugt, die festgelegte Durchführungsmethode zu ändern, sofern nicht der Finanzierungsbeschluss aus-

drücklich die Möglichkeit vorsieht, eine Beitragsvereinbarung mit einer internationalen Organisation im 

Rahmen der gemeinsamen Verwaltung zu schließen, und dies in den Leitlinien für die Aufforderung er-

läutert wird. 

Ferner lässt der Gleichbehandlungsgrundsatz verschiedene Arten von Vereinbarungen und Verpflichtun-

gen im Rahmen derselben Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen nicht zu, wenn dies nicht aus-

drücklich in den Unterlagen der Aufforderung (d. h. in den Leitlinien) vorgesehen ist
29

. Ist die Möglich-

keit des Abschlusses einer Beitragsvereinbarung mit internationalen Organisationen in den Leitlinien vor-

gesehen, so kann der öffentliche Auftraggeber diese Art von Vereinbarung mit der internationalen Orga-

nisation schließen.  

Obwohl dieselbe Art von Verträgen (Standardbeitragsvereinbarung) für die Gewährung von Zuschüssen 

für internationale Organisationen und für Finanzbeiträge im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung ge-

schlossen werden kann, gelten jeweils unterschiedliche verfahrens- und materiellrechtliche Vorschriften.  

So gelten zum Beispiel für die Unterzeichnung von Beitragsvereinbarungen andere Verfahren. Gemäß 

Abschnitt 6.3 muss die Zuschussvergabe an eine Einrichtung im Rahmen einer Aufforderung zur Einrei-

chung von Vorschlägen erfolgen, sofern nicht eine der Voraussetzungen des Artikels 168 der Durchfüh-

rungsbestimmungen erfüllt ist. Wenn auf Art. 168 zurückgegriffen wird, dürfen internationale Organisati-

onen nicht anders behandelt werden als andere Zuschussempfänger (z. B. NRO). Bevor beispielsweise 

geltend gemacht werden kann, eine Organisation verfüge über ein Monopol, um bestimmte Maßnahmen 

durchzuführen, muss der zuständige Anweisungsbefugte sich vergewissern, dass diese Organisation tat-

sächlich die einzige öffentliche oder private Einrichtung ist, die die erforderliche Maßnahme durchführen 

kann. Außerdem unterliegt die Weitervergabe von Zuschüssen bestimmten Beschränkungen, die in der 

Haushaltsordnung festgelegt sind (siehe Ziffer 6.2.11), aber nicht für Verträge im Rahmen der gemeinsa-

men Verwaltung gelten. Ebenso muss der Großteil der im Rahmen eines Zuschusses finanzierten Maß-

nahmen vom Zuschussempfänger (der internationalen Organisation) und/oder seinen Partnern ausgeführt 

werden, während im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung die internationale Organisation als öffentli-

cher Auftraggeber fungieren soll 

  Das zu unterzeichnende Dokument 

Als vertraglicher Rahmen sollte ein Zuschussvertrag unterzeichnet werden, sofern der öffentliche Auf-

traggeber nicht eindeutig feststellen konnte (z. B. durch eine „4-Säulenbewertung“), dass eine Standard-

beitragsvereinbarung mit einer internationalen Organisation unterzeichnet werden kann, vgl. Ziffer 

6.4.10.  

Der aktuellen Fassung der Standardbeitragsvereinbarung liegt die Rahmenvereinbarung zugrunde, die 

zwischen der Kommission und wichtigen Partnern wie der UN und der Weltbank geschlossen wird. Das 

Muster der Standardbeitragsvereinbarung kann auf folgender Website aufgerufen werden: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_organisations/index_en.htm 

Durch die Unterzeichnung einer Standardbeitragsvereinbarung ist die internationale Organisation berech-

tigt, ihre eigenen Rechnungsprüfungs- und internen Kontrollverfahren einzusetzen. Sie darf auch ihre ei-

genen Vergabeverfahren anwenden, sofern diese die in Abschnitt 6.8 aufgeführten Grundsätze einhalten 

und gewährleisten, dass: 

                                                 

29
 Die Kommission ist der Auffassung, dass internationale Organisationen, die die internationalen Standards erfül-

len, sich von anderen Einheiten unterscheiden (z. B. NRO), und somit angesichts dieser Unterschiede eine andere 

Art von Vereinbarung zur Anerkennung ihrer besonderen Stellung angewandt werden kann (vgl. die zwischen der 

Kommission und internationalen Organisationen geschlossenen Vereinbarungen, die Behandlung von internatio-

nalen Organisationen in der EU-Haushaltsordnung und der EEF-Finanzregelung usw.). Der mögliche Rückgriff 

auf diese Option ist jedoch bekanntzugeben (in den betreffenden Leitlinien).  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_organisations/index_en.htm
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-  das wirtschaftlich günstigste Angebot ausgewählt werden kann (d. h. das Angebot mit dem 

besten Preis-Leistungs-Verhältnis), 

- das Verfahren transparent ist, 

- ein fairer Wettbewerb zwischen den potenziellen Auftragnehmern gegeben ist, 

- und die Vermeidung von Interessenkonflikten sichergestellt ist. 

Die vorstehenden Grundsätze stellen internationale Standards dar; aus diesem Grund ist auch davon aus-

zugehen, dass internationale Organisationen, die Sicherheiten bieten, die den international akzeptierten 

Standards für Vergabeverfahren entsprechen, ihre eigenen Verfahren anwenden können.  

Einige Regeln der Beitragsvereinbarung gelten nur im Falle der gemeinsamen Verwaltung bzw. die Ge-

währung von Zuschüssen. Daher muss in der Beitragsvereinbarung (Art. 1 der Besonderen Bedingungen) 

ausdrücklich angegeben werden, ob die Durchführung im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung erfolgt 

oder nicht. 

Vergibt ein Empfängerland einen Zuschuss an eine internationale Organisation im Rahmen der dezentra-

len Verwaltung finden einige Bestimmungen der Standardbeitragsvereinbarungen nur auf die Kommissi-

on (und nicht auf das Empfängerland) Anwendung, wie z. B. Artikel 8 (Evaluierung der Maßnahme) und 

Artikel 16 Absatz 4 der Allgemeinen Bedingungen (Überprüfungen). Die Kommission sollte besonders 

darauf achten, die durch diese Bestimmungen gewährten Rechte gegebenenfalls wahrzunehmen.  

Es wird nachdrücklich angeraten, alle Beitragsvereinbarungen mit internationalen Organisationen, die in 

Zusammenhang mit der Vergabe eines Zuschusses geschlossen werden, von der Kommission (also im 

Rahmen der zentralen Verwaltung) und nicht vom Empfängerland im Rahmen der dezentralen Verwal-

tung unterzeichnen zu lassen. Dies sollte im Finanzierungsbeschluss und in der Finanzierungsvereinba-

rung angemessen berücksichtigt werden. 

Es ist zu beachten, dass alle Beitragsvereinbarungen im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung aus-

schließlich von der Europäischen Kommission und nicht von dem Empfängerland unterzeichnet werden. 

6.9.2. Zuschüsse für nationale öffentliche Einrichtungen 

Für die Vergabe von Zuschüssen an nationale öffentliche Einrichtungen nach Artikel 52 Absatz 2 Buch-

stabe c der Haushaltsordnung und Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe b der Finanzregelung für den 10. EEF 

sind die üblichen in Kapitel 6 beschriebenen Regeln und Vergabeverfahren sowie das Muster für den Zu-

schussvertrag anzuwenden. 

Gegebenfalls können Sonderregelungen für öffentliche Einrichtungen in Anspruch genommen werden (so 

u. a. der Verzicht auf Sicherheitsleistungen oder die Anwendung eigener Vergabeverfahren gemäß An-

hang IV Abschnitt 8 des Vertrags - „Ist der Zuschussempfänger oder ein Partner öffentlicher Auftragge-

ber im Sinne der Richtlinien der Gemeinschaft über das öffentliche Beschaffungswesen, so haben die ein-

schlägigen Bestimmungen dieser Rechtsakte für ihn Vorrang […]“).  

Übertragungsvereinbarungen, mit denen die Kommission Haushaltsvollzugsaufgaben auf nationale Ein-

richtungen überträgt, die dann als öffentlicher Auftraggeber fungieren, können nur für Beiträge im Rah-

men der indirekten zentralen Verwaltung geschlossen werden. Im Gegensatz zur Standardbeitragsverein-

barung mit internationalen Organisationen, steht die Übertragungsvereinbarung nicht mit den für die Zu-

schussvergabe geltenden Regeln und Grundsätzen in Einklang und kann daher nicht für an nationale Ein-

richtungen vergebene Zuschüsse nicht angewandt werden. 
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7. Rechtsgrundlagen 

7.1. Rechtlicher Rahmen für die Vergabe öffentlicher Aufträge 

7.1.1.  EU-HAUSHALT 

Der folgende rechtliche Rahmen gilt für aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union finanzier-

te Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge, die im Rahmen der Zusammenarbeit der EU mit Drittlän-

dern geschlossen und von einem öffentlichen Auftraggeber des betreffenden Empfängerlandes bzw. von 

der Kommission im Namen und Auftrag des Empfängerlandes vergeben werden: 

 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung 

für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (und insbesondere Titel IV Kapi-

tel 3 des Zweiten Teils mit Sonderbestimmungen für die öffentliche Auftragsvergabe für Maßnah-

men im Außenbereich). geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 der Kom-

mission vom 13. Dezember 2006; 

 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durch-

führungsbestimmungen zur oben angeführten Haushaltsordnung (und insbesondere Titel III Kapi-

tel 3 des Zweiten Teils mit Sonderbestimmungen für die öffentliche Auftragsvergabe für Maßnah-

men im Außenbereich), geändert durch: 

- Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1261/2005 der Kommission vom 20. Juli 2005; 

- Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1248/2006 der Kommission vom 7. August 2006; 

- Verordnung (EG, Euratom) Nr. 478/2007 der Kommission vom 23. April 2007; 

 Verordnungen
30

 und sonstige spezielle Basisrechtsakte zu den verschiedenen Programmen der Zu-

sammenarbeit. 

Anwendung finden auch: 

 das von der EU und dem betreffenden Empfängerland unterzeichnete Rahmenabkommen, sofern 

ein solches besteht. Dieses Rahmenabkommen enthält die Vorschriften für die administrative Zu-

sammenarbeit der Vertragsparteien bei der Durchführung der Außenhilfe; 

 die von der EU und dem betreffenden Empfängerland unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung 

für das jeweilige EU-finanzierte Programm, sofern eine solche besteht. Darin sind die Programm-

ziele und die Mittelausstattung festgelegt. 

 die Regeln und Verfahren für die im Rahmen der Zusammenarbeit mit Drittländern aus dem Ge-

samthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften finanzierten Dienstleistungs-, Liefer- und 

Bauaufträge [K (2007) 2034], von der Europäischen Kommission am 24. Mai 2007 angenommen. 

 dieses Handbuch für Vergabeverfahren im Rahmen von EU-Außenmaßnahmen mit Standarddo-

kumenten und Mustern in den Anhängen. 

7.1.2.  EEF 

Der folgende Rechtsrahmen findet auf die aus dem Europäischen Entwicklungsfonds finanzierten Dienst-

leistungs-, Liefer- und Bauaufträge Anwendung:  

 das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen, das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnet und durch 

das am 25. Juni 2005 in Luxemburg unterzeichnete Abkommen geändert wurde, und sein An-

hang IV. 

                                                 

30
 So z. B. die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 

Gemeinschaften, in dem die Ursprungsregeln für Erzeugnisse festgelegt sind, und die Verordnungen über den Zu-

gang zur Außenhilfe der EU.  
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 Beschluss 2001/822/EG des Rates vom 27. November 2001 über die Assoziation der überseeischen 

Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft („Übersee-Assoziationsbeschluss“), geän-

dert durch den Beschluss 2007/249/EG des Rates vom 19. März 2007; 

 Anhang V des Beschlusses Nr. 3/90 des AKP-EWG Ministerrats vom 29. März 1990 über die 

Schlichtungs- und Schiedsordnung; 

 Verordnung (EG) Nr. 617/2007 des Rates vom 14. Mai 2007 über die Durchführung des 

10. Europäischen Entwicklungsfonds nach dem AKP-EG-Partnerschaftsabkommen; 

 Verordnung (EG) Nr. 215/2008 des Rates vom 18. Februar 2008 über die Finanzregelung für den 

10. Europäischen Entwicklungsfonds. 

Anwendung finden auch: 

 die von der EU und dem betreffenden Empfängerland unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung 

für das jeweilige EU-finanzierte Programm, sofern eine solche besteht. Darin sind die Programm-

ziele und die Mittelausstattung festgelegt; 

 dieses Handbuch für Vergabeverfahren im Rahmen von EU-Außenmaßnahmen mit Standarddo-

kumenten und Mustern in den Anhängen.  

7.2. Rechtlicher Rahmen für die Vergabe von Zuschüssen 

7.2.1.  EU-HAUSHALT 

Der folgende Rechtsrahmen gilt für die im Rahmen der Zusammenarbeit mit Drittländern geschlossenen 

und von der Europäischen Union finanzierten Zuschussverträge: 

 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung 

für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (und insbesondere Titel VI des 

Ersten Teils über Finanzhilfen und Titel IV Kapitel 4 des Zweiten Teils mit Sonderbestimmungen 

für Finanzhilfen bei Maßnahmen im Außenbereich). Geändert durch die Verordnung (EG, Eu-

ratom) Nr. 1995/2006 der Kommission vom 13. Dezember 2006;  

 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durch-

führungsbestimmungen zur oben angeführten Haushaltsordnung (und insbesondere Titel VI des 

Ersten Teils über Finanzhilfen und Titel III Kapitel 4 des Zweiten Teils mit Sonderbestimmungen 

für Finanzhilfen bei Maßnahmen im Außenbereich. Geändert durch: 

- Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1261/2005 der Kommission vom 20. Juli 2005; 

- Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1248/2006 der Kommission vom 7. August 2006; 

- Verordnung (EG, Euratom) Nr. 478/2007 der Kommission vom 23. April 2007; 

 Die Verordnungen und Beschlüsse des Rates, auf die sich die Haushaltsordnung der EU und dieses 

Handbuch als „Basisrechtsakte“ beziehen, sowie die sonstigen spezifischen Rechtsakte für die ein-

zelnen Kooperationsprogramme. 

7.2.2.  EEF 

Der folgende Rechtsrahmen findet auf die im Rahmen des 10. EEF geschlossenen Zuschussverträge An-

wendung: 

 das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen, das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnet und durch 

das am 25. Juni 2005 in Luxemburg unterzeichnete Abkommen geändert wurde; 

 der Beschluss 2001/822/EG des Rates vom 27. November 2001 über die Assoziation der überseei-

schen Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft („Übersee-Assoziationsbeschluss“);  

 die Verordnung (EG) Nr. 215/2008 des Rates vom 18. Februar 2008 über die Finanzregelung für 

den 10. Europäischen Entwicklungsfonds, insbesondere Titel VII des Ersten Teils zu Finanzhilfen; 
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Anwendung finden auch: 

 die von der EG und dem betreffenden Empfängerland unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung 

für das jeweilige EG-finanzierte Programm, sofern eine solche besteht. Darin sind die Programm-

ziele und die Mittelausstattung festgelegt; 

 die Standardunterlagen und Muster in den Anhängen zu diesem Handbuch, u. a. der Standardzu-

schussvertrag für Maßnahmen im Außenbereich (siehe Anhang E3), und die Standardunterlagen für 

Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten (siehe Anhänge E1, E2 und E3).  

Das Handbuch enthält die konsolidierte Fassung der von der Europäischen Kommission aufgestellten Re-

geln und Verfahren für die Zuschussverwaltung im Rahmen des 10. EEF, die im Falle von Zuschüssen im 

Rahmen des 10. EEF grundsätzlich zu beachten sind. 
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8. Liste der Anhänge 

A Allgemein 

A1 Glossar a1_glossary_de.doc 

A2a EU-Außenhilfeprogramme  a2a_ecprogrammes_de.doc 

A2b Teilnahmeberechtigung für Programme 

2007-2013 

a2b_eligibilityprogrammes2007_2013_de

.doc 

A2c Teilnahmeberechtigung für Programme vor 

2007 

a2c_eligibilityprogrammesbefore2007_de

.doc 

A3 Erklärung zu Objektivität und Vertraulich-

keit 

a3_decl_ob_conf_de.doc 

A4 Erklärung zu Unparteilichkeit und Vertrau-

lichkeit 

a4_decl_imp_conf_de.doc 

A5 Bekanntmachungen  

A5a Bekanntmachung der Aufhebung des Aus-

schreibungsverfahrens 

a5a_cancnotice_de.doc 

A5b Berichtigung der Ausschreibungsbekannt-

machung 

a5b_corrigprocnotice_de.doc 

A6 Erläuterungen a6_explnote_de.doc 

A7 Empfangsbestätigung bei persönlicher Ab-

gabe der Anträge/Bewerbungen/ Angebote/ 

Vorschläge 

a7_receipt_de.doc 

A8 Benachrichtigungsschreiben für Liefer- und 

Bauaufträge 
a8_notifletter_supplyworks_de.doc 

A9 Anschreiben betreffend die Unterzeichnung 

des Vertrags/Zusatzvertrags 

a9_coverletter_de.doc 

A10a Verhandlungsbericht für Verhandlungsver-

fahren (öffentliche Aufträge) und direkte 

Vergabe (Zuschüsse) 

a10a_negotiationreport_de.doc 

A10b Verhandlungsbericht für Verfahren auf der 

Grundlage eines einzigen Angebots 

a10b_singletenderreport_de.doc 

A11 Leitlinien  
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A Allgemein 

A11a Leitlinien für die im Rahmen des EU-

Haushaltsplans sowie des EEF bei Krisensi-

tuationen anzuwendenden Vergabeverfah-

ren 

a11a_guidelines_crisis_de.zip 

A11b Leitlinien für die Abfassung der technischen 

Spezifikationen für die Beschaffung von IT-

Ausrüstung im Rahmen von Maßnahmen im 

Außenbereich 

a11b_it_guidelines_de.doc 

A11c Leitlinien für die Abfassung der technischen 

Spezifikationen für die Beschaffung von 

Büromöbeln im Rahmen von Maßnahmen 

im Außenbereich 

a11c_guidelines_furniture_de.doc 

A11d Leitlinien für die Abfassung der technischen 

Spezifikationen für die Beschaffung von 

Kraftfahrzeugen im Rahmen von Maßnah-

men im Außenbereich 

a11d_guidelines_vehicles_de.doc 

A11e Leitlinien für die Veröffentlichung a11e_guidelines_publication_de_doc 

A12 Anhang V des Beschlusses Nr. 3/90 des 

AKP-EWG-Ministerrats vom 29. März 

1990 betreffend die Genehmigung und An-

wendung der allgemeinen Vorschriften, der 

allgemeinen Bedingungen sowie der 

Schlichtungs- und Schiedsordnung für vom 

Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) fi-

nanzierte Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-

aufträge. 

 a12_conciliationandarbitration_de.pdf 

 

 

B Dienstleistungen 

B1 Spezifische Vorabinformation b1_forecast_de.pdf 

B2a Bekanntmachung der Ausschreibung b2a_procnotice_international_de.pdf 

B2b Kurzbekanntmachung der Ausschreibung – 

lokale Veröffentlichung 

b2b_summarypn_de.doc 

B3 Standardantragsformular b3_applform_de.doc 

B4 Longlist b4_longlist_de.doc 

B5 Bericht über die Aufstellung der Shortlist b5_shortreport_de.doc 

B6 Bekanntmachung der Shortlist b6_shortnotice_de.doc 
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B7 Schreiben an die nicht in die Shortlist auf-

genommenen Bewerber 

b7_letternotshort_de.doc 

B8 Standardausschreibungsunterlagen (einschließlich Standardvertrag) 

B8a Aufforderung zur Angebotsabgabe b8a_invit_de.doc 

B8b Hinweise für Bieter b8b_itt_de.doc 

B8c Vertragsentwurf: Besondere Bedingungen b8c_contract_de.doc 

B8d Vertragsentwurf: Allgemeine Bedingungen  

(Anhang I) 

b8d_annexigc_de.pdf 

B8e Vertragsentwurf: Leistungsbeschreibung für 

Honorarverträge (Anhang II) 

b8e_annexiitorfee_de.doc 

B8f Vertragsentwurf: Leistungsbeschreibung 

Allgemein (Anhang II) 

b8f_annexiitorglobal_de.doc 

B8g Vertragsentwurf: Organisation und Metho-

dik (Anhang III) 

b8g_annexiiiom_de.doc 

B8h Vertragsentwurf: Liste und Lebensläufe der 

Hauptsachverständigen (Anhang IV) 

b8h_annexivexperts_de.doc 

 Vertragsentwurf: Budget (Anhang V)  

B8i1 Budget für einen Pauschalpreisvertrag;  b8i1_annexvbudgetglobal_de.doc 

B8i2 Aufschlüsselung des Budgets für einen Ho-

norarvertrag 

b8i2_annexvbudgetfee_de.xls 

 Vertragsentwurf: Formulare und andere relevante Unterlagen (Anhang VI) 

B8j1 Formular „Bankverbindung“ b8j1_annexvifif_de.pdf 

B8j2 Vorlage für die Sicherheitsleistung b8j2_annexviguarantee_de.doc 

B8j3 Formular „Rechtsträger“ (natürliche Perso-

nen) 
b8j3_annexvilefind_de.pdf 

B8j4 Formular „Rechtsträger“ (private Unter-

nehmen) 
b8j4_annexvilefcompany_de.pdf 

B8j5 Formular „Rechtsträger“ (öffentliche Ein-

richtungen) 
b8j5_annexvilefpublic_de.pdf 

B8k Vertragsentwurf: Ausgabenprüfung: Leis-

tungsbeschreibung und Bericht (An-

hang VII) 

b8k_annexviiexpverif_de.doc 
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B8l Prüfbogen für die Einhaltung der formellen 

Voraussetzungen 

b8l_admingrid_de.doc 

B8m Bewertungsbogen b8m_evalgrid_de.doc 

B8n Formular für die Angebotsabgabe b8n_tenderform_de.doc 

B8o Ausschreibungsunterlagen für vereinfachte 

Verfahren (wettbewerbliches Verhand-

lungsverfahren und darunter) 

b8o_simplified_de.zip 

B8p Steuer- und Zollregelungen b8p_taxcustomsarrangements_de.doc 

B9 Checkliste für die Angebotseröffnung b9_openchecklist_de.doc 

B10 Bericht über die Angebotseröffnung b10_openreport_de.doc 

B11 Bewertungsbericht b11_evalreport_de.doc 

B12 Bewertungsbogen b12_evaluatorsgrid_de.doc 

B13a Benachrichtigungsschreiben an den erfolg-

reichen Bieter 

b13a_notificationletter_de.doc 

B13b Benachrichtigungsschreiben an den Bieter 

mit dem zweitbesten Angebot 

b13b_lettersecond_best_de.doc 

B13c Benachrichtigungsschreiben an nicht erfolg-

reiche Bieter 

b13c_lettertounsuccessful_de.doc 

B14 Bekanntmachung der Zuschlagserteilung b14_awardnotice_de.pdf 

B15 Formular für die Bewertung der Auftrag-

nehmer 

b15_assessment_de.doc 

B16 Zusatzvertrag b16_addendum_de.doc 

B17 Budgetänderung b17_budgetmodif_de.xls 

 

 

C Lieferungen 

C1 Spezifische Vorabinformation c1_forecast_de.pdf 

C2 Bekanntmachung der Ausschreibung c2_procnotice_de.doc 

C3 Kurzbekanntmachung der Ausschreibung – 

lokale Veröffentlichung 

c3_summarypn_de.doc 

C4 Standardausschreibungsunterlagen (einschließlich Standardvertrag) 
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C4a Aufforderung zur Angebotsabgabe c4a_invit_de.doc 

C4b Hinweise für Bieter c4b_itt_de.doc 

C4c Vertragsentwurf c4c_contract_de.doc 

C4d Vertragsentwurf: Besondere Bedingungen  c4d_specialconditions_de.doc 

C4e Vertragsentwurf: Allgemeine Bedingungen  

(Anhang I) 

c4e_annexigc_de.pdf 

C4f Technische Spezifikationen (Anhang II) und 

technisches Angebot (Anhang III) 

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_de.doc 

C4g Finanzielles Angebot (Anhang IV) c4g_annexivfinoffer_de.doc 

C4h Erfüllungsgarantie (Anhang V) c4h_perfguarantee_de.doc 

C4i Finanzielle Sicherheit für die Vorfinanzie-

rung (Anhang V) 

c4i_prefinanceguarantee_de.doc 

C4j Prüfbogen für die Einhaltung der formellen 

Voraussetzungen 

c4j_admingrid_de.doc 

C4k Bewertungsbogen c4k_evalgrid_de.doc 

C4l Formular für die Angebotsabgabe c4l_tenderform_de.doc 

C4m Steuer- und Zollregelungen (Anhang V) 

 

c4m_taxcustomarrangements_de.doc 

C4n Bietungsgarantie c4n_tenderguarantee_de.doc 

C4o1 Formular „Bankverbindung“ c4o1_fif_de.pdf 

C4o2 Formular „Rechtsträger“ (natürliche Perso-

nen) 
c4o2_lefind_de.pdf 

C4o3 Formular „Rechtsträger“ (private Unter-

nehmen) 
c4o3_lefcompany_de.pdf 

C4o4 Formular „Rechtsträger“ (öffentliche Ein-

richtungen) 
c4o4_lefpublic_de.pdf 

C4p Ausschreibungsunterlagen für vereinfachte 

Verfahren (wettbewerbliches Verhand-

lungsverfahren und darunter) 

c4p_simplified_de.zip 

C5 Checkliste für die Angebotseröffnung c5_openchecklist_de.doc 

C6 Bericht über die Angebotseröffnung c6_openreport_de.doc 
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C7 Bewertungsbericht c7_evalreport_de.doc 

C8 Benachrichtigungsschreiben an nicht erfolg-

reiche Bieter 

c8_letterunsuccessful_de.doc 

C9 Bekanntmachung der Zuschlagserteilung c9_awardnotice_de.pdf 

C10 Formular für die Bewertung der Auftrag-

nehmer 

c10_assessment_de.doc 

C11 Vorläufige Abnahme und Endabnahme c11_provfinalaccept_de.doc 

C12 Zusatzvertrag c12_addendum_de.doc 

C13 Budgetänderung c13_budgetmodif_de.doc 

 

D Bauleistungen 

D1 Spezifische Vorabinformation d1_forecast_de.pdf 

D2 Bekanntmachung der Ausschreibung d2_procnotice_de.doc 

D3 Kurzbekanntmachung der Ausschreibung – 

lokale Veröffentlichung 

d3_summarypn_de.doc 

D4 Standardausschreibungsunterlagen (einschließlich Standardvertrag) 

 HEFT 1  

 Abschnitt 1  

D4a Aufforderung zur Angebotsabgabe d4a_invit_de.doc 

D4b Hinweise für Bieter d4b_itt_de.doc 

 Abschnitt 2  

D4c Angebotsformular d4c_tenderform_de.doc 

 Abschnitt 3  

D4d Bietungsgarantie d4d_tenderguarantee_de.doc 

 Abschnitt 4  

D4e Fragebogen zum technischen Angebot  d4e_techofferquestion_de.doc 

D4f Formular für das technische Angebot 4.1 d4f_techofferform_4.1_de.doc 

D4g Formular für das technische Angebot 4.2 d4g_techofferform_4.2_de.doc 
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D4h Formular für das technische Angebot 4.3 d4h_techofferform_4.3_de.doc 

D4i Formular für das technische Angebot 4.4 d4i_techofferform_4.4_de.doc 

 Formular für das technische Angebot 4.5 

D4j1 Formular „Bankverbindung“ d4j1_fif_de.pdf 

D4j2 Formular „Rechtsträger“ (natürliche Perso-

nen) 
d4j2_lefind_de.pdf 

D4j3 Formular „Rechtsträger“ (private Unter-

nehmen) 
d4j3_lefcompany_de.pdf 

D4j4 Formular „Rechtsträger“ (öffentliche Ein-

richtungen) 

d4j4_lefpublic_de.pdf 

D4k Formular für das technische Angebot 4.6 d4k_techofferform_4.6_de.doc 

 Abschnitt 5  

D4l Prüfbogen für die Einhaltung der formellen 

Voraussetzungen 

d4l_admingrid_de.doc 

D4m Bewertungsbogen d4m_evalgrid_de.doc 

 HEFT 2  

D4n Vertragsentwurf d4n_contract_de.doc 

D4o Vertragsentwurf: Besondere Bedingungen  d4o_specialconditions_de.doc 

D4p Vertragsentwurf: Allgemeine Bedingungen  d4p_annexgc_de.pdf 

D4q Finanzielle Sicherheit für die Vorfinanzie-

rung 

d4q_prefinanceguarantee_de.doc 

D4r Erfüllungsgarantie d4r_perfguarantee_de.doc 

D4s Einbehaltungsgarantie d4s_retentionguarantee_de.doc 

D4t Steuer- und Zollregelungen  

 

d4t_taxcustomarrangements_de.doc 

 HEFT 3  

D4u Technische Spezifikationen  d4u_techspec_de.doc 

 HEFT 4  

D4v Erläuterungen der Preisangaben d4v_finoffer_4.1_de.doc 
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D4w Finanzielles Angebot für Pauschalpreisauf-

träge 

d4w_finoffer_4.2_de.doc 

D4x Finanzielles Angebot für Aufträge mit Prei-

sen pro Einheit 

d4x_finoffer_4.3_de.doc 

 HEFT 5  

D4y Entwürfe (Zeichnungen) d4y_designdrawing_de.doc 

D5 Checkliste für die Angebotseröffnung d5_openchecklist_de.doc 

D6 Bericht über die Angebotseröffnung d6_openreport_de.doc 

D7 Bewertungsbericht d7_evalreport_de.doc 

D8 Benachrichtigungsschreiben an nicht erfolg-

reiche Bieter 

d8_letterunsuccessful_de.doc 

D9 Bekanntmachung der Zuschlagserteilung d9_awardnotice_de.pdf 

D10 Formular für die Bewertung der Auftrag-

nehmer 

d10_assessment_de.doc 

D11 Zusatzvertrag d11_addendum_de.doc 

D12 Budgetänderung d12_budgetmodif_de.xls 

 

E Zuschüsse 

E1 Arbeitsprogramm e1_workprogr_de.doc 

E2 Lokale Veröffentlichung e2_localpub_de.doc 

E3 Leitlinien für die Beantragung von Zuschüssen 

E3a Leitlinien für Antragsteller e3a_guidelines_de.doc 

E3a1 Informationen zur Steuerregelung für Zu-

schussverträge  

e3a1_guidelines_annexJ_de.doc 

E3b Antragsformular  e3b_applicform_de.doc 

E3c Budget e3c_budget_de.xls 

E3d Projektplanungsübersicht (Logical Frame-

work) 

e3d_logfram_de.xls 

E3e1 Formular „Rechtsträger“ (natürliche Perso-

nen) 
e3e1_lefind_de.pdf 
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E3e2 Formular „Rechtsträger“ (private Unter-

nehmen) 
e3e2_lefcompany_de.pdf 

E3e3 Formular „Rechtsträger“ (öffentliche Ein-

richtungen) 
e3e3_lefpublic_de.pdf 

E3f Formular „Finanzbogen“ e3f_fif_de.pdf 

E3h1 Besondere Bedingungen e3h1_speccond_de.doc 

E3h2 Allgemeine Bedingungen (Anhang II) e3h2_gencond_de.pdf 

E3h3 Vergabeverfahren (Anhang IV) e3h3_awardproc_de.doc 

E3h4 Zahlungsantrag (Anhang V) e3h4_requestpay_de.doc 

E3h5  Beschreibender Zwischenbericht (An-

hang VI) 

e3h5_interreport_de.doc 

E3h6 Beschreibender Abschlussbericht (An-

hang VI) 

e3h6_finalreport_de.doc 

E3h7 Finanzbericht (Anhang VI) e3h7_financialreport_de.xls 

E3h8 Ausgabenüberprüfung (Anhang VII) e3h8_expendverif_de.doc 

E3h9 Sicherheitsleistung (Anhang VIII) e3h9_finguarantee_de.doc 

E3h10 Eigentumsübertragung e3h10_transfassets_de.doc 

E5a Bewertungsbogen für Konzeptpapiere e5a_conceptevalgrid_de.doc 

E5b Bewertungsbogen für Vollanträge e5b_propevalgrid_de.doc 

E6a Bewertungsbericht Phase 1 – Eröffnung und 

Prüfung der formellen Voraussetzungen 

sowie Bewertung der Konzeptpapiere 

e6a_opening_conceptevalrep_de.doc 

E6b Bewertungsbericht Phase 2 – Bewertung der 

Vollanträge  

e6b_applicevalrep_de.doc 

E6c Bewertungsbericht Phase 3 – Abschließende 

Überprüfung der Förderfähigkeit 

e6c_finalevalrep_de.doc 

E8 Schreiben - Bewertung durch die Delegati-

on 

e8_note_delegation_evaluation_de.doc 

E9a Schreiben Phase 1 e9a_letter_step_1_de.doc 

E9b Schreiben Phase 2 e9b_letter_step_2_de.doc 

E9c Schreiben Phase 3 e9c_letter_step_3_de.doc 
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E10 Zusatzvertrag e10_addendum_de.doc 

E11 Veröffentlichung e11_publication_de.doc 

 

 

 


